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Schreiber „in dos recht setzen" und der Londschreibcr zu Bade» als gemeiner Schreiber erwählt sei und
aber kein besonderer Schreiber für die sechs Orte dasitze, um Klage und Antwort aufzuschreiben, während
dem man nach gemeinemBrauch eines solchen Schreibers bedürfte. Die Verordneten haben nun als solchen
den Substitut des Stadtschreibersin Zürich, Hans Heinrich Reinhart, ernannt und bitten daher die von
Zürich, ihn zu vermögen, dieses zu übernehmen und sich unverzüglich nach Hitzkirch zu begeben und wenn
immer möglich morgen Mittags daselbst zu erscheinen,damit wegen Wartens nicht große Kosten laufen.
Es siegelt der Landvogt in den Freien Aemtern, Hans Wegmann, des Raths zu Zürich.

St. A. Zürich: Acten Freie Aemter.

3. Das Schwyzer Exemplar enthält nach dem Art. e folgende Specialverhandlung der Gesandten der
sechs Orte: Damit der Befehl und Entschluß, den man den Gesandten in Betreff der Märchen im Amt
Rychensee giebt, es sei wegen der Gütigkeit oder des Rechten, vor denen von Lucern geheimerbleibe, hat
man beschlossen, daß dieser Handel nur vor die kleinen Räthe kommen und allda ausgerichtetwerden solle.
Die Boten von Schwpz sollen eingedenk sein, sich gegenüber dem Obmann und den Zugesetzten in Betreff
einer gütlichen Verhandlungnicht weiter zu verpflichten, als, wenn sie einige Mittel vorschlagen, diese an
ihre Obern zu bringen. Dabei wolle man auch begehren, daß bevor Mittel gestellt Werden, beider Parteien
Gewahrsamen und Klag und Antwort verhört werden, damit den Obern um so besser Bericht crtheilt werde»
kann. Die Boten wissen endlich ihre Obern zu berichten über die Rechtsame, welche die sechs Orte am
Amte Rychcnsee haben. Da aber wahrscheinlichnoch mehr bezügliche Briefe vorhanden sind, so haben die
sechs Orte dem Landvogt in den Freien Aemtern befohlen, sich hierüber zu erkundigen und was er erfährt,
den Gesandten auf dem angesetzten Tage mitzutheilen. — Das Glarner Exemplar enthält von dieser Verhandlung
den ersten Satz und zwar zwischen den Art. <1 und v.

!61.

Mrunnen. 1550, 1k. November.

Tag der Orte Uri, Schwyz, Nidwalde».
Es erübriget nur folgender Act:

Die Boten der genannten Orte erlassen an Lucern (und die übrigen der XII Orte) unter dem angegebenen
Datum ein Schreiben folgenden Inhalts: Abermals seien Gesandte der Stadt Bellenz erschienen und haben
sich beklagt, wie die zu Luggarus ihnen den Kornkauf abgeschlagen haben. Die Gesandten der III Orte
seien deßhalb von den Obern abgefertigt und beauftragt worden, den übrigen Orten („üch") zu schreiben,
»>an bedauere dieses sehr und hätte nicht erwartet, daß solches letzthin zu Baden, entgegen dem Rechtsbot
der III Orte, bestätigt worden wäre; dieses sei weder nachbarlich, noch eidgenössisch;man hätte wohl erwarten
dürfen, daß zuerst das Recht gebraucht würde, wie das von Altem her zwischen Bellenz und Luggarus
geübt worden sei, und weil die Bünde vorschreiben, wie ein Theil den andern rechtlich besuchen und daß
wan die Angehörigen nicht mit Gewalt von ihren Freiheiten und Besitzungen drängen solle, wodurch der
l>r>ne Mann zu Roth gebracht werde. . Solches Verschließen der Straßen, die man vor vielen Jahren vom
'^önig von Frankreich erobert habe, wenn es jetzt durch Freunde geschehen sollte, würde den III Orten
schwer fallen. Auf dem letzten Tag haben die Gesandtender III Orte verlangt, die Sache solle in den
Ebschied genommen werden, um sie an die Obern zu bringen. Zudem habe zu Luggarus ein Ort so viel
Zu herrschen als das andere, und wäre schmählich, wenn den alten Bünden und der alten Freundschaft
eutgegengehandelt würde. Man bitte und ermahne daher, denen von Bcllenz den Kornkauf unverzüglich
Ivie vor Altem wieder zugehen zu lassen und sich mit dem Nechtbot der III Orte zu ersättige», zumal diese
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die von Bellenz vermocht Hobe», jetzt in der Zeit der Roth denen zn Lugganis »nd andern Angehörigen
der Orte den Salzkauf ohne Gewinn zu gestatten. Man solle die III Orte und die von Bellen; um so
weniger bedrängen, als Bellenz ein Schlüssel aller andern Bogtcien sei, und man jetzt da mit großen Kosten
zum Nutzen Aller Wachen^unterhalten und den Zusatz täglich verstärken müsse. Es siegelt Ammann Jnderhalde»
von Schwyz. (Man vergleiche hiezn den Abschied vom 18. Nov. 1530 Art. vv).

St. A. Lucer» I llncin»cbundene Abschiede. — St. A. Zürich: Acte» L«m»r»s. — K. A. Basel: Abschiede Band 2». —xa. A. Freiburg-
Missiven über eidgenössische Angelegenheiten.

152.

Maden. 1550, 18. November (Dienstag nach Othmar),

S.aa.saretnv Lnc-r.,- All»-»,. Abschiede » 2, t. s°°. StaatSarMio Züriek- Abschiede

Staa.barcbi» Bern - Allgem. cid». Abschiede >1»l, S. »It. Landes-, rci.i» T-i'w.iz - Abschiede Bd.
.Nantansarcinv Basel - Abschied- Band 2S. .t-antu,,«.» ein» «reibur»-. Bad. Abschied- Bd. ,5. .s.a...° «°re...° S-latl)..,... bsch

W Ra»to»»aret,i° Tchaffhause» - Abschiede. Landcsarchiv Appenzell - Abschiede.

Gesandte: Zürich. Johann Escher, Stadtschreiber. Bern. Wolsgang von Weingarten,

Ambros Jmhof, beide des Raths. Lucern. Hans Bircher, alt-Schultheiß. Nri. Hans n ^
alt-Landammann;Jacob a Pro, des Raths. Schwyz Dietrich Jnderhalden, Ritter, "" ""
Unterwalden. Arnold Lussi, Landammann in Nidwalden. Zug. Christian Heß^ des Rat,s. » '
Hans Leuzinger, des Raths. Basel. Niklans Jrmi, des Raths. Frei b n r g. Hans Rst, e e

und des Raths. Solothurn. Konrad Graf, des Raths. Schafshansen. Ulrich Pflnm, Ran»e ^
Appenzell. Othmar Kurz, Landammann. - E. A. A. 1. 101, b. Il-iäom: KatholWAbschiede1541 ^ ^

«. Schultheiß Bircher von Lucern verlangt, man möge den ans dem vorigen Tage von rem ,^am^
in den Freien Aemtern angezogenen Span betreffend die Gerichte zu Dietivyl ruhen lassen, kW eel

im Amt Meyenberg und bei der Jllan erledigt sei. Die Boten der übrigen Orte beschließen, da '»cge" ^
Späne eine Botschaft nach Hitzkirch geht, so soll dieselbe beauftragt werden, gütlich in der Sac)e zu ^ ^
Gelingt die Güte nicht, so soll die Angelegenheit rechtlich ausgesprochen werden. I» Zwischen dem

und Hitzkircher Amt ist jeweilen der Brauch geivesen, daß diejenigen, welche Frevel begangen odel den ' ^
gebrochen haben, vor dasjenige Gericht gestellt wurden, in welchem der Frevel begangen worden ^

läßt man es verbleiben. Dagegen zwischen dem Amt Muri lind dem Kellamt mar es Uebung, >^,1
Einer im Gebiete des andern frevelte und dann ohne Gelöbniß oder Bürgschaft geleistet zn haben ^
ist, derselbe nicht ausgeliefert wurde, sondern man wartete bis der Betreffeilde wieder in

auf welchem er frevelte, kam, wodann er ergriffen und bestrast wurde. Auch hierbei läßt man e^ ver ^ ^
v. Der Landvogt im Thurgan berichtet, es kommen nächtlicher Weile Reiter aus der Stadt Constanz
Landgrafschast und reiten da Hill und her und es gehe das Gerede, sie besichtigen für den Fall, das, ir
die Eidgenossen angreifen würde, die ihnen günstigen Plätze. Als der Abt zu Krenzlingen den Helrn

Wyler, den Obersten zu Constanz, befragte, was das Erscheinen dieser Reiter zu bedeuten habe, soll dießr 6^"
haben, der römische König und er haben vernommeil, der Schärtlin beabsichtige die Stadt Eonstanz zu ü e
Der Landvogt habe ungeachtet seines Nachfragens nicht erfahren können, daß der Kaiser oder der röniij )e

in Rüstung begriffen seien; auch stehe das Geschütz in der Stadt Constanz meistentheils gegen ein^ ^
ans die andere Seite gerichtet ; doch was der Kaiser oder der römische König vorhaben, wisse nienian
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»>an verschiedenes über die Sache geredet hat, meinten Einige, man sollte den Herrn von Bollwyler fragen,
warum jene Reiter Nachts auf unser Gebiet kommen, und wenn dieses noch ein oder zwei Mal geschehen
würde, daß man dann eine Wache aufstellen, die Reiter gesangen nehmen und sie über die Ursache dieses
Reitens verhören sollte. Da man aber besorgt, es könnte hieraus etwas Unangenehmes entspringen, so hat
Man die Sache in den Abschied genommen,damit die Obern dem Landvogt berichten, wie er sich zu verhalten
habe, Beinebens hat man ihm befohlen, des Weitern zu kundschaften und was er erfährt nach Zürich und
seinen Herren zu Uri zu berichten. »I. Es erscheinen Gesandte Sigmunds von Hornstein, des Landcommenthurs

deutschen Ordens der Ballet Elsaß und Burgund, und dieser Ballet „ratsgebietigere" Commenthnre und
Drdensverwandten,nämlich Wolfgang von Hoheneck, Commenthur zu Freiburg, Hans Kaspar von Jestetten,
Statthalter zu Nufach, beide des deutschen Ordens, Bilgery von Nyschach zu Hohenstoffeln und Hans Konrad

Bodmann zu Bodman», Bogt zu Ochsenhausen, und legen eine schriftliche Instruction vor, wovon jeder
^ote eine Abschrift erhält, Sie geht dahin: 1. Gruß an die Eidgenossen. 2. Diesen zu eröffnen: Obwohl
d>e beiden Deulschhäuser Könitz und Sumiswald mit allen ihren Einkünften Eigenthum des Ordens seien,
haben die von Bern vor einigen Jahren beide Häuser mit weltlichen Personen, „nebent den Herren commcn-
ihuren in regierung ze sin", bevogtet, und als sich die Commenthnre und Ordensverwandten derer von Bern
"s^lbsgeinachten" Reformation nicht gleichförmig machen konnten, die Häuser selbst mit allen Nutzungen und
^ugehörden zu ihren Händen gezogen und besitzen sie noch. Auf vielfaches Verwenden des Ordens und der
Ritterschaft vom Adel um Restitution dieser Häuser habe ein gütlicher Tag durch Gesandte beider Theile in
Schaffhausen stattgefunden, um auf Hintersichbriugenüber einen Verkauf dieser Häuser au Bern zu verhandeln.

aber der angebotene Kausschilling zu gering war, habe die Sache sich zerschlagen. Die von Bern seien
^Mi iu ihrer selbstangemaßten Verwaltung geblieben. Der Orden habe durch den LandcommenthurRudolf

Friediugen sel. denen von Bern angeboten, ihnen ein Inventar über beide Häuser, deren Güter, Zinse
^ Zehnten zu übergeben, mit dem Versprechen,nichts zu veräußern bis durch ein Concil oder gemeines
Mische Nationalgesprächeine Reformation gemacht sein werde, wodaun man sich dein, ivas mit Bezug auf

° che geistliche Güter beschlossen würde, fügen werde. Dem ungeachtet und trotz wiederholter Verwendung
^en dem letzten Landcoinmenthur, Hans Werner von Nyschach sel., von denen von Bern abschlägige
lltworteu geworden. Da aber der Orden volles Recht auf die genannten Häuser habe, so seieu nun die
°ten beauftragt, die Eidgenossen freundlich zn bitten, die von Bern zu vermögen, dem Orden die beiden
"user und deren Verwaltung wieder zu überlassen. Der Landcommenthur, die Ordensverwandten und die
' Erschuft vom Adel, die dessen genoß und fähig sei, wollen das um die Eidgenossenschaft jederzeit willig
Dieven. Antworten, welche dem Orden von denen von Bern zugekommen seien, gehen dahin: Man habe
^ Jahren zu Bern wegen des Glaubens ein Gespräch gehabt und jedermann jdazu eingeladen, mit demErb

Ä ^en, sich weisen zu lassen, wenn jemand mit göttlicher Schrift zeige, daß man in dein, was man zu
/u>> vorgenommen,geirrt habe. Als das nicht geschehen sei, habe man eineMeformation der „verwändtcn"

tesdieuste ausgehen lassen und die Klöster und Orden im Gebiete derer von Bern aufgehoben und ihr
. 'Rommen Zum Unterhalt der Armen, Edler und Unedler, verwendet. Hiezu seien die von Bern in ihrem
^"Ute befugt uud glauben nur gethan zu Huben, was sie vor Gott und der Welt verantworten können.
^ die damaligen Commcnthure die Reformation nicht angenommen haben, andernfalls mau sie gemäß
^,'^dieten hätte bleiben lasse», so haben sie sich selbst ihrer Häuser entäußert. Da der Orden selbst in

e» Schreiben zu verstehen gebe, solche Hänser seien ein Spital der Edellente, so habe man dieselben dein
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edlen Hans Albert von Mülinen, weiland Eommenthur zu Hitzkirch, der dessen genoß und bedürftig ß>,

zugestellt. Die Boten von Bern entgegnen, sie Hütten sich dieses Anzugs, der Hinterrucks ihrer Obern geschehe,

nicht versehen und letztere werden diese Verunglimpfung bedauern; diese komme jetzt in den Abschied, »ickü

aber die Vertheidigung derer von Bern. Was übrigens die Boten reden, das reden sie aus sich selbjt und

verlangen den Vortrag abschriftlich. Die Gesandten des Landcoiumenthurs erwiedern, ste haben die vo»

Bern nicht verunglimpft, sondern die Sache nur erzählt, wie sie sich zugetragen habe und wie sie es thu»

mußten, znmal die von Bern in ihren Antworten damit schließen, daß sie es bei der dem LandcommenthM

von Friedingen gegebenen Antwort bleiben lassen und kein weiteres Ansuchen erwarten. Schließlich wird du>

Gesandten von Bern eine Abschrift der Bewerbung der Gesandten des Landcommenthurs gegeben und du'

Sache in den Abschied genommein Antwort auf dem nächsten Tag. v Vogt Wunderlich und Hauptnww'

Fröhlich schreiben, ans Mittwoch nach St. Othmar (lö. November) Vormittags 9 Uhr sei der Herr twn

Lianeourt gestorben; solches haben sie dem König eilfertig geschrieben; die Sachen des letztern möge man

empfohlen halten, f. Auf dem letzten Tag hat man in den Abschied genommen, wie der Gubernator de-

Herzogthnms Mailand den ennetbirgischen Landschaften seilen Kauf abgeschlagen habe, und ob man letzte

auch verbieten wolle, Vieh, Anken, Käse, Holz, Kohlen und Anderes ins Herzogthum zu führen. Nachdem

die Baten der XII Orte ihre Jnstruetionen eröffnet und ebenso die der III Bünde und man von de>ü>

von Luggarus und Lauis vernommen hat, daß auf dieses Jahr der größere Theil von dem Vieh, Ank^

Holz und Kohlen schon in das Herzogthum abgeführt worden sei, so daß für dieses Jahr mit Abschlag d>'-

Kaufes den armen Leuten mehr Schaden als Nutzen bereitet werde, so hat man auf Heimbringen beschlosß'd

dem Kaiser zu schreiben, wie der Gubernator den Nnsrigen den feilen Kalls abgeschlagen habe, wir ab^

denselben gegenüber dem Herzogthnm gestatten, iveßhalb der Kaiser gebeten werde, den Gubernator zu vernwg^

die Unsrigen Korn und anderes Getreide kaufen und es ihnen zuführen zu lassen. Da nicht alle Boten ß'

ein solches Schreiben Vollmacht haben, so sollen diejenigen Orte, die hiezu nicht einwilligen und in du>

Schreiben nicht begriffen sein wollen, ihre Meinung bis St. Niklaustag (6. December) dem Landvogt w

Baden zuschreiben; wenn kein Ort etwas schreibt, so soll der Landvogt die Missive im Namen der XI> ^

und der III Bünde an den Kaiser abgeheil lassen. 55. Da der Gubernator des Herzogthnms Mailaiw ^

die Güter, welche die Unsrigen daselbst haben, Dellen und Schätzungen legt, so waltet die Meinung,

könnte das im umgekehrten Falle auch gegen die Mailänder anwenden. Da aber nicht alle Boten

Instruction haben, so wird die Sache heimgebracht, um am nächsten Tag darüber zu verhandeln. ^ '

dem letzten Tag ist heimgebracht worden, daß die Angehörigen der Eidgenossen ennet dem Gcbirg Z»

nicht mehr herauskommen sollen. Man hat nun vor einigen Jahren eine Ordnung gemacht, wie sie hew'^

kommen sollen; bei dieser will man verbleiben und den Landvögteu schreiben, daß sie entgegen d>^
Verordnung niemand herauskommen lassen. I. Es wird angezogen, die alten Priester seien gestorben

junge „mache" man wenig, und diejenigen, welche wirklich Priester werden, haben nichts studirt und g"^^
was mittlerweile dem wahren alten christlichen Glauben großen Schaden bringen möchte. Früher haben"

die Klöster und Gotteshäuser einige Junge auf den hohen Schulen gehabt, die da in der heiligen ^ ^ ^

unterrichtet wurden. Es frage sich, ob man nun nicht die Aebte und Gotteshäuser St. Gallen,

Rheinau, Krcuzlingen, Fischingen, Wettingen, Muri und andere in den gemeinen Herrschaften heißen

daß jedes zwei oder drei Junge auf die Hoheit Schulen schicke, damit mir auch gelehrte Leute erhielten^ ^

da der Abt von St. Gallen eilt großes Einkommen hat, so iväre die Meinung, er sollte llKKl iM
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dnrthun und zu Norschach für geistliche uud weltliche Jugend eine hohe Schute errichten lassen. Heimbringen,

namentlich auch, ob man dieses auch denen von Zürich und Glarus anzeigen wolle. Ic. Der Landvogt im

Dhurgan zieht an, Mehrere thun ihre Töchter in die Klöster -im Thurgau, um sie da geistlich werden zu

lassen. Diese aber haben bisher wenig in die Gotteshäuser gebracht und es verlangen daher die Aebtissiuneu

Zu Feldbach, Müusterlingeu uud Dänikon zu wissen, wie sie solche Töchter in die Gotteshäuser aufnehmen

sollen, ob sie das, was von Alters her Uebuug gewesen, einbringen sollen, und wie solche junge Frauen,

bevor sie „geivylet" sind, mit den Pfründen gehalten werden sollen; früher habe man ihnen nnr halbe Pfrnnd

gegeben, jetzt verlangen sie die ganze. Fällt in den Abschied; der Bote von Zürich null sich indessen mit

dieser Sache nicht beladen. I. Abgeordnete von Mellingen zeigen an, wie in letzter Zeit der Wind das

Dach ihrer Brücke abgeworfen habe. Da sie diese Brücke mit großen Kosten unterhalten müssen und aber

nur einen geringen Zoll beziehen, so bitten sie, ihnen diesen Zoll zu vermehren. Fällt in den Abschied,

Antwort aus nächstem Tag. in. Ammann Lnssi von Unterwalden fordert Antwort auf den am letzten Tage

durch Ammann zum Weissenbach gethanen Anzug, den König von Frankreich gütlich oder rechtlich dahin zu

dringen, daß die Gesandten von Ob- nnd Nidwalven bezüglich der Verehrung gehalten werden sollen wie

vor Altem. Die Mehrzahl der Orte beglaubt, weil die Verehrung eine freie Gabe des Königs sei, so könne

or solche Geschenke nach seinem Gefallen ordnen, man werde daher mit Recht nicht viel erreichen, meßhalb

»leinen, die von Unterwalden sollten von dieser Forderung gütlich zurücktreten. Amman» Lnssi begehrt

diese Meinung in den Abschied; er bemerkt aber, er wisse, daß seine Herren ohne Recht nicht nachgeben, weil

ihnen dieses an ihren hergebrachten Freiheiten und löblichen Brünchen nachtheilig wäre. i». Gesandte von

luggarus tragen vor: ans dem letzten Tag zn Baden sei der Rath zu Luggarus um 40 Kroneu gestraft

worden wegen einiger Reden, betreffend welcher der Rath schuldlos sei, da er solche Aeußerungen weder selbst

tzothan, »och jemand damit beauftragt habe; sie bitten daher, diese Buße gnädig zu erlassen. Da diese Rede

d^i Rathsboten der Eidgenossen von dem Großkanzlcr vorgetragen worden ist, so hat man nun den Rath

von der Buße befreit und dieselbe dem genannten Kanzler aufgelegt, doch ihm das Recht gegen jene, die

beauftragt haben, die betreffende Rede vorzutragen, vorbehalten; wäre dieser Auftrag von dein Rath

ausgegangen, so hat mau vorbehalten, den Rath nicht bloß um die 40 Kronen, sondern höher zu strafen.

Au den Landvogt wird geschrieben, diesfalls ein Aufsehen zu haben. Darauf treten die Gesandten von

luggarus nochmals vor und zeigen an, ivie der Großkanzler auch des Rathes sei, und es möchte daher dieser

Handel viele Widerwärtigkeit und Rechtens mit sich bringen. Alls ihre diesfällige dringende Bitte hat man

Sache so gemildert, daß sie jedem Ort 1 Krone gegeben haben. «. Es wird auch angezogeil, wie die

klaffen zu Luggarus sich mit Kleidern, zerhauenen Hosen lind sonst mit Worten und Werken so unziemlich

vud bübisch halten, daß es vor Gott und der Welt eine Schande sei. Das soll jeder Bote berichten und

"vf nächstem Tag Antwort geben, wie man ihnen eine Ordnung »lachen wolle, p. Ab dein letzten Tag ist

^»»gebracht worden, ivie man die Münzen geben und nehmeil wolle. Bei Eröffnung der Instructionen

^'klären die Boten der Orte, welche münzen, bei ihren Münzen und dem Korn, wie sie sie schlageil, zu

"^bleiben; die Obrigkeiten ,Verden auf die Münzen ein getreues Aufsehen halten, daß gute währschafte

faltige geschlagen werden; da einer Eidgenossenschaft viel au den Münzen gelegeil, „ob mau sich dann

"schmalen eines korus, was linder einem batzen sige, verglichen und vereinbaren möchte". Vogt Schiffst

Schwyz bittet abermals dringend, ihm in Betreff seiner Ansprache an dem König von Frankreich zum Recht

verhelfen. Da aber der Herr von Liancourt dieser Tage gestorben ist, so hat die Mehrheit der Boten
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ihm gerathen, die Angelegenheit bis zum nächsten Tage anstehen zu lassen und die Ankunft eines innen

französischen Botschafters abzuwarten, in der Hoffnung, derselbe werde sich mit dem Ansprecher gutlich

vergleiche». Für den Fall, daß dieses nicht geschähe, soll jeder Bote auf dem nächsten Tag Befehl und Gewalt

haben, dem Schiffli zum Recht zu verhelfen, i» Schultheiß Bircher von Luccru eröffnet, seine Herren haben

einige Falschspieler im Gefängniß. wie das bereits auf dem Tage zu Hitzkirch den Boten der VlI Orte

angezeigt worden sei. Ungeachtet die Spieler nun lange im Gefängniß gelegen seien, sei von keiner Seite

jemand dahin geschickt oder geschrieben worden, außer von denen von Badcir zwei. Da man nun die

Gefangenen fertigen und bestrafen wolle, damit sie aus der Gefangenschaft kommen, so bitten und begehren

die von Luceru, wenn airdere Orte auch solche Spieler gefangen haben und man von den in Lucern

befindlichen Aufschlüsse verlangen wolle, bezügliche Airzeige zu machen. Da keiir Ort noch Bogt solche Spie er

gefangen hält, außer die von Baden, so mögen die von Luceru mit ihren Gefangeneu fürfahren und jedem

Boten die Namen der (angegebenen) Falschspieler schriftlich mittheilen, damit dieselben im Brtrctungsfa

gefangen und bestraft werden können. 8. Amman» Lussi von Nuterwalven zeigt an, Jacob Müller von

daselbst, auch ein Falschspieler, habe eine Mißhandlung begangen und sei entwichen. Seine Obern begehren

nun, daß man denselben im Falle der Entdeckung aufgreife und nach Verdienen bestrafe, t. Der

Landvogt im Thurgau theilt mit, vor Kurzem sei im Bodensee ein Erzknab ertrunken, dessen Klerder u»

übrige Verlassenschaft die Amtsleute des Bischofs zu Coustanz auf der Reichenau zu Händen genommen haben-

Nun haben unsere Amtleute zu Fraueufeld dem Vogt angezeigt, der Bodeusee gehöre, so weit die La»

grafschast Thurgau sich erstrecke, den Obern der letztern. Obwohl dann der Landvogt sachbezügliche Verlange

gestellt habe, haben die Amtleute aus der Reichenau sich hieran nicht gekehrt und nichts zurückerstattet. Der

Vogt begehre deshalb Weisung. Alan giebt ihm Auftrag, wenn künftig sich ähnliche Fälle zutragen, so jo

er die Hinterlassenschaft solcher, die auf der am Thurgau anliegenden Hälfte des Bodensees ertrinken, ZU

Händen nehmen. Beinebens fällt der Handel in den Abschied; weiterer Bescheid soll auf dem nächsten -vag

gegeben werden, ii. Derselbe Laudvogt zeigt an, zwischen der Landgrafschaft thurgau und denen vo

Stammheim sollten einige Märchen erstellt werden. Dieses habe er bisher aus folgender Ursache unterlaffeu-

Die nieder» Gerichte zu Stammheim und Nußbäumen gehören denen von Zürich, die hohen aber, näin >

das Malefiz, an die Landgrafschaft Thurgau. Nun tragen die hohen Gerichte den X Orten gar nichts cm.

denn wenn Einer vom Leben zum Tod gerichtet werden müsse, so werde dieser dein Vogt übergeben,

müsse dann alle Kosten für das Hin- und Herführen des Gefangenen bezahlen. Nun sei er von ,

Amtleuten und sollst berichtet, daß, wenn mit denen von Zürich ein Tausch getroffen werden könnte, so^ ^

sie den X Orten die nieder» Gerichte zu Nußbaumen und die neun Orte ihnen die hohen Gerichte ^

Stammheim überlassen würden, dieses für die X Orte viel vortheilhafter als das jetzige Verhältniß man-

Wird in den Abschied genommen, um auf dem nächsten Tag darüber zu verhandeln, v. Der Landvogt Z

Baden macht die Eröffnung, es sei in der Stadt und Landschaft Baden der gemeine Brauch, ^

ausleihe, dieses nicht um Geldzins, sondern um Kernenzins ausleihe, und zwar 20 Gulden um einen

Kernen; der Mütt gelte jetzt aber 2 Gnlden und sei zu befürchten, daß er bald noch höher zu stehen

Obschon dieses vor Jahren verboten worden, sei es doch wieder in Uebnng gekommen. Da solches

unbilliger ungöttlicher Zins ist und den armen Leuten zum Verderben gereicht und man glaubt, daß es a^

im Thurgau so geübt werde, anderseits aber die Boten ohne Instruction sind, so wird die «vache in ^

Abschied genommen, um auf dem nächsten Tag mit Befehl, diesen Mißbrauch abzustellen, zu e> scheu
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Die Bitte des Vogt Wirz vo» Nntermolden, ihm Einiges an seine Kosten zu gebe», die er hatte, um
von Luggarus herauszureiten, wird heimgebracht, x,. Vor einiger Zeit hat der römische König den von
Psirt, des Regiments zu Ensisheim, iu einige Orte und Flecken geschickt, um über einige Briefe und Siegel
um Versatzungen einiger hundert Mark Silbers Nachfragezu halten, welche einige Städte, als Winterthur,
Aarau, Sursee, Seckingen,Waldshut, Bremgarteu,Sempach, Mellingen, Zofingen und Lenzburg für die
Herzoge von Oesterreich gegeu die von Mühlheim zu Straßburg verschrieben haben, ob nämlich diese Pfand-
schaften ganz oder zum Theil und mit wie viel Hauptgut durch diese Städte oder Andere abgelöst worden
seien oder nicht. Man hat nun die von Bremgarten und Mellingen vor die VIIl Orte beschieden, vor denen
sie einige Briefe über benannte Versatzungen auflegen. Nachdem mau dieselben besehen, hat man jenen
befohlen, wenn der König wieder zu ihnen schicken würde, dessen Boten ganz und gar nichts zu übergeben,
sondern sie vor die VIII Orte zu Tagen zu weisen. Weil dann einige dieser Städte denen von Zürich,
Bern und Lucern gehören, «so wird gewünscht?), daß ihre Unterthanen von sich aus auch nichts herausgeben.
Endlich glaubt man, es wäre am Platze, daß beim Verlangen weitern Bescheides kein Ort von sich selbst,
sondern daß man gemeinschaftlich zu Tagen antworte. Den Boten der übrigen Orte hat man dieses ebenfalls
angezeigt, damit wenn der römische König auch zu ihnen schicken sollte, sie sich zu verhalten wissen, denn
man weiß nicht, aus welchen Gründen solchen Dingen nachgefragt wird. Die Gesandten von Bern,
Freiburg und Solothurn verlangen instructionsgemäß Antwort auf ihr an der letzten Jahrrechnung angebrachtes
Begehren, ihre Orte von den Klösterrechnungen und Appellationen im Thurgau nicht auszuschließen, den
Landvogt daselbst wegen der hohen Gerichtsbarkeit auch ihnen schwören zu lassen, und in Betreff anderer
damals gemeldeter Sachen. Die Boten der VII Orte antworten, ein solcher Anzug sei auf dem Tag, der
der Jahrrechnung folgte, geschehen; damals habe man die drei Städte freundlich gebeten, die VII Orte
Mlich bei ihren Gerechtigkeiten und Obrigkeitenunangefochten bleiben zu lassen. Hierauf sei den VII Orten
"och keine Antwort geworden; man wiederhole daher das damals gestellte Gesuch. Beinebens soll jeder Bote
die Angelegenheit heinibringen, um auf nächstem Tag Antwort zu geben. Auf den nächsten Tag soll auch
jeder Bote der VII Orte die für jedes betreffende Ort wegen des Rechtshandels aufgelaufenen Kosten schriftlich
verzeichnet mitbringen, damit man sie zusammenrechnen kann. Dem Landvogt und Landschreibcr zu Baden
wird aufgetragen, die Rechtsamen und Freiheiten in Betreff der benannten Ansprachen aus den alten Abschieden
und Briefen zusammenzusuchen und jedem der VII Orte abschriftlich zuzuseuden, damit mau sich desto besser
Zu verhalten wüßte, wenn die drei Städte von ihren Forderungennicht abstehen sollten. Abgeordnete

sieben Höfe im Nheinthal zeigen an, wie Einige jenseits des Rheins Güter, die im Rheinthal gelegen
seien, einander verkaufen, vertauschen und verschenken, was ihnen zu großem Schaden gereiche, weil die Gitter
hiedurch in fremde Hände kommen. Man befiehlt nun dem Landvogt, mit dein Abt von St. Gallen Artikel
iu entwerfen, wie diesem vorgebogen werden könnte, und dieselben auf dem nächsten Tag den Boten der
^genossen vorzulegen, die, wenn sie sie ziemlich und billig finden, selbe bestätigen werden. Mittlerweile soll
der Landvogt dergleichen Handänderungen nicht vorsichgehen lassen. Im Ucbrigen wird die Sache heum
bracht uni am nächsten Tag mit Austrag in derselben zu verhandeln. »». Um den Span zu Hitzkirch
SU erledigen, ist Sonntag St. Andreas (30. November) angesetzt worden. Da aber wegen des Wetters es
Unmöglich ist, sich aus die Stöße zu begeben, so hat man beschlossen, es sollen der Obmann, die Richter,
Nathgeber und der Schreiber auf hl. Dreikö.ügen Tag (6. Januar 1551) zu Hitzkirch an der Herberg sein,
^ü'le auf diese Zeit Unwetter ein, so sollen die von Lucern diesen Tag abbestellen und eine» andern nach
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ihrem Gefalle» bestimmen und denselben dem Obmann, den betheiligten Orten und dem gemeinen Schreiber

bei guter Zeit berichten. I»I». Hans Melchior Heggenzer, Rath des römischen .Königs, schreibt, letzterer habe

seine Kammcrräthe beauftragt, das rückstandige Erbeinungsgeld beförderlich zu erlegen; ferner möge man

den Verunglimpfungen gegen den König keinen Glauben schenken, denn dieser hege gegenüber der

Eidgenossenschaft ganz geneigten Willen. Ans das schreibt man ihm freundlich und bittet um baldige Am.'

bezahluug des Erbeinuugsgeldes. «e. Beim Abgang dringender Geschäfte hat man keinen Tag augesetzt,

wenn einem Ort etwas an die Hand kommt, mag es einen solchen bestimmen und den übrigen Orten

anzeigen. Schultheiß Bircher von Lucern zieht an, wie Meister Wcgmanir, Vogt in den freien

Aemtcrn, sich unterfange, den Kunz Schärer von Hitzkirch zu bestrafen, weil er in den freien Aeurternzcorn

aufgekauft und in die Stadt Lucern auf den Markt geführt habe. Nun aber sei benanntem Vogt auf dein

Tag zu Hitzkirch besohlen worden, er solle jenen Schärer und Andere, die nicht mehr als eine Wagenlast

kaufen und dieselbe, ohne etwas aufzuschütten, sofort nach Lucern oder Zug oder anderswohin auf die Markt«,

führen, rurbestraft lassen; denn nicht jeder, der einen oder drei Mütt Korn pflanze, sei mit Roß rrnö Wage»

gerüstet, fein Korn selbst zu Markt zrr führen. Es sollen daher die von Zürich den Vogt Wegmann anweisen,

den Kunz Schärer und Andere unbestraft zu lassen.

v«. Die Voten von Uri, Schwyz und Nidwalden fordern Antwort auf ihr von Brunnen arm st dun

Orte zugesandtes Schreiben. Die Gesandten der neun Orte drücken an der Hand ihrer Instructionen üdu

dieses hitzige Schreiben ihr Bedauern aus; sie haben auf dem letzten Tage die Boten der drei Orte nicht

ausgestellt, sondern als die Abgeordneten von Lnggarus gebeten, man wolle die von Bellenz vermögen, ihm»,

wenn sie Zoll und Aufsatzgeld entrichten, den Durchpaß des Salzes zrr gewähren, da haben die drei Ortt

für Bellenz Antwort gegeben und sich hiedurch selbst zrr Sächern und parteiisch gemacht und seien dann

selbst, ohne daß man sie geheißen hätte, ausgestanden. Auf dieses haben die Gesandten der neun Vrte gemäß

ihren Instructionen die von Luggarus bei ihren Freiheiten bleiben lassen, so, daß wie sie die von BelleiF

mit dem Salzverkehr halten, die voir Luggarus jene mit dem Kornkauf halten mögen. Sie bitten daher'

nochmals, die von Bellcirz zu veranlassen, denen von Luggarus den Salztransport freizulassen, wodann st»u>

der Kornkauf auch frei gegeben werde. Die Gesandten der drei Orte antworten, sie haben sich auf den

letzten Tage nicht als Sächer oder als parteiisch gestellt, sondern sich als Vertreter der Oberherren derer vo>

Bellenz benommen und eröffnet, wenn man „sy" bei ihren Rechten und Freiheiten nicht belassen wolle, bieten

sie das Recht gemäß des Bundes an; auf das seien sie ausgestanden. Als sie dann vor der Thüre geivestu

seien, haben die Boten der neun Orte die Freiheiten derer von Luggarus bestätigt. Tie Folge davon Ü

gewesen, daß die von Luggarus denen von Bellenz den Kornkaus abgeschlagen haben; „dann daß der vogt K

Luggarus geredt, er welle inen, denen von Bellenz, den kornkauf us denselben und noch einen andern nun ^

für sich plos (Zürich und Solothurn: sclbs) zugcn lassen, darum mögent sp l») iren Herren und ob>u^
um nachlaßung anhalten". Deßhalb seien die drei Orte veranlaßt worden, an die neun Orte zu sch^/

und sei jetzt noch ihr Verlangen, daß man die von Bellenz bei ihren Freiheiten bleiben lasse und „den ins

ufhebe"; dann seien ihre Herren bereit, gemäß ihres Schreibens die von Bellenz zu vermögen, daß sie denen u

Luggarus den Salzknuf in der Roth ohne Gewinn gewähren („gen müssen"). Als Junker Ludwig von Dü'ß

Vogt zu Lauis gewesen sei, haben die von Luggarus den Salzkauf wie jetzt zu haben (verlangt); alv man a ^
die Freiheiten derer von Bellenz verhört hatte, „und daß vor etwas zyts har nit gebracht, daß

salz von Bellenz hinab gefürt habe, bp demselben es ouch belyben stzge". Die Boten der neun
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entgegnen, sie haben denen von Luggarus nichts Weiteres erlaubt, als daß wie die von Bellenz sie mit
de», Salzkauf halten, die von Luggarus jene mit dem Kornkäuf halten mögen, was ihre diesfällige
Missive vom 9. September erzeige. Wenn die von Luggarus nun weiter gegangen und denen von Bellenz
ben feilen Kauf abgeschlagen haben, so sei das nicht im Einverständnis;der betreffenden Orte geschehen; das
Nechtsbot der drei Orte habe man nie so klar verstanden, als wie es jetzt angezeigt werde. Da in dem
Schreiben der drei Orte gemeldet werde, daß die von Bellenz denen von Luggarus in der Zeit der Noth „den
lalzkouf one gwiin gen müssen", so mögen sie die neun Orte berichten, wie das zu verstehen sei. Sie
wiederholen dabei die Bitte, die von Bellenz vermögen zu wollen, denen von Luggarus den „paß des salzkoufs"
wenn sie Zoll und Aufsatzgcld bezahlen, zu gestatten, wodann die von Luggarus ihnen den Kornkauf auch
wie von Altem her zugehen lassen. Wenn dieses aber nicht Platz finden möge, so lasse man es bei dem
ätzten Abschied verbleiben. Die Boten der drei Orte reden hierauf des wcitern, sie haben keinen Auftrag,
auszulegen,wie die angezogene Stelle des betreffenden Schreibens zu verstehen sei, und lassen es daher bei diesem
Schreiben ihrer Obern bewenden; sie hätten geglaubt, man würde sie bei ihrem Nechtsbot bleiben lassen;
da der Bund einfach das Recht „und kein gegcnsatz" weise, so verlangen sie von jedem Ort besondere
Antwort, welches Ort sie bei dem Bund und dem Nechtsbot wolle bleiben lassen oder nicht. Die Boten der
neun Orte entgegnen, es sei nicht bräuchlich, daß jedes Ort seine Antwort für sich selbst gebe, sondern man
habe bisher gemeinschaftlich und eidgenössisch miteinander gehandelt, bei dem man es bleiben lassen wolle.
Da aber die drei Orte anzeigen, sie wollen die von Bcllenz vermögen, denen von Luggarus in dieser Noth den
Salzlnuf ohne Gewinn zu geben, wollen dann aber diesfalls mit den neun Orten das Recht mit gleichein
Zusatz gemäß des Bundes üben, so wird denen von Luggarus geschrieben, sie sollen denen von Bellenz Kauf
w'd Paß des Korns frei lassen wie von Alters her, bis zum nächsten Tag, doch jedermanns Rechten unbeschadet.
Der Gesandte von Basel zeigt indessen an, seine Herren haben auf das Schreiben der drei Orte eine Antwort
^sendet, bei welcher sie es bleiben lassen. Ebenso eröffnen die Boten von Frciburg und Solothurn, sie
^'eten dein genannten Beschlüsse nicht bei, iveil ihnen mit Bezug auf das Schreiben der drei Orte keine
Instruction ertheilt worden sei. Die Abgeordnete» der drei Orte erwiedern, da die von Bellenz ihre
Angehörigen seien, so solle man sie gemäß des Bundes vor ihren Obern berechtigen. Da nun die neun Orte
^n „Ursatz" aufheben und denen von Luggarus befehlen, den Kornkauf wie von Alters her gewähren zu
^ssen, sg lasse waii es auch hierbei bleiben. Das soll jeder Bote, doch jeder Partei an ihren Rechten
Unschädlich, heimbringen und auf dem nächsten Tag Befehl und Gewalt haben, auf den Fall, daß man sich
Wcht gütlich vertragen möchte, über die Anwendung des Rechts weiters reden zu können.

Betreffend die Quelle siehe die Note.

k'l'. Betreffend die Herrschaft Nheinthal wird Folgendes verhandelt: 1. Man erhaltet Bericht, wie das
wästlichl> Gericht des Bischofs von Constanz zu Radolfzell die Leute in den Eheangelegenheiten Jahr und Tag
hwuinziehe und in große Kosten bringe; auch sei unlängst eine Ehe geschieden und dann von den Procuratoren dem
^widvogt geschrieben morden, wenn die Parteien sieben Gulden schicken, wolle mau beim päpstlichen Legaten
^ Augsburg sich dafür bewerben, daß die geschiedenen Personen wieder zusammen kommen. Man verwundert

hierüber, weil man der Meinung ist, wenn etwas mit Geld recht sei, sei es auch recht ohne Geld. Es
diesfalls dem Bischof oder in dessen Abwesenheit dem Nicar geschrieben. Beinebens soll der Landvogt

beförderlich im Namen der sieben Orte zum Vicar und den Eherichtern nach Radolfzell verfügen und
'b>ien ernstlich anzeigen, sie sollen die guten Leute nicht so lange in verderblichen Kosten herumziehen,sondern

58
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die Parteien sammt den Kundschaften verhören und dann ohne Verzug das Urtheil erlassen, ansonsten die Obern
sich nach andern Mitteln umsehen mußten, 2. Da dem Hans Vogler vergönnt morden, für Besorgung seiner
Geschäfte frei und sicher in das Rheinthal zu kommen und wieder zu gehen, doch ohne jemand der
verlaufeneu Dinge wegen zu beleidigen, so soll der Vogt denen im Nheinthal anzeigen, daß auch sie ihn
ungekränkt handeln und wandeln lassen sollen,

St. A. Zürich: Rheinthalabschicdbuch S.lSg. Es siegelt der Landvogt zu Baden, Gilg Tschudi, den SS, November <Samstag nach Othmar).

NN» „Zum andern." Es kommt vor, daß gewisse Leute im Thurgau Zehnten empfangen und sich
dann beklagen, daß Einige den Zehnten nicht recht aufstellen und geben. Wenn dann dieselben vor dem
Landgerichtbelangt werden und diejenigen, welche den Zehnten empfangen, als Kundschaften gebraucht werde»
wollen, so erkennt das Landgericht, welche am Zehnten zu gewinnen und zu verlieren haben, können nicht
als Zeugen auftreten. Auf diese Art könne der Landvogt nichts beweisen lind könne keiner, der unrecht
zehnte, bestraft werden. Die Obern beglaubcn nun, es könne niemand besser um Fehler, die beim Zehnü'»
vorkommen, Auskunft geben, als derjenigen, welche den Zehilten einsammeln. Daher soll das Landgericht
diese als Zeugeil nicht verwerfen, sondern sie gebrauchen und auf sie richteil. Doch soll alliveg nach
Gestnltsame der Personell und des Handels vorgegangen werden. Badeil, Montag (sio) nach St. OthmaU
(das JahreSdatum ist im Blatttitel).

Bundesarchiv: Thurgaucr Abschiede r. III. — Tt. Ä. Bern: Thurgaucr Abschiede tSammlung von Nabholz) r. III, S. 10.

I»I«, Verbot von Korn- und Weingülten; siehe Note.
ti. Verwendung der IV Schirmorte beim Abt von St. Gallen betreffend Beschaffung einer Wohm»M

für den Hauptmann;siehe Note.
Itk. Verwendung für die Neutralität der Grafschaft Burgund; siehe Note.

Im Zürcher Exemplar fehlen 1, n>, <z, im Berncr »—v, i, Ic, ltt, q, >v, in das »ach
der Antwort der VII Orte Enthaltene, »»; im Glarner i, tt; im Basler »—v, !—1,
V—»»; im Freiburger «.—v, i—I, »u; im Solothnrner »—e, i—I, <1, in ^ der Beschluß wegM
der Kosten der Actenauszüge, im Schaffhauser »—v, l—I, s—tt^ —»tt; im Appenzeller
t—I, », <», 4—»». <ItI aus dem Zürcher.

Zu «I. In der Zürcher Sammlung ist die Instruction mit den Namen der Gesandten des Conimenthu^
dem Abschied in besonderer Anlage beigefügt, der Instruction selbst aber sind die auf das Verlesen dcrsel ^
gefolgten mündlichen Verhandlungenzwischen den Gesandten von Bern und denen des LandeommenchlU'-
unmittelbar angehängt. Diese Trennung der Verhandlung vom eigentlichen Abschicdtext trifft bei cuM'
Sammlungen zu; beim Berncr Exemplar fehlt die Instruction der Boten s beim Schwyzcr die Nas"'
der Gesandtem im Glarner ebenso, ihre Instruction aber steht, wie bei Lucern, im Text; beim
Exemplar fehlen Gesandtennamcn und Instructions ebenso bei Solothuru; dem Schaffhauser Exemplar fch ^
die Gesandtennamcn, die Verhandlung steht hier im Abschiedtext; Appenzell hat die Gesandtennamcn auch »' )

Zu k. Die Zürcher AbschiedesammlungBand 18, k. 249 enthält ein vollständiges Concept oder l!op>e
eines bezüglichen Schreibens an den Kaiser. Als verlangenstellende Orte erscheinen hier alle XIII Orte >
die III Bünde. Das Schreiben datirt aus Baden vom 27. November 1550 und wird besiegelt vom La»dv0!
zu Baden, Gilg Tschudi. Inhaltlich gicbt das Schreiben wenig mehr als der Abschiedtext; der istattha ^
von Mailand, heißt es da, antworte stets, er behandle die Eidgenossen wie andere anstoßende Landes"'
glaube, seine Maßregeln seien ohne des Kaisers Wissen und Befehl erfolgt: der Verkehr aus den Gevu ^
der Eidgenossen in das Herzogthum Mailand sei stets frei gewesen und Werde fernerhin so gehalten w" ^
wenn der gleiche Grundsatz von Seite des Herzogthumsgegen die Eidgenossen beobachtet werde. (Die An
des Kaisers ist beim Abschied vom 1 <I. März 1561 tt vorgemerkt.)
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Zu Ii. Die Statuten von Luggarus enthalten ein, diesen Artikel vollziehendes Schreiben von Gilg

Tschudi, Landvogt zu Baden, an einen nichtgenanntcn Landvogt ennet dein Gebirg (Luggarns, alle?) mit

dein angeblichen Datum vom 29. October 1551. Die Unrichtigkeit des Datums folgt schon daraus, daß

im October 1551 Gilg Tschudi nicht mehr Landvogt zu Baden war. S«. A. Lucern: Slawwi «o» Luggarus s. ss.

Zu n. Im Zürcher, Berncr, Schwyzcr, Glarner, Basler und Schaffhauser Abschied ist dieser Artikel,

mit Ausnahme des zweiten Vorstandes der Gesandten von Luggarus und des darauf erfolgten Beschlusses,

durchgestrichen.

Zu i. Beim Zürcher, Berner, Schaffhauser und Appenzeller Abschied liegt ein Verzeichniß von

Falschspielern, welche der in Luceru gefangene Heini Andermatten von Baar in einem Verhör vom 19. October

(Samstag nach Galli) 1550, und von denen, welche Hans Jacob Schalet von Zürich angegeben hat. Elfterer

benennt unter Andern den in s erscheinenden Jacob Müller von Unterwalden, und letzterer schließt seine

Angabe mit der Bemerkung: „In summa ir figent sovil, so man die all schryben weit, müßt man ob hundert

bogen papyr hau. Die landgrafschaft Thurgöw sig ganz voll faltscher spiler." Dasselbe Verzeichniß im

K. U, Freiburg: Badische Abschiede Band 15, nach den Abschieden von 1550.

Zu ee. Dieser Artikel besteht in der Lucerner Sammlung als selbstständiges Schriftstück, doch ohne

Titel und Datum und ist dort, 0 2, f. 307 irrig zum Abschied vom 11. August versetzt worden. Die

Zugehörigkeit dieses Artikels zu unserm Abschied vom 18. November ergiebt sich, abgesehen von andern

Umständen, auch aus der Lucerner Instruction für diesen Tag, St. A. Lucern: Allgem. Absch. 0 2, k. 381.

Die Missivc der neun Orte vom 9. September ist dem Abschiedtext wörtlich einverleibt. Sie ist an den

Landvogt von Luggarus gerichtet und lautet in ihrer Hauptstelle so: „und ist daruf an dich unser befelch,

du wollist den unfern von Luggarus nach diser zyt nit zulassen nach gestatten, daß sy denen von Bellenz

veileu kauf abschlachen und nit zugan wellen lassen, sonder so die von Bellenz by inen zu Luggarus korn

oder ander getreid uf fürkouf zuwider iren statuten und fryheiten koufen oder in ander wäg handleten, daß

dann die unfern von Luggarus sich derselben fryheiten und satzungen gegen denselben mögen gebrochen".

Dieser Artikel auch in der Zürcher, Berner und Solothurner Sammlung, daselbst diesem Abschied angereiht;

in der Schaffhauser Sammlung beim Abschied vom 6. October 1550; bei den Schwpzer Abschieden als

getrenntes Schriftstück.

Zu Iii Die für diesen Artikel bcnützte Quelle enthält als Ziffer 1 den Art. Anstatt von sieben

Höfen ist dort die Rede von den fünf Höfen, nämlich Altstätten, Marbach, Bernang, Balgach und St. Mar-

grethen-Höchst, und von Thal. Ziffer 3 dieser Quelle bildet Art. i in besonderer Verwerthung für den Landvogt

im Nheinthal.

Zu Iill. Bruchstück eines Schreibens an einen ungenannten Landvogt. „Zum Sechsten." Man

vernehme, wie die Angehörigen der Eidgenossen schwere, unbillige und ungöttliche Korn- und Weingültcn

machen und kaufen, worüber die Obern hohes Mißfallen empfinden und solches nicht länger gestatten

können. Der betreffende Vogt („du") werde daher beauftragt, in seiner Amtsverwaltung auf das höchste

Zu verbieten, fttrderhiu Korn- oder Weingülten zu macheu oder zu verkaufen, sondern nur Geld- („gold-")

Zinse, und zwar von zwanzig Kronen eine und von hundert fünf. Was das Vergangene anbelange, so mögen

die Zinsgüter ihre Zinsen mit dem empfangenen Hauptgute ablösen. Würde Einer dieses nicht vermögen,

so soll er den Zins gemäß der Briefe ausrichten; aber künftig sollen keine neue solcher Art errichtet werden.

Es siegelt zu Baden den 23. November 1550 der dortige Landvogt, Gilg Tschudi, des Raths zu GlaruS.St. A. Luccrn: Statuten von LauiS S. 47.

Man vergleiche den Abschied vom 10. März 1551 «.

Im Anschluß an das zu Iili angeführte Bruchstück folgt danu in der für dasselbe benannten Quelle

ein sachbezüglicher Ruf für Lauis, ohne daß die erkennende Behörde und das Datum des Erlasses angegeben

ivärcn; wir führen denselben daher nicht weiter aus.
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kt" jj. 23. November, Bode». Die vier Schirmorte des Abts vo» St. Galle» o» de» Abt.
^.cr Hauptmann habe bisher keine eigene Behausunggehabt, sondern eine solche nm Zins annehmen müssen,
was für ihn schimpflich und »achtheilig sei. Man sei nun berichtet, der Abt zu Fischingen wolle ein Haus
zu Wyl verkansen. Man glaube nun, der Abt von St. Gallen sollte diese Behausung für eine Wohnung

e.> Hauptmanns erwerben. St. A. Zitrich: Gedruckte St. GaUcr Documeutc Bd. so, k. IZS.

Unmittelbar nach obiger Missivc verzeichnet die gleiche Quelle, inhaltsgetrcu, ivcnn auch ohue Monats- und
Tagesdatnm. den Art. vom Abschied vom 8. Juni 1551 und läßt dann den betreffendenKaufbrief von'
15. August (Freitag vor St. Bartholom«) folgen.

Zu Iclc. 1551, 5. Januar, Blois. Heinrich, König von Frankreich, an die Eidgenossen. Er habe
die Briefe erhalten, welche die auf dem 50. („letsten") November (1550) zu Baden versammelt gewesene»
. aHoboten der Orte ihm übermittelt haben. Aus diesen habe er vernommen, wie Boten der Grassel)'^
Burgund vorgetragen haben, „unfern willen uf die Handlung der neutralitct durch sy gcvordert,wie sy das

urch (ausgekrochenesWort) boten verstendigetsind und den span und Handlung in gemelter taglcistung verloffc»,
»s das alles sy üch uf ersten tag mit antwurt begegnen und uns gcpätten, des zn erwarten". Dessen st'
der König auch „vor" durch den in der Eidgenossenschaft wohnenden Marche-Fernere berichtet worden.
^ us Gunst zu den Eidgenossen ivolle der König die Sache halten „zwüschen inen und uns in dem stand
nuc sy sind, der taglcistunglind ir antwurt erwartende". Inzwischen soll keine Neuerung erfolgen. D»s
Gleiche erwarte man von denen aus der Grafschaft. Es unterzeichnen Henry und de lÄubespinc.

L. A. Schwyz: ül. Fraulnich (Copic dcr Vadcncr Nattzlci).

153.

Wcrn und Greyerz ('!). 1550, zwischen 5. ltnd 23. Deceinber.

Verhandlungen zwischen Bern und dem Grafen von Greyerz.

Wir theilen folgeitde, allerdings wenig befriedigende Auszüge mit:

1. 1550, 5. Deceinber 1. Der Rath zu Bern bcivilligt dem Grafen von Greyerz als Bote
König zu reiten Venner Tilger. 2. An den Grafen abordnet dcr Rath Schultheiß Nägeli, Benncr Ti ib
und (Johann) Lando. St. A. Venn Nathsbuch !>!o. SI4 »ttd SIS, crstc Abthi. S. SS» mid

2. 1550, 10. Deceinber. Der Rath zu Bern an den Grafen von Greyerz. Sein Schreiben und d>

Eröffnung seiner Gesandten habe man angehört. Aus denselben könne man nicht entnehmen, daß es st'
bei ihm darum handle, die zwischen ihm und denen von Bern waltenden Anstände gut und endschaf '

beurthcilcn zu lassen. Man sei daher noch des Willens, auf den ihm früher angezeigten Tag (Abgcordm ^
zn ihm zu senden. Man bitte ihn. zu verschaffen, daß Franyois Ehampion, Herr von la Bastic,
erscheine, damit die Gesandten derer von Bern sehen, wie er sich in Betreff des Grafen (»sus
entschuldigen wolle. Dabei bemerke man, daß wenn man auf diesem Rechtslage mit ihm in Betreff
Herrschaft Chcsaulx nicht zufrieden werden könne, man auf der Herrschaft la Bastie vor dem ^
entschädigt zn werden sich vorbehalte, da er dieselbe später erworben habe.

St. A. Bern: Wtilsch Missivenbuch 0, k. Sül, vvrso. (FrmizoM '

3. 1550, 23. Deceinber. Vor dem Rath zn Bern berichten Schultheiß Nägeli und

über ihre Verrichtung bei dem Grafen vo» Greyerz: 1. In Betreff dcr Fidclität habe er nicht rnisp"^
wollen, sondern habe vorgegeben, es sei das bei dem Burgrccht vorbehalten worden, wie er das llG"'^.König und Kaiser auch gethan habe (der Satz ist nicht ohne einige Unklarheit). 2. Tell habe
keine annehmen wollen, die Stücke seien gefveit. 3. „Clausers von Lucern halb lind abscheid i» gl
bracht." Der Rath läßt es hierbei verbleiben. St. A. Bmn R-ahst-uch No. si« und zu-, zweite Ablhcn. S.
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154.

Schaffy'lUsen. 155«, 10. December (Äiittwoch »ach Nicolai).
Staatsarchiv Zürich: Acten Schajihaiiscn.

Gesandte: Zürich. Hans Heinrich Sproß, des Raths; Hans Eschcr, Stadtschreiber; Jtclhans Thumysc»,

Bogt zu Kyburg; Marx Schnltheis; vom Schopf, Vogt zn Laufen. Schafshausen, Konrad Ä.eier und

Alexander Peier, beide Bürgermeister; Alexander Offenburger; Johann Stierli; Hans Schaltenbrand; Ulrich

Pflnm, Panncrherr; Marsilius Berz, Stadtschreiber. ^
Die Gesandten sind abgeordnet worden, den Streit beider Orte in Betreff der Rhembrncke (die Wuer-

sprnche beider Parteie.. und die bisherige.: Vorgänge .verde» in. Allgemeine,, reassumirt) zu vergleiche...

Nachdem sie gegenseitig ihre Eröffnungen gehalten, ihre Briefe, Öffnungen und Gewahrsan.en besehen und

den Augenschein eingenommen hatten, entwerfen sie auf Gefallen ihrer Obern nachfolgenden Vergleich: 1. D.e

Nheinbrücke zu Schaffhausen und der Thür», daran gegen Feuerthalen, sa.n.nt den. Brüggle.n davor und

de». Erdreich darunter, soweit die beiden Ecken desselben Thurms „sind, gebärt die braite des thurn» us

die nünundzwenzig werkschuh, nämlich oberhalb bis an Michaelis Maigers eck an sine... hus gegen den. Rpn,

und anderthalb von. thnrn an das eck des thorhüterhüslis und dann von angezeigten beiden ecken und dem

brügglin zwüschen bemelts Maigers hus und Hans Wisers schür und .....reu, die straß und das thorhüter-

hüslin hinus, trifft sich von oftermeltem thurn über das brügglin darvor und dem erdnch der lcnge nach

(am Rand: und husli) hinus uf die vierzig werkschuh ungevarlich", und dazu der ganze Rhein zwischen der

Stadt Schaffhausen und der hohen Obrigkeit der Grafschaft Kyburg: das Alles soll mit hohen und nieder..

Gerichten der Stadt Schaffhausen auf ewig zugehören. 2. Dagegen soll Alles das, was ob und unter dem

genannten Thurm und den (benannte.» Häusern und davor hinausgelegen ist, mit hohen und Niedern Gerichten

der Stadt Zürich zu Händen ihrer Grasschaft Kyburg gehören, und die Stadt Schaffhausen, gemäß der

obigen Bestimmung, auf dem Erdreich ennet der Brücke keine Ansprüche haben, sondern noch im nächsten

Jahr Alles, was ihre March am Thorhüterhäuschen nicht begreift, hinwegschleißen, und mit den. Gatter

oder Grendel hinein gegen die Brücke auf ihre Untermarch rücken. Was also der Stadt Schaffhausen

Obrigkeit begreift da sollen die Inhaber des Meierhauses und der Wiscrschener kein „gesteht" machen noch

haben; aber außerhalb der March soll ihnen dasselbe nicht abgeschlagen sein. Wenn man die March rückt

und das Thorwärterhäuschen ändert, so fällt das betreffende Erdreich denen von Zürich zu und mögen ste

0nen Anwalt daselbst haben, dan.it diesem Vertrage gemäß gehandelt werde. 3. Weder d.e von Zun»,

"°ch die von Schaffhausen oder die Ihrigen sollen an den genannten Orten bei der Brücke und dem Rhen.

k°ine Feste oder Wehre weiter („witer nach verer") als die jetzigen sind, errichten. 4. Beide The.le sollen

de». Rhein seinen ordentlichen Gang lassen; was er jedem The.le g.ebt oder n.mmt, dabei soll es ble.ben.

Doch soll niemand auf der Seite von Kyburg etwas Gefährliches ausschütten, wodurch der Rhen, gegen d.e

Stadt möchte gedrängt werden. Wie die Stadt Schaffhausen die Schifflände und das Fahr hat, dabe. soll

si° gemäß ihrer Freiheit und wie sie es bisher in Übung hatte, verbleiben, wobei keine Gefahr gebraucht

'"erden solle. 5. Anbelangend den auf der Rheinbrücke begangenen Frevel, so soll d.e d.esfall.ge Buße

"ufgehoben sein. Wenn aber die betreffende» Sächer gegen einander um Kosten und schaden Ansprachen



462 Januar 1551.

am!. einander rechtfertigen, wie es sich gebührt. 6. Hienüt soll aller Span undWiderwillen für jetzt und in der Folge verglichen heißen und sein. (Folgt eine Formel für die Erklärung

gehalte.?ift)'^^"'"'^ ^der Städte, wie überhaupt die Verhandlungin Urkundeuforin

155.

Ziern. 155V, 17. December.

TtsntSarchiv Bern: Rathsbuch No. Zl« uud ZlS, erst« Abtheilung S. Z87.

Vor Rath und Burger zu Bern eröffnen vier Boten von Freiburg, ihre armen Unterthanen werden
lehr mit der neuen genfischen und savoyischen Münze belästigt, „wenn sy aber hievor etwas insechen bschechen" (?)-

^e>n vorzukommen haben ihre Herren aufgesetzt die Münz „von einem stuck zum andern", (und?) finden dieünze dtter von Bern etwas geringer als die ihrige. Sie glauben daher, die von Bern werden geneigt
,mi, sich mit ihnen hierüber zu berathen. (Folgt eine unklare Stelle.) Es frage sich auch, ob die von Bern
nicht gut fänden, wenn man mit denen von Solothurn in Einem Korn münzen würde; auf Heimbringe»
hatten die Boten diesfalls Gewalt. Sie fragen auch, ob denen von Bern nicht gefalle, daß jede Stadt ihre
' iuize würdige, damit das arme Volk des „Fürwechsels" enthoben werde. Rath und Burger beschließen,
den wälschen Amtleuten zu schreiben, es solle bis auf weitem Bescheid niemand mehr französische und neue
Savoyer Münze annehmen. „Ein usschutz sols thun zu »,. h. gwardinen (?) und den poten von Frpblirg,
wie man den Handel angriffen." Den Boten von Freiburg wird geantwortet, man habe ihren Vortrag
verstandenund danke ihnen sehr dafür. Die von Bern seieil aber stets gewohnt gewesen, mit denen von
Solothurn m Einem Korn zu münzen. Wenn diese einverstandenseien, daß die drei Städte gleich münzen,
mau ihnen dieses recht. Man wolle zu gelegener Zeit Boten verordnen.

15«.

IZern. 155t, 14. Januar.

Staatsarchiv Bern! JnstriictioiiSbuch IS t ist.

Eine Botschaft von Saanen und Oesch erzählt (vor dem Nathe zu Bern) die Angelegenheitdes Ha"'
Brieod von Osch lind bittet um Rath, wie sich die von Saanen auf das Verlangen ihres Herrn, des Graft»
von Greyerz, den genannten Brieod ihm zuzustellen, mit ihrem Urtheil halten sollen. Es wird ihnen folgend"'
Rath gegeben: Da die von Saanen angezeigt habe», sie seieil gefreit und haben es so hergebrachtund gell /
daß die Grafen von Greperz oder deren Amtleute bei ihnen niemand gefangen nehmen können, es sei den"
dieses vorher mit Rath und Urtheil erkennt worden; ebenso, daß wenn jemand wegen Missethaten gefang"'
und vor Recht gestellt werde, sie ihr Urtheil über solche Leute geben und es hierbei bleiben solle, und niewa
jemand hinweggeführt oder dein Grafen überantwortet worden sei, so sollen die von Saanen, die auf nächftk
Montag (19. Januar) dem Grasen ihr Urtheil zu geben zugesagt haben, die genannten Freiheiten und Bum'/
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die sie von den Grafen haben, vor sich nehmen, und unter wörtlicher Anführung derselben und mit ausdrücklicher

Meldung der Grafen, von denen ihre Vordem oder sie diese Freiheiten für Geld, aus Gnaden oder sonst

erlangt haben, erklären, daß das Urtheil über den fraglichen Handel vermöge und gemäß dem Inhalt dieser

Freiheiten gegeben und gefällt werde. Das sollen sie durch einen geschickten Schreiber ordentlich in Schrift

stellen lassen und dem Grafen überschicken. Den Abschied unterschreibt der Stadtschreiber zu Bern.

Eine theilweise ausführlichere aber vielfach sehr mangelhafte Redaction derselben Verhandlung im St. A.
Bern: Rathsbnch No. 214 und 315, zweite Abtheilung S. 8V.

157.

Kreyerz (?). 1551, vor 23. Januar.

Conferenz zwischen Gesandten von Frei bürg und dem Grafen von Greyerz.

Wir müssen uns auf die folgenden Aktenstücke beziehen:

1551, 23. Januar. Vor dem Rathe zu Freiburg berichten Schultheis; Ammann und Franz von Affry,
was mit dem Grasen von Greperz i» Betreff der Späne und wegen der Rede, daß er denen von Bern
gehuldigt habe, verhandelt worden sei. 1. Nach langer Unterredunghabe sich der Graf mit ihnen entschlossen,
auf den 5. April (Quasimodo)entweder persönlich oder durch eine Botschaft in Boll zu erscheinen und zu
versuchen, die zwischen ihm und denen von Freiburg obwaltenden Anstände gütlich zu vertragen; würde
dieses nicht gelingen, so solle man da unparteiische Schiedleute und einen Obmann erwählen, welche die
betreffende» Angelegenheiten entscheiden sollen. 2. In Betreff der fraglichen Rede habe der Graf geäußert:
„daß er hoch und übel für gut Hab, daß solche reden gan sollen"; er habe hieran nie gedacht und sei jetzt
nicht gesinnt, denen von Bern oder Andern zu huldigen, wie er das denen von Freiburg früher erklärt
habe. Franz von Affry eröffnet dann des Weitern (dieses soll aber geheim bleiben): Der Graf habe zu
ihm allein gesagt, 1. es nehme ihn Wunder, warum die von Freiburg ihn also fragen lassen; er nehme
dieses ungut auf und wolle jene gewarnt (?) haben, es bei dem, was er ihnen zugesagt habe, bleiben zu
lassen, und ihn nicht weiter zu peinigen. 2. Ihn bedünke fremd, daß die von Freiburg ein Urtheil geben
und demselben aber nicht stattthun; der Burkino sei noch immer gefangen, und doch habe er, der Graf, sein
Recht bezogen, aber das Urtheil sei nicht vollführt worden. Dabei habe er zu dem lebendigenGott geschworen
und seine Seele dem Teufel übergeben dafür, daß wenn man jenen drei Monate gefangen gehalten habe,
er im vierten nicht mehr Burger derer von Frciburg sein, sondern das Bnrgrechtaufgeben und Hülfe und
Rath suchen wolle, wo er sie besser finde, als bei denen von Freiburg. sr. Frciburg - Rathsbuch N->.«8.

1551, 28. Januar. Der Rath zu Freiburg „uf sölliche hicvor geschribne widerbracht des Herrn grasen
zu Griers antwurt" beschließt:1. Betreffend die Rede, der Graf wolle das Bnrgrecht aufgeben, wird
befunden, da das Bnrgrecht ewig ist, sei der Graf nicht befugt, ohne Urtheil dasselbe aufzugeben; doch soll
dieses dermalen geheim bleiben. 2. Es soll erkennt werden, was Burkino, weil er am Rechten nicht erschienen
ist und der Graf sein Recht gegen ihn bezogen hat, verdient habe. Es sollen diesfalls die Sechsziger
versammelt Werden. K. A. Freiburg: Raihsbuch No. 08.

1551, 29. Januar. Vor dem Rath und den Sechszigernzu Freiburg wird vorerst das zwischen
Frciburg und dem Grafen von Grcyerz bestehendeBnrgrecht verlesen „und demnach die gegebne urteil uf
jeden artickel gcschribenoerhört" ; und da Burkino dem Grafen mit der Büchse gedroht und gewartet hat,



464 Januar 1551,

ih» zu erschießen, was der Graf genugsam erwiesen hat, so soll Burkino gemäß dein Artikel und Ander:»,

welches der Graf angeführt hat, auch gemäß der Ordnung, welche über diejenigen, die die Obrigkeit

bedrohen, gemacht ist, vor Gericht gestellt werden. u>!<i°m,

1551, 19. Februar. Rath und Bürger zu Freiburg verurtheilen den Burkino wegen des Vorfalls

mit dem Grafen und anderer Vergewaltigungen u. s. w. zum Schwert. »>»><-->,.

ILtt.

Lncern (?). 1551, 2. März (Montag vor Lätare).

Stiftöarcliiv (^ngelberg. L.'andeöarci)iv Schw»;: Abschiede.

Gesandte: Lucern. Heinrich Flcckenstein, alt-Schultheiß; Rudolf Hüncnberg; Jost Holdermeyeu

Schmilz. Dietrich Juderhalden, Landammann, Ritter; Vogt Schorns („Schorer"). Unterwald ein

Sebastian Omlin von Obwalden; (Johann) Bünti, Landammann („Anna", Amma?) von Nidwalden.

I. Die Gesandten verhandeln in den Anstünden zwischen dem Abt und Gotteshaus Engclberg, den

Kirchgenossen von Küßnacht und den Kirchgcnossen zu Udligenschwyl. Die von Küßnacht verlangen, es sollen

Abt und Convent die von Udligenschwyl versehen, dann wollen sie ihrerseits versuchen, mit dem gnädige»

Herrn einig zu werden. (Oder aber) es begehren die von Küßnacht den Kirchensatz zu Küßnacht, Ha»"/

Hofstatt, Bünten, Garte», Speicher und den Weinzehnten, 22 Malter „Guts" und 400 Gulden Hauptg»5

dann wollen sie Udligenschwyl versehen; doch was das Jahrzeitbuch ungefähr ertrage, soll dem Helfer vo»

Küßnacht verabreicht werden, da dieser die von Udligenschwyl zu versehen habe, weil der Kirchherr zu Küßnachi

bleiben („warten") müsse. Der Abt erbietet sich für den Fall, daß die von Küßnacht Udligenschwyl übernehme»,

zu geben: den Kirchcnsatz, Haus, Hosstatt, Bünten, Garten, Speicher, Wcinzehnten, 22 Maller „bedcr g»t-

(Korn und Haber?), auch was das Jahrzeitbuch weist, Seelgeräthe und Opfer, doch an der Trotte nicht-

und mit Bezug auf die 400 Gulden sollen sie eine Milderung thun. Die von Udligenschwyl verlange»-

4 Malter Korn, 4 Malter Haber, 20 Gulden Gelds, ihr Jahrzeitbuch, Seelgeräthe, Opfer uud den Kirchensab-

„Mittel: so ein priester krank wurde oder hinweg zuge sölls blieben by den v ß., so's aber us hinläßigüä

geschähe, sölls by den v bazen blyben." Es wird die Frage gestellt, mit was sich die von Küßnacht begnügt

wolle», wenn sie die von Udligenschwyl nicht zu versehen hätten, sondern letztere sich selber mit Priestu»

versehen würden. Sie antworten, für diesen Fall verlangen sie: den Kirchcnsatz, Haus, Hofstatt, Jahrzeitbm'),

Seelgeräthe, alle Psarrcchte, 20 Malter Guts. Was dann die von Udligenschwyl in Betreff des Jahrzeitbuch-/

Opfers und au Anderm haben, von dem begehren die von Küßnacht nichts. „Wyter Hand sy sich entschlösse»

nämlich sie wollen den ganzen Kirchcnsatz, Haus uud Hosstatt, Bünten, Garten, Weinzehuten, den Speiste

und über das Alles 18 Malter Guts, nämlich 12 Malter Korn und 0 Malter Haber; „und der trotte»

halb söllc er, des wyns halb ouch, trotten lan wie vor". Hierauf anerbietet der Abt denen von Küßmü)

„Erstlich der trotten halb welle er, (daß?) sy das gotzhus rüwig lassen; aber als sy die malter guts begäu»/

büt er inen 8 malter korn und 4 malter Haber." Tags darauf, am Dienstag (3. März), als die

Schmyz und Küßnacht verritten waren, haben sich die von Lucern („mine gnedigen Heren") mit denen ^

Unterwalden berathen, „nämlich, wie man bis uf die xn malter korn denen von Schwyz zuschryben, du »
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von Küßnacht dahin zu wysen, der rechtstag, so noch, den über das heilig zyt zu leugern", inzwischenenuge
andere Büttel zu suchen und die Antwort denen von Luceru („unsern herreu und ober..") zuzuschreiben. Der
Abt beklagt sich auch über die großen Kosten, „diewyl sy ouch als wie knstvögt sind dem gotzhus behulfen
SU syn. So das uit macht syn der xii uralter halb und die von Küsuacht das mt schetzend, ivurde mau
lüte siliden, die mit her apt ze überkemen rrnd das lachen von im understau ze kaufen, diewyl her apt, ob
er wytern kosten lyden wöll, ee (eher) den kilchensatz verkouseu wölk." II. Vor den Voten erscheint Hauptmann
Kennet und eröffnet: Er habe nun eine Zeitlang mit einzelnen Personen im Lande Schwyz wegen der zehn
Tage im Avignonerzug Streit gehabt. Da haben Einige in seiner Abwesenheitferne Guter „gevertrgl
und ihre Ansprache bezogen, aber mehr als ihnen gehört habe, was sich bei Enngen aus .er Rechnung
erzeige; Einige haben an ihn. und hinwieder er gegen sie („an etlich") im Lande Schwyz Anforderungen-,
wiederholt habe er seine Botschaft „do" gehabt, wodann seine Gegner Ausfluchtegesucht haben, so daß er
bisher zu keinen. Ende habe kommen mögen. „Sodann er ab einer oberkeit kein clag habe- bitte er re
Boten von Lncern und Ob- und Nidwalden, die beiden Gesandten von Schwyz zu vermögen diesen Handel
wit Fleiß, Ernst und Treuen an ihre Obern zu bringen, damit d.ese rhre Angehorrgen, sie seien Landleute
oder Unterhaneu, anhalten, mit ihn. unverzüglichans eine ihnen zu bestimmende Zeit lautere und vollständige
Rechnung zu verpflegen rrnd ohne List und Verzug zum Rechten zu stehen, damit er mrt diesen ernnral zum
End komme. Für den Fall, daß er persönlich zu erscheinen hätte, möge man ihm sicheres Geleit geben, um
'"it Leib rrnd Gut dar rrnd dannen zu kommen; was ihn dann seine Obern zu Schwyz rechtlich heißen thun,

das wolle er getreulich erstatten. Auf dieses bitten die Boten von Lucern und Ob- und Nidwalden diesigenwn Schwyz den Handel ihren Herren vorzutragen und von wegen derer von Lucern und Unterwalden sre
anzugehen, verhülflich zu sein, daß Hauptmann Kennel und seine Gegensächer so bald als möglich auseinander-
k°"in.en, wie das Alles den. Vogt Schorno gründlich berichtet worden ist; LandammanuJnderhalden ist
"amlich wegen Ursachen, die er angezeigt hat, ausgestanden.

iisskrr t ist eine Covie aus dem Stiftsarchiv Engelbcrg, laut einer Randbemerkungaus dem Archiv
M°": .m.hiii. dc>- », «, Schwm, d-„ huum.d-- Ziff.. I. Mi. A,.-NX,,,,.-

einer sehr allgemein gehaltenen Einleitungsbemerkung fehlt.

Gehört vielleicht der Abschied Lueer» t. (resp. 2.) April mit diesen, zusammen und es wäre lediglich
ei» Jrrthum in. Datum?

159.

Mern uufl Atll/. 1551, ll. bis kl. März.

Archive von Bern nnd Genf.

I. <» MiirN V°r Ruch ...,d B..M.U zu B-r» drn B°,.u u»u S.us, -.-.ich..'» d»,
»-«SHMch-u Gl«, ihr. E..d...z °°r und di- Sn.n.kruus duz «urgruchiz, «UN »,Uw°..u>

diu m>u B,.u I'i-u IM..». uiu°u,ftm,du.u D-S «ur»-.cht «-d wm «nlchu und °°u Rath«, und
'«»>>,,m Vcr» dur Eid guchu.u Sd-ul- Ichwi'ruu die drct Bdlun «°u Gm.,
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II. 1. (L.März). Der Rath von Genf verhandelt über die Beschwörung des Burgrechts (mit Bern),

wofür zwei Gesandte von Bern, nämlich Schultheiß Hans Franz Nägcli und Venner Thormann anhergekommen

sind. Der Rath beschließt, ans morgen den Generalrath zu versammeln. Vor denselben soll man die

Verbriefung des Bnrgrechts hinbringen, um dieselbe nöthigen Falls verlesen zu können. Dann soll das

Bnrgrecht in gewohnter Weise beschworen werden. 2. (9. März). Der Generalrath ist wie üblich im Kloster

(au olostro) versammelt, um denen von Bern den Eid ans das Burgrecht zu leisten, wie ihnen diesfalls

geschrieben worden ist und für dessen Entgegennahme die beiden Gesandten anwesend sind. Nach einer

Anrede an das Volk eröffnen diese Gesandten, sie seien anhergekommen weil fünfundzwanzig Jahre verflösse»

seien, seitdem zwischen Bern und Genf das Bnrgrecht errichtet worden sei; dasselbe wäre erloschen, wen»

es nicht von beiden Theilen verlängert worden wäre. Gemäß seinem Inhalt seien die Gesandten von ihre»

Obern anhergeschickt worden, um den Eid darauf entgegen zu nehmen. Auf das Verlangen der Gesandte»

wird nun das Burgrecht und dessen Verlängerung verlesen und es fordert dann der Schultheiß, Alle solle»

eidlich beschwören, das Vorgetragene zu halten und zu beobachten, so wahr ihnen Gott helfe. In dieser

Weise wird geschworen. Hierauf verfügt mau sich unter Dank gegen Gott zum Mittagessen. 3. (10. März)-

(Der Rath behandelt sechs Punkte, in der Meinung, diesfalls mit den Gesandten von Bern zu verkehre»-

Sie betreffen Einzelnheiten, und zumal eine bezügliche Verhandlung zwischen dem Rath und den Gesandte»

nicht vorliegt, so übergehen wir dieselben.) 4. (11. März). 1. Der Sindic des Ars berichtet, als er heute

mit dem Schultheiß Nägeli bei einem Trünke saß, habe derselbe und sein Mitgenosse Thormann gcbete»,

es möchten die während ihrer Anwesenheit in Genf vorgefallenen Streitigkeiten und Beleidigungen ihm'»

zulieb verziehen und ungestraft gelassen werden; worauf er, Sindic, erwiederte, die Sache sei so schwer, daß

zunächst darüber Erkundigungen eingezogen werden müssei?, wo dann an der Hand derselben der Rath nächste

Donstag nach eines jeden Gewissen über die Angelegenheit entscheiden werde. 2. Bericht des Schatzmeister

über eine Bewirthung der Berner Gesandten und deren Gefolges (Detail).

I ans St. A. Bern: Nathsbuch No. 316 und 317, erste AbtheilungS. 70; 11 auS K. A. Genf-
RathsregisterNo. 45 k. 217 vorso (französisch).

160.

Waden. 1551, 10. März (Dienstag nach dem Sonntag Lätare).

Staatsarchiv Liicern: Allgcm. Abschiede c> Ä, k. ggo. Staatsarchiv Zürich! Abschiede Band 18, k. 187.
Staatsarchiv Bern: Allgsm. Abschiede bl, S. 44S. LandcSarchiv Schwvz: Abschiede. KantonSarchiv GlaruS: Abschiede.

K antonSarchiv Basel: Abschiede Bd. S4. KantonSarchiv Drciburg: Badische Abschiede Bd. IS. KantonSarchiv Solotliurn: Abschiede
KantonSarchiv SchafsNausen: Abschiede. Landesarchiv Appenzell: Abschiede.

Gesandte-: Zürich. Hans Rudolf Lavater, Bürgermeister; Johann Escher, Stadtschreibcr.

Peter Jmhag, Venner; Ambros Jmhof, des Raths. Lucern. Hans Hug, alt-Schnltheiß. Uri. H"'"

Vrügger, alt-Landammann; Jacob a Pro, des Raths. S ch w y z. Dietrich Jnderhalden, Ritter, Landau»'»""''

Uuterwalden. Niklans Jmfeld, Ritter, Landammann. Zug. Hans Letter, Ammann. Gl»''"-'

Hans Wichser, alt-Seckelmeister. Basel. Bernhard Meyer, Burgermeister; Heinrich Nyhiner, Stadtschu»"'

Freibürg. Hans List, Seckelmeister. Solothurn. Urs Schwaller, des Raths. Schaffst»»!''.

Ulrich Pflum, des Raths. Appenzell. Othmar Kurz, Landammann. — E. A. A. I. 101, 1>- ll»'^'

Kathol. Abschiede 1541 — 1590.
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»». In der Grafschaft Baden und in andern geineinen Vogteieu ist bisher großer Wucher mit dein
Kernen getrieben worden, so zwar, daß einige um 20 gute Gulden, andere um 20 Münzgulden einen Mütt
Kernen „Gelds" (Zins) kauften, während der Matt Kernen zu dieser Zeit mehr als 2 gute Gulden gilt.
Man beschließt daher zufolge Befehl der Obern, daß künftig in keinen gemeinen Vogteieu jemand Kernen,
oder Haberzins kaufen dürfe, es wäre denn Grund, oder Bodenzins. Wer in der Folge Geld ausleiht, soll
von 20 Pfunden 1 Pfund oder von 20 Gulden 1 Gulden Zins nehmen und nicht mehr. Kein Vogt oder
Schreiber soll einen Brief schreiben oder siegeln, der diesem widerspräche. Würde jemand dieser Verordnung
entgegen handeln und heimliche Schriften um Kernenzinseerrichten, den soll der betreffende Vogt nach
Verdienen bestrasen. Die bisher errichteten Kernenzinse aber sollen bestehen, bis sie mit dem gebührenden
Hauptgut abgelöst werden. ,». Der Bischof von Constanz schreibt in Betreff des Georg Denzler, der aus
dem Gotteshause Öhningcn entwichen ist und sich jetzt zu Leuggern aufhaltet: derselbe habe sich sehr unpr,esterlich
gehalten habe an, Charfreitag Hennen und Fleisch gegessen und sei Nachts über die Mauer herüber zu
leichtfertigen Frauen gegangen. Nun sei unter den Vorfahren des Bischofs und unter ihn, Übung gewesen,
strafwürdigePriester ohne Vorwissen der Obrigkeit, in deren Gebiet sie sich befinden, gesangen zu nehmen
und nach Verdienen bestrafen zu lassen; hiefür seien sie auch gefreit und es werde das auch ,n andern
Bisthümern so gebraucht. Da nun (Überhin) Jörg Denzler kein Eidgenossesei, sondern den, B,schof und
den, Gotteshaus Öhningen mit Leib und Gut angehöre, so hoffe der Bischof, man werde ihn an der Gefangen¬
nahme und Bestrafung dieses Menschen nicht hindern,. Da man hierüber ohne Instruction ist, so wird das
Schreiben in den Abschied genominen, um am nächsten Tag mit Vollmacht zu erscheinen, e. Herr Morelet,
des Königs von Frankreich Rath und Kammersecretär,übergiebt eine Credenz, worin der König berichtet, er
habe nach dem Tode des Herrn von Liancourt niemand als geeigneter für seinen Gesandten bei der
Eidgenossenschaft als den genannten Herrn Morelet, einen Liebhaber unserer Nation, erfunden, und bitte
ihn in solcher Stellung anzuerkennen. Dieses wird heimgebracht, damit sich die Obern hiernach zn richten
wissen. «I. Die Botschaften Sigmunds von Hornstein, Landcommenthurs, und der Ordensverwandten des
deutschen Ritterordens verlangen Antwort über ihren auf den, letzten Tage gehaltenen Vortrag in Betreff
der beiden Häuser Köniz und Sumiswalv. Nachdem man hierüber von den Gesandten von Bern Bescheid
begehrt hat eröffnen diese, ihre Obern haben den, genannten Orden auf seine frühern mündlichen und schriftlichen
Vorstellungen gebührendeAntwort gegeben und hätten erwartet, wenn er damit sich nicht begnügte, würde
er. ohne die von Bern zu verunglimpfen, sich wieder an dieselben gewendet haben, die ihm w,eder mit rechten,
Bescheide begegnet sein würden, wozu man im gegebenen Falle jetzt noch bereit sei. Als diese Antwort den
Gesandten des Landcommenthurs und des Ordens eröffnet wurde, erwiedern dieselben, nachdem der Orden,
namentlich Philipp von Ehingen und Hans Werner von Rpschach, beide frühere Landcommenthure,und auch
der jetzige Landcommenthur bei denen von Bern wiederholt die Rückerstattung benannter Häujer verlangt
haben, seien ihnen abschlägige Antworten zu Theil geworden, von denen einige mit der Bemerkung beglettet
gewesen seien daß man die von Bern ruhig lassen und mit keinen ferner., Ansuchen behelligen wolle, w.e
die auf de»,'letzten Tage vorgelegten Schreiben es zeigen; es sei daher zu besorgen, daß auch w ferner.,
Anforderungen Gleiches erfolgen möchte; die Gesandten wollen übrigens erwarten, was d,e Eidgenossen
beschließen.Man hat nun mit den Gesandten von Bern freundlich geredet und s,e gebeten ,hre Herren
'Achten auf ein ferneres Begehren des Ordens oder eines oder mehrerer Orte der Eidgenossenschaft gütigen
Bescheid geben, damit der Anstand beigelegt werde, was man erwarte, v. Hans Melchior Heggenzer von
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7 """ °-b«mmss«.Ib fii. d« Hm« Owmch
16 Constamerbm-...k" ^ ^ wöbe, gemäß einer vor Jahren von den Eidgenossen ertheilten Bewilligung
imm 5 ^ ^^dgl.lden zu berechuen sind. Da nun der Gesandte das Erb-deren jede zu 24 Constanzerbatzenberechnet wird, so betreffe., die

erlegt e 3 Swm k' Sonnenkr-onen. Ebenso haben die Burgunder für zwei Jahre das Erbeinungsgeld
jede»/Ort 7-- (ü"r.c^ Kronen) f'ir 4 rheinische Goldgnlden, bringt „beide jar" (für jedes Jahr)
bis auf den g 7"^'"" Erbeinungsgeld von beiden Häusern Oesterreich und Burgund
des 5e,ne. « 7"' '7 ^ 't"ittirt. Bon de». Gelde hat jeder Bote
ebenso .7 '7" ^ ^ Mühe und Arbeit, auch für Quittauz und Siegelgeld 2 Kronen gegeben,

ProNants 77 b 7. ^ Baden, B'ief, betreffend die Verweigerung des
A.n.,.. - ^ Geb.rg, den. Kaiser nach Augsburg zu überbringen, .. Der Landvogt in den Freie»
m.d W777 P B^wtzl, Besenwpl. Besenbüren und Althüsern haben ohne Wisse»

A um I ?'7 -7" »or langen Jahren sei auch von Einigen von einer
das .77 ! emgeichlagen, zu einer Matte gemacht und geeignet worden; es sei nun zu befürchte»,
sieb ... »e.s /" '^ 7 ^ü'nenden ebenso ergehen möchte; der Landvogt bitte um Weisung, wie er
welche o k 7 7 J"ltructionen wird die Sache heimgebracht, dan.it die Boten,)e aus den Tag zu H.tzk.rch kommen, Auftrag und Vollmacht mitbringen. Bei Erwähnung des
Spans betreffend Dwtwyl eröffnet Schultheiß Hug von Lucern in. Auftrage seiner Obern, u.a.. möge die letzte.»

weniastens "^uhrgen Posseß unangefochten verbleiben lassen. Könne das nicht geschehen, so solle»

I es w 77 ' aufgelaufenen und jetzt in. Rechten hängenden Späne vorerst erörtert und nicht so

7/7-7777/7 ^ Boten ^ übrigen Orte instruirt sind, so hat u.a.. die Sache
ansanaen ... ss ^ '"^t '-»chher wieder ein neues Recht mit großen Koste"

B ch n ^ '?brt Schultheiß Hug in seinen Abschied. ... Es erscheint als Gesandter des

I ob ^ 7/'"!^ zu Kaiserstuhl, und eröffnet- Kaspar von Ulm, als Vogt des
de.-Leb .7 7?" ^ babe de», Priester Konrad Bucheler die Pfarre zu Güttingen in Kraft
im ^lmr,au"^77 ^ habe David von Tettikofen angefochteu und anfänglich bei dem Landvogt
recht^b s "7"^^ Tag zu Baden den Boten der VII Orte vorgetragen, wie er der

er sollenden Da» d 7 7" Bicar und Official des Bischofs geschrieben,

bleiben lassen We.77?" " fliehen, bei dieser Verleihung
beMchen lle..^7 Bucheler zur genanntenPfarre ein Recht zu haben

sich dam/besebi»'>-. 777 eu. Landvogt oder dem Landgericht im Thurgau vornehineu und welcher The'l
Kasva o U ' """ B°ten der Eidgenossen appelliren. Hierüber beklage sich """
welcher Ob.-i.k7 77 7 ^ 7^" ^^of supplicirt. Da nun alle Streitigkeiten über geistliche Lehen,
Gericht e.-ö -t7 bieselben befinden, einzig vor dem Bischof oder seine», geistliche"

nicht beb >üi 7 ^ begehre der Bischof freundlich, daß die Eidgenossen sich mit dieser Saätz
aenoum.e..- 7/ 7 7 7"^ ältliches Gericht gelangen lassen wollen. Wird in den Abschied

von de.. 7.77'7 7 7'" i- Der Sohn des Zollers von Lauis eröffnet, als seinen. Bater
worden ,..e»n 7 bedeutende Geldsumme verliehen worden, sei vorbehalte»
der Pachtü,..,>..77/^ eintreten würde, so wolle man einen angemessenen Nachlaß """e gcsatten. Da nun die Pest einigermaßen geherrscht und der Statthalter des Herzogth"'"^
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Mailand die Ausfuhr des Korus uud andern Getreides, woher der größte Ertrag des Zolles komme,

abgeschlagen habe, so bitte er, dem Vater Einiges »achzulassen. Ohne Instruction, nimmt man das

M den Abschied, damit die Boten, die auf die nächste Jahrrechnuug nach Lauis gehen, diesfalls Aufträge

witbringen. Ii,. Albert Nosiu eröffnet, er sei vom Papst entlassen worden, und legt ein Zeugniß vor, daß er5.: linko,. in k?,' t?iknpnnssi>nschllsl'Mlvnngen. Elvert.

ehrlich und redlich gedient habe. Da er ein armer Gesell sei und nirgends lieber als in der Eidgenossenschast

dienen wurde, so bitte er, wenn etwa ein Amt oder Dienst ledig würde, ihn hiezu zu fördern. Solches

bringt jeder Bote heim, damit mau gegebenen Falls an Nosin denke. I. Der Gesandte des Bischofs von' 51^""ugl jener nore lMm, onunl. ^—

Konstanz trägt des Weitern Folgeudes vor: 1. Es verwundere sich der Bischof, daß die Eidgenossen von den

beiden Vögten von Kaiserstuhl uud Klingnau verlangen, sie sollen ihnen schwören. Das sei früher nie geübt

worden; nberhin seien die beiden Vögte geborue Eidgenossen und haben unter den letztem ihr Hab und

Gut; sie werden daher wohl Geschworne der Eidgenossen sein; sodann besitze der Bischof und das Domcapitel

so vieles in der Eidgenossenschaft, daß man von Seite der erster» nur guten Willen erwarten könne; man möge

daher den Bischof bei den Verträgen bleiben lassen. 2. Denen von Kaiserstuhl uud Klingnau werde zugemuthet,

Malefizische Personen, die dort gefangen „und zu der straf erkennt" werden, auf ihre Kosten nach Baden zu

fuhren. Dessen beschweren sich die von Kaiserstuhl und Klingnau sehr, da früher solches nicht verlangt,

viel weniger geübt worden sei; der Bischof bitte daher, jene bei ihren alten Bräuchen zu belassen. Sollte

Hur aber in diesem und dem früher angezogenen Artikel nicht entsprochen werden, so verlange er, daß solches

"or unparteiischen gleichen Obmann und Zusätzen, die in der Eidgenossenschaft gesessen sind, gütlich oder

rechtlich erörtert werde. Es wird das in den Abschied genommen, daneben aber dein Gesandten angezeigt,

du die von Kaiserstuhl und Klingnau den Obern der Orte schwören, die hohen Gerichte und das Malefiz

verwalten („vertigcn") zu helfen und auch über die armen Leute urtheilen, so sollen sie billig die Gefangenen

rwn Kaiserstuhl und Klingnau nach Badeil führen. Von dem betreffenden Eid wird dem Gesandten eine

Abschrift gegeben, diese dem Bischof vorzulegen und ihn zu bitten, daß er die von Kaiserstuhl und Klingnan

weise, die fragliche Pflicht zu erfüllen, in. Die Boten der V Orte mögen gedenken, was der Abt von

Rheinau durch seine Abordnung ihnen vorgetragen hat, wie in seinein Flecken zu Rheinau in der Fasten

llknietzget und Fleisch gegessen worden sei, und zwar nicht wegen Roth, sondern aus Muthwillen. Der Abt soll

bie Betreffenden bestrafeil; beklagen sie sich dann, unter Berufung auf den Landfrieden, vor den VII Orten,

^ soll man deil Abt unterstützen, daß er bei der erkannten Strafe geschirmt werde. Die von Rheinau

werden nicht von dein Landfrieden, der ihnen zuläßt, bei ihrem Glauben zu bleiben, gedrängt, wenn sie

^uch verhindert werdeil, in der Fasteil, namentlich zur Verachtung ihres natürlichen Herrn, des Abts, dessen

leibeigene sie sind. Fleisch zu essen; denn bekanntlich gehört alle Herrlichkeit, Leibeigenschaft uud Gerichtszwang

an das Blut dem Abt. i». Der Wirth von Pedemonte von Luggarus erscheint und eröffnet, er sei

"wi deil Rathsboteu der Eidgenossen um 20 Kronen bestraft worden, weil er in der Fasten Einigen Fleisch

ö" essen gegeben haben solle. Er bestreite nun aber dieses gethan zn habeil; in seiner Abwesenheit

hatten Einige von Luggarus Fleisch in sein Halls gebracht und solches über das Feuer gethan („überthon");

^s er dazu gekommen, habe er den Hafen ab dem Feuer nehme» uud an eine Wand werfen wollen, worauf

"der die „Geselleil" ihm den Hafen genommen haben; er sei hierüber zornig geworden und habe die

^'<lu geschlagen. Aus angezeigten Gründen bitte er ihn der Strafe zu entlassen. Danebeil ivird auch

""gezeigt, „Gät von Aschoneu" habe auch Fleisch gegessen, sei aber vom Landvogt Wirtz liberirt worden,

damit er ihm die Andern anzeige. Ebenso soll Einer, genannt Poiiläden, von dem genannten Landvogt
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liberirt worden sein. Ein anderer, genannt Nicenz, der das „bRIior guratana." gehabt, habe auch Fleis)
gegessen. „Und einer, genannt Tagino" .... (bricht ab). Endlich erscheint auch Bartholom» Nnboschut
(Nobasciotto?)sfvon Luggarlls und eröffnet, er sei auf einem Tage zu Baden von den Rathsboten um
50 Kronen bestrast worden, weil er in der Fasten Fleisch gegessen haben soll. Da sei ihm aber mue st
geschehen. Als er krank war haben ihm der Priester und der Arzt erlaubt, Fleisch zu essen, was man in
einem schriftlichen Zeugnis; ersehen möge; er habe aber hicvon keinen Gebranch gemacht, sondern nur eni
Mal Eier genossen. Er bitte daher, ihm die Strafe zu erlassen. Da aber angezogen wird, wie er sich ltz"
muthwillig mit Fleischessen und einer Frau gehalten haben soll, so hat man den Handel bis zur Jahrrechnnng
„hinin" verschoben;die Boten sollen sich in Betreff aller Fälle erkundigen und darin zu handeln Gewa
haben. «. 1. Dieser Tag ist hauptsächlich angesetzt worden in Betreff der drohenden Schriften, welche der
Herr von Gumpcnbcrg und seine Verwandten an gemeine Eidgenossen erlassen haben, von denen jedem
Abschriften »ntgethcilt worden sind. Abermals entschuldigen die Boten von Basel ihre Obern, wie diese n'
unbillig verklagt werden, und wie bedauerliches sei, daß der von Gumpenberg Recht, Executonal, B;achuu

säculare und Acht wider die von Basel erwirkt habe, angeblich weil sie das Seine, nämlich die Rntzu ^
der Doinpropstei zu Basel, zu ihren Händen gezogen haben, und dem jetzigen Besitzer derselben, Signim

von Pfirt, damit er ihr Deckmantel sei, jährlich etwas Bestimmtes verabfolgen lassen. Da der von Gumpen'^
gegen die von Basel nie in einem Recht gestanden sei, so habe er auch weder Urtheil, noch Epecution u
Acht gegen sie erlangen können, wie denn aber auch sein curtisanischcr Proceß kein Wort von denen v

Basel melde. Mir den Nutzungen der Doinpropstei befassen sie sich ebenfalls nicht, weder innerhalb >u^
außerhalb ihres Gebietes; alle Nutzungen im Fürstenthum Oesterreich und in der Markgrasschast ^ ^
von Gumpenbcrg,die im Gebiete von Basel der von Pfirt, der als rechter Herr und Regierer wie
Vorfahren auch die bezüglichen Beschwerden trage. Die Doinpropstei, nämlich deren Nutzungen im Ge
der Stadt Basel, haben die von Basel dem von Psirt in gleicher Weise geliehen wie vor fünf und zw" ö

Jahren dem Herrn Sturze! sel. und wie sie nach gemeinem eidgenössischen Herkommen vermöge ^
Besitz und alten Abschieden und gemäß der ihnen auf einigen Tagen in Betreff der Eultisanen
Räthe Fug uud Recht haben. Anfänglich, als der von Gumpenberg Klagen erhob, habe man ihm ist"
der goldenen Bulle derer von Basel zum Recht erboten; dann aber, als ihm dieses nicht genehm »

Ehren der Eidgenossen, damit der von Gnmpenberg sich nicht beklagen könne, er sei in der ^^uosst» 0^
rechtlos, anderseits aber auch die von Basel nicht als unverhört Verurtheilte dastehen, in ein b^nciiu-.'
unparteiisches eidgenössischesRecht, ihren Freiheiten unbeschadet, eingewilligt. Das habe nun d;r

Gumpenberg als eine unbillige Zumuthung betrachtet und spöttisch abgeschlagen und eingewendet,^
sich um geistliche Güter, über die man vor dein Papst und nicht vor lauter Laien rechte«; müsse. Da
die von Basel voi; den Nutzungen der Doinpropstei nichts beziehen, sondern der von Psirt dieselben ge>
so seien sie nicht schuldig, dem von Gumpenberg Red und Antwort zu geben und habe er keimn >'
sie als Inhaber geistlicher Güter zu berechtigen. Die von Basel bitten daher, es wollen die
wie es vor zwölf Jahren gegen den Bischof von Wien geschehen sei, die obschwebende Angelegenheit zu
eigenen machen, die von Basel bei ihren; ehrlichen Rechtbieten, eidgenössische»; Herkommen und
Abschiedei; wider den von Gumpenberg und andere dergleichen Curtisanen unterstützen und den; von
und seinen Anhängern schreiben, sich des angebotenen Rechts zu begnügen und außer demsellnn
Unsreundliches vorzunehmen,andernfalls man die von Basel vor Gewalt und bei»; Rechten schirmen
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das werden die von Basel um die Eidgenossen zu verdienen trachteil. Alle Boten sind beauftragt, vorzu¬

nehmen was zu Frieden und Ruhe gereiche; dagegen haben die Gesandten von Basel keine Vollmacht, in eine

gutliche Vermittlung einzutreten. Es wird ihnen daher in den Abschied gegeben, mau bitte die von Basel, ihren

Rechten unbeschadet in eine solche Vermittlung einzuwilligen und beförderlich berichten zu wollen, an welcher

Rialstatt, wie und durch wen verhandelt werden soll, damit man hierüber auch den von Gumpenberg berichten

könne; sollten sie wider Verhoffen dieses Gesuch ablehnen und bei dem angebotenen unparteiischen Rechte

bleiben wollen, so sollen sie auch dieses allen Orten zuschreiben. Da der Handel noch nie vor die mehreren

Gewillte gekommen ist und bisher in der Eidgenossenschaft über Güter, die in derselben gelegen sind, niemand

vor ausländische Gerichte gewiesen wurde, so sollen alle Orte die Angelegenheit vor ihren mehreren Gewalt

bringen und sich zu einer Meinung entschließen. Dem von Gnmpenberg und auch dem Kaiser hat man ab

biesem Tage geschrieben, wie jeder Bote eine bezügliche Abschrift erhalten hat. Da der Bote von llnterwnlden

kür das Schreiben an den Kaiser keine Vollmacht hat, dasselbe aber als das nothwendigste erscheint, so bittet

Ulan die von llnterwalden, sich hierin nicht zu sondern; wollen sie aber in dem Schreiben nicht begriffen

sei", so sollen sie solches bis Palmtag (22. März) nach Baden berichten, damit man sie in dein Schreiben

uicht melde; andernfalls soll der Brief im Namen aller Orte an den- Kaiser gefertigt werden. 2. Da die

Kurtisanen wieder einreißen wollen, die Eidgenossen aber mit Bezug ans fte gefreit sind, so erachtet man für

gut, dem Papst zu schreiben, ihn über das bezügliche Herkommen aufzuklären und ihn zu bitten, daß er uns

>uit solchen Cnrtisanen ruhig lasse. Diese Meinung soll jeder Bote heimbringen und auf dem nächsten Tag

vollmächtige Antwort geben, z». Die von Lncern sollen eingedenk sein, wie die von Basel sie um eine

Abschrift des letzten von dem von Gnmpenberg an die von Lucern gesandten Briefes gebeten haben. «K. Die

^oten von Uri, Schwyz und Nidwalden verlangen von jedem Ort besondere Antwort, welches Ort ihre Obern

boi dem Bund und dem Nechtsbot bleiben lassen und den „Ursatz" aufheben wolle, in welchem Falle sie die

von Vellenz vermögen wollen, denen von Lnggarns in der Zeit der Roth den Salzkanf ohne Gewinn zu

gewähren, wie solches jedem der nenn Orte zugeschrieben worden ist. Die Boten der letzter» antworten, es

kA bisher in der Eidgenossenschaft nicht gebräuchlich gewesen, daß in einer gemeinen Sache jedes Ort besonders

geantwortet habe, sondern man habe in solchen Fällen gemeinschaftlich gehandelt; hierbei wolle man verbleiben,

kusonst hieraus eine Neuerung entstehen möchte; man möge sie also hierum nicht weiter ersuchen. Wenn die

^vei Orte die von Bellenz vermögen, denen von Lnggarns den Salzkanf (ohne Gewinn) zugehen zu lassen,

vausijch denjenigen, die das Salz für den eigenen Bedarf und nicht ans Fnrkauf beziehen, so wolle man mit

bouen von Lnggarns auch verschaffen, daß sie denen von Bellenz freien Kornkanf gewähren; wurde jenes

"ber nicht geschehen und müßte man darum rechten, so mögen die drei Orte bedenken, wo am billigsten das

Recht gegeben und genominen werden soll. Die Boten der drei Orte haben keinen andern Auftrag als die

Antwort auf die eingangsgestellte Frage entgegen zu nehmen, wollen aber die Meinung der übrigen Orte

"n Abschied heimbringen. Bcinebens gehöre der Salzkanf denen von Bellenz laut ihrer Freiheit, und

der Kornkauf nicht denen von Luggarns, „dan sy die drü ort mit etlicher hilf mit der Hand gwnnnen",

'veßhalb er den XII Orten zustehe. Wenn man den Ursatz aufhebe und die drei Orte bei Bund und

Rechtbot bleiben lasse, so wollen sie den Handel wieder in den Abschied nehmen, in. Es erscheinen Hans

Melchior Heggenzer im Namen des römischen Königs, und Hans Othmar von Schönau, Hauptmann der vier

Städte am Rhein, wegen derer von Mühlheim, die das Wylerthal besitzen, und eröffnen: Fricderich Leopold

""ö sein Bruder Heinrich, weiland Herzoge von Österreich, haben dem Heinrich von Mühlheim, Ritter, die
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Herrschast Ortenberg im Wplerthal nebst den Stenern ans den Städten Winterthnr, Brugg, Breingalten,

Aarali, Surfte, Waldshut, Sempach, Mellingen, Zofingen und Lenzburg verpfänden Da nun der römische

König die Herrschaft Ortenberg wieder an sich zu lösen wünsche, so meinen die Inhaber derselben, daß er

ihnen den ganzen Pfandschilling zu erlegen habe. Er habe aber vernommen, die Erben des von Mühlheim

haben von den benannten Städten die Hauptsumme, für welche die jährliche Steuer dieser Städte verpfändet

gewesen, bezahlt erhalten und daß diese Städte sich dadurch von ihrer Steuer ledig gemacht haben,

Waldshut finde sich eine Quittung darüber vor und darum vermuthe man, daß auch die übrigen Städte

solche besitzen möchten, und habe sie darum angesucht. Der Köllig habe nun aber vernommeil, die Eidgenossen

haben diesen Städten verboten, etwas hinauszugeben. Er habe sich daher mit den Inhabern des Wiste» tlpM

vereinigt, Botschaften an die Eidgenossen abzusenden, diesen zu sagen, daß ste nichts Anderes bezwecken, al.

der Wahrheit auf den Grund zu kommen; sie bitten daher, es möchten die betreffenden Orte ihren Städtni

anbefehlen, die fraglichen Quittungen oder andere Urkunden in ihren Archiven („Gehalten") aufsuchen und

solche zum Besteil beider Parteien vorweisen zu wollen; es sei dabei keine Gefährde; er, Hcggenzel, ein

geborner Eidgenosse, wolle sich hiefür mit Leib und Gut verbürgen. Da nun Kundschaft der Wahrheit

niemand verweigert werden kann, so haben die Boten der acht (sich Orte die Quittungen von Brenigarten

und Mellingen anherverlangt, welche über die Sache heitern Aufschluß geben. Da man aber keine Vollmach

hat, dieselben herauszugeben, so hat man sie bei dem Landvogt zu Baden hinterlegt, daß sie da lW Sonntag

Quasimodo (5. April) sollen liegen bleiben. Jeder Bote soll die Angelegenheit heimbringen. Wenn der Mehrthe>

der Orte inzwischen nicht schreibt, daß man diese Abschriften nicht solle verabfolgen lassen, so soll er ab.-dann von

denselben dem Heggenzer oder seinen Beauftragten Copie und Urkunde geben; denn wenn ihnen hierin nicht entspr o )cu

würde und die Eidgenossen nöthig hätten, Kundschaften auf dem Gebiete jener einzunehmen, so könnte dicft

auch abgeschlagen werden. In Betreff der Städte, die denen von Zürich, Bern und Luccrn gehören, so.ü>

die Boteil der betreffenden Orte den Handel heimbringen und wenn der römische König sie weite» u»

Antwort anlangt, ihm gebührlichen Bescheid geben. 8. Vom letzten Tag ist heimgebracht worden, ob »na

in Betreff der Münze Einen Schlag und Ein Korn festsetzen wolle. Es werden nun die ^nstiuctionu

eröffnet: Die Orte, welche münzen, wollen bei ihrem Schlag und Korn verbleiben, insbesondere bemerken ^

von Basel, sie seien mit einigen Städten Münzgenossen, die sich vor langen Jahren znsammenverschlie >c>-

auf Ein Korn zu münzen, namentlich 45 Doppelvierer auf 4 Loth zu münzen. Diese Doppelvierer ftu

dann von Einigen in großer Zahl ausgewechselt, gesteigert und dann die geringen wieder für Doppeltere

ausgegeben worden, worüber man sich beschwere; so habe an letzter Messe Benedict Stocker von Schaffhauft

für einige tausend Gulden auswechseln lassen, wozu er sie brauche, wisse man »licht. Nachdem .

Meinungen vorgebracht wordeil sind, hat mau beschlossen, jedes Ort und insbesondere diejenigen, M M

münzen, solleil die Sache an die Obern bringen und ein getreues Aufsehen haben, daß rechte redliche »»^

gute Münze gemacht, die alte gute nicht geschwächt noch geschmolzen werde, t. Hans Melchior Heggeu»^

eröffnet auf Befehl des römischen Königs, Benedict Stocker von Schaffhausen habe einiges gekonills

Vruchsilber dein Anton Schloßler zu Egenrych im Läberthal zum Abtreiben geschickt. Nachdem solches ^

Herr von Nappoltsiein berichtet hatte, habe er (der König) gemäß gemeinen Rechten und erlassenen Man a ^

dieses Silber mit Arrest belegt. Hierüber habe sich Benedict Stocker bei der Regierung zu Enst.

beschwert und sich hiebet als Münzverleger derer von Bern, Solothurn und Schaffhausen angeglbnl, '

benannte Regierung dein König geschrieben habe. Hierauf habe der König aus Gnaden den An est ausg» A
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und dein Stocker für dies Mol das Silber verabfolgen lassen, mit der Warnung, wenn er fernerhin im
Gebiet des Königs mit gekörntem Silber betreten würde, werde ihm dasselbe weggenommen und nicht mehr
Zugestellt. Der König verlange nun, daß die Eidgenossen ihre Unterthanen warnen, gekörnte^ Silber an
verbotenen Orten aufzukaufen,wegzuführenund zu verhandeln; gegen die Übertreter wurde gemäß Ordnung
und Recht verfahren werden. Dieses wird in den Abschied genommen, um sich hiernach halten zu tonnen.
». Angelus Nitius und Ascanius Marsus, als Gesandte des römischen Königs (sie) und des Gubernators
des Herzogthums Mailand, legen einen schriftlichen Vortrag und einen Entwurf für die Capitcl vor, welche
in Abschrift jedem Boten mitgetheilt werden. Es soll jedes Ort die alten mit Herzog Franz abgeschlossenen
Capitcl und dann auch die auf einem Tag zu Baden im Jahre 1548 vorgeschlagenen mit den eingegebenen
vergleichen,nach Gefallen daran ändern und fiir den nächsten Tag Vollmacht zur Berathnng erthcilcn.
Daneben hat man mit den genannten Gesandten ernstlich geredet, wie man berichtet sei, daß der Gnbernator
des Herzogthnms Mailand die Ausfuhr von Korn und anderm Getreide zu den Angehörigen der Eiogenossen
ans das strengste verbiete und wie diesfalls Wachen ans den See bestellt sein sollen, was keine gute Nachbarschaft
erzenge; man bitte um Verwendung, daß den Unsrigen feiler Kauf gewährt werde. Die Gesandten versprechen
dein Gnbernator zu schreiben und ihr Mögliches zu thnn, in der Hoffnung, daß den betreffenden Beschwerden
abgeholfen werde, v. Uri übergiebt den Gesandten von Bern die Abschrift eines angeblich von Bern
wheiltcn Bettelbriefes, der einem Landstreicher abgenommen wurde. Die Gesandten von Bern senden die
Copie an ihre Obern und erhalten von daher Bericht, es sei das ein wissentlicher Betrug, indem sie gar
keine Bettelbriefe erthcilen; sie bitten, den Landstreicher im Betrctnngsfalle zu verhören und nach Verdienen
Z» bestrafen. Der Landschreiber von Baden eröffnet, wie er ein köstliches neues Hans gebaut habe;
da er den Eidgenossen nun lange Zeit diente, so bitte er jedes Ort um Wappen und Fenster. Wird in den
Abschied genommen, um auf dem nächsten Tage gute Antwort zu geben, x. Die Boten von Bern, Freibnrg
und Solothnrn verlangen Antwort ans ihr Begehren, daß der Landvogt im Thurgau wegen der hohen
Gerichte ihnen zu schwören habe; daß man sie bei den Appellationen aus dem Thnrgan mitsitzen lasse und
Nicht von der Regierung über die Klöster ausschließe, da man sie gemäß eines im Jahre (15)30 zu Baden
erfolgten Abschiedes gütlich an derselben habe Anthcil nehmen lassen, von welchem Abschied ans dein letzten
Tag jedem Boten eine Abschrift in den Abschied gegeben worden sei. Die Boten der VII Orte erwiedern,
'hre Obern haben in den Kanzleien suchen lassen und einiges Sachbezügliche gefunden, weßhalb man die drei
Städte bitte, die VII Orte bei ihrer Gerechtigkeit gütlich bleiben zu lassen. Umgekehrt bitten die Gesandten
der drei Städte, diesen ihre Forderung zu gewähren. Alles wird in den Abschied genommen.z. Jnstrnctionsgemäß
eröffnet der Bote von Schaffhausen, Heinrich Rpchermnt von Zürich gebe vor, er sei Bürger von Schaffhansen;
das sei aber nicht der Fall, denn die von Schaffhansen wollen ihn nicht aufnehmen, er zeige denn vorher,
wie er sich anderwärtsgehalten habe und abgeschieden sei. Da keine drängenden Geschäfte vorliegen,
s° wird vor der Jahrrechnnng,die ans den 7. Juni fällt, kein Tag angesetzt; wenn einem Ort etwas
Besonderes an die Hand stoßt, mag es einen solchen ausschreiben.!»!». Es erscheinen Albrccht de Sala von
Lauis und Heinrich Fleckenstein, alt-Schultheiß zu Lucern, und ersterer läßt vortragen: Nachdem er dem
Aeckenstein die Geldsumme, wie solche die Sprttcher gesprochen und die Rüthe der Eidgenossen erkennt haben,

der Stadt Lucern habe bezahlen wollen, und dagegen die Hauptverschreibnng zurückverlangthabe, habe
sich Fleckenstein dessen geweigert und ihn nur für soviel guittiren wollen, als er von ihn: erhalte. Dessen
deschwere sich de Sala denn nach seinem Tode könnte der Hanptbrief wieder zum Vorscheine kommen und

60



474 März 1551,

geltend gemacht werden. In dem Streit hierüber seien sie vor Schultheiß und klein und große Näthe,

die man nennt die Hundert, der Stadt Lucern gekommen, die ihnen gerathen, de Sala solle den Fleckenstei»

bezahlen laut ihrer Rechnung; die tausend Kronen mögen gemäß dem ans dem letzten Tage zu Baden (-!)

erfolgten Spruch abgezogen werden; das Instrument soll bei denen von Lucern hinterlegt werden und liegen

bleiben, bis die XII Orte sich erläutert haben, ob dasselbe dem von Fleckcnstein oder dem de Sala zugestellt

werden solle; um die Summe, welche de Sala dem Fleckenstein giebt, soll dieser jenen gnittiren; wollen die

Parteien diesen Rath nicht befolgen, so lasse man allen Handel bleiben wie er sei und möge derselbe vor

die Eidgenossen kommen. Deßwegen erscheine de Sala nun hier und bitte, den Fleckenstein zu verhalten, du

Geldsumme, wie sie die Sprücher gesprochen und die Nathsboten der Eidgenossen erkennt haben, anzunehmen

und ihm den Hauptbrief herauszugebeu. Fleckenstein erwiedert: de Sala sei ihm eine Summe schuldig

geworden gemäß einem Schuldbrief, den er zu halten gelobt und geschworen habe. Nach Verlesung desselben

bemerkt er weiter, laut diesem Instrument soll de Sala ihn bezahlen zu Lauis oder wo es ihm, Fleckenstei»/

gefällig sei; würde de Sala hierin säumig sein, so möge Fleckenstein Leib und Gilt des de Sala anfalb»

und niederwerfen vor welchem Nichter es sei. Nachdem nun de Sala ihn hätte bezahlen sollen, sei er aus du

letzten Jahrrechnung zu Lauis Hinterrucks von ihm vor die Boten der Eidgenossen gekehrt und habe da vorgegeln»,

es sei zu Baden über die Sache verhandelt worden gemäß einem diesfälligen Abschied; wieder Hinterrucks von

ihm sei er, de Sala, auf einen Tag nach Baden gekommen und habe ihn verklagt, so daß er, ohne daß du

Schuldbrief gehört worden sei, soviel erlangte, daß er fernerhin weder Zins noch Kosten zu bezahlen h»^'

Ebenso habe er den Obern von Lucern vorgegeben, die Nathsboten der Eidgenossen haben ii? der Sache

gesprochen, weßhalb die von Lucern („sine Herren") veranlaßt worden seieil, den Handel noch ein Mal vor

sie kommen zu lassen. Weil er, Fleckenstein, gemäß dem Schuldbrief diesfalls Gewalt besitze, so hoffe U/

hiebei zu verbleiben; wenn er auch gegenüber den Boten der Eidgenossen kein Mißtraueil habe,

wolle er sich doch jetzt vor ihnen in kein Recht einlasseil, sondern bei dein Schuldbrief verhalle»

Albrecht de Sala entgegnet, er trete auf die lange Erörterung des Fleckenstcin nicht ein, sondern lm

sich an den Sprüchen der Sprücher zu Lauis und an den Erkanntnissen, welche die Boten der Eidgenosse

im Auftrage ihrer Obern gegebeil haben. Nach weitläufigem Verhör der Parteien erkennen die Botc»

1. Alle frühern Sprüche, Urtheile und Erkanutnisse der Eidgenossen bleiben in Kraft. 2. Schultheiß Fleckenstei

soll den de Sala für die empfangene Snmme, auch die 1000 Krouen „Nrsatz", sammt allem Interesse, Kow

und Schaden gnittiren. 3. In Betreff der Schulden, welche de Sala dein Fleckenstein als gichtig eingegcb'

hat, wo aber Fleckenstein sich bezüglich einiger derselben beklagt (daß sie nicht eindringlich seien?), sob ^

Hauptbrief in das Schloß zu Baden gelegt werden und daselbst die nächsten zwei Jahre liegeil bleiben

Wenn Fleckensteiii während dieser Zeit an den ihm als gichtig übergebenen Schuldeil Abgang

Mangel erleiden würde, so soll er dieselben (ihren Betrag) nach Inhalt des Hauptbriefes beziehen

Nach Eröffnung dieser Erkanutniß bemerkt Fleckensteiii, er habe zwei Angelegenheiten, die nicht in Eine

gezogeil werden können, wie es in diesem Urtheile gescheheil sei, worüber er sich beschwere. Man werde >

verstanden haben, daß er sich (hier) in kein Recht einlassen wolle, auch nichts ans Recht gesetzt habe.^

Betreff der 1000 Kronen habe er auf dem letzten Tag zu Baden die Eidgenossen gebeteil, mit der ^

nicht zu eilen und habe nun hinreichend sich verantwortet, wie Albrecht de Sala ihn hinterrncks verung!^

habe, während er wegen seiner Krankheit nicht habe erscheinen können, wie das seine Obern wohl >vst

Die Orte haben dann ihre Instruction auf die unrichtigen Angaben des de Sala hin gegeben, wäh^
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Recht und Billigkeit ersordern, daß man auch den andern Theil höre. Er habe dann in Folge dieser

Ursachen und um Gottes und des Rechten willen gebeten, nicht zu eilen, sondern seine Antwort auch an

die Ob rn der Orte zu bringen- er glaube nämlich den „Ursatz" nicht schuldig zu se.u, und hoffe dieses zu

Ot iiii der O.te z g . , Abschiede, die da zeigen, daß er gleich Anfangs zu Tagen den

we.,en dnrch d.e Sprucher und d,e r ^ ^ ^

Ursatz und alle Kosten und ha^. ^ ^ ^ anch a.igezeigt, wenn auch in der

? minier bei den Spincnn eer ^ . gemeldet", und werde sich nicht zeigen,

»Ubergebnus" ein Ursatz 'vordm sei, a^ ^ „ aber nicht glaube schuldig zu

aß ,e e.n Nlsatz bezogen worden P>. - ^ ^ ^ Recht verhelfe, dadurch, daß

gelten sollte, so ve. ange m, . ' Rechtens gestatte; durch die Sprücher und Andere

"wn ihn. die ^"vernähme von Kimdschaften ^ ^ ^

werde er zeigen, daß Albrecht wiederholt 'N ^ - ge tocy^ ^ ^^ ^

er Eidgenossen waren m der Sache in zueikennt worden seien. Da in der Eidgenossenschaft
ennoch geschehen und die 10»0 abgeschlagen worden sei, so habe er die Sache

Wen gehört worden, daß Emen. ... solche t das ^ Eidgenossen

°r Schultheiß und Rath ^ Betreff der 1000 Kronen zum Recht zu verhelfen, um

Ageben haben, in welche» sie itz.u n . , ^ entgegnet de Sala, Fleckenstein beklage sich mit

was er wiederholt zu», dringendste., eu.komn.^^. ^ ^ Sprncher.. und vor den Eidgenossen

"recht, er sei nicht geHort »>u M " ^der ^ache verhandelt worden, Fleckenstein sei auch von Ort zu Ort

'" oft und länger als Jahr und Tag w dei^verha^ ^ ^

«"Uten und habe auf letzter ^agjatzung » ^ „jcht eiu, sondern bleibe bei der angezeigten

Er, de Sala, trete daher ... die Anbringen ^ w» n.cht^ ^ k ^ ^

rauutniß und den siuhern it)e>en u » h^gAten Erkanntniß a» die Eidgenossen gewiesen

" klein und großen Rathen von m. ^ ^ als daß die früher., Sprüche der eidgenössischen

Vörden und diese auch jetzt u.chR' n. mitgetheilten E.kanntniß verbleiben lassen. Da

^hsboten iu Kraft bleiben sollen, so hat m" es ^der^utg ^ ^

^cckenste», sich so sehr beschwert, daß ei a.iz. k ' Fleckenstein wirklich von Ort zu Ort

H "del iu den Abschied, Oben. ^ ^ verwnden. Den Prälaten und Aebten

Am w.ll, so soll er das dem . " Pfäffer«, Wettingen und Muri wird geschrieben, man habe

St. Gallen, Krenzlingen, F.sch M ^ ^ herangebildet worden. Es

^"ngel an gelehrten Priestern, die ^ Schulmeister umsehe und z.. diesem

'"daher der Wille der Obern, d.iß ,e es .ich um g s ^ ^ ^ Schrift

E de zwei Junge auf den hohen schulen i" ^ ^ „halte' Den. Abt von St. Gallen schreiben

mrm lasse, damit man wieder ge e).. . / ist so möge er sich mit gelehrten Männern

» IV vr>° i»sd,I°nd-r-, d» I-i>i ^ M.dnln», ihr-«>»d-r dch« >m> -Ii. b-Ich-id-n-s

N? 7» » «-»- Sch.il- ""«7' s7'^7is. ....... Tmi.ch .wl'ch... Zl'-'ch ...id d.i.

^ swd-r-n losim >»i,r-ii. ^ u„d Rchdmmi-ii die N-d-«-wchu.
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über dir Hanptmanuschast und entrichtet jedem der IV Orte 110 Gulden, je 15 Constanzerbatzen für einen

Gulden, und zwar mit 18 Ducaten für 30 Gulden und 51 Sonnenkroncn, jede zu 25 Schwyzerbatzeli, ß>

80 Gulden. An eine Behausung und den Hausrath für den Hauptmann wül der Abt die Hälfte '

wenn die Schirmorte, welche die Hälfte der Strafen und Bußen beziehen, die andere Hälfte der Kos c

übernehmen. Wird heimgebracht, vv. I. Der Abt zu Pfäfers schreibt, Näthe und Landvogte zu Schwyz

und Glarus haben in Betreff einiger Lehen im Gaster eine Erkanntniß erlassen, über die er ßch lwschw" -

Denn würden feine Lehen gctheilt und die Häufer nicht in Bau und (Ehren ch erhalten, so würde as

Gotteshause großen Schaden bringen; er bitte, ihm hierin berathen und beholfen zu fem. Man ersuc)t >"

die Boten von Schwyz und Glarus zu Händen ihrer Herren, dieselben wollen ihre Rathe und Bogte, ivc

in solchen Sachen rechtsprechen, anweisen, den Abt und sein Gotteshans in Betreff der Lehen wr r)

Freiheiten ungetheilt und unwüstlich bleiben zu lassen. (Dieser Artikel ift im Original durchge tric)en

folgt am Schlüsse des Abschiedes nachstehender-.) II. Es erscheint ein Anwalt des Abts von Pfäfers

eröffnet: Das Gotteshaus Pfäfers habe zu Quarten einige Lehen, welche Tis Meyer und Andere

haben. Von diesen Lehen seien durch die Inhaber einige Stücke verkauft, andere vertheilt und cie -a

überhaupt schlecht erhalten worden und mit Bezug ans Grund, Dach und Gemach in Abgang '

weßhalb sie gemäß der Lehenbriefe dein Gotteshause hcimgefallen seien. Als nun der Abt dieses zu Sc)a

vor die Boten von Schwyz und Glarus gebracht habe, seien die Lehen von den Boten den srü)crn In) ^
wieder zuerkennt und dabei gesprochen worden, es sollen innert fünf Jahren die Güür und die Gc wu '

Dach und Gemach in den chevorigen Zustand hergestellt, und fürderhin der Lehenspflicht genau nacygc o>

werden, Alles nach Inhalt eines Urtheilbriefes, der nebst den Lehenbriefen verlesen wird. Da der Lehen ,

aber deutlich vermöge, daß Lehen, die nicht in Ehren gehalten werden, fällig werden, die J»)a ^

vielfältige Warnung die Lehen in Abgang koinmen ließen und der Leheiwpflicht auch sonst nicht gc>

und ihnen volle fünf Jahre verstattet werden, den ehevorigen Znstand wieder herzustellen, so H

daß andere Lehenleute, wenn er bei den Lehenbriefen nicht beschützt werde, ein Gleiche^ vornehmen, w ^
das Gotteshaus um seine Lehen komme. Ferner sei Einer zu Quinten, der auch Inhaber des

Lehens zu Quarten sei; der führe ab diesem Lehen Heu und Streue über den «ee auf sc ine cigencn ^
wodurch das Lehen geschwächt werde. Da dieses Ehehafte des Gotteshause» betreffe und der Abt cn

einen schweren Eid geschworen habe und die VII Orte seine Schirmherren und Obern seien, so ntte ^

hierin berathen zu sein. Die Boten der fünf Orte erkennen dann, diesen Anzug den Gesandten von ^ ^

und Glarus in den Abschied zu geben, mit der Bitte und dem Begehren an deren Obern, sie wo c ^

Abt mit Bezug auf desseir iu ihre» Gebieten gelegene Lehen beholfen sein, damit das Gotte>.'haus^ ^

Lehenbriefen beschützt und gehandhabt und das Abführen von Heu und streue („strow ) bei ^
Lehens unterlassen werde, ll. Die Gesandten von Basel, Freiburg und ^olothurn eröffnen, dcr ( u

der Cammern, der Herr von Aix, sein Bruder, und deren Mutter seien Bürgern der genannten Orte ^

auch haben sich einige derselben für jene verschrieben und verbürget, so daß sie zu großen kosten nur ^

kommen. Die Grasen wollen nun nicht bezahlen und Briefe und Siegel nicht halten und »cogc u ^

keinem Rechten kommen; sie bitten, ihnen diesfalls behülslich zu seiu. Man schreibt an den Köm^ ^
Frankreich und redet mit dessen Gesandten, daß auch er dem König schreibe, daß er die Grafen " .

Cammern veranlasse, die Unsrigen zrr bezahlen und um ihre Verschreibungen und Bürgschaften zu

auch daß er bei dem Parlament („Pailament") zu Cammerach verschaffe, daß den Unsrigen besörce
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Recht gehalten werde. KK. Der Gesandte von Schaffhansen eröffnet, seinen Obern sei mitgetheilt worden,

es haben bei dem letzten Tag zu Baden einige Boten „gflüsset" (geflüßlet, ein gewisses Kartenspiel getrieben),

und als einer einen guten „Doppel fierier" (?) gesetzt hatte, habe einer gesagt, wenn der Doppclfierier (oder

Doppelvierer?) zu Schasshausen wäre, so würde man wohl zwei „Kautz daraus machen. Da soll dir Bote

von Schaffhausen anwesend gewesen sein und diesem Gerede nicht widersprochen haben. Hiemit geschehe ihm

ungut; er sei nicht dabei gewesen und habe diese Worte nicht gehört, weßhalb er sich hierüber entschuldigt

haben wolle.

I»,». Betreffend die Herrschaft Rhcinthal wird Folgendes verhandelt: 1. Der Landvogt, Konrad Hässi,

des Raths zu Glarus, eröffnet, gemäß der Erkanntniß des letzten Tages habe er in Betreff der Erwerbung von

Gütern im Nheinthal durch Fremde für jene Orte, in denen die Niedern Gerichte dem Abt von St. Gallen

zustehen, im Verein mit diesem, für jene aber, in denen die Eidgenossen die hohen und Niedern Gerichte

haben, selbst einige Artikel aufgesetzt, die er verlesen läßt. Es werden dieselben bestätigt und sollen Brief

und Siegel darum errichtet werden. 2. Er berichtet ferner, in Betracht der großen Armnt, die unter den

Leuten herrsche habe er sich erlaubt, von dem Kirchengut zu Thal drei halbe Mütt Kernen zu nehmen und

davon hausarmen Leuten zu geben. Da nun die Leute großen Hunger haben und die Kirche vermöglich

sei, so möchte u.a.. ihn. gestatten, bis auf St. Johanns Tag alle Wochen einen halben Mütt Kernen an

arme Leute auszutheilen. Es wird dieses bewilligt. 3. Dem Rudi Achmüller ist, seitdem er als Mörder

verrufen worden, einiges Guthabe» erbsweise zugefallen. Der Vogt frägt a», ob er dieses zu Händen der

Obern beziehen solle. Er wird beauftragt, dieses zu thun. Würde ihm jemand widersprechen, so soll er die

Betreffenden auf die nächste Jahrrechnung bescheiden. Inzwischen will man die Sache heimbringen, um auf

benannten Tag Instruction zu erhalten. 4. Der Vogt eröffnet, er werde oft von ^trcitparteien ans Stöße

und Untergänge "verlangt; da nun nicht bestimmt sei, was er in solchen Fällen für sich und seinen Knecht

als Lohn fordern dürfe' so begehre er diesfalls eine Erläuterung. Es wird festgesetzt, daß nebst der

Zehruug dem Vogt zum Tag ein guter Gulden und de.» Knecht vier Batzen gegeben werden sollen. 5. Da

der Amman» von Sax sich selbst entleibt hat, soll der Landvogt sich erkundigen, in welcher Obrigkeit dieses

beschel.cn sei Es sieaelt der Landvogt zu Baden, Gilg Tschudi, den 13. März.
MM-.cn lH. ocr Di- hiczu b-»iiht-Qu-Il- hat das irrig-Juhr-Sdutum so (l.>. - Stists-Archw St. GM-.N

RH-WUM-r^ k. ISl. AIS l-ht-n Punkt s-igt hi-r Art. rr uus-r-z Absch.-ds. Auch da das irrig- Jahr-Sdatum tdöo.

tt. Verhandlung der IV Schirmorte des Abts von St. Gallen wegen bewaffneter Begleitung eines

Brädicanten durch die von Lindau »ach St. Gallen; siehe Rote.

kk. Empfehlung des Bischofs von Chur beim Papst; siehe Note.

^n. E A A - Kathol. Abschiede 15,41—1590 wird Niklaus Jmfcld als alt-Landammann bezeichnet.

In, Zürcher Exemplar fehlen in und p; im Berncr t—Ii, in, 1», I>1>; "" Schwyzer p;

Glarner in, p; im Basler ,i, Ii, t-Ii, I, v, ^ Fre.bnrger » t-I», I,

in, i-; in. Solothurner », I>, k Ii, in, P, ....Schaffhauser », v t-Ii in p,

i', x, VI,; in. Appenzeller n, v, < !' >' x. V, ^ dem Zürcher Absch.ed. be.

den. er auf eine». Zeddel eingebunden ist: letzterer wird von. Landschre.ber zu Baden mit Br.ef vom

27. März den Gesandten von Zürich nachträglich mitgetheilt. St. A. Zürich : Absch.ede Band 1« 1. 210.

Der gleiche Art. auch beim Schwyzcr Abschied. .1.1 wird für Lucern. we.l .... Absch.ed ausgebl.eben, von

Landschreibcr Kaspar Bodn.er mit Brief von. 27. März an Hans Hug, alt - Schultheiß, nachgetragen;

St. A Lueern: Allgen.. Abschiede 0 2. k. 413. Derselbe Art. auch bei». Schwpzer Abschied, ev aus

dem Schwpzcr und Glarner, 45 aus dem Basler und Solothurner, x? aus den. Schaffhauser Exemplar.
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D°°>«m....

NM. ^ Appenzeller Exemplar führt das Erträgniß für Appenzell auf. nämlich vom Erbeim,ngsgeld
fMSGn^ '50 Sonnenkronen und von, burgundischen .18 Kronen. Dir Ausgaben
1 Krone 1 Baten ^ H^geazers Diener. Qnittnnz und Sicgelgeld 1 Krone, dem Läufer zu Baden

Ebschied liegen zwei übel redigirte oder notirtc Zeugenaussagenüber das
Verhältnis; von Dietwpl, ohne Datum und Unterschrift.

w» .^"^'Nosul schreibt am 28. Februar 1551 an Zürich: Er sei unlängst nach Ron. berufe» worden.iM der .liest seines Lohnes gegeben und von einem Bischof mitgethcilt worden sei. er sei seines Dienstes
cntta„en: der siapst sei dermalen nicht gesinnt, bei den Eidgenossen einen Botschafterzn erhalten; er sei

"nd habe genug Kosten mit den Garden zn Rom und Bononia, später möge die Sache sich wieder
crn, a >u )a >e man ihm eine» ehrlichen Urlanbbrief gegeben. Daneben habe er vernommen, wie zwischen

em ,^ogt zu Luggarus und dem dortigen Schreiber. Walter Noll von Uri, Mißverständnisse walten, wcßhalb
» an gedenke, benannten Schreiber durch einen andern zn ersetzen. Zum letztern Zwecke hätten die vo»

Wanio cme Botschaft an die Orte zu reiten herausgcschickt. Diese sei aber zu Altdorf von denen zn Uri
gewendet ,vorden. unter der Vorgabe, es sei unnöthig. an alle Orte zn reiten, sie wollen ihnen den Schreiber
mot ichon abnehmen und einen anderen gebe». Hierüber seien andere Orte nicht zufrieden, weil nicht ei»

aueu. solchen D.ngen zu regieren habe, wobei dann er. Nosin. ermuntert ,vorden sei. diesen. Dienst,
nn er ledig wurde, nachzutrachtcn. Im angegebenen Sinne hätten sich namentlichauch die von Lucer»

anoge,prochenund ihrem Rathsgesandtcn sachbczüglichen Auftrag gegeben. Folgt nun eine bezügliche
^mpseyiniig auch bei Zürich, ivobci daran erinnert wird, daß Nosin auch ein geborner Zürcher sei.

St. A. Zürich. Abschiede Band 18, k. s»S.

Zu o. Wir theilen folgende Aelenstücke mit:

s. December 1550 schreibt Ambros von Gnmpenbergan Basel im Allgemeinen im Sinnesemer llüsswe vom 22. Januar 1551 an die Eidgenossen:Basel theilt dieses Schreiben behufs fcrncrcr
^erwerthung bei den Eidgenossen unterm 11. December 1550 an Zürich (und die übrigen Orte) mit.

St. A. Zürich: Acten Basel. — K. A. Schaffhausen: Correspondenzen.

SN- ^ ' ' ^ Januar, Augsburg. Ambros von Gnmpenbergan die Nathsbotcn gemeiner Eidgenosse»-r . nrzem me deten ihm die Eidgenossen als Antwort ans sein Schreiben, sie haben die von Basel besti»»»'-
oem von Gnmpenberg vor den Eidgenossen des Rechten zn sein, doch unbeschadet ihrer goldenen Bulle. Z'"-'

t5'N cc "" Antwort gehindert; erstens die Unbekanntschaft mit den Landtagen deri gcnoßrn, zweitens, ivcil er so eilends seine Freundschaft nicht zusammenbringen konnte, um sich mit ihr

s.,7 a. /^'danke »un vorerst die Mühe, womit die Eidgenossen die von Basel zu der angeführte»Ä ga e tWunltz haben. Aber wegen Ehre und Eid könne er von seinem ordentlichen Richter, noch weniger

n/'.r"" ")""rncn Recht „brachio seeulari. ccnsnris und acht", wovon er hier authentischeCopien mittheile,^ großen Tadel zuziehen, wenn er auf sein mit Mühe und Kosten vor dem ordentliche»
MMtcr ertangtcs Recht verzichten, und in geistlichen Sachen vor de.» weltlichen Richter ein neues R-cht

an angen wurde^ Obwohl er schon gewußt habe, daß er den betreffende» Borschlag nicht annehmen kött«e-

».n "'h"/"ch ">ls eigenen. Kopfe nicht abweisen wollen, sondern habe seine Freundschaft von allenthalben
Meide,chr.cben die dann ,» guter Anzahl eingetroffen sei. die Sache berathcn habe und ans den Schl»ß

""s 'hre'" eigenen Schreiben entnehnien möge. Ihn. sei es leid, daß die Sache si-h
1 ) mehr zu Unrath als zn Frieden und Einigkeit anschicke. Gott wisse, daß er hieran schuldlos s"
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und gerne Alles nachsähe, was sich mit Eid und Ehre vertrüge. Um die Sache zum Ende zu bringen,
erbiete er sich zu Folgendem: Beide Parteien mögen je Zwei erwähle»; diese Vier mögen dann mit wissenden
Dingen die Parteien zu vereinbaren suchen; als Malstatt soll Freiburg im Breisgau bezeichnet werden.
Seinerseits bezeichne er als Vermittler Doctor Mathis Held, kaiserlichen Rath, und Doctor Theobald Bapst,
die auch früher in der Sache gehandelt habeil und derselben kundig seien; er hoffe auch, sie zur Uebernahmc
zu vermögen, obwohl sie als alte blöde Leute mit täglichen Krankheiten beladen seien, „welche über land
krankheit und blödekeit halber nit syen ufzubringen oder zu erwögen". Wolle man diesen Vorschlag annehme»,
so möge man ihm das auf seine Kosten durch einen besondern Boten anzeigen. Im andern Falle sei er
entschlossen („bewilliget"), alle erhaltenen Rechte, Processe, Brachium säcularc, Acht und Censuren durch das
ganze Reich „aufzuschlagen" und zu publiciren und sich derselben mit seiner Freundschaft rechtlich zu bedienen,
gemäß dem Inhalt alles Genannten. Er hoffe aber, die Eidgenossen werden die von Basel bewegen, ihm
das Seine zukommen zu lassen und Kosten und Schaden zu erstatten. Er bitte um Antwort und daß man
ihm die künftigen Landtage anzeige, damit er sie, wenn nöthig, mit Schriften besuchen könne.

St. Sl. Zürich: Sl. Basel; von Lucern mit Begleitschreiben vom 12. Februar (Mittwoch vor Jnvocavit) an Zürich (und die andern Orte)
mitgctheilt. — K. Sl. Freibnrg: Missiven von Lucern. — K. A. Solothurn: Abschiede Band 30. —K. Sl. Schaffhauscn: Correspondenzen.

3. 1551, 22. Januar, Augsburg. Die unten verzeichneten Adclspersoncn an die Rathsbotcn gemeiner
Eidgenossen. Sie werden sich erinnern, wie sich die Briefsteller („wir") im letzten Sommer mit einein
Schreiben dafür verwendet haben, man möchte die von Basel dazu vermöge», daß sie den Ambros von
Gumpenbcrg als eonfirmirte» Dompropst zu Basel in den Besitz und Genuß seiner Güter und Einkünfte
gelangen lassen. Nun vernehme man von dem Dompropst, daß die von Basel, unter dem Schein einer
goldenen Bulle, ihn wider das von dem ordentlichen Nichter erhaltene Recht bis auf den heutigen Tag
aufhalten, unter der Anmaßung, daß er über geistliche Sachen vor Laien und Parteien eine neue unordentliche
Rechtfertigung bestehen sollte. Dessen habe sich der Dompropstbis jetzt aus guten Gründen geweigert, da
er solches mit Eid und Ehre vor seiner Obrigkeit und dem ordentliche» Richter nicht verantworten könnte
und sich seines erhaltenen Rechtes begeben müßte. Bei der letzten Verhandlung sei dem Dompropst
vorgeschlagen worden, gegen die von Basel vor den Eidgenossen Recht zu nehmen, doch unbeschadet der
angemaßten goldenen Bulle. Diese beziehe sich aber nicht auf geistliche Sachen, in denen Kaiser und Könige
selbst Recht geben und nehmen müssen. Dieses Vorschlages und Verzugs, womit der Dompropst von seinem
ordentlichen Richter und erhaltenen Recht gedrängt würde, habe man sich nicht verschen. Man bitte daher dringend,
ihm nicht Unbilliges anzumuthen oder ihn rechtlos zu machen, damit weiterer Unrath vermieden werde; sie (die
Briefsteller) seien nämlich entschlossen, den Dompropst nicht rechtlos zu lassen, sondern ihn bei crlangteni Recht
und vor Gewalt ans rechtlichenund gebührlichen Wege» zuletzt zu handhaben. Damit die Eidgenossen sehen,
wie wohlbcgründet die Sache des Dompropstes sei, sende man ihnen hier zum Ucberfluß seine seither erlangten
Rechte und den Gerichtsproceß, nämlich „in vocationem brachst sccularis oder geistlich acht, sowol in forma
autentica", wie man im letzten Sommer die Exccutoriales geschickt habe, damit der Ungrund derer von Basel
um so besser erkannt werde. Man erwarte nun, die von Basel werden nicht länger zögern, den consirmirten
und eingesetzten Dompropstzu dem Seinen gelangen zu lassen, unter Abtragung von Koste» und Schaden;
im widrigen Falle wären die Briefsteller veranlaßt, den Dompropst als ihren Vetter, Schwager und guten
Freund bei erhaltenem Recht zu handhaben „und iren mitverwandten zu gepruchen". Bitte um beförderliche
Antwort, die man an den von Gumpcnberg nach Augsburg schicken möge. Es unterzeichnen: Ladislaus,
Graf zu Hag; Ulrich, Graf zu Helffstein, Freiherr zu Gundelfingen;Ernest, Graf zu Holnstein, Schauenburg,
Sterneburg und Herr zu Hemmen; Wolfgang von Isenburg, Graf zu Büdingen; Cort von Bcmelburg;
Vcltc von Wyngcritcr, Manschlick; Albrccht von Nosenberg zu Boxberg; Karl von Melden zu Melden und
Zu Cretzheim; Hans Wolf von Schomeberg (alias Schömberg) zu Kreschcn; Albert von Rechberg von Hohen
Rechberg zu Stauffeneck; Hans von Rcchberg zu Hohen Rcchberg zu AnHeini und Scharpsenberg; Heinrich
von Stein zu Unterstotzingen; Niklaus von Warnstctt, römisch kaiserlicherMajestät Hauptmann; Samuel,
Herr zu Heydeck; Gylla von Gcmeppa (?), römisch kaiserlicher Majestät Hauptmann; Hans von Wilmesdorf;
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Jacob Fuchs zu Wiiufurt; Vcltc von Bcrlichiugeu zu Dursback) (alias Dörzbach); Vpt von Schaumberg!
Heinrich Trnchscß von Hoffingeu; Erasiu Spanoßlcchivon Lißan (alias Lißau) ; Hans Jörg von Gumpeuberg,
römisch kaiserlicher Majestät Hauptmann und oberster Lieutenant; Hans von Gnmpeuberg zu Bettmeß und
Gumpeuberg,Erblandmarschalk; Marthel! von Gumpenberg zu Bettmeß und Gumpeuberg,Hauptmann.

Dns Original im E. A. A.: Abschied Acta und Beilagen von ISS4-WS«, Abschriften im K. A. Freiburg: Missioen Zürich. — K. A.Solothurn: Abschiede Band 30. - K. A. Schaffhansen: Korrespondenzen.

Der Brief ist an Luccrn ciugekommeu, von diesem verschlossen an Zürich und von diesem mit Begleit¬
schreiben vom 14. Februar an Solothurn (und die übrigen Orte) mitgetheilt worden; die angeführteSolothurner Quelle.

4. 1551, 23. Januar, Augsburg. Ambras von Gumpenberg an Lucern. Er könne nicht mnhm-
die alten christlichenLeute von Luccrn, die Förderer der Religio» und des Rechts, noch einmal zum Zwecke

der Handhabung seines erworbenen Rechtes anzurufen, wcßhalb er ihnen Briefe von ihm und seiner
Freundschaft mittheile; sie mögen dieselben öffnen und den Eidgenossen vorlege», daneben aber allen Orten
Copicn mittheilen und seine Sache der Art fördern, daß ihm die von Basel das Seinige überlassen und er
auf dem nächsten Tage mit ihnen zu Ende komme. Bitte um Autwort durch den hingesandten Boten.

St. A. Zürich: A. Luccrn. K, A. Freiburg: Missivcn Lucern. — K. A. Solothurn: Abschiede Band so.

Durch Begleitschreiben vom 12. Februar (Mittwoch vor Jnvocavit) von Lucern an Zürich und
Solothurn (und die übrigen Orte) mitgetheilt; die angeführteZürcher und Solothurner Quelle.

5. 1551, 16. März. Die zwölf Orte an den Kaiser. Kurze Uebersicht der bisherigenBorgänge
in der Angelegenheit zwischen dein von Gumpeubergund Basel. Auf diesem Tage nun sei man dem no»
Gumpeuberg auf sein Begehren für eine gütliche Unterhandlung mit gebührender Antwort begegnet. ^
es aber noch ungewiß sei, ob die von Basel zu einer freundlichen Verhandlung einwilligen oder auf den'
vorgeschlagenenfreien unparteiischeneidgenössischen Recht beharren, und aber die Schreiben des von Gumpeube'ö
und seiner Verwandten au Basel bedrohlich lauten, so habe man das dem Kaiser nicht unbekannt lasßn

wollen. Da die von Basel gegen den von Gumpeubergin keinem Rechten gestanden, die vermeinten Re') ^
des letztern die von Basel nichts angehen, letztere auch die in ihrer Obrigkeit befindlichen Güter der Do">
propstei nicht sich zuwendenund in Betreff des Rechts zur Verleihung dem von Gumpeuberg in ei»c"

gemeinen freien unparteiischen eidgenössischen Recht Antwort zu geben sich erboten haben, und es ^
Eidgenossenschaftnicht der Brauch sei, daß jemand um hier gelegene Güter au ausländische Gerichte
werde, so bitte man den Kaiser, bei dem von Gumpeubergund seinen verwandten Adelspersoneu ein so

Einsehen zu thnn, daß sich dieselben in eine gütliche Verhandlung, oder wenn es nöthig wäre, in das oo

denen von Basel vorgeschlagene Recht einlassen, und nichts Ungutes gegen sie oder ihre Verwandten vorneh'»^
St. A. Zürich: Abschiede Band 18, s. Sit. — St. A. Bern: AUgem. eidgen. Abschiede bl bt, S. 475. — Kantons - Bibliothek Frcibncü'

Sirardsammlung 'vom. V, S. 4!I!>. - K. A. Solothurn: Abschiede Band so. — K. A. Schasjhauscn: Abschiede. - L. A.
Abschiede. - Das E. A. A.: Abschied Acta und Beilagen 15S4—1550, enthält ein Conccpt dieses Schreibens als Misstve von cilf O>u >
es schien Unterivalden und Basel.

6. Die zwölf Orte an den Herrn von Gunipenbcrg (und an die Herren Grafen und des
bergers Freundschaft). Antwort auf die au Lucern gesendeten Briefe, die das Begehren einer
Verhandlungenthalten. Alis (hier wiederholten) Gründen haben sich die Gesandtenvon Basel auf dum
Tage zu einer gütliche» Verhandlung»och nicht herbeilassen wollen, zumal sie hiefür auch keine iVollnm
besaßen. Man habe ihnen aber das betreffende Begehren in den Abschied gegeben lind hoffe, ihre

werde», ihren Rechten unbeschadet, zustimmen, wodaun man hievou sowie von der betreffende» Malstatt ^Kcuntniß geben werde. Wenn aber die von Basel bei ihrem vorgeschlagenengemeinen freien unparteupl
eidgenössischen Rechte verbleiben sollten, oder eine gütliche Uebcreinkuuft sonst nicht stattfinden könnte,

zu beachten, daß diese Angelegenheit noch nie vor den mehreren Gewälte», nämlich den großen Näthen ^
Gemeinden gewaltet habe; vor diese werde man dann dieselbe unter Vorlage aller bezüglichen Briefe lnmg
die nöthige» Beschlüsse fassen und dann auf einen beförderlichen gcmcineidgcuössischeuTag zusainincnttc
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der de», von Gumpenberg (und Mithastcn) berichtet werde. Auf demselben werde man die »llseitige»Beschlüsse
der Orte gegenseitig eröffne», auf diese gestützt eine Antwort verfassen und dieselbe dem von Gn.npenberg
(und Mithafte») zu wissen thun, Ueber die Angelegenheit habe man auch de.» Kaiser und rom.schen Komg (!)

geschrieben. (Datum nicht ^ ^ Abschi-d- s. .so. - K. si. Zug- Absiede Band 2.
^ - ZI.?n--BMWch-. Fr-ibnr'g! Gira)dsalnnNullg I.V. S, ««7. M« d.« »«UM van. ... R-N A. Sa.a.hnrn! Abschied-

Vd, so, - K, A. Schasshauseni Abschiede, mit dem Datum voin Iii, Marz IS51,

Zu n. Wir schließen nachfolgende Actenstücke an:

1 1550 16 December Ascanius Marsus an Freiburg. Schaffhauscu.Zürich (und die übrigen
Orte). ' Da' gegenwärtig keine Tagsatzung in Aussicht stehe und aber Fernand Gonzaga ihn. geschriebenhabe,
so sei er veranlaßt, den Eidgenossen anzuzeigen, daß jener ,m Namen d^ Ka.sers w.ffen bege re ob d.e
Eidgenossen noch, wie auf den, Tag zu Baden in. letzten August, des W.llens se.en, m.t de». Ka.ser über
einen Traetat zu verhandeln, in der Meinung jedoch daß d.e Eidgenossen n.cht verbunden fem sollten.
Mailand beschützen zu helfen. Wenn die Eidgenossen h.ezu gene.gk se.en und er das se.nem Herrn ber.chte,
so werde dieser, wie er schreibe, nicht unterlasse», seinerse.ts zur Sache zu th.m. Da auf dem Tag zu
Baden beschlossen ivorden sei. diesfalls an den Kaiser zu schreiben (!), so werde man nun v.elle.cht den.

Landvogt zu Baden berichten, dieses Z» unterlassen C°r.-sv°nd-n,-n.m.. Datum °°m D.-emb-r
^.°°.mbcr t.I - ... A, .U.U. A. Maiiand.

2 Es n.aa hier die Antwort des Kaisers auf das auf den. Tage vom 18. November 1550 beschlossene
Schreiben vorgemerkt werden, zumal dasselbe in dem Ausschaben des Tages von Zürich vom 14. Februar
(K. A. Freibmg: Missiven Zürich) auch als Motiv für d.e Berufung de Tages angefuhrt w.rd. 1550.
28 December Auasburg Der Kaiser .... gemeine E.dgcnoffcn und d.e 11k Bunde ... Churwalchen. Ihr
Schreibe»vom 27.' November beschwere sich über die von. Statthalter zu Mailand Fernand von Gonzaga
verhängte Provian.sperre und füg- bei. daß derselbe au wiederholtes Gesuch s.ch stets d..ranf berufen daß
er ich gegenüber den andern angrenzenden Landen ... gleicher We.se verhalle. Den E.dgenossen werde d.e
in Italien herrschende Theurung bekannt sein, weßhalb s.e auch begreifen werden. daß d.e betreffendenVer ote.
...» Mißstände in. Herzogthun. Mailand zu vermeiden, .wthwendgs gewordenund d.esKben auch durch ke.ne
Capitula.ion und keinen Vertrag ausgeschlossen se.en Der W.lle des Ka.sers gehe ste s dah.n, d.e gute

Nachbarschaft und Freundschaft beider Theile zu ....terhalten. Da er aber zur Stunde über den ^Stand der Sache nicht unterrichtet sei. so wolle er h.eruber vom Gubernator von Mailand Berch
und dann weitere Antwort ertheilen. Inzwischen werde er de... Gubernator befehlen den E.dgenoffenalle
gebttbrende Nachbarschaft zu erweisen, sofern, woran er ».cht zweifle, von .hne» ein Gleiches geschehe.
gevuyrenoe MacyvMsctsNslzu » ' ' l Ennelbikg. Absch. V. S. ins. Copic. - «. A. Base.! Abschied- Band SS. -St. A. Zürich! Abschied- Band IS, .. 240. - St. A. B-rn.

ti. A. Freiburg! Missiven Zürich.

S. Sch-rib-n -ia-S m-Widisch-.. G-sm,d.-., -hn- Datum. U-b-r- «ad Untchchrisl. S-itd-,,, I--...»d
di-V-.,.,-Idiiia d-- H-rjochl,.««- M.il»«d >!-)-- ,--durch d-i. G-s-i.d.-i. <„««ch >.

aad, , P„s.,.-,. Brich s-m- «M» w d-u C.dz-u-sstu aus--cht halt-«
...» zu d-s uti,-«. zu -.i-nn-n -s-S»-" Schon b--°r d>-E.«»-,.°ss.m durch B-,,sS-,

Iis» an P-nchn»-, d,n d.walis-« «-udt-u. ««-d w «. »M>, »«, «- ^'""7,77d-ss-u Tod .-losch-,>. l,»d- d-r Gab-ru-to- sich d-n chdMnoss-n -.«. mal,-- S- nndschas,
auf.uriel.te ...... Nut.cn beider Theile. Wegen Hindermffe». d.e den Eidgenossen bekannt se.cn, sc. bisher
in dich. Sach. t-i» st«d-ich°r> V-schlus. -chl»l, -Wahl d.° G-I»«d-° ,» d-r Au,-,-«,«h-.iz-»-b-i.°t Hab.
nnd d-r Kais , und d-r G«l,--in»o. sl.» in, s«t°» Will-N srmu Das lch.-r- st. NN, so mchr
geschebe» da man aus den. Abschied von. 11. August 1550 und aus de.» Schre.be»von Ascan.us Marsus.
n.ines nachfarcrs als ich wider...» gm Aiailand verreist", erfahren habe, daß auch d.e Eidgenossen zu

eapituliren geneigt'seien. Nichtsdestoweniger habe kein Beschluß erfolgen können, the.ls we.l des Kaisers
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und des Gubcrnators Gesandte „zu der zyt der vorder» tngsatznug" nicht koiuiucn mochte», theils weil
zeitweilig keine Tagsatzung gehalten worden sei. Da nun der Gnbcrnator vernommen habe, daß jetzt ein
Tag gehalten werde, so habe er den Gesandten mit „Ordnung" und Befehl abgefertigt,die Eidgenossen Z»
verständigen, daß der Kaiser und er des Willens seien, mit den Eidgenossen eine wahre und rechte Verständniß
zu treffen. Wenn daher die Eidgenossen noch der Meinung seien, wie am Tag vom 11. August 1550 zu
Baden, so sei der Gesandte ermächtigt, eine Capitulation zu beschließen, wie die beigelegte Copie laute, die
wenig von dem Entwurf der Eidgenossen vom 24. Februar 1549 abweiche, gegen welche, wie man meine,
sich niemand beschwere,da diese Capitel nur enthalten, was zu Ruhe und Frieden der Eidgenossen diene
und niemand zur Beschirmungdes Herzogthums Mailand verpflichtet werde. Sollten die gegenwärtigen
Boten in Sache nicht Gewalt haben, so mögen sie die Angelegenheit heimbringen, damit die auf die nächste
Jahrrechnuugkommenden Boten für Abschluß der Capitulation ermächtigt werden.

St. A. Zürich: A. Mailand. — Staatsarchiv Bern -. Allgem. eidgenöss. Abschiede vlöl, S. 043. — K. A. Basel: Abschiede Band 24.
K. A. Solothurn: Abschiede Band 30.

4. Dem vorgehenden Briefe oder Vortrag reihen sich, zwar auf getrenntem Blatte, folgende, vom
Archivtitel so benannte Capitel an: (Um Wiederholung zu vermeiden legen wir den mailändischen Vorschlug
vom 25. Februar 1549 zum Grunde.) 1. Die Thcnrung wird nur für die Aussuhr von Mailand
vorbehalten. Sie ist vorhanden,wenn der Mütt Korn 10 imperialischePfund gilt. Die Ausfuhr muß dan»
nur in einem (hier nicht angegebenen) Maße stattfinden. Vorschriftenfür Ausweise bei der Durchfuhr
durch das Hcrzogthum Mailand werden hier nicht aufgestellt. 2. Wie 25. Februar 1549. 3. Die
Verkehrsfreiheit mit Waaren Seilens der Eidgenossen wird auch auf die Erzeugnisse ihrer Laude ausgedehnt.
Die Zollfreiheitbetrifft nur die Zölle der kaiserlichenKammer. 4. Diese Freiheit genießen alle Eidgenosse»
und deren Angehörige dies- und jenseits des Gebirges. 5. Wie 1549, die Strafe soll aber von beide»
Obrigkeiten bestimmt werden, t!. Bei Privatstreiten gilt das Forum des Beklagte»,wo ohne Rücksicht auf
besondere Verordnungen in Monatsfrist Recht ergehen soll. 7. Flüchtige Uebclthäter sollen augehalten,schw^
ausgeliefert werden. 8. Wie 1549; von künftig zu erwerbenden Gütern wird nichts gesagt und am End^
heißt es: wie es gepflogen worden sei seit 1521. 9. Man solle im Allgemeinen gute Nachbarschaft u»d
Freundschaft halten; die Eidgenossen solle» nicht dulden, daß bei ihnen oder ihren Angehörigen etwas, dem
Hcrzogthum Mailand Feindseliges vorgehe und dem letzter» den Dnrchpaß für Proviant, Geschütz, Munitw»
und Kricgslente gewähren, doch nicht in Gestalt eines Heeres, sondern in kleiner Zahl, wenn der Kaiser
oder die Regenten es im Vortheil des Herzogthums fänden, solches aus Germania oder andern Stände»
des Kaisers hcrzuberufen. 10. Vertragsdaner: Vier Jahre über des Kaisers Tod.

^ -- St. A. Bern: Allgcm. eidgenöss. Abschiede, N öl., S. 647 (ohne Unterschrift nnd Datum). — K.
Basel: Abschiede Band 24, beim Abschied v. 8. Inni 1551. — K. A. Solothurn: Abschiede Band 30.

Die vorstehende Missive oder Vortrag eines mailändischen Gesandten und die unmittelbar dara»i
folgenden Capitel theilt die Berner Sammlung nach dem Abschied vom 23. November 1551 und demjenigen
vom 4. April 1552 mit. Man ist versucht, diese Beigaben zum Abschied vom 30. September 1^'^'
u,!». zu beziehen, aber folgende Umstände erregen Bedenken: 1. Das Begleitschreiben oder der Vortrag ge'l
in Erwähnung früherer Verhandlungennur ans den 11. August 1550 zurück und erwähnt vom 10.
und 8. Juni 1551 nichts. 2. Als nächste Berathungsgelcgenheit wird die nächste Jahrrechnung in Ansß0
genommen, was kaum vom September des einen auf den Juni des folgenden Jahres geschehen wäre. 3. ^
den Capiteln wird die Thenrnng mit dem Preise eines Mütts Korn von 10 Pfund definirt, während
der mailändischen Eingabe vom 8. Juni 1551, I» auf 12 Pfund zurückgegangen wird. Im Lauf
Verhandlung wird die Forderungeher ermäßigt als erhöht worden sein. Anderseits erscheint in der betreffenden
Missive (Vortrag) die mailändische Gesandtschaft nur in der Einzahl, während am 10. März 1551, n Z»"'
Gesandte» thätig sind. Es hält nicht ganz leicht, die Entwürfe, beziehungsweise Entgegnungen, non>
22. November 1547 u, 25. Februar 1549 >>, 10. März (respcctivcdiese Mitthcilnng)und 8. Juni 1"^'
I» nnd 30. September 1551, «.u. in richtige Folge zu bringen. Zum letztern Tage würde sich »ach nnst^
oben entwickelten Ansicht in nnsern Duellen kein besonderer Entwurf vorfinden.
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1 1551 4 März "uggarus. Johann Jöuchdcnhammcr, Landvogt zu Luggarus, an die zu Baden

«st,«-.-» d-t- XUO-t-, E- s.l schw--- T»-,.,°«°»»ich m„ «--»
w-»-,, st--,»» Rilst», d,° ,w s->i°sch»,» Mall»,id g-Ichch-n, aus im, Marl,

zu -„«am-, ,sich dl- „,,d dl- ,„„ll.g-,,d-,, SI--I-» da -b°„ b-I--,.-,, m°sl-u
nnkon.me Durä das aroßc ,i»fallen" der Bellenzer schlage das Korn noch mehr auf. so daß ungefähr

v"r ") d^ Wochen'an einen! Markt ein Star durch dieses Einfallen in einer Stunde fünf Doppler
aektiea n sei Solcber Art feie» der Rath und der Landvogt genoth.gt worden, e.n Ansehen zu thun, dam.t

dt Z u mg mch^llso nnt der Hand g!n.acht werde, und die Leute zu Luggarus und in, Ma.nthal um

ih- Sld st,d-„,SM,-,,, «-,,,, !° W N---,, .-,,, V-t°-stmb -,»hm, >,,
d- »-l,,„,„, - Hab- stch hl-«-- ,,,°„,»,,d !» b-Ii-ii-,,, D° -b-° »«» Ich l,„-ub-- V„l,- zu --d.u

st :°».-'--.l!.stlchl d-l d-,, «-n d-.0-i- .--„»».„».st , w-sthaib ^stch«„stst. stst-,
hier über die getroffene Maßregel zu berichten.

Zu IN». Ziffer 1 enthält eine in. L. A. Schwyz: Abschiede liegende Copie in folgender bedeutend

ausführlicherer Fassung:

Aul dl- «l-a- D-r-- iw ,5°. !„ Thal l„, Rh-inchal, daß st- durch V--äasti-„,l<>-,> das», Gilt-. »,,

z--,,,d- -.„psindilch z-schädizt lst aus d-,„ lcht-u T.» d-- «»«> ,,,, «h-,,,chal. izasst ""

Gia-U-, b--,s.-a«, wd-d-u, ,.„s G-sa»-,, d-- Vlli O-t- d,°-b-z»«i,ch- A-,,stl ,,, st-»-,, „,,d d.-sAd-a. d-u.

,stichst-,. Tag- -w-iul-P», D-- «-»> hat ,,,,» »»ch »Bdischas, d„-, »um Has Thal

st» ,.d. V---d,,„st „..-st,„ >, «»st ««,< „»d st-md-n P--st,,-u g-sch-h°» uud -,,,

dl-l-s ab-- I„» -d-- stua wl'd, I» hat i,-a ,,«°-st-»ch l >,,,d w°,,,, »inchwahl

dl. Au-M.,iz-„ „stich-,.- „,,, <lstd-.,->,- St,Ga»-- D°-,,,,,°,,t-, u,auch aus z-l. m,d

T„z H»„d-I„ s°» da- HdlS-a-s!-« Sch-d-,, l°,,d°-,, »» Anhalt-» -,,,-s Hast-a-ss-u st» d-,

-audaag. zw.l „„aar.,lisch. d-m H-s d-i-,ch,,°»l d,-s- st»°,> ,w» »»,. m-d-,- „„pu-l-usch-

Mä,,,,--, »,.s w-lch-,,, «ds st- w°»-„, I» »,,,», ,'chm-»l >»»- dam, d,-s- b-, Ad-,, -tk-m,-,,

das, du- b-„-s,°»d- Gut »„ di-st- Z-l« ,«-->» i-d« H» »-»-II- i,-h-,„ d-, st» --

d-vhlm ,„it ba--.„, S-ld «us ZV ,»,d T-a w,- «»»st- F »>»». «, »-w«°d°,, st»d,

SÄch^'SkA «TL. -u st-l.- Gab
°b-.vb„, N---H,-,. ,„,d sch-al-u, d-ch st, d-st -!,, ?-»»«' °sch° stich-- A°t d-li

lst-b- , s- lua-d-, dl-I- -s mit -i,,-m Eid b-stätl»-,, diustn, »u,d° stch st-,-- dust stich--
^ .ch'iuc, ivi-d ' ^ ..... tnuscbtve.se oder m anderer Art, geschehen, so kann wieder

»-,l,-l Vi-- s-i,,-„ ,„,d

S " M Eüüa/Mrehrungen und Schankungen neben einen, Kaufe treffen, so tritt das gleiche
st„,ch h-b-u. d-»- , i ^ ,-säbrilch-Ast- b-«„ch-», dl- ,-st nicht k-,„„, I» ,»«z

«--st «mch-,,,m «-W ..... , .,..d

d,-st- st ,st aus d-st-,, Must t- ^ da,uli

.. «m,s „, B-.--st d-- « ^ ,Zch- „aus- „,l. G-stch- ,„,d I- „°ch

- H-st-u-st-, «-,m » » '7^-a «d--,, jw°! «--.-d,wil-d»,, „,,d ,ch»tz°u, l..d»„„ di-
- ,„ag w,-d-> -„> i-»,ld»»» - > s-ll-l>, «-,„, «»,,-„ -is-lz-,,, d»st d„

.. ofgenoßcn «wenn sto Ziehe ) s' so soll der Landvogt im Namen der VIII Orte andere

Schätzer mit dem Würdigen ^ ^rten und dem Hof zu Thal an ihren Freiheiten und Rechten

e,teilen Diese ^ VIll Orte, zufolge Vollmacht ihrer Obern, bestätigen diese Artikel, doch mit

unnachthe.l.g fem Dw Bo ' dieselben zu mindern und zu mehren jeweilen Gewalt haben. Besiegelt vom

L'S-,. «i,.-u-, d-„«li.. ,,.ch s°,»..,.,
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St, Kaller Documente, St. A. Zürich: Band 59 k. 134 vorso, und daS

wt.ftsarch.v St. Gallen- Vereinzelte Abschiede. Acten- und Büchernrchw (»istorwa 1^.16) enthalten das

^ouip erneut ginn Schivyzer Abschied, nämlich die von den Vlll Orten erfolgte Genehmigung der zwischen

. e vereinbarten Artikel für diejenigen Höfe, in denen der Abt die niedere Gcrichts-
vauelt hat. Als solche Hofe werden hier genannt: Altstätten. Marbach, Bcrnang und Balgach, die auf dc»l

sruyern Tage ihre Votschaft vor den Eidgenossen hatten. Die vorliegenden und genehmigten Artikel sind

materiell die gleichen, wie bei Thal, nur bei jenen Functionen, bei denen hier einfach der Landvogt thätig

^ M .r- ^ ""d ^ ^"»dvogt mitsannnen. Es siegelt der Landvogt zu Baden, Gilg Tschad-,des Raths zu Glarus. den 12. März (Donstag nach Lätare).

Zu Ii. 1551, 23. März. Bürgermeister und Rath von Lindau an den Landvogt zu Baden. Dieser

4wge ser von den Gesandten von Zürich. Lnccrn. Schwyz lind Glarus. die zu Baden versammelt waren.

un schreiben angelangt, in welchem sie sich beschweren, daß der Prädicant von Lindau („unser") von

eungen dortigen Bürgern und Büchsenschützen durch ihre Obrigkeit und die Landschaft des Abts von

M,'l Bundesgenossen, bis in die Stadt St. Gallen geführt worden sei. Da die benannten. N ?" b" "»ander versammelt sein werden, so gebe man zu Händen derselben dem Landvogt

Mm " freundlichen Bericht. Die betreffende Begleitung des Prädicantcn sei ganz ohne Wisse"un Millen des Rathes erfolgt. Nachdem man von der Sache Kcnntniß erhalten und die Betreffenden

omuver befragt habe, habe sich ergeben, daß das fragliche Durchführen gar niemand zun. Trotz geschehen sei.

sondern sie seien „also Mellich (schlechtlich?)" und ein Theil nnbcwchrt, still, freundlich und „schidlich"

nrc)gczogcn. Da nun solches ans Versehen und ohne Gefahr und für niemand zum Verdruß geschehe"

Slc'lnllck '""s" Endlich. sich hierüber nicht beschweren; der Rath werde Wiederholungen voncycin vorbeugen. St. A. Zürich: A. Abt St. Galle».

Bürgermeister und Rath von St. Gallen an Zürich (und die übrigen Schirmorte).

... « v°" Rathsboten von Zürich. Lucern. Schwyz und Glarus eine ab dem letzten Tage
z -uaden erlassene Missive erhalten. Dieselbe melde, die genannten Orte seien berichtet, wie der Prädicant

9,'. ^ etwas gehandelt und geredet habe, weßwegen er sich entfernen mußte, und wie dann Einige von

a b? M bcwafsiret durch des Abts von St. Gallen Landschaft geführt haben. Die Obern haben Hiera»

b.t 'Rißfallen. nun die von St. Gallen den benannten Prädicanten in ihre Stadt aufgenommen

n' daselbst Aufenthalt geben sollen, so sei zu besorgen, daß ihnen und den IV Orten hieraus

N.,^, 5 c"'üchte- Um diese zu verhindern bitte man die von St. Gallen, sie möchten diesen
u"" "for er ich verweisen. Dieses freundliche und eidgenössische Schreiben und Warnen verdanke

T» ü . a, Erbietung, solches allzeit zu vergelten, lieber die Sache selbst bemerke >""»llnzem sei der Prädicant von Lindau, ohne daß man (vorher) etwas wußte, in die Stadt

St c« ominen und „ain oder acht" Tage daselbst gewesen. Da haben ihn die Prädicanten Z"

. V"' Gewohnheit sei, zum Predigen angestellt. Man habe dann nachgefragt,

sei e» » Lindau, wobei aber unbekannt geblieben sei, was er gethan habe,

l.nti... r ^ / rer Wochen bei einem guten Freunde geblieben. Dann haben die von Lindau ihn wieder

dann eö./m' k/"" r ' ^°u, Gallen ab dem Tage von Baden heimgekommen sei. Als letzterer

übel c. ^ berichtet. Ivic die von St. Galleu bei den Eidgenossen wegen des Prädicanten

aua-»».... ^ '""bten. was er gethan habe und als ob sie ihn zu einem Prädicanten

U..?väbrM t a.?s Dadurch geschehe ihnen unrecht und bedauern sie. daß es Leute gebe, die solch'

St Gallei ^"eu. Mau bitte, solchen keinen Glauben zu schenken, sondern die Antwort derer vo»i. l zu vernehmeil. St. A. Zürich. A. St, Gallen Stadt, - St. A. Lttcem: Uttemgebu.idenc Abschiede,

vom 1^2 Nia'i 155l" Roten zum Abschied vom 3. Mai 1551, das Schreiben von Gilg Tschad'
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Im Lncerncr Exemplareingebunden befindet sich eine sechs Seiten haltende Verzicht von Simon Kost
von Sursee, genannt Trnmmcnschlager, über eine Dicbsgesellschaft, der er angehörte, vom Montag nach
St. Marx (27. April 1551) ohne weitem Text.

t«1.

An». 15SI, 23. M-irz bis g. April.

V-rlMdlmM» b-i.n Nach B-rn b-trrff-nd Genf und Gr-p-r,.

I, <-!>. >>>-.»». Vo, d..«. N-.H- ... B--n ,«t -in «--- »ns
---l-I-.n Scht-r. M d-hi«. I.Di- «°» B-... .n°»°., ch--n C-,t.«°n Tlchnchtl. > d-. k-p..-- zn
T-...« l-di» l-ff... ,-mH wn B..-».-ch. >t»d d-.n »Ich.-d «on B. -I. lonft ...«I>t.n I>.l-n. d-n
d-s A-ch, d..,«ch-n. -2. ..Ein -nd-.° i°It-»-.i°» W-S-» d« P.-d..-»t-» >.. A-m-.,- <y und d. <'p-
S. Mündlich-.«sfn-t -r. Ich!-» Mittwoch I-. »°» >>»-. P--so..-n hoh-n Stand«, d-..-n »on S-..s -n»-j->«.
w°-d-„. «°, -in - dn,ch -in°n B-.-I. -°» d-- -nd-m »IM i-lch-n. -- I-. s.ch«. dnh ...s d-n 2». od«
-S. Mit» lünlhnnd«, „oh,PI--d- »°ch S.-I I°»nn°» nnd hch ... d.- H-.H-,»,.. --..H-N-» m-.d-n
«lch.« S.t nd unkt...,' W-.N. «.»» Ii- st-»-. 1° w--d°° iV». !>- w-z-n d. G-°f-n «on

ihm ». h-Is-n. I-in- Un.--.h-n-» «-H.-I-« MM-«-». »° >!> f'"' '"'»''d-, s... stch s°Its.
1°-»-». d-nn -S H.--II- Ii- n»d ».cht d-n G--I-» »°« G--.»-» D-- Roth d-Ichl.chu u D-- U,.,„.,..m
o°» T«»i.. s.Il d-n Tlch-ch.l-o I--. t-ss-n. doch d-m Zl-ch. d-.-- «... B--,. Sch-d-n. ...... «oll.
n-ch O,t«.n di- S-ch- ..«t-.lnch-« nnd d»-iid-r b-Wt-ß-n. 2«°- ».- -nd--- S»s.rn-i.o» w»ll° ......
»».«,. d-o-th-n. II. D-- G...I «°» !-i». du-ch !»" B- -» d-n U..s-H°.,«.^d.. S-....»-n »n.
I-». di-is-M -in- «-»sch-is. -i» »d d-sch-i °"k
III. <2t. I. Zn B-t.-sI d-tt G-.s-n «°» G-ch°-> d-M-»t d° R-th. D° »»s.«nd I-. d-n-n
»«« B°.» l-id. -- s-i -d« t°-»°n d« l-n»-» I-»--°"S a>-.s°» -« st-»d-n. w-.I dch.o.»-n dm «on
B->» di- S-ch- nicht ...s.n.ch-.. tonnt-». S-. d,m »b-r WM nnm-r. so soll- -. tnchts Unsl-nndlch-,.
s»nd«n »II-S Ir-«»dlich- R-cht wi- -s I-in- Vo.d--n s-th-n h-d-n <°nw-..d-..->. W.S d.- «on B°.»
<S»,-d d--i« h-nd-l» IS-n-n. d-ss-n I-i-n Ii- wiws »nd ,».»-.. d.S B..-«--ch. h-li,». Di-s-Ib- M-i„....g
wi.d d-..-n »°» S-.»-» nnd Sich »«-»» nnd »-,»-l°->. «m» I-. ... f.-md°n Vo k-s d-..cht-t.
d-S di- »on B--n ih--. Ilnt--.h°n°n »ich. dnld.» Imn«». I" »..«>-» I.ch d--s°Id,„ --W-H.-N.

»in d» LR NNKS
«»-7 d-, ?»?h.n!d«, PI--»-" z°°nim°-t-I. P- 1°°-» -nndich-st-». d.« A.n.t-».-o d---r »on B-.n s-m-il-n

r»cu ver suigpttnocrr ^ Rathsbuch N°. 3is und 317, erst- Abth-il. S. lW und 12s,berichten und Sorge tragen.

Di- B-Ichw--d-d-S G..I-» °°n G-ch--! "> »»»-.
sn mir in namen des grasen von Gryers üwer gnaden wollen anzongen,

U p.» »nd bt»»o d°. n-i -l-m I-»- UI^ . ^ ^ «... d-n V°-I-h-,.. d-d G.-I -N n.it
ch rhat begaren nnd h f, s ^ ^ veranlaßt, bei ihnen Rath zu suchen (dieser Satz

d-..-., «on z„ di-I-n. z.ch« ISSI hnb.» -i»i»° I>..t..tlM°» d--
..d dmch zwe. hn.ba...ch 'ou-- d ^ ^ ^ ^ ve.sn.n...cl! nnd d- vi-I- nng-büh.liche

G-.s-.n „s.n,ich di. o°» G-nnd».«-.-. wchnb ' „„g,„.h...,n O-t-n «-S
D.n», ,°.d-. d.» S..I-» °n^^ G- °h.ch°i. I°i. Z» di-I°n V-.I .N..N.
.°.»-düh.lichnnd in R-ch.°» ° ^ Mch »id.. H.--» nnd

bch-n»-»-.. d-n...»- ...VN.
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sie müsse» die Tsch»chll»nc und Amtleute des Grase» schlagen u»d tödten; auch haben sie geredet: „w>r
sölten thu» wie die schwi», wclicher ein verletzt oder anrürt, erhebe» sich die ander all". Es sei auch die
Rede davon gewesen und sie haben beschließenwollen, wider de» Grafen die Matze aufzurichten:das zeig»
au, daß man seine Person und „stat" unterdrücken wolle. Auf solches habe der Graf sich entschlossen, die
von Bern zu berichten und begehre deren Meinung und guten Rath. Würde er unterlassen, ein Einsehe»
zu thun, wie die Billigkeit es erfordere, so möchte ihm hieraus großer Schaden erwachsen, zumal wenn er
betrachte, wie früher andere seiner Unterthanc», nämlich die von Saanen, Osch, la Nonsonierc (Nossiniet^
und Charmey, ob der Tine („Tina") sich seit zwei Jahren her sehr ungehorsam erzeigt haben. Sic ha »»
geredet, sie wollen den Geboten des Grafen gar nicht gehorsam sein, und auch hiernach gehandelt, so »I>
der Graf denen von Saanen, Ösch und Rousoniere wegen ihres Ungehorsams vor die drei Panner Grcißrz,
Montsalvens und Corbers Tag geben ließ. Die von Saanen aber, im Ungehorsam verharrend, haben »>)
erscheinen wollen, worauf gegen sie, als wider ungehorsame Unterthanc», eine Urkunde gegeben worden ß»
In gleicher Weise sei wider die von Ronsoniere procedirt worden. Die von Ösch seien vor den dwi
Panncrn erschienen, aber nicht in der Meinung, Antwort zu geben, oder sich als gehorsam zu erzeig»»'
sondcrn zu erklären, daß sie keine Antwort geben wollen, weßhalb auch gegen sie eine Urkunde geg»'»'"
wurde. Das Alles sei unleidlich und möchte Böseres daraus entspringen. Alan müsse solchem um I»
mehr vorbeugen, als auch die von Charmey seither so verrucht gewesen seien, daß sie zur Mittagszeit »»
Amtleuten einen Gefangenen mit Gewalt weggenommen,und die von Ösch öffentlichdie vom Gnu»'
verordneten Beamten geschlagen haben. Damit die von Saanen ihren Ungehorsamum so mehr erzeig»"'
haben sie vor vierzehn Tagen einen Gefangenen in ihrem Gefängnis; gehabt, der lange vor s»'»'"'
Gefangenschaft wegen einer Missethat zum Tod vcrnrtheilt worden sei. Als nnn der Graf den Gefangen»'
abgefordert habe, haben die von Saanen nicht entsprechen wollen, sondern zu einem Gespött und zu Abbr»
der Obrigkeit den Gefangenen frei gelassen. Damit man nicht meine, der Graf wolle die Leute nur anfcchi»'''
so könne man alles Angeführte durch glaubhafte Schriften erzeigen. Da dein Fürsten nichts lieber tviir»-
als gebührlicher Gehorsam von Seite seiner Unterthanen, so bitte er gemäß dem Burgrccht um Rath,
er gegen seine Unterthanen,die ihren Eid „gefelscht" haben, procediren solle, und ersuche um eine schriß
Antwort. St. A. Bern: Frciburgbuch v s, k. L7.

IV. (8. April). Bor dem Rothe zu Bern erscheinen die von Saanen und Ösch und eröffnen, s'»
das Schreibenderer von Bern verstanden und darin ersehen, wie der Graf sie verklagt habe, daß 5'"/? .
seit zwei Jahren ungehorsam gewesen seien. Es sei richtig, daß dieses geschehen sei (folgen nun »»"',
Sätze, die genau nicht verständlich sind; die Reclamanten scheinen sich darauf zu beziehen, daß der ^
wider ihre Freiheiten handle). Die von Ösch nebst denen von Rossiniere tragen vor, es nehme sie Wu» !
daß der Graf sie verklage; sie seien ihm nie ungehorsam gewesen. Es sei zwar richtig, daß er vor s»
Jahren sie angefragt habe, ob sie in allen Geboten und Verboten, sie seien kaiserliche, königliche »
spanische, mit ihm sein wollen. Auf das haben sie geantwortet, sie wollen in Allem gehorsamen,'»^»
.verpflichtet seien; dabei aber haben sie angezeigt, sie seien mit denen von Bern in einem ewigen Burg»»
deßwegen sie wider die von Bern weder in Folge kaiserlicher, königlicher, noch spanischer Anfechtungen »'
vornehmen können. Daneben seien sie entgegen ihrer Freiheit »ach Grcperz citirt und sei ein Passe»'
Wider ihr Leib und Gut gefällt worden; „habend im sine nmtlüt nit gslagen, ettlich artickel an grase» gst» ^
Sic begehren Raths, ob sie ihm dieselben zuschicken sollen. Sie beide rufen die von Bern um Erhal > -
ihrer Freiheiten an. V. (g. April). Es werden die Freiheiten derer von Saanen und Ösch vor dem a»^
zu Bern verlese», so wie das Burgrecht und die von Venen von Ösch an den Grafen gestellten Artikel, » ^
der Spruchbriefvom Jahre (1SY28 und der Abkanf der Leibeigenschaft.Dann wird denen von
und Ösch geantwortet, sie sollen dem Grafen, „ob sy fug haben", ihre Botschaft schicke», oder ihm
man habe von seiner Klage an die von Bern Bericht erhalten; lind sollen sich freundlich und u»w»' i» ^
entschuldigen, besonders mit Bezug auf das, was wirklich nicht wahr ist, und sich erbieten, ihm alle» b>
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Gehorsam zu leisten, wie von Altem her; dabei sollen sie ihn bitten, daß er v°» seinen Neuerungen die er

jetzt in einigen Punkten vorgenommen habe, abstehe und sie bei ihre,, Fre,hellen ble.be., ase; wurde das

nicht erfolgen, so .nutzten sie da Hülfe und Zuflucht suchen, wo ste w.e auch er. Schirm haben; s.e wollten

aber lieber sonst freundlich oder rechtlich vertragen werden. ..Gs habend ouch uune Herren sy ... g alten,

un, daß inen sö.nlich elag von in. fürkommen. und zu letst recht potten dah.» w.e von alter her gebracht,

zun. früntlichosten entschuldigen und erpiete» (?)." Wenn ihnen inzw.schen etwas Ungewohnl.ches begegnen

sollte, so mögen sie wieder die von Bern berichten. S.. «. B.n. R«.»-b..ch N°. u..d mr...... M..M. S.

1«2.

gittern. 1551, ^ April (Mittwoch vor Quasimodo).

Ttift»arcl>i» (Kng.Ibcrg.

s-sandi,- Ln..rn, S,!..rich zl«Ir»s>-in, »l4«ch>.l,h.i« l Sonn.nb.rg <H.i.„nb.rg->, Sstial-

'»«!.,r. -W Hald,rni.g,rl «.»dkl Sonn.nb.rg, Fähnrich- S«m,»- Vog, Schorn. <„Sch°r.r»»- Ilni.r-

waldcn. Sebastian Oinlin, Hanplntann, von Obivaldriil (Johann. Bnnti, A.n.nann („Ana"), von

^idivalden.

». Es wird wi.-dr.ua. in Vrirrfs d-S Sjwischm d-n, »bi i.nd S-ii-ShanS Eng.Ib.rg, d,n

°ff,u ... «gs-nach, nnd d.n Kirchg.nosi.» vo.i Mlig.nlch.vgl v.rhand.l>- Vor.rst ,v.rd... dl.

"l-«g.n°II.n van «nbnachi ...sragi, w.ff.n «- ,») w ?->»< d.r sriih.-.. V,rhandlnng w W,il.rn ...ischloss.n

>i»i-,.u Si. aniwori.n si. s.i... d.s Will.nS, zu v-rl»ch.n, »»ilich .>n>» i» w.rd... z doch s,i.n f.. .„ischloss...,

'ich »ich. ..„„.lall,.., als ...i. si- sich srnh.r .rb°,.n Hab.., z ,,.v° das nii, ...rhossm st b, d... v,r>».l>,n

in (ir?> g.r.chiiak.» >»,d bin, pfarh.r z» blisb.., nnd ig das.IbS g.schirn.l .vrrd.n , Z.achd..., di.s.s

^ Ab, an„.z.ig. word... ist. .i.iq.gn.1 .r, .r iib.rs.b- d>. S-ch. d.n Kall.,,Vagi... zu b.r°.h.n und was

f' di'Ssaw ...ach..., da« j,d,r,nann zur Ruh. ,°»n».. das wo». -r »»».hm-n nnd Holl..., ch-chdr... nun

b» «b. d... K-s.-nv°g..n nnd di- von «nach. ,hr.n S-rr-» »»d 0'«., von Schnstz d.n H-nd.l gänzlich

°b'«.,n Hab,n stich, I- Hai man hi-rnb.r >°-ii.r »»d g.hand,ll- D,° G-sandirn ..... Ln.,..,

'-«>»- h,r..."> soä... aber d-s. «S di.Ss.ll- b-schloss.» .v'rd, an ihr. Ob.... br,.,»... ...,d s.nd nicht

"»lichiigi. b,schli«ch ...°°S -.,zuu.h.».n- Mau Hai dann d..„n von Ildlig.n «.vgl .rofst.,, was d.r M,

7' E„».lb,rg ihn,., ihun ...°ll.l » wo»- W« »-» -

7'»>°»b»ch und S..l,.räih- nnd A..d.r.S „»an-, dazu 40° Gnld.n, lährl.ch !>' «'-'»!-» »» -»

2"'»binliis.,.. dann soll,., si. sich s-lbs, v,rs°rg.n und Di. vm. »dl.g...sch..n.l l..g.hr... ab.r

7« d... M Gnld... «ds s Mali.. Kor» und 4 »ali.r Sab.r »nd d.i. l.....n Z-Hiibn d.n ...an „.NN.

»-1-» «.h»,.n- Di. Kast.nvogi. .»ihn, d.i., Mi. d-.„n von IIdl.g.nlch..stl ,wch 4 »... «orn dazn

'°,»-b.n. dan.l..n soll,,., di. von «iisin-chi si« '»» d-- >° »»d 4 Mal... S°b.r b.»....g.n,

7' °°» «Ii«.,ach. w.».n d, di.s.n Vorschlag vi» -»«>!-»- Es loil.n nnn das d.. B°... von Sn..rn

« Un..r..,-,d.n an ihr. Ob.... bring..., dann, von brid... Ort.» an d.. von Schnn« g.schn. ... .v.rd.,

^'°°» «..«»ach, dahin zn v°,.n°,.n. da« ft. «« >»« d.» >» Mali.rn b.gnng,.i- ». Vogi Schorn, von

>'« ii.h, an. .s so«, in B.ir.ss d.s H-nSh-li-S d-s »bis von Eng-Ib-rS E.ns,h.n g.ihan n.,rd.n,

' ud g.d.nl.n, Ivos A.u.nann V.lnli in Vrirrsl d.s Eis.nr.z.s ua 7>. u--i -wq-
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lieber diese Verhandlung hat das L. A> Schwpz mit dem Datum vom 2. April (Doustag vor Quasimodo)

einen verkürzten Auszug. Da derselbe aber in einiger Beziehung deutlicher, als die hier benützte Quelle ist,

so fügeil wir folgende Hauptstelle hier an: Es wird soviel verhandelt, das; die von Udligenschwpl sich

mit 8 Malter Korn und 4 Malter Haber, nebst dem nassen Zehnten und den 20 Gulden Geldes begnügen,

und dann sich selbst versorgen wollen, „doch daß dann Herr apte sy um den touf und anders zu der kilchhöry

dienend erwürben füllte" ; die von Küßnacht sollten, nach dem ihnen gemachten Vorschlag, ihren Kirchensatz auch

allein haben und dazu 10 Bialter Korn und 4 Malter Haber erhalten. Das aber hat nicht angenommen

werden wollen, sondern es vermeinte Vogt Schorn», wenn man (für Küßnacht) noch 1 Malter beifügte, daß

es 15 Malter gäbe, würden sie sich weisen lassen. Da es sich nur noch um ein Malter handelt, so sc^

jeder Bote die Angelegenheit gründlich an seine Obern bringen. (Fortsetzung im Sinne unseres Textes).

Artikel I» fehlt hier; v hat den Nachsatz: damit man es an die Obern bringe zu erfahren, was diesfalls
jedem Ort gefällig sei.

163.

SchaMusen. 1551, l!. April.

Verhandlung zwischen Zürich und Schaffhauseil iu Betreff der Angelegenheit wegen der Nhciubrück>'.
Daß ein bezüglicher Tag stattgefunden ergeben folgende Acten:

1550, 17. December (Mittwoch vor Thomä). Zürich instruirt Bürgermeister Rudolf Lavater,
Heinrich Sproß, des Raths und Stadtschreiber Johann Eschcr nach Schaffhausen wie folgt: Anläßlich du
wegen des Streites über die Rheinbrücke gestellten Mittel hätte man in Betreff der Brücke und des Rhci»s
wohl einige Geduld getragen; daß aber die von Schaffhausen sich sogar Grund und Bode» vom Gebis^
derer von Zürich zueigne» wollen, hierüber beschwereman sich; nicht weil man das Land an und für ß)
so hoch schätze, sondern weil die von Schaffhauscn dann daselbst Hochgericht halten und Frevlern, die eüv>'
von Zürich entweichen, daselbst Unterkunft geben möchten, und weil hiemit die Grafschaft Kyburg an

erblichen Gerechtigkeit erheblichen Verlust erleide. Die Gesandtensollen daher sich auf ein Neues mit dcm^
von Schaffhauscn freundlich besprechen und auf Mittel trachten, diese langwierige Sache gütlich beizulegen, ds (

so, daß kein Grund und Boden vom Gebiete derer von Zürich abgetreten werde, wogegen betreffend die Brü ^
nnd den Rhein, das Zoll- oder Wachthüuschen mit dem Gatter (dasselbe unbeschadet der Obrigkeit derer ^
Zürich s„irer"j, bleiben zu lassen) den GesandtenVollmacht gegeben sein soll. St. A. Zunch-A. Schasshause».

1551, 28. März. Zürich an Schaffhauscn. (Nach einer ander» Mittheilung). Da der Streit wcg^der Rheinbrücke in Folge von Schreiben beider Theile abermals auf einen gütlichen Tag veranlaßt wo^
sei, so habe man hiefür den 5. April bestimmt, Abends zu Schaffhausen zu sein und am folgenden
mit dem dortigen Rath zu verhandeln.

1551, 20. April (Montag nach Judikate). Schafshausen an Zürich. Als vor Kurzem Nathsanw« ^von Zürich vor kleinen sind große» Rüthen ihre Begehren, betreffend die Rheinbrücke angebracht haben,
man die Sache verschoben,weil einige Rathsglicder nicht zu Hause waren. Wegen „des unmüßigen ^
da einige Rathsglieder krank, andere abwesend waren, sei der Gegenstand noch unerledigt geblieben:
werde denselben aber beförderlich vornehmen und mündlich oder schriftlich eine Antwort ertheilcn.
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1«4.

Kihkirch und Aietwyt. 1551, 8. und 10. April (Mittwoch nach Quasimodo).

Archive von Lucern, Zürich und E. A. Aarau.

I. (Hitzkirch, 8. April). Gorius Hertwig, alt-Stadtschreiber und des Raths der Stadt Solothurn,

Obmann in der nachfolgenden Angelegenheit; Bernhard von Cham, des Raths der Stadt Zürich und Vogt

M Wädenswpl, und Simon Jmgrund, des Raths zu Obwaldcn und alt-Landvogt in den Freien Aemtern,

Zusätze und Nichter der sechs (ohne Lucern) in den Freien Aemtern regierenden Orte, und Hans Hug,

°lt-Schultheiß und Niklaus Sidler, des Raths der Stadt Lucern, als Zugesetzte und Richter von Schultheiß

U"d Rath von Lucern Urkunden: Zwischen den sechs Orten und Lucern habe sich ein Span zugetragen

betreffend einige Höfe, Häuser, Hölzer, Felder, Allmenden und Weiden, von denen die zu Lucern beglaubten,

sie laut einigen altern Marchbriefen zu ihren Aemtern Rothenburg und Kelnamt gehören, während die

sechs Orte die betreffenden Grundstücke zum Amte Richensee zählen wollten, wohin sie auch bisher gedient

und gehört haben. Die von Lucern haben sich nun für ihre Behauptung auf folgende Belege berufen:

O Auf einen Marchbrief vom 28. December (Dienstag nach Weihnachten) 1400, vermittelst welchem Rudolf

u°» Hewen, Propst zu Münster, und Hemann von Grünenberg, Ritter, wegen des St. Michelamts mit

benen von Lucern wegen der Grafschaft Rothenburg gemarchet haben. Die in dem Act angegebene March

u>'rd beschrieben. 2 Auf einen Spruchbrief vom 27. September (Samstag vor St. Michael) 1411, erlassen

Bürgermeister und Rath der Stadt Zürich in einem Streit zwischen denen von Lucern und Hemann

U"d Wilhelm von Grünenberg, in welchem die obengenannte March bestätigt werde. 3. Aus einen Marchbrief

"°ni 12. März (Montag nach der alten Fastnacht) 1470 zwischen denen von Bern und Lucern. Die in

^selben enthaltene March wird beschrieben. Bei diesen March- und Spruchbriefen beglaubcn die von Lucern

^bleiben zu können. Die Anwälte der sechs Orte haben hiergegen Folgendes eröffnen lassen: Nachdem ihre

Ordern mit denen von Lucern dem Herzog Friedrich von Oesterreich die Freien Aemter im Krieg abgewonnen,

haben die von Lucern die drei Aemter Richensee, Mepenberg und Vilmergen einige Jahre lang allein besessen.

nnn die von Zürich, Schwyz, Nnterwaldcn, Zug und Glarus (Uri habe sich beim Rechten nicht betheiligen

^") glaubten, sie haben an den genannten drei Aemtern gleiche Rechte wie Lucern, so seien sie mit denen

"°u Lucern vor Schultheiß und Rath der Stadt Bern zum Recht gekommen, welche ihnen mit denen von

^Uce>u djx genannten drei Aemter zu besitzen, zu bevogten und zu beherrschen zuerkennt haben, gemäß einem

s^f vom 28. Juli (Samstag nach St. Jacob) 1425. Da nun diejenigen, welche in den genannten

^unigen Märchen sitzen, Steuer und Bräuche, Fastnachthennen und Anderes, das sie einer Obrigkeit schuldig

^ den Landvögten in den Freien Aemtern entrichtet haben, ebenso Kauf und Verkauf, Genrächte und

""dere dergleichen Sachen im Amt Richensee gefertigt und die Briefe unter den Landvögten in den Freien

intern ausrichten ließen, von denen einige von den Landvögten aus Lucrrn bejiegelt worden seien, so

Rauben die sechs Orte, bei denjenigen Märchen, welche durch alte Leute und genügsame Kundschaften angezeigt

zu verbleiben.' Nachdem dann der Obmann und die Richter die Märchen besichtigt und die Anbringen

^A^ge Pgvteien verhört hatten, haben sie die letztern gemäß der grschworne» Bünde gebeten, vorerst die

zv versuchen, wie sie denn auch früher angegangen worden seien, die Richter in der Gütigkeit handeln zu02
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lassen, was sie an ihre Obern zu bringen in den Abschied genommen haben. Die eröffneten Instructionen

seien nun dahin gegangen, die Nichter gütlich in der Sache handeln zu lassen, doch mit dem Vorbehalt, daß

wenn diese gütliche Verhandlung einem oder beiden Theilen nicht genehm wäre, dieselbe ihren Rechten

unnachtheilig sein soll. Die Schiedrichter haben hierauf zivischeu den Gebieten beider Parteien eine (weitläufig

beschriebene) March entworfen. Dabei haben sie erkennt, es sollen die Unterthanen bei ihren Gütern, es

seien Eigen, Lehen, Wunn, Weiden, Trieb, Tratt, Holzschläge, Wälder, Felder, und andere Gerechtigkeiten/

die sie bisher besessen haben,- verbleiben und Zins, Zehnten, Nent, Gült und welche andere Beschwerden ans

diesen Gittern stehen, an diejenigen entrichten, denen sie solche schuldig seien. Die Unterthanen und deren

Güter sollen von derjenigen Obrigkeit, unter der sie gelegen sind, beschützt und beschirmt und daselbst gerecht¬

fertigt werden. Dagegen sollen sie diesen von ihren Personen und Giltern, die unter jeder betreffenden

Obrigkeit liegen, Steuer und Bräuche und ivas sie von daher schuldig sind, ausrichten. Die von Luceru sollen

bei ihrer Gerechtigkeit zu Ermensee und bei der frühern Ummarchuug von Schougau („Schonggen") gemäß

Brief und Siegel verbleiben. Nach Eröffnung dieses Spruches haben die Parteien, nach gehabtem Verdank,

denselben im Namen ihrer Obern angenommen. Es siegeln der Obmann und die vier Zugesetzten-

II- (Dietwyl, 10. April). Unter den gleichen Parteien ivaltet Streit in Betreff der Laudmarcheu zwischen

dem denen von Lucern gehörenden Amt Rothenburg lind den Aemtern Meyenberg und Nicheusee, die den

sechs Orten nebst Lucern gehören, welcher Anstand ebenfalls dem genannten Obmann und Zusätzern Z»

gütlicher oder rechtlicher Beilegung übertragen worden ist. Die Nichter kommen zuerst auf den Hof zu Jlla»

auf dem Lindenberg, wo hinten neben dem Hause sich ein Marchstein befindet. Die von Rothenburg erkläre»

nun, benanntes Haus gehöre mit Leuten und Gut, Steuern und Bräuchen in das Amt lind Gericht

Rothenburg. Dagegen weisen die von Merenberg einen, von den Boten der Eidgenossen auf den 6. J»l»

(Samstag nach Pfingsten) 1433 zu Raden erlassenen Brief vor, vermittelst welchem erkennt worden sei, daß

der genannte Hof Jllau mit Leut und Gut lind Allem in das Amt und Gericht Meyenberg gehören solle-

Biedere Leute berichten beinebens, das betreffende Haus sei seit Errichtung des genannten Briefes von dei»

frühem Platze entfernt und abwärts in das Amt Rothenburg versetzt worden. Die Richter bitten nun,

Gemäßheit der geschwornen Blinde, beide Parteien, ihnen zu überlassen, gütlich eine March zu bestimme»-

Nach Eröffnung der Instructionen erklären die Parteien sich einverstanden, die Nichter gütlich in der Saclfi

handeln zu lassen, doch mit dem Vorbehalt, daß wenn die gütlichen Vorschläge einem oder beiden Theib'»

nicht gefallen würden, dieselben ihren Rechten unnachtheilig sein sollen. Die Richter setzen nun einen Marchsü»»,

doch mit besonderer Bewilligung derer von Meyenberg, zu Jllau auf dem Hof oben neben dem Haus; dieser

soll die drei Aemter Nicheusee, Meyenberg und Rothenburg scheiden, nämlich obsich gegen den Taniiw»^

Nicheusee, gegen den Baldegger-See das Nothenburger Amt und nidsich das Amt Meyenberg. Von dicsew

Marchstein hinweg scheideil sich Rothenburg und Meyenberg durch eine (weitläufig beschriebene) Marchli»»'/

die gezogen wird bis zu jener Linie, für welche die voll Lucern einen, beide Aemter betreffenden March br»'l

vorlegen. Dieser Marchbrief ist auf den 17. August (Freitag vor Bartholomä) 1481 von Hans

(Beßler () von Uri, Obmann, Heinrich Feer, des Raths zu Lucern, und Heinrich zu Niderist, alt-Ammc»^

zu Ridwalden, als in dieser Sache gemeine Zugesatzte, errichtet worden. (Die in diesem Brief bezeicl»»'^

Marchlinie wird nun angegeben); dieser Marchbrief soll fernerhin in Kraft bestehen. Dabei soll jede Obrigü'^

bei ihren Gütern, Lehen, Wunncn, Trieb, Tratt, Holzhau, Feldern, Wäldern und allen bisherigen Nutzu»tll"

vn bleiben und sollen anderseits die darauf haftendeu Beschwerden an die Anspruchsberechtigten eiitrich^
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werden. Die unter jeder Obrigkeit gelegenen Güter sollen von derselben beschirmt und daselbst gerechtfertigt
werden, wogegen sie auch an diese Obrigkeit Steuer und Bräuche entrichtensollen. Nach Eröffnung dieses
Spruchs haben die Parteien, nach gehabtem Versank, denselben im Namen ihrer Obern angenommen. Es
Ingeln der Obmann und die vier Zusätzer.

Für I und II liegen Pcrgamenturkunden im St. A. Lucern mit den Siegeln von Obmann und Zugesetzten; I auch im St. R. Zürich -
Freiämter Urbar von ISS4 t. S4I. Für II auch eine Pergamenturkunde mit den fünf Siegeln im E. A. A.

Die Anwälte der Parteien sind: Für die sechs Orte. Landvogt a Pro von Uri, Redner: Seckelnicister
Füres (FttröS?) von Schwyz; Panncrhcrr Kolin von Zug; Landvogt Jost Pfendler von Glarus, Rathgeber;
Hans Heinrich Reinhard. Schreiber. Für Lucern. Leodegar von Herteustein, Redner; Schultheiß Bircher;
Landvogt Cloos, Rathgeber; der Stadtschreiber von Lucern, Schreiber.

St. A. Zürich c A. Kellcramt. Ei» ununterschriebencs und undatirteS Blatt.

Die Hichcrgehörigkeit der Betreffenden beweist das diesem Blatte voranstchendeVerzeichniß der Richter,
das mit unfern Quellen übereinstimmt.

165.

Wrmmen. 1551) 9. April.

L'andesarchiv Schwyz: Abschiede.

Tag der Orte Uri, Schwyz, Nidwaldeu.
Dieser Tag ist beschrieben worden wegen der Klage des Baptista de Clericis gegen den Fähnrich

°°n Bollenz betreffend Kosten und (wegen anderer) Anstände, die sie gegen einander haben, anbelangendeinige
Aschen ihnen erfolgte Reden. Die Gesandten verhören Klage und Antwort der Parteien, die zu Schwyz
bk»iachte Thädiguiig und den von Bogt Würsch gegebenen Bericht, und ei kennen dann: Was früher verhandelt
""d ausgemacht worden ist, es sei durch die Thädigung in Schwyz oder durch das, was in Bollenz geurtheilt
^urde, bei dem soll es verbleiben. Was aber noch nicht im Rechten gewesen und darüber noch nicht
^"Nheilt worden ist, hierüber soll gemäß den Statuten das Recht vor dem Landvogt Wagner geübt werden.

Es erscheint Mathe Thomas von Gnosca und beklagt sich, wie er einen großen Schaden erlitten habe.
^ habe an der Moesa („Moys") eine Brücke (zu bauen) übernommen; au derselben seien ihm zwei Gewölbe
^"gefallen, wobei ihm ein Sohn, der ihm hätte Hülfe leisten können, erschlagen worden sei; er bitte die
^e um eine Beisteuer. Die Gesandten haben nicht Bollmacht, eine bestimmte Summe zu erkennen; auf
H'Ntersichbringen spricht Uri von 12 Kronen, die andern meinen, es wäre an 10 Kronen für jedes Ort
^"Ug. Wim nimmt nun die Sache in den Abschied; die andern Orte sollen ihre Meinung denen von Uri
"Ehesten; auch ob man den guten Mann denen von Bellenz empfehlen wolle, e. Die Gesandten von
^'Uerwalden ziehen an, da Don Fernand wegen der Capitel über den feilen Kauf seine Botschaft in der
^bgenosseuschaft habe, so könnte man die Kosten für die neuen Zugesetzten ersparen, so daß man nur die

yder von jedem Ort nur Eilten von den neuen bei den alten lasse. Da man ohne Instruction ist,
^ird Suche in den Abschied genommen; die zu Schwyz sollen ihren Entschluß nach Uri schreiben. <1, Es

angezogen, ivie die Augustinermönchezu Bollenz in Betreff des Almosens die drei Orte altgehen.
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Heimbringe», ob man jährlich auf Vartholoniä (24. August) die Voten beauftragen wolle, ihnen etwas z»

geben, und ob („ouch") man ihnen in Betreff des Almosens eine Empfehlung an die andern OUe

geben wolle. Jedes Ort soll seine Meinung denen von Uri zuschreiben. «?. Der Fähnrich von Bollenz ist

angegeben worden in Betreff von Falschspielens, Zins auf Zins machen, Bedrückung armer Leute, er sei aM

Halseiseu gestanden und vom Tod erbeten worden. Auf das haben die Gesandten die Kundschaften uebs

dem Fähnrich verhört und dann ihre Instructionen verglichen, die nicht durchweg übereinstimmen. Es wird

beschlossen, die Gesandten von Schwyz sollen wieder an ihre Obern gelangen und eine andere Instruction

zu erhalten suchen. Nachdem eine solche eingelangt war, hat man den Fähnrich wieder vorberufen und ihn

angefragt, ob er Mehreres zu eröffnen verlange. Auf dieses hat er das Fähnchen zu Händen der drc>

Orte übergeben, in der Meinung, die Gesandten werden hieinit zufrieden sein lind ihn nicht weiter ansuche»

Nach seinem Abtreteil und der ernstlichen Erwägung der Boten habeil dieselben erkennt: 1. Der FälM'i

soll „kein ziils in Bollenz nit mer »lachen", außer mit des Landvozts Wissen und Willen und gemäß de»

Statllteil, nämlich von Zehn (?) Eins, und mit baarem Geld. 2. Der Fähnrich soll nicht anders ivirthe»

oder spielen als nach den Statuten, die jährlich zu Bollcuz verleseil werden. 3. Was das Fähnchen anbelangst

da er dasselbe gutwillig übergebeil hat, so hat mau das dem Vogt zugestellt, um es aufzubehalten, bis d>

Obern und die Landschaft einig werden, Einen zu wählen. 4. Es ist ihm auch „gebredigt" und »»

Nothdurft augezeigt worden, man werde ihn beobachten, und wenn er fernerhin dergleichen Übertretungen st i

zu Schulden kommen lasse, werde man ihm solche nicht übersehen; er möge daher Sorge tragen; ,,so»st ^

er „um" alle verhörten Kundschaften, die vom Jahre (15)47 bis jetzt eingenommen worden und verlaufen st» '

liberirt sein. k. Bei den Obern ist auch Herr Augusti» Bruno von „Täntsch" (Dongio?) aus Bolle»i

wegeii ungeschickter Händel und unmenschlichen Schwörens angegeben. Mail hat nun ihn und die Kundschnst^

verhört, auch seinen „forigen bichtbrief" (?), daß er um solche Sachen liberirt wordeil sei, besehen, und

nicht weiter bestraft, sondern liberirt und ihm das Land aufgethan, und man mag ihm wohl gönnen, w^

ihn die früher» Kirchgenossen wieder annehmen, oder Andere, gemäß den Statllteil und unbeschadet ^
Bestätigung der Obern. In Betreff seines Gutes wird dem Vogt Wagner aufgetragen, ihm beholfen »»

berathell zu sein, daß ihm das Seinige, was übergeblieben ist, wieder werde (einige im Original cnth» ^

Zwischenworte sind unklar). K. Da der Fähnrich in Bollenz auch anzeigt, Baptista de Clericis habe

gedroht, sie zwei werden nicht einig, bis einer von beiden erschlageil sei, er wolle mit dem Fähnrich e

Collazion haben, es habe ein Mal gefehlt, etil anderes Mal müsse es aber nicht fehlen: so hat man ste ^

Eid schwören lassen, den Frieden ganz und unverbrochen zu halteil und auch nicht zu veranlassen, daß derst

durch Andere gebrochen werde; sie sollen denselben auch nicht abtrinken, bis es ihnen von den Obern erla»

wird. I». In Betreff der Allmenden in Bollenz zu „Samiung" (Semione) und „Malirabia" '

geht die Instruction der Boten von Uri und Unterwaldeu dahin, daß keine Allmende hinweggegeben w« '

solle; wenn aber Einer Briefe zu erzeigen hätte, daß ihm Etwas gegeben wordeil sei, dem soll

verbleiben. I. Die von Uri ziehen an, der die Mündung des Tages enthaltende Brief sei ihnen z" ^
geworden, weßhalb sie in Kosten gekoumien seien; der Bote von Schwyz erklärt dann, warum

gekommen sei, und bittet, es nicht zu verargen. Es soll nun jeder Bote heimbriugen, ob man m

Folge eigene Läufer „mit den tagsatzuugeu" schickeil wolle, damit solche Kosten vernüeden werden. ^

Uri, daß sy houptman Antoni von Marx Zwyers wegen sinen erben als sogt der frouwen." I» " ,<

Unterwaldeu Hauptmann uf der Mur rüchtstag gegen vogt Würsch, dann er Hab dem zur kuutschoft w'i st
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'N. „Lieber her stathaltcr sind andenck einen so sich neinpt Hans von Lachen, ist by u. g. l. a. E. zn Uri,

i"e ushar zu vermöge», ivan sin prüder kranck nnd sine kind hcige iine zn hilf ze koininen."

Zu «. Auf dem Rande enthält das Original einige Benicrknngen oder Einträge, die und deren

Zusammenhang mit dem übrigen Text nicht klar sind.

166.

Ireilmrg und Kreyerz (?). 1551, vor 17.-24. April.

Verhandlungen betreffend die Verhältnisse des Grasen von Greyerz.

Wir führen aus directen und indirecten Quellen Folgendes an:

Ni>,-N Gestern habe man das Schreiben derer von Bern, womit
1. 1551 17 Apr.l. I^burg ^

sie verlangen, daß der von ^ Namen beider Städte dem Grafen mitgetheilt werden solle,.n der Stadt Freiburg getroffene Rathsch a '" Na m.. beider

verhört, und sei 'Mcsui, unsi ^ s der Bocken, in eine Versammlung berufen

Graf ferne Unterthanen ^ ^ ^ Gewehr verfaßt zu halten und auf erfolgende Mahnung

und ihnen geboten habe. ^ ""t H"rnsi^ ...w f. Willens dasselbe

auf zu fem Auch ha e " e das hinziele, so habe man das wegen des Münzcns

och mit andern zu thun. ^„.galten und erachte für besser, wenn beide Städte beförderlich

beschlossene Schreiben noch einstweilen Zun.ckbeha Unterthanen gerichtete Empörung

eine Botschaft zum Grafen W^we e..w a^,, ^faß.'en Rathschlag auch anzeigen'sollte'

z i beschwichtigen trachten ^ verlangt haben, diejenigen von Freiburg („die unfern"), von

cinebens habe man, wie >c ^ Betreff des Münzens mit dem Grafen halten, berufen und

denen man verinuthen konnte, ^ ^merkt, wenn sie schon mit dieser Gemeinschaft nichts zu
ihnen geboten, stille zu stehen. ic p Gegieten von Freiburg („unfern") Gesessene darin treten,
thun haben, so werden andere, außerhalb den ^ Auburg: M>sswc»buch N°. 15, e. s->.

. -n .. -Ii Bern berichten Venner Weingarten und Graffenricd, wie sie
2. 1551. 24. April. Vor dem ^ ^ ^ ^ ihn. verhandelt haben. Ans

nebst den Boten von Freiburg zu ^ ^ aeantwortet, die Sache sei ihm leid: aber er sei nun

>hren Vortrag betreffend ^ ^ ^iM^ auch, er könne dieselben wohl regieren! er wisse von

s>... uw w H.H. d!. RA.«

eniem Span, den er mit simen 1 ^ Unterthanen seien nicht Werth, daß die von

zu strafen, und glaube Fug und Ncht h,ez Z ) ^ „„d über ihm sei kein Fürst und habe

Bern zwischen beiden Parteien vermitteln er s ^ ^ ^ ^ ^ w.tzig

Niemand ihm etwas zu verwehren, „ ) ,vas früher zwischen denen von Bern und seinen

genug, bedürfe n.emand dazu. Er habe n.cht S 'i ' ^ ^ handlm.g. Jetzt aber bedürfe er niemand

z.Ich.h-» s-i «M,.ch Mtt -M-- h.s. .llich, ,.h.„ w.h-.h wi° W.HI

dazu; er könne uild wolle ihm »wo ) ^ Instruction angezeigt,

sie zu und von ihm gegangen scie . ^ ^ Thcil, „an dem überfarn wurde, setzen wurden",

"amlich, daß die von Bern in Kraft ' ^azu geredet. Darauf sei der Graf erzürnt worden

Die beiden Boten von Frc.burg haben anch verhandeln; daneben habe er auch zu Bern

U"d habe aufgebrannt! er sc. witzig genug. ^ Volk „schlechtlich" strafen,und Freiburg Raths gepflogen! er vergesse seiner Saa)en ma,..
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wie er wolle; „in snninin dhein gütigkeit nit da fanden". 2. Ans den Vortrag in Betreff der Münze

habe er geantwortet: Er sehe, wie die von Bern („m. h.") ihn in allen Dingen irren wollen: er habe sich

setzen nicht versehen: er sei dessen gefreit, habe so gute Freiheiten. Briefe und Siegel wie irgend ein Fürst

auf den, Erdreich: m seinen Landen sei er selber Herr und Meister: er wolle „gstrags" fttrfahren, da er

e va t und Macht dazu habe. Die Boten haben dann um eine freundliche Antwort angehalten und

nament ich Ulrich Nix zu ihn, gesprochen: Er habe ihn, gestern gerathen und etwas gesagt, in Folge dessen

die t wsandtcn guter Hoffnung (waren?), er habe sich eines Bessern besonnen. Darauf habe der Graf

crwiedcrt: ,.^a ir gebend ein guten doctor, wenn ir das tranck in mich brechtend. so hettcnd ir mich." Er

^ zu seinem Hauptgut schauen, nämlich „zu sin, lybacht", und den Herrn von Montrichier undeu . ssie) benuftragen, „vom Jurten hin" alle seine Zinse auszurichten und jedermann Red und Antwort

zu geben. Er selber wolle seinem Leibe Rath thun. es sei zu la Bastie (?) oder Juone. Er wolle gänzlich

verbleibe» wie ihn Gott gesetzt habe und nichts aus der Hand geben. Die Seinen, obwohl er sie

eingelegt habe, wolle er nicht strecken: sie sollen aber zusehe», das; sie sich „nit" (?) brennen. „Des eine»

und andern halb siend die gricht worden, das; sy nützit vergeche», habe der gras ouch nützit anzeigen könne»,

dann allein, das; der ein urfech geben und das Übersechen hat: doch darvor, ob er das urfcch geben, nützit

mißhandlet." Der Graf habe dann ferner bemerkt, wenn es „zimlich wäre, so sig es Gott nit möglich,

thein surft und Herrn zecrwarn, daß er sin potschaft zu Augsburg bim kaiscr ghebt, wie dem Franzose»

anzeigt worden". Der Rath schreibt an die von Freiburg, man habe durch die Boten des Grafen Antwort

verstanden und überlasse ihnen, einen andern Tag zu Freiburg oder in Bern anzusetzen. An die vo»

»en und Osch wird berichtet, sie sollen sich „gwarsam" halten und nicht mehr zum Grafen schicke»-
St. A. Bern: Ruthsbuch No. SIg und ZI7, crstc Abthcilung, S. SIS.

Ml 5" Freiburg erstatten alt-Schultheiß (Pcterniann) Amniann »»dtuincy) A.x, die als Gesandte von Freiburg mit den Boten von Bern beim Grafen vo» Greycrz wäre",

u er die dortigen Verhandlungen einen ähnliche», nur viel kürzer gehaltenen Bericht. Der Rath beschließt -

„Gau Bern von wegen der grafischen hcndlen." i>, Freiburg: Rat-Much N°. ss.

1K7.

Wern. 1551, 29. und 30. April und 1. Mai.

Staatsarchiv B-r»: Rathsbuch No. »IS und »17, crstc Abthcilung, S. SSS, SSV, LSS und SS«.

I. (29. April). 1. Vor dein Rothe zu Bern erscheine» fünf Boten von Saunen und Osch und eröff»^

nach Verdankung der Verhandlung mit dem Grafen von Greyerz, sie haben ihre Botschaft zn ihm gesckll

und zwar in Betreff des Passement, ihrer Freiheiten und „Eidbrief". Darauf habe er denen von ^»» ^
geantwortet, wie er (oder sie?) denen von Bern geschrieben haben. Sie seien nun beauftragt, die von

zu bitten, ihnen behnlflich zu sein, daß sie bei ihren Freiheiten und dem Eid wie ihre Altvordern

können?) . . . oder als ihre Schirmer ihnen vermöge des Bnrgrechts zum Rechten zu verhelfen, 6^ ^
von Osch wird (noch besonders) bemerkt: „die begnadeten an zu schaden enthalten wie

anred, daß er sy verklagt"; (es ist nicht ganz klar, ob diese wirre Stelle hieher gehört; sie trennt sich

einen kleinen Strich vom Vorhergehenden). Der Graf soll denen von Ösch rechte Antwort geben. S"

Amtleute wollen die Gemeinde nicht besammeln, wie das von Alter her geschehen sei. „Abermals

erboten, inen helfen, damit sy zu ruiven kommen mit irem Herrn, gmeind (?) überladen, wachten gst^
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überlugen, dürfend nit wol wandlen." Der Rath verschiebtdie Antwort bis nach der Verhandlung mit
^nen von Freibnrg. 2. Vor dein gleichen Rathe eröffnen Boten von Freiburg, nämlich Petermann Annnanu,
alt-Schvltheiß, nnd Ulrich Nix, beide des Raths: a) Sie seien abgefertigt wegen des Widerwillens des
trafen von Greyerz gegen den Seinen, und erwähnen zum Theil die den Boten beider Städte gegebene
Antwort. Sie sollen nun mir denen von Bern weiters verhandeln, was zu thnn sei, damit die Betreffenden
bei ihren Freiheiten bleiben nnd den Rechthabenden geholfen werde. Der Rath verordnet zu den Boten von
Freibnrg Tribolet, Tilger, Weingarten, Augsburger. l.) (Weitere Anbringen der Freibnrger Gesandten
betreffen die Brücke zu Doindidier und eine Bitte für Bernhard Störchli (alias Stähelij). II. (30. Aprit).
Die vier Verordneten berichten dem Rath, was sie mit den Gesandten von Freibnrg verhandelt haben; „ir
stirtrag, so Niklans Zurkinden gstcllt, geläsen". Sie haben nach dem Burgrccht geschickt und wollen heute
wieder zusammen, sich zu berathen, was dem Grafen zu schreiben sei. III. (1. Mai). Vor dem Rath berichten
wieder die vier Verordneten über ihre gestrigen Verhandlungen mit den Gesandten von Freibnrg. Es wird
beschlossen,dem Grafen von Grcyerz im Namen beider Städte zu schreiben wie Herr Sulpitius gerathen
hat und im Missivenbuch enthalten ist.

Die Nomen der Freiburger Gesandten aus ihrer Instruction vom 27. April. K. A. Freiburg: Jnstructionsbuch
No. ö. f. 50.

1551, 30. April. Bern und Freiburg schreiben an den Grafen zu Grcyerz: Ihre Boten, welche jüngst
bei ihm gewesen seien, haben die ans ihren Vortrag ihnen gegebene Antwort der Länge nach eröffnet nnd
man habe über derselben nicht ohne Ursache ein Bedauern empfnndcn. Man habe vorausgesetzt, der Graf
iverde sowohl die Angelegenheit an nnd für sich betrachten, als auch stch erinnern, was zwischen seinen
Vordern, auch ihm nnd beiden Städten ans bürgerlicher Pflicht, Verwandtschaft, Liebe, Freundschaft und
guter Nachbarschaft hergekommennnd beiden Theilen zu Gutem gereicht habe. Er werde serner noch in
frischem Gedächtniß haben, wie die frühem Boten der Städte mit Mühe und Arbeit zwischen ihm und den
Reinigen einen freundlichen Spruch zu Stande gebracht, den die Reinigen ans ernstliches Anhalten der Boten
angenommen, er aber verworfen habe. Wie dem aber immer sei, so haben die Städte sich vorgenommen,
chn nochmals dringend anzugehen, sich Alles, was früher mit ihm dieser Sachen wegen geredet worden sei,
zu Herzen zu führen und namentlich das unter ihnen bestehendeBurgrccht zu betrachten, nnd sich deßhalb
Zu einer bessern Antwort zu entschließen.Man fordere insbesondere: 1. Daß er das Passcment, welches
er wider seine Unterthancn mit „Ufsatz" einer neuen, früher nicht gebrauchten Gerichts- und Rechtsordnung
und Übung, deren seine Unterthancn zur Zeit seines Vaters und seiner Vorfahren überhaupt enthoben waren,
«langt habe und sich dessen gegen die Unterthanen behelfcn wolle, herausgebe nnd in die Hand der letztern
überantworte. 2. Daß er diejenigen von seinen Unterthanen, die ans „Entsitznng seines Zorns abgetreten
sind, ans Bitte der Städte gnädig nnd ohne Entgeldniß an Leib oder Gut für jetzt nnd in der Folge
wieder zu Haus und Heim kommen lasse. 3. Daß er seine Unterthanen, die Bürger der Städte, bei
ihren Freiheiten, Immunitäten, alte» hergebrachten Gewohnheiten und Gebräuchen, die sie von den Vordern
bes Grafen erkaust nnd vergolten oder sonst erworben haben, bleiben lasse, nnd diejenigen Freiheiten, welche
er. man wisse nicht mit welchem Recht, ihnen genommen habe, ihnen gütlich wieder zu Händen stelle.
4. Daß er jene Briese und Siegel, die er seinen Unterthanen, als sie ihm geschworen haben, zu geben
versprochen habe, nicht verweigere, sondern sich in diesen nnd andern Dingen wie seine Vorfahren und sei»
Vater halte, was ihm zu Lob und Ruhm gereichen und ihm die Unterthanen in Liebe nnd Gehorsam erhalten
werde. Wenn dann die abgetretenen oder sonst einige seiner Unterthanen sich gegen ihn vergangen, Eid und
Ehre übersehen oder sonst den schuldigen Gehorsam nicht geleistet haben sollten, so wisse man, was diesfalls
bas angeführteBurgrccht vermöge nnd den Städten obliege und wie sie sich hierin gegen allen Parteien zu
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verhalten haben, dem sie auch steif nachkommenwerden. Sic wollen diesfalls zum Schluß ihrer Antwort
unverholen erklären, daß sie denjenigen, welche Rechts begehren und sich denn gewohnten althergebrachten und
geübten Recht unterwerfen, dazu verhelfen und dieselben vor unrechtmäßiger Gewalt, Zwang und Drang
schirmen wollen, wie das zur Zeit die Boten dem Grafen mündlich vorgetragenhabe». Bitte um schriftliche
Antwort durch den besonders gesandten Läufersboten. Mit dem Siegel der Stadt Bern.

St, A, Bern: Jnftructionsbuch n r, wo. Deutsch Missitieiibuch X X S. oo«.

1«».

(Sarnen, Stans?). 1551, 8. Mai (Freitag nach der Auffahrt).

Staatsarchiv ZitriN,: Tschudische Docmn-ntensammluug Band XI.

Vor Landammann und Rath zu Obmalden (Nidwaldcn) erscheint Ortlieb von Cappall (Capol) im Rauü»
der Bundesgenossender III Bünde und überreicht ein Schleiben derselben vom 3V. April, gerichtet an geinciR

Eidgenossenschaft der XIII Orte, betreffend den Bischof zu Chur, Thomas von Planta, nebst einer Mffsi»^
derer von Glarns an den Landvogt zu Baden, und endlich ein Schreiben von Gilg Tschudi, und erösflü
beinebens mündlich lind ausführlich sein Anliegen. Da die Beschwerdedes Bischofs und derer aus dei
III Bünden denen von Obmalden (Nidwaldcn) in Treuen leid ist, lind sie, zumal in Hinsicht auf die cid
und bundesgenössische Pflicht geneigt sind, ihnen nach Vermögen behülflich zu sein, so wird beschlossen,we»»
die eidgenössischenOrte oder der Mehrtheil der gleichen Meinung sind, dem Landvogt zu Baden zu befehle»,
ail den Papst zu schreiben, wie die Sache es erfordert und es dem Bischof und denen von Bünden nützlich st»
mag. Man glaubt nämlich, es sei ein gemeinsamesSchreiben ersprießlicher, als wenn jedes Ort für st ^
schriebe. Besiegelt init dein Landessiegel.

Die angeführte Quelle enthaltet die besiegelten Originale beider Halborte, Ob- und Ridwaldeu,
getrennt, aber ausgefertigt auf den gleichen Tag und mit ganz geringer Ausnahme wörtlich gleich geh» ^
(Noch bis in die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts hielten beide Landcstheile gemeinsame Co»stue'»K
um sich über die Instruction für die ordentliche Tagsatzungzu vergleichen.)

Zur Ergänzung mögen noch folgende Aktenstücke einbezogen werden:
1551, 30. April. Die zu Chur versammelten Rathsbotcn gcmciner III Bünde an die XIII

Zwei mal haben die Eidgenossen den (jetzigen) Bischof von Chur nach dessen Erwählung beim Papst
dem Consistorium empfohlen und wiederholt sei das von denen von Bünden geschehen, nachdem sie
haben, daß der Bischof durch seine Gegner ohne Grund bei dem Papst und den Cardinülen als
angegeben werde. Um die Sache des Bischofs zu befördern haben sie dann den Hans Cnpol nach Rom ges'
der aber nichts Erhebliches ausgerichtet habe, sondern es sei der Bischof persönlich zu erscheinencitirt ,
Gehorsam sei dieser hingegangen und als er geglaubt habe, sich bei den Cardinälen genugsam entsch»
zu haben, sei der Befehl erfolgt, daß er in einem Kloster behalten werden solle, bis er cxaminirt sein ^
Capol sei dann nebst einigen Rüthen des Bischofs mit schlechtem Bescheid heimgekommen,Es sei
befürchten, man handle mit demselben „im schyn der lnterischen faction", in welcher der Bischof »b" " s
begriffen sei; es walte aber im Grunde" die Meinung, daß der Kaiser einen andern, ihm gefälligen B»
anherordnen wolle; der Kaiser, der römische König, Don Fernando und Andere von der kaiserliche» ^ a
haben den von Sälis (Salis) gefördert. Die von Bünden haben nun zwar nochmals an de» -st
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,-Ich.l-b-». ,s s-i »w >» d.ß dl-s.- WM.» wchl°> S„ Wim d-h.r w G.dsm-si-»

»°ch...«>- „»s.Ilch « dm P-P» -dm dl-C«-dm«l- ,., lch--.bm, «»-d. SV» dm B«°s °,wa-

.«,»m°m...... ....d dm.« «... B'mdm -m -..d--°- B.sch°s -»I dm H»-- »"ch>-> »°d d« Z.»d ... W.d.»
w»tti»l-ll... ..»Im., 1° w»,dm »Ich, »>-- di- i« Bimdm, I«..d--.. d., G.ds-.ws,,.. ...»

....d »Wl-sl-lt b-i-dm, D-d-i d-m P-I-st .--dm--! w°-dm, -- m.»- b-dml-.. wm« I-lch-s
S-Mh-, wi. m ...i. I°l»m --».im, Bd>m »»d «»d°m G-Ich«s.m d..-ch d«S Md d-- II B....d-^ ^ St. A. Zürich i A. Graubimdcn.
verkehren möchte.

ISSI, 2, Mai, La..d»....».»., ...» Nach .... Gl«-..- »., «I« MM, -..4.°°,. !» B-dm, V°r

.h..->, ,-l O-.ii-d dm «.»-»- °i°I-- B-l-s--, >,..d I,«d- , -- -. «» I..»--

- L« m°»dS Ä?» 2-d?'M
der?MN Glaru/sei "nun, wenn andere Eidgenosse», die sich früher "uch für den Bischof verwendet haben,

für ihn schreiben wollen, so solle der Landvogt für d.e von Glarns auch sch^'ben^ lassm. ^ ^ ^ ^

1551 12 Mai Gilg Tschudi. Landvogt zn Baden, an Freiburg. Auf letzter Tagleistung haben
, , ' „iiii Clnir Thomas Planta, Empfehlungsschreiben gegeben, um

.e Eidgenossen d-m «^ahdm MM ^ Ottli-b von Capol. „diser Bewyser", nach

mn Papst die ^»ve> i ur zu " ^ , Schreiben von den III Bünden an die Eidgenossen übergeben,

Badm g-k-.nmm und hab-^n. V. -m -°^ Klange., der lt. Bünd?. da» ch^ f'"' Bogt, gemäß . ^ , Verzug erleide, geöffnet habe. Daneben

gegenwärtig k-me^gle.stung Vorhand .p mdw^che ^ ^ ^ ^ den. von „Sälis" durch

jabe Eapol mündl.c) cr> ) e, wie ^ ^ beschuldigt werde, er gehöre der lutherischen Secte

d.e kaiserliche FMu.n -.-ler Emttag S -schch-, '^ Msch-f von Consta»;, der ihn wohl

an. Hieran aber gescheje Cnpiteln habe, daß er dieser Secte nie angehört habe,
cnne, und andern nächst ...» icgen ocnannten Herren mit besiegelten Urkunden bezeugt worden sei.

w.e denn fr^r s°lch^^ Sache dahw gebracht, daß der Bischof nach
Dessen ungeachtet habe Zp acaanacn und habe sich vor den aufgestellte» Cardinälen

Ron. eitirt worden se. Gehorsa.n W « whm Wa"gen^^ ^
entschuldigen wolle» und ^er in ei» Kloster gelegt worden und werde »och da

gefühlt hätte. Trotz seiner s )U ^ g . nwrdcn solle. Einige meinen, der Bischof müsse es jetzt

verwahrt und wisse man m ) , ^ . Berwandten als uralte geborne Bundeslcute jcweilen ans
entgelten, daß er und alle seme Borden. "'d ^Uvandte. oder andern Orten, zu denen sich di!

Seite der Eidgenossen gewesen suen, .... , ^ ^ ^ iiicnstlich und beholfen erzeigt haben, während

Eidgenossen und die Bünde ^»d^ „..d p^eu Praetiken
der genannte Erzpriestei und sc.. Bischof vom Kaiser, dem römischen König, von Don Fernand

gefuhrt haben; auch jetzt ^ Marauis von Müß und Andern der kaiserlichen Partei wichrigc

Gonzaga. Statthalter zu Mm an ^ ^,th,,jsch,„ Fnction vom Bisthum

Schreiben an den Papst erlangt, sandernfallS hätte er das Schreiben der III Bünde behalten
>» b-l..z-.., D- dl- S»ch° «.. B--M >- l»- ^

bis auf einen künftigen Tag) und da nach ^hre Practik zu». Nachthcil der

Bisthum kommt, durch >hu und Wm Lcut - ^ ^ ^ dem Ueberbringer gerathcn,
III Bünde und der Eidgcnossenschaf ^ A.^^ogonheit mündlich zu berichte». Hierauf haben Luccrn,

selber von Ort zu Ort zu gehe» ^ jcdes Ort besonders, dem Vogt wieder geschrieben, gcmäß der
Un Schwyz, Uuterwalden Zug g,„onu.en Zeiger z.tgestellt habe. ..... es den Orten
M.ss.ve, die er nebst dem Schee ^ befördern habe der Vogt auch denen von

(,.üch .„inen g'hcrren") vorweisen zu , . besonder» Boten Mitthcili.ng gemacht und erwarte
Zürich. Schaffhauscn und Appenzell ... E>le durch eure» ve,..
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ihre Antwort. Es stehe mm an den Orten, was sie thun wollen, ob jedes insbesondereein Fürschreiben
erlassen oder, wie die genannten sechs Orte es gcthan haben, durch den Landvogt ein gemeinschaftliches
Verwendnngsschreiben an den Papst richten lassen wollen. Immerhin müsse das betreffende Schreiben sehr
ernst gehalten werden; ein Ehrenmann ans Bünde», der selbst von Rom gekommen sei, habe dem Landvogt
geschrieben,er habe in Rom Anleitung erhalten, die Schreibender Eidgenossen dürfen scharf gestellt werden,
dann werden sie beim Papst wohl verfangen,mit milden Schreiben aber werde man nichts ausrichten; ma»
ersehe auch aus dem Schreiben der III Bünde, daß auch diese hitzig und erzürnt seien. „Söltc nun etwas
unrats durch botschaftcn niderwerfen oder in anderer gstalt darus ervolgen, wurde beschwerlich und ein
allgemeinen last mög bringen"; deßhalb mögen die Adressaten ihren Willen dem Landvogt durch diesen
Zeiger schriftlich mittheilen. K. A. Frciburg: Badische Abschiede, Band 15, nach den Abschieden von 1551.

Von den analogen Schreiben an die übrigen Orte ist das an Zürich vorhanden, St. A. Zürich'.
A. Bischof Chur. Es datirt vom 6. Mai und ist der ganzen Hauptsache nach gleich gehalten, wie das an
Freiburg, nur wird uuter Andern: berührt, daß zwar die Boten von Zürich auf der Tagleistung in dein
Empfehlungsschreiben a» den Papst durchaus ausgeschlossensein wollten; dessen ungeachtet mache der Vogt
ihnen Mittheilung von der Sache und werde ihrer Weisung nachkommen. Den übrigen Orten habe er auch
Bericht gegeben.

Ein gleicher Vortrag des Ortlieb Capol, als Gesandter der III Bünde, erfolgt unterm 15. Mai 1551
vor dem Rath zu Solothurn, und derselbe faßt einen gleichen Beschluß wie Unterwalden. Der Beschluß
ist in Urkundenform ausgestellt, uin als Ausweis zu dienen, den Gilg Tschudi für das verlangte Schreiben
zu ermächtigen. «. A. Solothurn: Missivcnbuch N°. so, S. ISS.

1551, 18. Juli, Rom. Papst Paul III. an die cilf Orte (ohne Zürich und Bern). Jhr^
Bitte, womit sie den Bürger ihrer Verbündeten in den III Bünden, den Bischof („olootum") von Chur,
vom Wohlwollen gegen ihre benannten Bundesgenossen durchdrungen, von einer Verurtheilung wegen Ketzerei
zu befreien bemüht seien, habe der Papst jene Aufmerksamkeitgeschenkt, die er allen ihren Verlangen wiedme,
könne ihnen aber nichts Anderes antworten, als was er den Graubündnern mitgetheilt habe. Nämlich daß
der Bischof freiwillig und nicht zufolge einer Citation des Papstes nach Rom gekommen sei, um sich über
die ihm gemachten Vorwürfe zu verantworten, wahrscheinlich weil er im Bewußtsein seiner Unschuld niäsi
dulden konnte, daß der Verdacht der Ketzerei irgendwie seinen unbescholtenen Ruf beeinträchtige. In Row
habe er sich freiwilligdem Urtheile derjenigen Cardinäle, welche der Papst mit dem Untersuche von Klagen
über Ketzerei beauftragt habe, und die aus den erproptesten, im göttlichen und menschlichen Rechte erfahrensten
Männern bestehen, unterworfen,welche bei der Untersuchung dem Betreffenden auch alle billigen und milden
Rücksichten «»gedeihen lassen; er wohne in einem sehr angesehenen Kloster, der Papst habe ihn sch^'
wiederholt in seinen: Palast empfangen;wenn er vorziehe, sich zu entfernen anstatt das Urtheil abzuwarten,
und sich keine Mühe geben wolle, den Verdacht abzulehnen,so habe er die Freiheit, zu gehen, wohin ^
wolle, da er weder eingeschlossen sei, noch bewacht werde; wenn er aber lieber warte, bis das Urtheil übe:'
ihn ergehe, damit die Sache bekannt werde, so werde seinen: Recht weder ein verständiges und billige
Urtheil der Richter, noch die Huld und Güte des Papstes fehlen, so daß er die Verwendungder Orte ii»
hohen Grade genießen werde.

St. A. LucernActen Päpste (lateinisch). Abgedruckt im Archiv für schweizerische NeformationSgeschichte II, S. 27.

Ltttolf, die Schweizergarde in Rom, S. 47, besagt: Jost von Meggen habe sich im Jahre 1551 ü»
Namen der neun Orte für den Bischof von Chur in Rom beworben.
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169.

Ireil'ttrg und Wer». 1551, 12. bis 27. Mai.

Verhandlungen in Betreff der Angelegenheiten des Grasen von Greyerz. Alan ist auf folgende Acten

angewiesen:

1 (1551 12 Mai) Freibmg an Bern. Heute seien „unsere lächcnlüt", die Herren von Villarsel

und Montnchier. die der Graf zn Greyerz als Statthalter in ..derselben" Grafschaft gelassen habe mit

einer an beide Städte gerichteten Missive erschienen und haben begehrt daß das von Men unter... 30. Apr.l

übermittelte Schreiben ins Franzosische übersetzt werde, dam.t s.e s.ch für du Antwort besser verfaßt machen

können. Dabei haben sie auch die Antwort, welche der Graf letzth.n zu Gregerz gegeben habe. erläutert:

dieselbe sei nicht der Art. daß die Städte darüber Bedauern haben mnssem Da du Bettenden m.t emem
gleichförmigen Auftrage an Bern abgeordnet waren, so habe man .hnen da genannte Schreiben versch oben
wieder zugestellt und sie damit nach Bern gewiesen; denen zu Ben. überlä se man .hnen e.ne Uebersetznng

zu geben oder nicht. Dabei habe man mit den Genannten ernstl.ch reden lassen s.e sollen verschaffen, daß

die biderben Leute welche abgetreten sind, ohne Entgelt, und we.tern Verz.ng wieder zn de... Jhr.gen kommen.

Die von Bern n.öacn ein Gleiches thnn und ihre Entschließungen schr.ftl.ch berichten.
^).c von -ue.n mögen e.I. ^ ^ ^ F.°ibu>gbuch NN. r. 13. - K. A. Arc.burg- Missivenbuch N°. 15, 1. os.

» ,15, Rai, Vor d-m Rath- zu B-rn --Ich-iu-n dir H-I> «an Billars-l und d-r H-r, -MI M-alrichi-r

N.m,»s d-s G-as-u Gr-.)°.z, >-»'« ch" E-°d-°i »»d b,,i,u d« -°l>i°, °-id->. Siadl-u

Sch-iid-u Malsch zu Mw, D-- Aach aa.morl.., -- l-ss- -- »ch. Sch--,i-» .°,bl-ch.n

.1°,. . -s mal »--s.aa, sin »uimmi sii-d--Iich S°b°, S-S-» d-° m,in§ sum-auu-, mm d-r b„-

zuzibi, w° ni. (wM d-«i-u, mi- , - , , »»»,» , -ms-llamm--t- «all--- SM- ,s.

zwischen die Zeilen eingefügt denen von Fn)bnrg zu ^chn) Rathsbuch No. 316 und 317, zweite Abteilung S. 263.

3 kl 6 Mail Vor dem Nathe zu Bern erscheinen Boten von Saanen und eröffne», was ihnen von

il>.,„ v d m G. » - « Gr-.--i' ia Ä-i.-ss d-s „Richch-I," K d«u-, da- il,-,u B,i.s-„ m.d

Freiheiten entgegen sei- sie können und mögen das nicht leide» und wolle» auch ...cht „ruhten", bis ihnen

das ^?.h7l7uw!cht ist. Dmne von deo schr»bens an grasen " Der Nach antwortet. O der arm (Y
»it dm.n n tl an blnben lassen - und so er schon danncn. c.n gute fach s.n lassen. B.) .reu fr.che.tc» blibcnd.

» - « ^ da ch.ch.iz mi- il,- b-i°I m„s., -s-ich.-l,» Aus da- Sch--ib-u au d-u G-.s-u had-
1Ugl.no, v.o ei ou^l ^ ^ s, ^ ^ Rathsbuch N°. 3.S und 317, erst- Wth«lu»ii S. SW.man noch keine Antwort erhalten.

«, <-7, Mai,, Va, d-m «ach ,» B--u -rössa-u 1 B°,°a .an F-mdu» Ullrich <P-.,,manu)17^.1 m u niü-idsa Nir- ^n Betreff des Spans, den der Graf von Greyerz mit seinen

«M- - .«? »Uw.-i Ich-
iiyanc» tzave, ,e ) angerufen, dam.t ste wieder zn Haus kommen mögen.

I.,m ch„.u z... am, Villa-I-l, il,m « »uu ... z .u,i z .ii

»-d-n um las das d-ua-ul- Schr-id-u a--si»lich !» a«lma-l-n. D-r «ach -uch-W-t ichu. „D-s Gras-,,

N,-.,d-a ..-si.ad-„ ^

lammm» "m-m, 7-r «au Villarsr. sich ,,mil »-im«,-»", das, di- od d-r B-t-u s--> zu R-rli «ad zu wlras,

d.- «d,z..o-l-u-u "chü„i-i,^:T;

wenn nicht, so bieten die von Fre.bnrg .hm das >m wen^l^ ^ ^ ^ ^
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5. (27. Mai). Schultheiß und Rath zu Bern und Rathsboten vo» Freiburg au den Gräfe» von

»cyerz. Der Herr von Villnrsel habe heute de» Briefstellern das Schreibe» des Grafen vom 23. Mai

übergeben. In demselben verlange der Graf Aufschub bis zum 15. Juni, wodaun er persönlich anHerkommen

»nd auf das frühere Schreiben der Briefsteller antworten werde. Da der Graf nur den Flüchtigen und
Abgetretenen Sicherheit gebe, zu den Ihrigen zu komme» und in ihren Häusern zu wohnen, bis er anhcr-

konune, „mit etwas vorbchaltung", in Betreff der Andern ob und unter der Bocken, Allen oder Einzelnen,

von ihm aber keine Meldung geschehe und daher auf das Schreiben der Adressanten keine vollkommene Antwort

ecfolgt sei, so könne man sich mit seiner Erwiederung nicht begnügen, viel weniger ihm die fünfzehn Tatst

Termin bewilligen, es sei denn, daß er mit klaren Worten zusage, nicht nur die Abgetretenen unentgeltlich

zu ihren Häusern und Gütern kommen und daselbst wohnen zu lassen, sondern daß auch seine übrige»

Unterthanen, die Burger beider Städte überall, in und außer der Grafschaft Grcyerz freien Handel und

Wandel, ohne Kränkung ihrer Person und Güter, wie früher, bis zum Austrag der Sache genießen solle»-

Wenn der Graf dieses schriftlich zusage, so wolle man ihm die fünfzehn Tage gewähren, andernfalls bleibe

man bei dem letzte» Schreiben der beiden Städte und „Wyler, wie die gsaudten von Fryburg in name»

unser Herren und obcrn üch das recht hieiuit nach vcrmög des burgrechtcn augepoten haben".St. A. Bern: Deutsch Missivenbuch S. 7»l-

170.

Jegistmf. 1551, 14. Mai.

Staatsarchiv Bern: Justructionsbuch v k. I!S. Solothurnbuch s. S. Stl.

Verhandlung zwischen Bern und Solothurn.
Gesandte: Bern. Sulpitius Haller, Seckelmcister; Anton Tillier, Venner. Solothurn. ^

Schwallcr; Vogt Hugi.
Die Boteil sind zusammengekommen wegen der Späne zwischen dem Meier zu Aeschi in der Burg u»

denen von Ober-Önz. Die Boten von Bern legen ihre Instruction vor und fordern ein Gleiches von de»e>
von Solothurn. Diese eröffnen Folgendes: 1. Vor Kurzem habeil ihre Obern ihre Rathsboten auf d^
streitigen Platze bei Fuchsenlöcherngehabt, wohin die von Bern ihren Rathsfrennd Lienhard Brenzik»w
geschickt habeil. Nach vieler Mühe habe der letztere in Betreff der Fuchsenlöcher keine Erläuterung kh»
lassen wollen, weil zweierlei solcher vorhanden seien. Damit aber hierüber Brief und Siegel aufgench^
werde, verlangen die von Solothurn wiederholt, daß man den Ort nochmals besichtige und sich daher »
den Augenschein begebe. Die Voten von Bern erwiedern, der gleiche Span, auch in Betreff der Landmalcst
zwischen Aarburg und Wartburg, habe sich vor einigen Jahren zugetragen,weßhalb beide Städte
Botschaft wiederholt dahin geschickt und zuletzt eine» Untergang gethan haben, welcher aufgezeichnet w>ü ^
sei. Der Anstand sei also erledigt und eine weitere Besichtigung unnöthig, sondern es müsse ^
Gemäßheit der Verzeichnung Brief und Siegel errichtet werden; sie haben auch hierüber keine (weit^
Instruction. Die Boten von Solothurn bemerken, es sei in Betreff des Untergangs sonst kein ^
allster bei den Fnchslöchern; ihre Herren seieil einverstanden, dast Brief und Siegel errichtet werde; »

weil zweierlei Fuchslöcher vorhanden seien, müsse eine Besichtigung und Erläuterung erfolgen; »ia» ^
'lach Inhalt der alten Verträge und Urbare handeln. Die Voten von Bern fragen dann, ^
von Kölliken dagegen gehandelt haben. Die Gesandten von Solothurn antworten, die Ihrige» l»
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^reiiMbach habe» einige Hölzer im Kölliker Wald gefällt, die der Vogt von Lenzbnrg verboten nnd später

hiilweggeführt habe. Nachdem dann die genannte Aufzeichnung verlesen und von beiden Thcilen anerkannt

worden, daß die Sache so ergangen sei, stellen die Boten von Solothurn nochmals das Verlangen um

Einnahme des Augenscheins und bitten, den zunächst nach Baden gehenden Boten diesfalls Auftrag zu geben.

Die Gesandten von Bern wiederholen, sie haben sich dessen nicht versehen, die letzte Missive ihrer Obern

enthalte hievon nichts, sie glauben, es sei eine ausgemachte Sache und die Bauern Ursache des Spans; doch

wenn es verlangt werde, wollen sie es heimbringen. 2. Die Boten von Solothurn eröffnen weiter, um den Acker

des Meiers in der Burg sei bei zwölf Jahren Streit gewesen; nachdem beide Städte ihre Boten dahingeschickt

haben und nach langer Verhandlung nichts berichtigen konnten, habe Schultheiß von Wengi selig hierum das

Recht angeboten; seither seien (die von Soloihurn, der Meier?) im Besitze gewesen und haben erwartet,

wer sie mit Recht entsetzen wolle. Schon vor fünfzig Jahren sei dieser Acker durch den Meier in der Burg

gebaut worden, was sie im erforderlichen Falle mit guter Kundschaft beweisen können Kürzlich habe der

Span sich wieder erneuert und seien von Solothurn Herr Graf und der Seckelschreiber und von Bern Hans

Huber hingeschickt worden, die Sache gütlich beizulegen. In das aber habe Huber sich nicht einlassen wollen,

sondern sofort das Recht angeboten. Sie verwundern sich hierüber; da ihr Nechtbot früher erfolgt sei, so

soll es billig vorgehen. Die Boten von Bern, nach gehabtem Verdank, erwiedern Folgendes: Sie wissen

wohl, wie Boten beider Städte oft auf dem Span gewesen und da die Freundlichkeit gebraucht worden sei,

wobei die Gesandten von Bern stets guten ziemlichen Bescheid gegeben haben; es seien auch die Landmarchen

selbst so h^er, daß man hätte glanben solleil, die Sache wäre nicht weiter auf die Bahu gebracht worden,

da doch der Anstand zwischen Solothurn und Burgdorf bei der Eselbruck, Göfselsmühle und an andern

Drtei, freundlich beigelegt worden sei, „und sich dheins ivegs den puren in der bürg bewegen lassen, sonders

u>e abgwysen". Der Ursprung alles Spans sei das: Im Anfang des evangelischeu Glaubens sei der Bauer in

Blirg nach Herzogenbuchsee zur Kirche gegangen und habe mit seinen Nachbarn zu Ober-Önz freundlich und

"ochbarlich gelebt und beide einander das Beste gethan. Hiebet habe jener sich merken lassen, er wolle auf

de»l fraglichen Acker ein „Säßhus" bauen und haushäblich sitzen, damit er mit Bezug auf hohe lind niedere

^Reichte Unterthan derer von Bern sei. Das haben die von Ober-Önz ihrerseits bewilligt und auf seine

Riite und guten Worte hin ihm aus Freundschaft erlaubt, mit seinem Vieh zu ihnen zu fahren. Als aber

seuie Obern von Solothurn dessen gewahr worden seien, haben sie ihm dieses nicht gestatteil wollen, sondern

solches bei hoher Strafe verboten, was Alles mit guter Kundschaft erwiesen werden könne. Als nun die von

Dber-Onz ihm den Weidgang abgeschlagen haben, er aber von demselben nicht ablassen wollte, sondern stets

spülen Herren nachgelaufen sei und hiemit auch den Streit über die Lanomarch erweckt hatte, so haben beide

Städte ihre Boten, nämlich Seckelmcister Tillmann selig und Scckelmeister Haller, und Schultheiß Schluni

s^ig (und) Graf an Ort lind Stelle geschickt. Da habe der Bauer einen «stein, „wyt hinin bim lindlin

eotiväris uidsich und durch den see, die inarch ze spn zöugt . Das sei alur nicht richtig geweseil. Nach

^Nger Verhandlung haben die von Ober-Önz dem Bauer in Betreff des Weidgangs und die Boten von

^Riu in Betreff der March das Recht angeboten. Da habe Schultheiß Schluni, als ein „schidiger Nlann,

^ Marchsteine und Lachen zu besichtigen verlangt. Dieses sei geschehen, worauf jener über „die" Bauern

^>>rnt, inst einem „Fluch" zu ihnen gesprochen habe, sie richten die Herrschaften gegen einander, man sehe

'"°hl, daß sie unrecht haben und daher billig die Kosten abtragen sollten. Hierein habe Herr Graf einiger

wßeu zu ihui geredet, Ivorauf Schluni gesagt habe, sie müssen doch handeln, daß e» recht sei. Dann sei
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man nach Aeschi geritten, habe dort miteinander gegessen nnd sei gut zufrieden gewesen. Herr Schluni habe

gesagt, er wolle es seinen Herren anzeigen, und dabei bemerkt, wenn die Bauern wegen des Weidgangs

ruhig mären, so wären die beiden Städte der Märchen wegen auch einig, worauf man freundlich geschieden

sei. Die von Bern hätten daher nichts Anderes geglaubt, als es sei eine ausgemachte Sache. Was den

Acker betreffe, den der Bauer iu der Burg im Gericht von Ober-Önz habe, von welchem, wie angeführt

worden, der Streit entstanden sei, bestreiten sie nicht, daß er denselben bebauen, darin säen und nach gemeinem

Landesbrauch nutzen möge. Da aber derselbe in derer von Bern hohen und Niedern Gerichten in einem

Wald gelegeil sei, und die von Ober-Önz verlangen, er solle ausgemarchet werden, damit der Bauer in der

Burg in dem Wald nicht zu iveit greife und schwende, so solle das billig geschehe», und übrigens dieser

Acker der Landmarch keinen Abbruch Ihun, da die Güter, die jemand in einer andern Herrschaft hat, den

Landmarchcn und Herrlichkeiten weder etivas geben, noch nehmen. Den Hag, den der Bauer auf den hohen

und Niedern Gerichten derer von Bern, ohne ihre Erlaubniß und ungeachtet ergangenem Verbot um den

betreffenden Acker errichtet habe, hätte man sofort entfernen lassen können, habe ihn aber um Frieden und

Ruhe willen und damit das Korn geschirmt werde, „und der pur das darab genommen", bleibeil lassen,

doch der Herrlichkeit derer von Bern daselbst unbeschadet, in der Meinung, wenn die von Solothurn von der

Sache unterrichtet werden, werden sie sich nicht beredeil lassen, daß dieses die Landmarch angehe. Sie hosß'N

noch, daß die von Solothurn sie bei ihren hohen und Niedern Gerichten und dem erlassenen Nechtsbot

werde» bleiben lassen. Was weiter mit den Boten von Solothurn geredet worden ist in Betreff des Spans

wegen der Fischenz in dem See, auf dem Schultheiß Nägeli, Urban Baumgarter, Henz Schleif und Schultheiß

Hebold, welche letztere drei seither gestorben, gewesen sind, ebenso in Betreff der drei Marchsteine und des Wegs

zum Hof zum Stein, auch was nach Verhör der Kundschaften beider Theilc bezüglich der gesetzten Marchsteim,

wobei Schilltheiß Schluni selig mar, verhandelt worden, können die Boten ihren Herren wohl berichte»'

Nach genommenem Verdank erwiedern die Gesandten von Solothurn, das Benehmen des Bauern in der

Burg, sein Kirchgang nach Herzogenbuchsee, seine Aeußerungen wegen des Hauses auf dem Acker und Anderes

könne der Gerechtigkeit und Herrlichkeit ihrer Obern nicht schaden, da solches wider deren Willen und ohne ihre

Erlaubniß geschehen sei und der Baller hiefür keine Gcivalt gehabt habe. Um aber ab der Sache zn kom»»^

haben sie Briefe und Siegel bei sich, die da zeigen, daß der betreffende Acker denen von Solothurn gehöre,

die wollen sie verhöreil lassen, doch ihren Rechten unbeschadet. Nachdem die Gesandten von Bern ßlh

geäußert, sie wollen diese Briefe gerne hören, hat dann der Stadtschreiber von Solothurn eine Verdolmetsch»^

eines kleineil alteil pergamentenen lateinischen Brieses gelesen, während der Stadtschreibcr von Bern

rechte Original vor sich genommen hat. Da die Verdolmetschung mehr Worte als das Original enthält »»^

in ihr das Wort „Weg" steht, wofür das Original mit deutscher Sprache das Wort „Weich" (?) gebraucht

bemerken die Boten voi, Bern, Übersetzung und Original seieil sich nicht gleich, und verlangen eine AbsckM

des lateinischen Briefchens. Sie fügen bei, dasselbe sei nur ein Lehenbrief, in welchem der Abt zu St.

auf dem Schwarzmald die Wälder vorbehalten habe; aus dem Briefe ergebe sich gar nicht, daß die >»

demselben gemeldeten Lachen die Gerichte betreffen, sondern diese beziehen sich nur auf die Lehengüter. ^

seieil nicht dagegen, daß der Bauer den Acker benütze, wollen ihm auch an seinem Lehen keinen Abbr» 1

thun, nur wollen sie bei den alten Märchen und ihren hohen und Niedern Gerichten, Herrlichkeiten »"

hergebrachter Besitzung bleiben und sich ohne Recht, das sie vor Langem angeboten haben, nicht drä»b^

lassen. Die Boten von Solothurn verlangen wiederholt den Handel auf den Augenschein kommen zu lasß'^
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wd dort die Briefe zu verhören, in der Hoffnung, der Span werde da freundlich beigelegt werden; für die

Mittheilung einer Abschrist des Briefleius haben sie keine Vollwacht, wollen aber hierüber ihre Obern begrüßen,

der Meinung diese werden dem Gesuche entsprechen. Das Alles nehmen die Boten von Bern in den Abschied,

d°ch ihrem Nechtsbot und dein was ihre Obern denen von Soloihurn geschrieben haben, ohne Nachthcil.

Abschied unterschreibt der Stadtschreiber zu Bern.

I.» Solothnrnbnch^ heißt Hugi Joeob Hugi. Auf de... Rande steht hier neben den Gesandtennamen
">it anderer Schrift mit einen. Vcrweisnngszeichen auf Hug. „Seckelme.ster und Seckel.chryberW.elste.n".

171.

^ucern. 1551? 20. Mai (Dienstag vor Corporis Chr.

St«n.Sa>'e..w Luc-.'.. - Mgem. Abschied- 0 LaudeSar-M» TN.w.,,- Abschiede.

i» beschrieb.,. worden. d" V O". l'ch -->»'»'» A w C»M. die

d-- S.saud.e „au Mailand der Sld«-n°ss-,,sch°st ab.„Ich°.I-ea N-chdm, mm. d.. abeu Ari.kel

««Saud g.,,.,,,,,,.,, und ...» d.m Euiwurs -erglicheu ha. werde,, a.ss Geueh»,.»,,,,« der Obern

Eaoikel aeslelll' > Der Flick, Fernand Sonja«», °>d Slaiihalier ...» .... staun» .-Sstailns, soll

»» XIII Ott.,, der Cidg-,,«!i.„Ich..st ,,„d „«'» >»rm Z„S-w°»di.„ und Nnienha,,.,, d..s- uud »HM M

«-b>r»,z a», G„Uu„«.„ „au «aar.,, Siit-rn, W-», «-»». R°S«en, F-Snus, N-,s luderes,

die im s„'°a,l„„„ Mailand g.,u°«s.„ -d-r »«„acht s.„d, >„ >h-° S°r-ch°li-„ und Laud.r
vhtte i.mv. m. e/ r ^ Tratten Delle und andere Auslagen zugchen lassen. Doch sollen

b»ütt! d.„ »'.ich.,, «mileu..,., die d.esfa-s ans«.,..-.

werden Erlnubniß und Geleit nehmen, was aber unentgeldl.ch und ohne Verzögerung erthe.lt werden soll.

da.s „i.mand solch. «aatti. aus-.usen und im Mailandischen aus Fu.-a.is m,sich°».n. si. daselbst
tdieder r e r ^ k n e.o i» sier kleit die in der Erlaubmß sestgeseht rvrrd, fortfuhren, ^denu

die an ^ sou.cru so s .s,, Uadercs ausserhalb des Herzogthums Mailand aukanfeu,

»d«.„°II.„ oder ihr. »„«-»«.„ ° ° „ s -°n die Eidgenossen und ihr. Angehari

»w bi.D..rchsnh-°h,.. Si,»°rUi.« «ck°^i»w ^ Z,,.„ und
„,,Iha„e,i des Kaise.ö „„ He.zo« Das Salz, wclches die Eidgenosse,,, Zugewa,idle

^chw.„.iss.„ Vieh und and... AN«. -7'»°''" ' 7uM»tt,. je doch in solg.nd.r Ordnung, zuerst zu»,

5 u,.i.r.h.,„„ i„ s.tt..a„i.» -aus.,., u-'<m b° b» ^ ^ ,

'bi,-»"l ^ r Es-l-il oon deu kaiserlich-,, Amileuien zu B-lasto g-uommen sSchwW,

«dbel.eb., Doch so-auch h,.Inr°... S K t°° ,. i ^ leia. Besch,aeruiss. „ud

^ d,. Verord,,..,,«-,, des Kaisers »,,d de» A° b - » ^ ^

Eid„'""7" '".u ,'md Nu,durch den Kaiser erueueri und b-stS.igl sei,,

ihr. ! ' Zug.ivaudieu, Zu«ei0r,«e Mailand und daß alle nnd jede aus Siädic,, und
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wessen Grades und Wurde sie seien, durch das ganze Herzogthum Mailand frei sicher und ohne Beleidigung
reiten, gehen, stehen, handeln und wandeln dürfen »üt ihrem Leid und ihren Gütern, die im Herzogthum
Mailand oder in den Gebieten der Eidgenossen wachsen oder verarbeitet werden, bis au die Gräben der
rechten Stadt Mailand, ohne einigeu Zoll, Gabella oder andere Abgaben für die kaiserliche Kammer oder
andere geistliche oder weltliche Personen im Herzogthum Mailand. Innerhalb dem Graben der rechten
Stadt Mailand aber soll der hergebrachte Zoll bezahlt werden; derselbe darf aber nicht erhöht werden („»»
einiche nüwerung"). Niemand soll so „gar", wie bisher geschehen, in Balgen und Taschen oder Säcke»
„so gfarlich" untersucht werden. Der Kaiser bewilligt jedoch, daß von Ochsen, Nossen und anderm Vieh,
welches auf dem Gebiet der Eidgenossen aufgezogen worden ist, kein Zoll bezahlt werden müsse. 4. Alb'
und jede der Eidgenossen und ihrer Angehörigen, die säßhaft sind, es sei dies- oder jenseits des Gotthardberges,
haben Anspruch auf diese Immunitäten, Exemtionen, Freiheiten und Privilegien. 5. Damit Betrug vermiede»
werde, soll jeder sich dieser Freiheiten nur für sich bedienen können, ohne Verbindungmit Fremden, ine
derselben nicht geuössig sind. Dawiderhandelnde verfallen in die Buße, welche die Obrigkeiten beider Theiie
diesfalls aufstellen werden. 6. Wenn Streitigkeiten zwischen Angehörigen des Herzogthums Mailand u»d
der Eidgenossen entstehen, so sollen die Parteien einander nicht verarrestireu, citireu oder pfänden lasse»,

sondern es soll der Kläger den Angeklagtenda suchen und berechtige»,wo derselbe gesessen ist, und da
auch dein Kläger förderliches Recht gehalten werden, so daß er in Monatsfrist (zum Nrtheil gelange?) »»^
Gelegenheit der Sach (sie), ohne daß diesfalls irgend welche Privilegien, Ordnungen oder Satzungen Hindernis
vereitelt sollen. Sollten aber Anstände sich erheben zwischen dem Kaiser oder Herzogthum Mailand und de»
Eidgenossen, so sollen diese Spülte berechtigt werden durch gleiche Sprecher zu Schäß (Chiasso) oder Mendris,
können sich dieselben in ihren llrtheilen nicht einigen, so soll ein Obmann genommen werden aus dem La»^
Wallis oder aus den III grauen Bünden, wie es vormals mit den alten Herzogen von Mailand gepflog?»
worden ist. 7. Wenn ungehorsame Unterthanen des einen Theils sich auf das Gebiet des Andern flüch^M
so sollen dieselben auf das Ansuchen des erster» und in dessen Kosten beförderlich berechtigt, oder wen» ^
schwere Verbrecher sind, ausgeliefert werden, damit »tan sie. Andern zum Exempel, nach ihrem Verdient»
bestrafen kann. 8. Alle Güter, Zinse, Zehnten, Gülten und andere Nutzungen, welche die Angehörigen des

einen Theils auf dem Gebiete des andern besitzen, dürfen sie ungestört nutzen und aus einer Herrschaft
die andere führen ohne einige Beschwerniß oder Tell; wie die Eidgenossen in Betreff ihrer Güter, die f^

im Herzogthum Mailand besitzen, gehalten werden, so sollen die Unterthanen des Herzogthums bezüglich ihr"
Güter in der Eidgenossenschaft gehalten werden. 9. Zwischen dem Kaiser von wegen des Herzogth»»'
Mailand und den Eidgenossen soll gute Freundschaft und Nachbarschaft bestehen. Iii. Es behalten ^
Eidgenossen vor ihre geschivornen Bünde und alle älter» Briefe und Siegel, die sie empfangen oder gegrb"'
haben. I», Es wird das Schreiben des Herrn von Gumpcnberg verlesen, von dem jedem Ort eine EM»
zukommen soll. «, Der Bote von Unterwaldeu soll heimbringen, die von Lucern haben das Schrei
betreffend ihre Metzger, die in Unterwalden Kälber kaufe», erhalten und sagen für die freundlicheWar»»^
besteil Dank und wollen des ferner» berichten, daß die Metzger zu Lucern in ihrer Ordnung schwören,
Kalb zu kaufen, es sei wo imnier, ohne vorher zu fragen, wie alt dasselbe sei, und keines zu kaufen, c's I

denn drei Wochen alt; Übertreter, es seien Meister oder Knechte, werden als Meineidige bestraft. «I» ^Boten von Schwpz und Unterwalden wissen ihre Herren zu berichten, ivie angezogen morden ist, daß ^

Span zwischen dem GotteshansEngelberg und denen von Küßnacht beendigt werden möchte. D»
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Schilter Vogt zu Engelberg gewesen ist »nd sein Sohn das Jahr ausgemacht aber noch keine Belohnung

"halten hat, so soll das jeder Bote heimbringen, damit hierüber für die Jahrrechnung zu Engelberg instruirt

""de. Uxi soll an die ennet dem Gebirg schreiben, sie sollen auf nächster Jahrrechnung mündlich oder

'christlich berichten, worüber sie sich gegen das Herzogthum Mailand am meisten zu beschweren haben.

Im Schwyzer Exemplar fehlen e und e.

Das Ausschreiben Lneerns vom 18. Mai (Montag nach Pfingsten) betont wesentlich, es sei darauf z„

achten, daß man durch Eingehung der mailändischen Capitel mcht nut er franzos.schen Veremung m Widerspruch

gerathe: das Gewähren von Kriegsvolk und das Gestatten des Durchpapes für solches könne mcht zugestanden. . ^ St. A. Lucern: AUgem. Absch. 0 2, f. 443.
werden.

17S.

Waden. 1551, 8. Juni. Jahrrechnum;.
^ ^ . ... Staatsarchiv Zürich! Abschiede Band 18, k. SIS.

Staatsarchiv Lucer»: Ailgein. Abschiede 0 ' s zarchiv Scliwvz: Abschiede. KantouSarchiv GlaruS: Abschiede.
Staatsarchiv Bern! Allgcm. eidg. Abschiede »dl, S.17S. an AbsMxde Bd. IS. KantonSarchi» Solothurn: Abschiede Bd. 30.

»'"»Sarchin Basel - Abschied- Band St. -Uppeuz-U - Abschiede.
KantollSa» cliiv Sciiafsliauien. . > )

G.I.nd.-: za.ich. »m. Rudels Burg.-».,ist.-;

SMl.lMr A...°..TM,r, »»»-. und d.s Rdtp. s-u-Sm. Schub -,s,.
ü z ^lUgeu, i^a)i >. ) g, des Raths. Schwyz. Dietnch Jnderhalden,

Kaspar Jinhof, Landanunann; Heinrich Trogcr, oes ma.p ^ ^ ^ ^ '
!iti^ a>»i»nich mm Weisscnbach, Landammann in Obwalden. Z u g.

Biburg. Hans List, Seckelmeister. Solothurn. Nrs Schwaller, ^ Raths. SchUffhausen,

^ch Pflum, Pannerherr. Appenzell. Othmar Kurz. Landanuna.m. E. A. A. f. 102. Ilnäom:

ts "kknalt ibre Vordern haben die Niedern Gerichte und die Vogtsteuer

U A" '. ^^lrorduete vou Kaisers u) ero , ^ ^ ^ Blasien um 28 rheinische Gulden gekauft und

°äl,re"^"" Grafschaft ^ ^ ^ von 3 bis an 9 Pfunde Gebot und Verbot

77 d.U. 2.'°:.,»., .u'd.l»u, °d..' w

'Me Gericht zu Haudeu der Eldgeucheu zu ) ^^ Fastnachthuhn zu geben schuldig ist, und

utt Haber und 1 Pfund Haller ertragt um Kaiserstuhl die 28 rheinischen
" alle Öerrliebkmt in die Grassel, at Baden gehört, so lM man v . 7 / . 7

^... ».d./.u.d«Ul.d77«. 727:^27

w.. .7. w «......».
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wuhren anweisen wolle, e. Die Boten von Bern, Freiburg und Solothnrn wiederholen gegenüber den »»

Thurgau regierenden VII Orten ihre früher angebrachten drei Begehren betreffend die Mitherrschast in dortig«

Landvogtei und verlangen, daß man ihnen dieselben gütlich anerkenne; was den VII Orten von den nieder»

Gerichten wegen zustehe, iu das begehren sie keinen Eingriff zu thun. Die Gesandten der VII Orte erwieder»,

lauge bevor das Malefiz und Landgericht an die Eidgenossen gekommen sei, haben sie die Mannschaft und die

Gerichtsherrlichkeit innegehabt, einen Landvogt gesetzt, der den VII Orten geschworen habe, ebenso haben du'

Gotteshäuser ihnen zugehört. Nichtig sei es, daß man die drei Städte eine Zeit lang bei den Appellation«'/

die vom Landgericht ausgegangen seien, habe sitzen lassen; als man aber wegen der Neisstrafen zu Zosing«'

in das Recht gekommen sei, habe man gefunden, daß die drei Städte zu den Appellationen keine Rechts»»"

besitzen. Wenn sie bei den von dem Landgericht anherkommendcn Appellationen sitzen könnten und d»»»

der Kaiser oder der römische König das Landgericht lösen würden, so würden diese berechtigt sein,

armen Leute über den Rhein oder den See hinaus zu citiren, was unerschwingliche Kosten brächte.

bitte daher die drei Städte, gütlich ihre Forderungen fallen zu lassen. Was ihnen wegen des Malefiz >»»

Landgerichts gehöre, werde nicht beanstandet. Die Boten der drei Städte repliciren, weil ihre Obern »»^

Kosten mit dem Landvogt habeil, soll er ihnen auch wegeil der hohen Gerichte schwöreil, und weil man ih»'»

den Beisitz bei den Appellationeil lind die Autheilnahine an den Klosterrechnungeu gütlich gestattet habe, I»

man sie hiebci belasseil, denn eine einmal geschenkte Sache könne nicht mehr zurückgenommen werden, ^

Rechtshandel zu Zofingeu habe nur die Neisstrafen betroffen. Die VII Orte duplieiren, ihre Meinung

nicht, daß zu Zofingeu über die jetzigen Anstände etwas erkennt worden sei; man habe aber bei dies«

Anlasse Einiges gefunden. Beinebens habe man keine andere Instruction als für die schon gegebeile Ant»»ü

Die Gesandten der drei Städte bemerken hierauf schließlich, da die Boten der VII Orte keine

Instruction haben, so wollen sie den Handel wieder an ihre Obern gelangen lassen. Die Gesandte»

VII Orte gestatten nachträglich, aber allen Rechten unvorgrciflich, daß die drei Städte bei den auf difi^

Jahrrechnung vorkommenden, vom Landgericht im Thurgau herrührenden Appellationen beisitzen mögen; »' ^

die Gesandten der drei Städte behalten alle Rechte vor. «I. Die aus den III Bündeil schreiben,

glaubsamen Berichten müssen sie entnehmen, daß drei Hauptlcute aus ihren Landen, die jedoch aus>«)^
wohnen, vom Kaiser oder Don Fernand (Gonzaga) bestellt seien, eine Anzahl Knechte aus B'M^n,

vielleicht auch aus den Gebieten der Eidgenossen nach Italien zu führen. Die in Bünden werden sich

vorsehen, wollen aber auch hierüber die Eidgenossen berichten. Man nimmt das in den Abschied und

allen Vögten in den gemeinen Vogteien, sie sollen alles Ernstes verbieten, ohne Erlaubniß der Ob«»^

fremden Fürsten und Herren zu ziehen. «. Es erscheint Christoph Tschudi im Namen der Gc»>«>^
Sargans, Fluins, Mels und Wartan und trügt vor: Bisher habe in den benannten Gemetnden ,,Ä>»

Ana (die Großeltern) kein Äniche (Enkel)" erben können, umgekehrt aber haben Änichle Ähni und Ahna

was viel Mißverständnisse veranlaßt habe und noch weiter bewirken möge. Die vier Gemeinden

daher auf Gefallen ihrer Obern zu nachfolgender Ordnung vereinbart: „So einem änichle vater und »' ^

und alle sine geschwüstcrgot mit tod abgen wurdent, daß dannethin änp und ana das änichli an vater- ^

Mutter statt erben mögent, also der äny (Großvater) zmen teil und die ana (Großmutter) den dritü'»^

des guts"; sie bitten um Bestätigung dieser Ordnung. Beim Abgang von Jnstrnctionen wird ^j>,>

heimgebracht, um auf dein nächsten Tag Antwort zu geben. I. Vor den Boten der VII Orte ers ^

Abgeordnete der Edelleute und Gerichtsherren im Thurgau, nämlich der Abt von Kreuzlingen und
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»°» -and.»i.rg, und -ri-ssn-n, d--La..d»°,t in. Thnrgau. ZastSchnnd. d-s Rath- i» Uri. Hab. ans B.schl

st- VII Or,° -in G-d°t b„--ff.nd d.n Nnl-chal. d,r «-g- ...» Sirast... °u-g°h.» last», und b-strast di.

lv,d,-I,lb,n W- «d,ll-..>- Uiid B-rich.-li-rr... ad-- b-glaud-n, das, da- -In- „nd Ni.d-r- ihn.n, w-s-n

d-- »i.d,„, G-rich.-bar,-.., D-rstld. Landnag. Hab- »an -in.». «...«> d.- G-.,--h»uI.S K..»i«ngm

d>» Zal b-jag-n. di-I-. Kn.«. Und. »I.rdinz- .«.-halb d-- s°„.-h-....- -in L-m-ch-n ».Hab., Hab. ab.r tagl.ch

« G°..--im I- g-a-N-n, D-- B-jug dich- M- I« nnu d.,F--...°i.un d.m^,°.nn,.n d--G-...-7..I.
-n«id-r, d. ,n in I-in-n. s-itt-haust w.rd.» Di-n-r ad.r Ps-lind-r „g-stl.,-.". Da st» stau.-..' Ar.,1.

->-I I-i... ...» nu,nn.-° ....»andaa», aus llnwisl-.ch°i. >» di-G--.ch..g-.u ---G.r.ch,.....g-^

dich in j-n. d-r Ob-rn-ingr-ist». st glaub... in-Sd-ll...... .- mär. -an ....... d..s-»rul-l -rlan -r.

>°'d in -in Urbar °.-r -ib.° ..ng°.--g-n «-.-d-n, dau... i-d°. was -r ... chun Hab., Zu d..s..n

«i'd. di,i.n Ii-, Ni°i. ...°g. aus -i».n b,stimm.-.. Tag °°u i-d-.n Or. ....... Bai...da-Thu-gan abardn-n,

d-«. di.st . i «... G.rich.-h--r... di. V.r.--.- ..»d »bichi.d. .rdan.rn und .......n-nd-r ..... Ordm.ng

'lach... und Ar»,-. Di. B-..U d-. VII Or.° ftnd.n a°.-d...g- d.i. »...rag sur zu. und Iruch.bar.

»ch-n ali-r ahn. Varwils.« ihr.-H.r--N nicht- ».schlich.», st° d-h-r „d-r Bai. d-.Sach- -.Nil.-,,.»-,,

'« «... s-iu-n Ob.rn d-r «„.-an an« M'-l >.h. »-. »andn.g. uu Thurgan ..»-» Urbar °d.r

>»ch.lich. Ordnung Hai. n,i- .. lich g-g.» d>. »-ich.-h-r-.u und Un,.r.h.n-u b.zugl.ch d.-Z-.I.

i-i» I-I...-, ... nrhal,... Hab-. !° I»° st. Ba.-n ans d.i. n°«.u Tag l,°°».. °ch.,-.n, ...... Tag

w »h...»a. ........ -ii. 5 E- ...ird .»«.drach.. di. U»..-.h°u... UN S°rg...s..l°nd . -hn. n n°n B°-..,°g...,

»--ch.s -ch-«-is. ad.r Im.» am. dar. w.«---» wi-d. d-n Abzug. und .,r.°...d... d-ustlb... zu .H-...

«'».in-.. Handin, lo das. di. Ob-rn nichis danau -rhal...., w»hr-nd ... »I-n and-rn Va»,.,.n d,° »»»dnagi-

d.. »...g Hand... d-r Od.ru b.st.h.m ^n-i»m ^n .mr

d-- Kail.,« und Dm. s-rn-nds Ganz-«.. «.-..ha»-.- UN S.r.°g.'M» «^an . Hab... stuh-r

E„.wnrs Ii. Errich,...... «°n C°ni..ln !«isch-» d» H"«""»"

i»«« ha» .. di-s- und j.ns.i.- d.z G.birg.- d-i. ««. «bsch-.su., .„s-st-ll wa-d-u

^ E- nun di, °,nst-n.»°..-n ..dlsn« und nicht nu.,d-r Gqand.. d---r »an »am- und «ngg.ru-

«l-r di, B-Ichw-rd-n d-r Ich..,.. »n»°m.n-u »ud hi-raul -wig- A-UI-l, m. um» glaub., dal, d» Sach.

"»> b.».n -a-dn-. „,-d-n ...I-ch«. uud d-n g -n.»n..n »landw. du-ch ..zn n-rardn... Rä.h.

Er,..., si.I-n ...... ih.,Sin.°°ud»»,-..g-gm -NU«. d,n B...N sch-.stl.ch „.NN n.-l-ng-u.

...an di.s.l ... ai-d.- an di- Ol,... bring., «°°.»u st. di. Lach, au« w..d-- ... d-n «..s.- .... Dan
F°r»an>i s s cc n . ^ s»ll daher jeder Bote die Angelegenheit heimbringen und auf dein

'w-n Tag Mi.' «'»ach! st.r E-Nch.....g d-r Ea».,-l °-I«-i....u Da d-r »bichlnd d.r S-M-l stch -.-ii-h.

"d °b.r d.n. Unstlg-n d, , il. «ani in d.i.. L-rj-«».... Mailand -bgM-gm .»»d, st »a. man ,ni. d...

""°"-l... S-sand -. g.r.d.. Ii- «a-m d.n Siatthal..- ,u Mailand W. U..sr.g-u «an,

in .» ... S . »--st. «..., »n D°« S'-n-nd --1° "> '«-°d-n d-st d.. llnsrn,... dch-n g-n..»..,

5:°, ^ w. «andamst...-NN-.

>... .nu'chr« Ziüs.n''und'« D-- B-'-d in d.r

"°-'»°ni° J.»ng-n k-sch.1,,. und ,.°ssn.l, «i° °. in I-in-.» il».- K..ch°
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gebaut habe und bitte daher jedes Ort um sein Wappen und Fenster. Ii.» Eine gleiche Bitte eröff»^

Seckelmeister List für den Landvogt Freitag, welcher außerhalb der Stadt Freiburg ein gar köstliches iu"^

Haus gebaut habe. t. Die Gesandten des Papstes, Hieronymus Frank, Ritter, und Albert Nosin, übergebt

ein Breve des erstem und einen schriftlichen Vortrag, wovon jedem Boten eine Abschrift zugestellt wird-

»u. Ebenso übergiebt der Gesandte des Königs von Frankreich, der Herr von Marche-Ferriere, einen schriftliche

Vortrag, von dem man den Voten ebenfalls Eopien mitthcilt. Dieser Vortrag wird wie jener der päpstliche

Gesandten in den Abschied genommen, i». Es wird vorgebracht, wie der Kaiser und römische König e

ihren Landen den Verkauf von „Lüntsche" und andern (geringen?) Tüchern verboten haben und deßwege

alle schlechten Tücher, die „gregckt und blatterächtig" sind in die Eidgenossenschaft geführt werden. In Frankst"

sei es gemeines Sprüchwort, wenn grobes, nichtstaugendes Tuch in einer Balle sei, das niemand kaust"

wolle: dieses gehöre in das „Schwyzerland". Auf Gefallen der Obern wird nun verordnet, in geinci"^

Eidgenossenschaft zum höchsten zu verbieten, ungenetztcs und ungeschorenes Tuch in die Eidgenossenschast st'

führen oder da zu verkaufen, bei hoher Strafe. «». Die Boten von Zürich eröffnen, wie einige Krön""

die ihre Burger seien, von (an?) Othmar Kunz von St. Gallen „Meggin für Jmber vermischet" und st"

gute währschafte Waare verkauft haben. Die von Zürich hätten diesfalls sowohl ihre Krämer als dc>

Othmar Kunz einvernommen; diese haben angegeben, den Ingwer verkaufen sie in die Städte, den Megg"

in die Länder. Nachdem sich nun der Betrug entdeckt hatte, habe man den Kunz und die betreffend"

Burger nach Gestalt der Sache bestraft, deu in der Stadt befindlichen Meggin verbrannt und dessen Kc"

und Verkauf verboten und verordnet, daß jede Specerei besonders gestampft und gar nichts verum

werde. Die Boten von Bern, Lucern und Basel bemerken, auch ihre Obern haben den PulverstaiM'st

vorgeschrieben, nicht „ungrecht" zu stampfen, noch etwas zu vermischen. Man hat nun denen von St. E" c'

ernstlich geschrieben, bei den Ihrigen zu verordnen, daß kein Meggin mehr in die Gebiete der Eidgenosseust^

noch auf die Märkte in Zurzach geführt werde; würde es dennoch geschehen, so würden die Obrigkeiten ^
Übertreter nach Verdienen bestrafen. Es soll das auch jeder Bote au seine Herren bringen, damit diese e

getreues Aufsehen haben, daß kein Meggin oder falsches Pulver von fremden Krämern ins Land

werde, andernfalls diese nach Verdienen bestrafen. K». Der Geleiter zu Mellingen zeigt an, die

welche in den Schiffen von Lucern bei Mellingen durchgeführt werden, geben die Schiffleute mcistenthc

als Eigenthum der Burger von Lucern an, so daß der Geleiter hievon ganz wenig erhalte. M"" ^

hierauf mit Schultheiß Hug geredet, seine Herren sollen mit den Schifflcuten verschaffen, daß jene Gut«", ^

nicht ihren Burgern, sondern fremden Kaufleuten gehören, vergleitet werden. «A. Die sechs Orte

dem Landschreiber zu Baden den Lohn für die Verträge, welche er über die Marchstreitigkeiten in den 6"'^

Aemtern zwischen Lucern und den sechs Orten aufgerichtet hat, von Vogt Wegmann aus dem beiden P"^ ^
gehörenden Gelde zu beziehein Dem Seckelmeister von Cham von Zürich und dem Vogt Simon

von Unterivalden, als Zugesetzten, werden jedem 3 Kronen für ihre Siegel ausbezahlt; Lncern s"^

Schultheiß Hug und Vogt Sidler für ihre Siegel in gleicher Weise entschädigen. (Schultheiß H"ll

ausgegeben 8 Kronen dem Landschreiber zu Baden, 3 Kronen seinem Diener und 3 Kronen dem ^

zu Baden für sein Fenster.) ». Bei dem auf dein letzten Tag in Betreff des Münzens gefaßten

läßt man es verbleiben; die Orte, welche münzen, sollen bei den Ihrigen ernstlich dafür sorgen, daß i"' ^

gekörntes Silber „brächen" oder schmelzen. Schultheiß Hug von Lucern eröffnet, es kommen st'st" ^

Bettler und arme Leute mit Bettelbriefen vor seine Obern; in diesen Briefen werde nicht angegebe",
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lang, sj, s„,„ daneben treiben di- Bettler mit dich» Vriesen dm'ch B-rlaiisen, Vertausch,,, und
Verwechseln mancherlei Betrugs seine Obern meiuen daher, weder di- Orte, n°ch di- Landoiigte sollten
Bettelbriefe -rth-ilen, außer bei großer Rath, i B. bei Bmuden und dergleichen s »nd dann Ml- in denselben
gemelde, werden, »n- lang- s>- gültig sei-»- Da di- Eidg-ndls-nschasl inj, °i-l-„ sreinden, deutschen »nd
«alsch,» Bettlern belästigt wird. sa I-ll j-d-r V-i- aii I-iii. Herr.» bringe», ad iiian d°r -usländisch-u
B'IIi.n wegen nicht -ine'Ordnung „lache» wolle, daß ff. iiich, in das Land kommen, ni.d daß anderseits
i-d-s Land. Stadt oder Flecken die s-inigen auch daheim behalte und selber „erziehen" falle. Es soll auch
kellt Ort »der »andrwgt in der Sidg-nossenschast Keinem ->»-» B-tt-lbries gebe», ei ,-i dem, wegen eitles
Brandes -der anderer wichtiger Ursachen, und dann I°» tnuner In diesen Briese,. a»-g-n,.rlt werden, wie
>-»«- Ii. gültig seien t. Di- Boten -an Bern eröffnen, ihr- Herren haben geschrieben, daß st- siir «ad,
»-IMS Sellen, NM ttbe-ffnUg- Kaste» zu meiden, eine» gemein.» G.ltstag aus den Zl, Anguß, Rargens
ill «ifltsbur» jit sein, -ngescht habe», dach i-d°-i»anns Rechte», Brie, und Siegel unbeschadet i di. Obern
der Sesandten »erlangen, daß dieses aus di-s-nt Tag den Baten der Etdgeuaff.»-berichtet werde, damit
dl-i-nigeu, welch, es angehen machte, den betreffende» Tag besuchen könne,u Ebenso eröffnet de. S-I-ndte
»°» Fretburg sein, Obern haben wegen Pauli R-nh-rtS s-ltg-n Gütern ».meinen Selten einen gen,einen
R-chtSI-g ans'Montag nach St. Jaead ,27. I'.lij in de. Stadt Fr-iburg angeseht, weßhalb die betreffenden
Auswich,r da -rsch-in-u sallen. >. Di. Orte und Zugewandt.» beklagen Ii« aber di, »an Fr-iburg, wenn
«- dort zins-erschreibung-n haben. 1° halt, man sich „ich, an Bri-s und Siegel sandern an ihr- Satzungen
«lld au das Stadtrechi,„als» daß man dl- giiter Ich-tz-, di- °.r»-,t,„,-rn. und müsse dem nach einer sar
«d tag stil ffan-s in Folg, dessen lausen grab- «°ff-w Sie ersuchen daher, di, »an Fr-iburg zn a-rmög.n,
ltdermann gutes besörd-rlich-sRecht zu halten »nd nach Bri-s und Siegel z» entscheide,ts und diessalls zu
ihueu. zu ,g,d großen Rath.» und Bürgern, Abgea-dn-I- int Namen g.m-ui.r Eidg-naff-nschas.zu
'-"den, ff. z,, bitten, nach eidgenössischem Brauch jede-,»-»» bei Siegel und Bries bleiben zu lassen.
Rachdem hierüber „ach .„.„cherlei geredet Warden ist, ha. man »au einer Sendung nach F-eibnrg sür der»,alen
«»sang gen°mm-n. „nd dagegen mi, den, Gesandt-« »an Fretburg ernstlich geredet, man mag. >->l„I-i»-u
b-i Bries, Siegel „nd Zins-.rlch-.ibn»g.nbleibe» lassen, hiernach richten und ,-d.m besarderltchesRecht
Wien, wie das unter d-u Eidgenass-n der Brauch ist und di- gesch,aar,,-»Bündees »ermagen. Di. aar,

-g Mägen dieses Verlangenaar -lein.» und graben Rüth.» und Bürgern »erhören s geschehe dann
°kchl ein Einsehen in. Sinne dieses Begehrens, s- war. man »emn-aßt. Baischast zu ihnen zu s.nden
«»d weiter i» der Sache zu »erhandeln. De. Gesandt. »°» Fretburg erw.. ertz er - . srch dreses Anzuges
«chl »e-s°h°i, s sein. Herren Hab.« bisher jeden, gutes und g.biihrltchesRech, gehakten wt. es srdmnt.,,
«d»°,.°ff.„ ge ien,,. Daß man Satzungen nach den. Stadtrecht gemach, und Schätzer g.a-dne, habe, welche

».schwarnen Eiden die Güter und Stucke schal» s»". P ->»«». das
k-»° Kranen Werth sei, um gm-der °°° Kranen zieh.» und zu Hände» neh,NM walle, wadann die nb.tgen
^ip-ech-r «„Schuldner", das Ihrige »erlier.» tnüßleu. I.berhin laute» Briese aus ..... Eni chadrgung
'°"b,.n Baten zum Tag -an 4, S oder ° «ran.n, >>»-»»-'« ,,„>» »era dne, ab,, daß einem

-inen Tag i Kran, aber t Gulden gegeben werden sali.. »„« dt- »an F-e. urg der «il.cheu
Schreibungen als ardentliche Ob-igl-i. zu -lu-m «„sehen berechtig, zu I-uts was man aber dem G. and..,,
'» «schied gebe, das wall, er heimbringen. ... «„ Anwalt d-S Abts zu S. Gallen z- g. an, der A . se, »an

^i Pap,. r„,d dem Kaiser, als Beschirmer der christliche» «>-«-. »» das E-n-il etttr. und gemahn, ward.»;
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er frage nun die IV Orte um Rath, wie er sich diesfalls verhalten solle. Da der Papst ans diesen Tag in Betreff

des Concils ein Breve geschielt hat, daher die Angelegenheit eine allgemein-eidgenössische ist, so hat man die Sache

in den Abschied genommen, um dein Abt auf dem nächsten Tag Antwort zu geben, x. Auf das in Betreff

der Dompropstei Basel von den Eidgenossen erlassene Schreiben haben Ambros von Gnmpenberg, der Kaiser

und der römische König geantwortet. Der erstcre zeigt an, wo und wie der Versuch für eine Ausgleichung

vorgenommen werden könne, und wie und woher der Obmann genommen werden solle, wenn die „vier" in

ihrem Spruch zerfielen. Von diesen Briefen hat man dem Gesandten von Basel Abschriften zugestellt, worauf

derselbe am Schlüsse des Tages im Auftrage seiner Obern eröffnet, nachdem letztere zu besonderen Ehren

der Eidgenossen in ein freies unparteiisches Recht und dann auf weiteres Ansuchen in die Vornahme einer

gütlichen Verhandlung eingewilligt haben, so bleiben sie bei dem, was diesfalls jedem Ort zugeschrieben

worden sei, und gehen nichts Anderes ein. Da sie beinebens nur das gethan haben, wozu sie laut frühem

eidgenössischen Abschieden befugt seien, so hoffen sie, man werde die Sache als eidgenössische betrachten und

denen von Basel, wenn ihnen diesfalls etwas zustoßen sollte, berathen und beholfen sein. Da die

Instructionen alle dahin gehen, die von Basel so weit möglich zu unterstützen, so schreibt man dem Kaiser

und dem von Gumpenberg, wie die von Basel in eine gütliche Verhandlung sich einlassen wollen, mit der

Bitte an den Kaiser, er wolle den von Gumpenberg vermögen, den Vorschlag derer von Basel anzunehmen-

Einige Boten sind auch der Meinung, man sollte an den Papst schreiben und ihn angehen, daß er den

von Gumpenberg von seinem Vorhaben abweise und uns in der Folge mit solchen Curtisanen ruhig lasse-

Da aber nicht alle Gesandten hierüber instruirt sind, so hat man das in den Abschied genommen, um auf

dem nächsten Tag mit Vollmacht weiter zu verhandeln, z. Abgeordnete derer von Mellingen bitten »m

eine Beisteuer an ihre mit großen Kosten erbaute neue Brücke. Es erscheint Albrecht de Sala n»d

eröffnet, wie Schultheiß Fleckenstein ihm verkündet habe, daß er wiederum von Ort zu Ort reiten wolle-

Als er dann mit ihm in einige Orte geritten und nach Solothurn gekommen sei, habe er dem FleckensteM

angezeigt, er wolle ans diesen Tag vor die Eidgenossen kehren, denn er vermöge nicht, so große Koste»

aufzuwenden. Er bitte nun unterthänig, ihn bei dem Urtheil der eidgenössischen Boten zu belassen und dm

Fleckenstein zu verhalten, daß er demselben stattthue. Man giebt ihm den Bescheid, zu warten bis z»»'

Schlüsse des Tages; wenn dann Fleckenstein auch anherkomme, so wolle man sie gegenseitig verhören »»

dann handeln, wie es sich gebühre. Als dann hierauf de Sala nach Zürich geritten, ist Fleckenstein nach Bade»

gekommen, vor den Boten erschienen und hat eröffnet, er sei dem letzten Abschied gemäß von Ort zu ^

geritten, sie zu bitten, ihm das Recht gegen de Sala wieder zu öffnen; er glaube beweisen zu können, »

de Sala dem Compromiß auch nicht stattgethan habe; an einigen Orten habe er nun gute Antwort erhalte»,

andere wollen den Handel vor ihren mehreren Gewalt bringen; an einigen Orten sei er noch nicht 3^^ '

er bitte daher, die Sache noch einstweilen ruhen zu lassen, bis er bei allen Orten gewesen sei. Man .

ihm dann wie de Sala erschienen sei, was er begehrt und was man darauf beschlossen habe und wie de »

dann vcrritlen sei; man wolle nun die Sache anstellen, bis jener wieder anherkomme. Als dann Flecken! ^

von Baden aus zu einige» Orten verritten war, ist de Sala wieder erschienen und hat die Boten z»

höchsten gebeten, ihn bei den erfolgten Erkanntnissen zu beschirmen und den Fleckenstein anzuhalten, st»^

von ihm in Empfang zu nehmen und ihm den Brief herauszugeben und Kosten und Schaden zu ^ ,

Jnstructionsgemäß wird sodann von der Mehrheit der Boten erkennt, es solle bei den von den

der Eidgenossen allsgegangenen Urtheilen verbleiben. Denen voll Lucern hat man geschrieben, sie solle»
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de», Fleckenstein ernstlich reden und ihn verhalten, daß er diesen Erkanntnissen nachkomme, wie denn bisher
unter den Eidgenossen Übung gewesen sei, daß dem, was die Mehrheit beschlossen, stattgethau werden soll.
Beinebens wird der Handel in den Abschied genommen, um sich zu berathen, was ferner zu thun wäre,
wenn Fleckenstein es hiebet nicht wollte bewendet sein lassen. In Betreff einer Wohnung für den
Hauptmann von St. Gallen sind die IV Orte einig, wenn der Abt eine solche kaufe, so wollen sie die Hälfte
daran bezahlen; doch soll der Abt einen ziemlichen Hausrath zum Gebrauch für den Hauptmann Hineinthun
und den Unterhalt der Wohnung und des Hausrathes ohne Beschwerde der IV Orte besorgen. ,»I». Weil
keine dringenden Geschäfte vorhanden sind, so hat man keinen Tag angesetzt; wenn einein Ort etwas begegnet,
wag es einen solchen ausschreiben, ev. Der Landvogt im Thurgau verzeigt in seiner Rechnung eine
Geldsumme, um welche er Falschspieler bestraft habe; dabei bemerkt er, er habe die Bestraften auch der Ehre
wtsetzt; einige derselben gehören aber .hrlichen frommen Biederleuten an; diese laufen ihm nun nach und bitten
'h>>, jenen die Ehre wieder zu geben. Es wird dem Landvogt bewilligt, nach Gestalt der Sache zu handeln.
Hiezu aber haben die Gesandten von Zürich und Bern nicht stimmen wollen. «Iii. Die Geleitsleute zu
Baden berichten, die Kaufleuie von Lyon und Genf „ushin" zeigen in ihrem Schreiben nicht an, was Safran
°der Waaren sie führen. Die sieben Orte bitten nun die von Bern, sie wollen ihre Geleitsleute vermögen,
dem Landvogt oder den Geleitsleuten zu Baden zu berichten, was Safran bei ihnen vergleitet und nach
Baden geführt werde, damit sie sich hiernach verhalten können. Aus dem letzten ^rage hat man den
Boten von Schwpz und Glarus in den Abschied gegeben, ihre Obern zu bestimmen, dem Abt von Pfäfers
gegenüber der Beschädigung seiner Lehen beHolsen und berathen zu sein, namentlich auch dafür zu sorgen,
daß von den Lehen kein Heu und Streue abgeführt werde. Da dieses noch nicht vollzogen worden ist, so
werden die Gesandten von Schwyz und GlaruS neuerdings gebeten, zu verschaffen, daß der Abt bei seinen
^henbriefen beschützt werde. Der Landvogt im Thurgau entrichtet wegen der hohen Gerichte jedem
Boten (der betreffenden Orte) 39 Gulden. Die Boten der VII Orte sainmt dem Landvogt Tschudi
ditten die von Schasshausen dringend, den Kindern der verstorbenen Schauster der ^rau Sophie Huber,
"wiche Töchter in Klöstern sind, ihren Autheil des väterlichen und mütterlichenErbes verabfolgen zu lassen
""d zu gestatten, daß die Theilung von des Bruders Erbtheil vorgenommen werde, damit der Schwester ihr
gebührender Thcil zukomme und sie ihren Nutzen damit schaffen und ihre Schulden bezahlen mögen. Man
'"°lle das gegen die von Schaffhausenwillig vergelten. I»I». Die Fähren von Coblenz („Cobelz"), welche
^ Buchs au den Lauffen führen, beklagen sich, sie können bei dem gesetzten Lohn nicht bestehen; ebenso

sie von dem Hofmeister zu Schaffhauseu mit Worten übel behandelt und für ihren Lohn langsam
("Unverfänklich") bezahlt werden, weßhalb sie ihren Beruf („amt") aufgeben müssen. Man beauftragt daher
dw Landvogt zu Baden, mit denen von Coblenz zu reden, daß sie das Fahr des Weitern versehen. Die

Schaffhausen sollen mit ihrem Hofmeister verschaffen, daß er mit jenen um einen ziemlichen Lohn abkomme
""d ihnen denselben unverzögert entrichte. Ii!. Die von Schaffhausen sollen an das Fenster des Landschreibers
5" Baden gedenken; es koste 3 Kronen. Auf gutes Vertrauen hin hat der Landschreiberdie Fenster aller
^Ul Orte zu Zürich machen lassen und alle andern Orte haben dieselben bezahlt.

Gesandte des Abts zu St. Gallen tragen vor: 1. Ab dem letzten Tage zu Baden haben die
^ Orte dem Abt geschrieben, daß er aus seinein Coiwent zwei Junge auf Hochschulen schicke und sie daselbst

der Theologie studiren lasse. Das sei dem Abt und Convent ganz wohlgefällig gewesen und sie würden
^ gerne thun. Zu dieser Zeit aber werde keine ..gcflißne disciplin, regularitet, gut ordnung und sitten uf
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den gefryten uuiversiteten und Höchen schulen" gepflanzet, sie seien in Unordnung gekommen und wel e»
nicht gehalten wie vor einigen Jahren. Man könne daher nicht für fruchtbar betrachten, zu dieser Zeit die
Jungen auf eine hohe Schule zu schicken. Ebenso habe man dem Abt geschrieben, er solle sich um geschic te
gelehrte Männer und Professoren umsehen lind zu Norschach eilte hohe Schule errichten. Dieses liege n>m
im Vermögen des Gotteshauses nicht, wenn anders nicht dem Gottesdienst und dein Almosen Abbruch cpscht/
solle. Man läßt daher die Sache auf sich beruhen, in der Meinung, der Abt werde die Jungen durch gute
geschickte Schulmeister in der christlichenLehre und Zucht erziehen lassen. 2. Die von straubeuzellbeglauben,
der Spital und die Burger zu St. Gallen, welche zu Straubeuzell Güter haben oder kaufen, sollen ihnei
helfen die Straßen machen, wenn das Bedürfniß es erfordere. Es wird erkennt, man bleibe bei dem voi
den Boten der sechs Orte errichteten Vertrag. Glauben die von Straubeuzell an ihrer Forderung festzuha teil,
so mögen sie den: Spital und den genannten Burgern von St. Gallen vor jene scchv Olte verkünden ui>
daselbst eine Erläuterung begehren. 3. Ab dem letzten Tage haben die sieben (im thurgau regierenden -
Orte dem Abt in Betreff jener eigenen Leute, die von „uneelichcn" Weibspersonen herkommen, glschrieu
Nachdem die Gesandten des Abts nun einen längern Bericht gegeben haben, wie der Abt diese Leute ha e,
und man den betreffenden Vertrag besehen hat, so hat man es gänzlich bei dem eilstcn Artikel und bei^
Art, wie die Sache bisher von dem Abt gepflogen worden ist. verbleiben lassen. 4. Ab dem gleichen
haben die X Orte dem Abt geschrieben, er möge den Landvögten (iin Thnrgau) gestatten, inalefizische Persom'"
durch ihre Knechte in seinen Niedern Gerichten fangen zu lassen, wie das in allen Niedern Gerichten e
Landgrafschaft Thurgau gebraucht werde. Nachdem nun die Gesandten des Abts erläutert haben, wie c

mit dein Fangen solcher Personen gepflogen werde, und wie der Abt in seinen Gerichten im thurgau nu')^
Herrlichkeiten und Freiheiten habe, als andere Gerichtsherren, so läßt man die Sache bei dem bisherige ^
Gebrauche verbleiben; doch soll der Abt bei seinen Amtleuten Vorsorgen, daß sie bei solchem Fangen kenM

Muthwillentreiben und nicht große Kosten veranlassen. 5. Zwischen dem Abt zu St. Gallen und ^
X Orten waltet seit Langem ein Span zu Lütenheid. Da die Orte in kurzer Zeit ihre Rathsbots )a
anderer Geschäfte wegen in den Thurgau abordnen werden, so sollen dieselben den benannten Handel
vor sich nehmen, damit derselbe ausgemacht werde. Es siegelt der Landvogt zu Baden, Aiubros »imhch-
Raths zu Bern, den Iii. Juni 1551. ..... lüi.d.',

St. A. Zürich - »«druckte St. G-illcr Docuincntc, Band 50, k. 145. Die Artikel S und 4 auch im StistSarchiu St. Uallen: Vercmze
Acten- und Vücherarchiv 1K).

II. In Betreff der Herrschaft Rheinthal wird erkennt: 1. Der Ehefrau des Haus Altmaun wurden
von den Verordneten von Glarus für (Ersatz) ihres zugebrachten Gutes einige dein Altmann gl hör

Kleider geschätzt. Da aber dieselben von Vogt Zender als Guthaben des Altmanu verkaust worden, ^
Vogt Conrad Hässi derselben soviel vergüten, als von jenen Kleidern erlöst worden. 2. Die von der m

Religion zu Bernang behaupten, daß die Pfarr- und Pfrundgüter, zu welchen Zwecken immer sie g^ ^
worden, gemäß dem Landfrieden getheilt werden sollen. Dagegen glauben die von der alten Religion ^
der Abt zu St. Gallen, als Lehenherr der Pfründe zu Veruang, daß allerdings der Pfarrcorpus >
angegebener Art zu theilen sei; was aber auf Vigilieu, Vesper, Salve und dergleichen Gottesdienste gc ^
worden, soll dem Meßpriester, der den Willen der Stifter vollbringe, verabreicht werden. Es wird erb n» ^
habe bei dem zu verbleiben,was unter BurgermeisterHaab von Zürich und Bat Feer von Lueern als
Vögten in Betreff der Theilung der Kirchengüterfestgesetzt worden. 3. Der Landvogt eröffnet, es kounuei
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Rheinthal viele Streite über Ehesachen vor. Wenn dann die Lente an das geistliche Gericht nach Constauz

gewiesen werden, so werden sie lange in großen Kosten herumgezogen; er wünsche daher zu wissen, in welchen

Graden die Eh/zulässig sei. Es wird erkennt: diejenigen, welche einander „zum dritten zu der Ehe gryfend

U"d einander nämend", soll der Landvogt von einander weisen; wenn aber zwei einander zum „vierten"

verwandt sind und ohne ihre Verwandtschaft zu kennen, sich ehelichen und beschlafeu, die soll man beisammen

lassen; „dann wäger spge daß sy im etlichen staat by einander,: blichen, denn zu liederlichen lüthen gemacht".

4- Wanzener bittet, ihm zu Bernang den Bau einer Mühle zu bewilligen. Da man eine Mehrzahl von

Miihlen als im Vortheile der armen Leute liegend betrachtet, so wird dem Gesuche entsprochen, doch soll er

Vogt den Ehrsatz geben und der Vogt ihm nach seinem Ermessen einen ziemlichen Bodenzins auflegen.

Wenn im Nheinthal Bußen fällig geworden, welche zum Theil den Obern der Orte, zum Scherl dem Abt

v°" St. Gallen gehörten so wurde der den Orten zuständige Theil beim Eid zu entrichten geboten, während

^ Abt seineu An.heil 'nicht einbringen mochte. Es wird nun bestimmt, daß man denen, welche Bußen

verschulden, beide Bußentheile bei Eiden auszurichten gebiete. Es siegelt der Landvogt zu Bade», A.nbros
r . ^ n n, cv .St. A. Zürich: Rheinthal. Abschicdbuch S. las.

^'Nhos, des Raths zu Bern, am 17. Zum. 6 , ns ..., !-> rr srMs Ziffer 5 den Art, des Abschiedes. Unsere Ziffer 5 folgt datumlos

nuch L St,«.,t. s-e-itt.e..- Adschi.de, A-.ett. ttt.dMiche.,

Archiv (lUstorion irns. 16.) mit dein Datum vom 19. ^uni.

»».,. B«. der. B°..n w !>» «WM r°s:'r-"dm itllv« «WW Hntts Dietrich «.»«MW.

>° H«imdsch..iu <«!!.. s-nns.«», »n, Veis-Nt.d Richu« °«n L-ttdenit-r» zn de. Breimninndettbe.» Nttd imn».

°°-t -Ins ihn. «°n Settttnln».». sei »°u s.b.ck>-" '«uu,,u°. °°» sulenstett, e.tte S.bschu,, »esnilen t „ls ,.

»de. di,s, denselden" Gericht und der Lnndgrafschaft Thtt.guu Hude ziehen ivuldn, Hude .er ^undvngl

»»TH„rz»n.'J°s,Schi»id, des Ruth- jn N». »»-> diese. Erdschns' d.tt Abjtt» ».I°-d°.t, Ter «m, S,mmi»»,n

»»de NN., nde. herichtet. sei. Aiten. he. «..de °°tt 1°-«'» «»!>». ° °. m.de.en Gtt.e.n tern Adzn»

--I«d..i, t»e>nt sie Ntt Ott. !»» °d" »'!->'>»-> '»->»-». »eiche d.tt Abzt.» ebetts» . n.ch, «e.iun«.»,

I« »nn ein F.eie. nd», Adel, .Ntd dishe. sei m de. S-rtsch-st Sum.dichn.n, n, weiche, e. geich-n s.t,

«»» des We»zn».s ...n. ....dien °de. Uttd.-ttGn.e-tt «. i»en..nd de-Mzn» »..«.dm «°.d,tt Dnneden

l" m den. L..N e i„ Schweden de. ».meine Switch, d-ch w.m et».- »«». Mei du. Settt. «e.-Nt.I. .de.

>«»» °..t«.nde «de ..de e. hie«°tt -einen Adzn» jtt »edett schttidt» i-t, -°w»d -wete "''t.nden e.t.e.

°'°Att„. ,.B°den nnd S-chb-.». L-°-» zn R-.ei-t. t.nd Bnd.n»..),-. uns,- M den » ^

ttttd eitte, »nde.tt «°tt ö°ns K°n.t.d «°t. S-°tt-ttd..S K t.ttd S-n-En».,h d.O ... „d,
NN Er bitte freundlich, bei der alten Gewohnheit der Land¬

au Leuwenberg. ausgestellt den 17. Januar 1551. r.r viire irr- ^ ^

»«Ichus. Thnw-tt ,t »..dieidet. und ihn mit seiner E-dsch-». »»° «> »-»»-» »°.d,t.

ttttbehinder. inhren >n inssen. Es «i.d »ttch »»« «e»w»Sb-ies, »»Sgegnt.zen »°tt d-n z.uthsd«t,n

Eid»,n«s,«„ uns -itntt. Tn» j>t Vnden it.. J-H-- >d0«, »-.HM, der >n -nt-tti U.l.I-l duhm lnnieit h».

^'ü-ss ^ des Abz.t« s sei e-lii t.e-t «°.d.tt, «»' dem Thn,»nn bezteht. es ie. in S-bsttrets. «de.
sonst d. I . . c ..ist non welchem der Abzug genommen wiro, der soll denselben auch

geben "u einen . ,t Mflr ! , . ^ ^ ^ ^ ,Mich ^r abzug (nit?) angesprochen

^ "..den,'^e. «.ttd..°»i zeigt »tt. er Hude die
ooer wurde , dem soll »er uozug ^ ^ ^

'Dch SesIdw!s M«Ietf n..ns"w »eit°tMi.«M-t>ch-dtl.s s.il in Krusten ne-h.eiden ttttd Snns Dietrich
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von Gemmingen mit der benannten Erbschaft abzugsfrei abfahren mögen. Es siegelt der Landvogt zu Baden,

Ambros Jmhof, des Raths zu Bern, den 17. Juni 1551.
St. A. Zürich: Thurgauer Abschiede (8 VIII. ZiZ) k. izi verso. — Stistsarchiv St. Gallen: Archivband 18SS, Thurgauisches Archiv

fkom. I., S. 184.

NU. Unterm 11. Juni gicbt Peter (Eichhorn), Abt zu Wettingen, den Boten der VIII Orte Rechnung

über Einnahmen und Ausgaben seines Gotteshauses für die Zeit vom 16. März (Sonntag Lütare) 1550 bis

24. Juni (Johann Baptist) 1551 wie folgt. Einnahmein Vasen 340 Malter, Kernen 2695 Mütt 3 Viertel,

Haber 426 Malter 1 Mütt l'/s Viertel, Roggen 255 Mütt 3 Viertel, Wettinger- und Geißberger-Wein 604^

Sauin, Geld 13,581 Pfund 19 Schilling 4 Haller. Ausgabein Vasen 189 Malter, Kernen 2649 Mütt

2 Viertel, Haber 346 Malter 1 Mütt 3 Viertel, Roggen 245 Mütt 1 Viertel, Erbsen, Bohnen und Gerste

wurden verbraucht, Wcttinger- und Geißberger-Wein 406'/^ Saum, Geld 12,909 Pfund 9 Schilling 9 Haller.

Rest: Vasen 151 Malter, Kernen 46 Mütt 1 Viertel, Haber 79 Malter 3 Mütt 2'/s Viertel, Roggen 10 Mütt

2 Viertel, Wettinger- und Geißberger-Wein 198 Saum, Geld 672 Pfund 10 Schilling 7 Hallen Ausstehende

alte Zinsen und Nestanzen: Kernen 500 Mütt 2 Viertel 2 Jmini, Roggen 26 Mütt, Haber 60 Maller, Geld

210 Pfund 17 Schilling, an den Lehenleuteu „uf Wyn" 555 Pfund 6 Schilling.E. A. A.: Kathol. Abschiede 1541—1590.

«»«. Verwendung für Ulrich Hochrütiner von St. Gallen bei Niklaus Bollwyler, Hauptmann zu Constanz;

siehe Note.

z»K». Verwendung der XIII Orte für die „Strubischen Erben" bei Frankreich; siehe Note.

Im Gesandtenverzcichniß im E. A. A.: Kathol. Abschiede 1541 — 1590 wird Heinrich zum Wcissenbach

als alt-Landammann bezeichnet.

Im Zürcher, Schwyzer und Glarner Exemplar fehlen p, im Berner b, v—ßs, x», <>, uu; im

Basler «.—v, v—A-, p, q, wa; im Freiburger und Solothurner », Ii, «—v, <il, V, t»» ?

im Schaffhauser wie im Basler; im Appenzeller n—v, «—Ii, p, z^—»i». ee aus dem Zürcher

und Berner; lltl aus dem Berner; kv aus dem Schwyzer und Glarner; tk aus dem Freiburger!

TT, Iii», il aus dem Schaffhauser Abschied.

Zu Im eidgenössischen Archiv Aarau liegt die Quittung von Schultheiß und Rath zu Kaiserstuhl

für die 28 Gulden, ausgestellt auf 21. Juli (Maria Magdalena Abend) 1551. Pergam-nwrk»nde mu Siegel.

Zu t. Im Zürcher Abschied wird Michael von Landenberg nicht genannt.

Zu I». 1. Die von den XIII Orten entworfenen Artikel für die Capitel mit Mailand weichen in

folgenden Punkten von dem Entwurf vom 25. Februar 1549 (Abschied von diesem Datum Art. u) ab.

Art. 1. Die Zollfreiheit wird auch gegenüber Zöllen von Communen, Edelleuten und besondern Personen

gefordert. Art. 2 (Salztransport). Im Eingang wird neben Deutschland („Germania") gesagt: oder in

andern Landen und Orten. Der Transportweg für das in Germania oder Veltlin gekaufte Salz wird so

bezeichnet: Vom Thurm zu Olong über den Comersee nach Menas, dann über Land bis Porlezza; wenn

sie Weiter gegen Luggarus wollen, sollen sie von Lauis nach Luyno fahren. Wenn aber Ungewitter entstünde,

daß sie da nicht gelegen landen könnten, mögen sie das Salz nach ihrem Gefallen ablegen, solches aber

vorher dem Amtmann des betreffenden Ortes anzeigen. Das Salz aber, welches außerhalb Germania oder

Veltlin gekauft wird, soll durch die nächsten und gelegensten Straßen geführt werden. Für das deutsche

Salz soll voraus bei den kaiserlichen Beamten zu Menas Geleit enthoben werden, welches aber unentgcldlich

ertheilt werden soll. Der Transport geschieht ohne Zoll für die Kammer oder andere Zollinhaber.
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Aendernngen dieser Bestimmung sind ausgeschlossen. Die Beifügung von 1549 zum Capitulat von 1533
wird hier weggelassen. Art. 3. Neben derjenige» Waare, welche im HerzogthumMailand wächst oder
verarbeitet wird, wird in Betreff der Zollbefreiungauch jene genannt, „die in anderen orten der Herren
Eidgenossen oder der iren als obstat der pündnnß ober Tütschen landen, erdrichen, Herrschaftenund landen
erzogen und gearbeitet" wird. Niemand soll in den Bulgen und Taschen so streng („gfarlich") wie bisher
untersucht werden. Art. 4 wie 1549. Art. 5 wie 1549 mit dem Unterschied, daß die Strafe von
beiden Obrigkeiten bestimmt werden soll. Art. 6. Die Ausnahmsfälle für erlaubte Arreste bleiben weg;
ebenso die Bestimmung über Gelöbnisse von Kosten und Schaden Das Gewährenvon Recht in Monatsfrist
soll unabhängigsein von gegentheiligenPrivilegien, Ordnungenund Satzungen. Art. 7. Es wird beigefügt,
wenn sich ergiebt, daß eine schwere Uebelthat erfolgt sei, so sollen die Schuldigen derjenigen Obrigkeit, deren
Unterthanen sie sind, zur Bestrafung überantwortet werden. Art. 8 erhält den Zusatz: Betreffend das
Kaufen liegender Güter, Anhandnahmc solcher an Zahlungsstatt für Schulden und betreffend Erbschaften und
anderer ähnlicher Verhältnisse wird der Grundsatz des gleichen Gegenrcchts festgestellt.Art. 9 wie 1549;
im Eingang wird die Gewährung des gegenseitigen freien Zu- und Vonganges betont. Die Dauer des
Vertrags wird hier nicht erwähnt. Art. 10 (neu). Die Eidgenossen behalten vor ihre geschwornenBünde
und alle älter» Briefe und Siegel. Art. 11 (früher ein Theil von Art. 9). Die Vertragsdauer, wie
1549. Die Aufschrift dieses Entwurfes datirt vom 15. Juni 1551. (Hiezu zu vergleichen Art. s. des
Abschieds der V Orte vom 26. Mai 1551.)

St. A. Zürich: Abschiede Band IS k. 2S7. - St. A. Bern: Allgcm. cidgenöss. Abschiede dl bl, S. SIS. — K. A. Morus: Abschiede. — K. ».
Basel: Bei diesem Abschied. — K. A. Freiburg: Missivcn über cidgenöss. Angelegenheiten. — K. A. Schasshausen: Abschiede. — L. A.
Appenzell: Abschiede.

2. Die Eingabe der Gesandten des Kaisers und Don Fernands, unterzeichnet: Baden den 18. Juni,
von Angelus Ritius, geht dahin: Rekapitulation der Verhandlungen vom 11. August 1550 und 10. März
1551. Auf die bei jetziger Tngleistnng geschehene Bewerbungder Gesandten zum Abschluß der Capitel zu
gelangen, sei ihnen durch Johann Escher, Stadtschreiber zu Zürich, Pannerherr Tillier von Bern, Vogt
Troger von Uri und Gilg Tschndi, alt-Landvogt zu Glarns, eine Vorlage Seitens der Eidgenossen überreicht
worden, bezüglich welcher sie folgende Punkte auszusetzen haben, beziehungsweise beizufügen oder zu ändern
wünsche»; 1. Im ersten Capitel soll die Zeit der Thenrung vorbehalten werden, damit nicht ein Zustand
eintreten könnte, der das Halten des Versprochene» verunmöglichte. Um dieses genauer zu bestimmen, wolle
man festsetzen, Thenrung im angegebenen Sinne sei vorhanden, wenn im Herzogthum Mailand ein Mütt
Korn 12 imperialische Pfund Mailänderwährnng gelte, bei den übrigen Getreidearten soll dann nach
Marchznhl gerechnet werden; in der Zeit solcher Thenrung soll der Kaiser und der Statthalter von Mailand
den Angehörigen der Eidgenossen nicht mehr als zweitausend Mütt Korn, Roggen, Reis und allerlei Getreides
jährlich zukommen lassen. 2. Im zweiten Capitel, betreffend den Durchzug des Salzes soll es so gehalten
werden, wie es früher („verschinen zyt") gepflogen und in dem der letzten Tagsatzung eingereichten Entwürfe
der Gesandten vorgeschlagen worden ist. 3. Im dritten Capitel soll die Exemtion von den Zöllen
ausdrücklich ans die Zölle des Kaisers und der kaiserlichen Kammer des Herzogthnms Mailand beschränkt
werden, denn der Kaiser könne nicht hingeben was andern, geistlichenoder weltlichen Personen zuständig sei.
4. Unter den Zöllen der Stadt Mailand sollen jene verstandenwerden, welche aufgenommen werde» bei
den ersten Thoren der Gräben dieser Stadt, welche sind und sein werden innerhalb der neuen Mauer
dieser Stadt. 5. Zur Zeit der Pest sollen die Eidgenossen und ihre Angehörigen in den Orten, durch
welche sie passiren müssen, von den in Mailand für das Gesundheitswesen aufgestellten Beamten die
ordentlichen Bolleten entheben. 6. Im vierten Capitel soll erläutert werden, daß die Freiheiten,Privilegien
und Exemtionen von jenen Eidgenossen und ihren Unterthanen dies- und jenseits des Gebirgs benützt werden
können, welche „zu diser zyt" in ihren Landen säßhaft sind und nur für jene Güter, die -sie gehabt haben
und haben im Herzogthum Mailand vom Jahre 1521 bis jetzt. 7. Im neunten Capitel soll bestimmt werden,
daß der Paß geöffnet werde für Kriegsvolk zu Roß und zu Fuß und andere Bedürfnisse, die der Kaiser oder
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seine Regeuten ans Germania oder anderswoher in das HerzogthumMailand zum Schutze desselben zu
senden veranlaßt sein werden; doch sollen auf einmal nur Wenige passiren, sich gehörig verhalten und ihre
Zehrung bezahlen. 8. Die Eidgenossen sollen gute, wahre und lautere Freundschaft beobachten und wcd-r
„gcstrags noch ungestrags" kommen oder fahren wider das Herzogthum Mailand, und ebenso sollen die ""
Hcrzogthum Mailand gegenüber den Eidgenossen alle Treue, Liebe und Gunst beobachte». Gesuch, diese
Vorschläge an die Obern zu bringen und auf dem nächsten Tag Antwort zu geben.

St. A. Lucern: Allg. Abschdc. 0 2, k. 4SS. — St. A. Zürich: Abschiede Band IS, k. 24S. — St. A. Bern: Alls. -idg. Absch. blbl, S. S27.
— L. A. Schwyz: Abschiede. — K. A. GlaruS: Abschiede. — K. A. Basel: Abschiede Band 2«. — K. A. Freiburg: Badischc Abschied-
Band lö, nach den Abschieden von 1S60. — K. A. Solothurn: Abschiede Band so. — K. A. Schaphausen: Abschiede. — 0. A.
Appenzell: Abschiede.

Zu 1. Das Breve Papst Julius III., gegeben zu Rom den 22. Mai 1551, ermahnt, nach einer
längern Einleitung, die Eidgenossen, ihre „fürnemsten" Prälaten aufzufordern,auf den ersten September bem>
Concil zu Trient einzutreffen;auf benannten Tag werde nämlich die zweite Sitzung gehalten. Mchlele->
hierüber werde ihnen HieronymusFrank berichten; auch werde der Papst nächstens einen Prälaten abordnen,
um mit den Eidgenossen in Betreff des Concils Weiteres zu verhandeln. Unterzeichnet: Romulus Ainaseu -

Der Inhalt des Vortrags von Frank und Nosin ist folgender: Nebst der Uebergabc des Breve seien
sie beauftragt, den Eidgenossen den geneigten Willen des Papstes zu ihrer Nation zu vermelden. Dieser
gute Wille habe unter Papst Julius II. begonnen, der die Eidgenossen mit vielen Freiheiten begäbet hu e.
Dieses sei geschehen auf den Rath des Cardinals von Monte, des Bruders des Vaters des jetzigen Papstes-
Da letzterer gesehen habe, wie angenehm den Eidgenossen der Name Julius sei, so habe er nach seiner Wu)
auch so genannt sein wollen, welche Wahl, verbunden mit der Versicherung seiner großen Geneigtheit, rc
Papst den Eidgenossen »»verzögert angezeigt habe. Aber bevor der Papst weitere Zeichen seiner Gunst hu
thuu können, habe er bedacht sein müssen, der gänzlich erschöpften päpstlichen Kammer zu Hülfe zu komnüN-
Deswegen habe er die Garde der italienischen Reisigen entlassen; aber die Garde der Eidgenossen, verordne
zum Schutze seiner Person, auch die in Bononia und Perusa (Perugia), habe er vollständigbeibehalten.
Der Papst habe sich daher verwundert, als es in der Eidgenossenschafthieß, er achte diese Nation nwst'
er hätte seinerseits mehr Grund zu klagen; während alle christlichenFürsten und Potentaten den Papst dar)
eigens abgeordnete Botschaften begrüßten,haben die Eidgenossen dieses nur durch einen Brief gcthan, ben
ein Diener und ein Anderer, der ein Untcrthan des Papstes sei, überbracht haben. Nichtsdestoweniger s^
der Papst und das heilige Collegiumwohl zufrieden gewesen, wie er denn bekanntlich dnrch ein Breve
gedankt habe. Nachdem nnn Frank wieder als Botschafter zu den Eidgenossen bestimmt, und Rosin, eu
Angehöriger dieser Nation, wieder als Diener und Verwalter des Papstes angenommen worden seien, sv^»
sie die Eidgenossen crmahne», sich dem Beispiel der Altvordern gegenüber dem heiligen Stuhl gleichföriwS
zu mache». Sodann sollen sie ihre Prälaten, Doctoren, Gelehrte und Prädicanten verhalten, auf ^
1. September beim Concil zu Trient einzutreffen, welches, nachdem es am 1. Mai angefangen, dai »>zu >nu
seine zivcite Sitzung habe. Der Papst werde übrigens einen Legaten senden, der diesfalls Mehreres uu
den Eidgenossen verhandeln werde. Endlich verlange der Papst zu wissen, ob er sich der Gunst und Hu si
der Eidgenosse» versehen dürfe, wozu es käme, es sei für den Schirm seiner Person, des Kirchenstaates u»
dessen Freiheiten oder die ungehorsamen und ärgerlichen llntcrthnnen zu bestrafen. Die Gesandten wünscht'
daß man eine schriftliche Antwort an sie übergebe. Unterzeichnet Frank und Nosin, ohne Datum.

St. A. Lueern: Allgcm. Abschiede 0 2, t. 417. — St. A. Zürich: Abschiede Band IS, t. 221. — St. A. Bern: Allgel». eidg. Abschiede bl«,
S. 4W. — L. A. Schw?,: Abschiede. - K. A. Basel: Bei diesem Abschied. — K. A. Freiburg: Badische Abschiede, Band 15, nach de
Abschieden von 1S50. — K. A. Solothurn: Abschiede, Band so. — K. A. Schaphausen: Correspondenzen. Das Breve ist abgcdrua
bei St eitler: Schweizer Chronik II 16L.

Zli in. Der etwas gedehnte Vortrag des französischenBotschafters bewegt sich in folgenden Sätzen-
Nachdem Herzog Octavio gesehen, welchen Eifer diejenigen haben, welche die Stadt Parma einnehmen wolltcn-
llnd in Betracht der geringen Mittel, die er zur Beschirmung derselben gehabt habe, und wie der Pups
wenig Willeil habe, ihm Beistand zu leisten, so habe er den König von Frankreich zum Schutze der benannün
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Stadt angerufen. was der König nicht abgeschlagen habe: er wolle dieses den Eidgenossen, seinen Freunden,

kundthnn ' Wenn jemand die Eidgenossen angehen sollte, diesem Vorhaben des Königs m nicht tractatinäß.gcr
Weise durch Verwilligung von Lenten entgegenzutreten, so sollen sie gestützt ans den Frieden und d.e

Vereinung solche Ansinnen abweisen. Unter den. Schein des Papstes, der ganz arm se. und ke.nen Aufbruch

von KriegSlcutcn bestehen könne, wollen der Kaiser und Don Fernand Knechte aus der Eidgenossenschaft

entheben, nicht sowohl, um dieselben zu gebrauchen, als ...» die Eidgenossen zu trennen und somit ihre

Freil.citen ihren Bestand nnd ihr Wesen zu schwäche». Ferner habe der Kon.g den. Gesandten aufgetragen.

Re L eno^ zu berichten. wie in. letzten April der Bischof von Vannes. ^ Gesandter des Königs bei
den. Kaiser einen augsbnrgischen Boten an ihn. Marche-Ferner^ n..t der Buchse der Stadt und e.nen.
Paguet Briefe abgefertigt habe. Als dieser unweit der Stadt Ste.n war. haben ,hm e.n.ge ..verdutzte»

(vermummte) Personen die Briefe genommen. Der gesandte Läufer abe d.eses den. Bürger.»-.,.er nnd

Rath der Stadt Stein angezeigt und eine bezügl.che Bescheinigung verlangt d.e .hm gegeben worden se>.

Den König nehme es fremd, daß solches unter des Kaisers Obrigke.t. zur Ze.t des Fr.edens und so nahe

bei de» Eidgenossen 5^' Abschied vom s. Juni Iddl eingebunden (Copie von Landschrcibcr Bödme,). — St. A.

Sl. A. Zunch, Abschiede Band IS, k. S2„, ^ . L ZI, Schwyz: Abschiede (bei diesem Abschied). - K. A. Vase.,
^ie^^n^,.^. 7'^^ ^i^7,V'^.d 1°'. bei diLm^.bsch^ - 5. A. S°.°N)..,n t Abschiede Band -w. beidiesem Abschied.

^as L A Schwnz' Acten Frankreich enthält ei» Schreiben vom 8. Juli 1551, womit König Heinrich II.
di- MMN ihn g.ch-m-n -I- -- im Sm°..s,-ndn.» ,m> d-n M-I.n nnd dns

dnh-,lq, B-n-lM-n d-- Mz-n-sl-n «»I d-, D-. B-„ ,««d .NN»,

W.MnsiMn Sch.-ib-n n°n »«. ,s. Juli l°Sl NN »chwW (WO...) b.gl»D„ d-,d-n NN.
de», 8. Juli (10. März und 8. Juni 1551) gehaltenenTage m Bade» geben h.efur kc.nc spec.ellen
Anhaltspunkte.

Ku x 1551 13 April Basel an Bern (und die übrigen Orte). Was auf dem letzten Tag zu
Baden wegen der G.'.mpenbergischen Angelegenheitverhandelt, auch was in Betreff einer gütlichen Verhandlung,
welche der von Gumpenberg. nachdem er das gemein- freie unparteiische e.dgenoss. che Recht, zu de», d.e
Eidgenossen die von Basel vermocht haben, abgeschlagen hatte, beantragt habe, verabschiedetworden sei. auch
was dem Kaiser, dem König, dem von Gumpenberg und seiner Fre..ndschaftgeschr.ebcn worden sei. a.uh mi¬
die von Basel ihre Meinung in Betreff der vorgeschlagenengütlichen Verhandlungbeförderlich von Ort zu
Ort anzeigen sollen haben die Boten von Basel berichtet. Als man steh dann über die vorgeschlagenen
gütlichen Mittel be'rathen habe, habe ...an, wie früher wiederholt auf Tagen angezeigt worden sei. befunden,
man sei mit den. von Gu.npenberg in keinen. Recht gestanden und habe ke.n Urthc.l gegen >hn verloren,
weßhalb er sich ohne Grund erlangter Rechte, des Executorial.des Brach...... und der Acht gegen d.e von

Basel bertthme. wie denn auch seine curtisanischen Rechte derer von Basel nirgends erwähnen und somit sie

nichts angehen. Ueberhin behelligen sich die von Basel mit den ... .hrer Obr.gke.t gelegenen Nutzungen der

Dompropstei nicht, indem sie dieselben weder in ihren gemeinen noch „eigenen" Nutzen bez.ehe», w.e der von

Gumpenberg irrig behanpte. sondern dieselben beziehe Sigmund von Pstrt und trage dann auch , w.e se.ne

Vorgänger, die entsprechenden Beschwerden. Durch Verleihung der Dompropste. haben d.e von Basel nur

ge.han, was ihnen lau. alten, eidgenössischen. Herkommen und den Absth.ede» zustund und w.e ihnen auf

dem Taae ... Lucern von. IL. Februar 1524 i» Betreff der Curt.sanen gerathen worden se.. Ucbcrh.n

habe mm. sich in Betreff dieser Leihung vor ein gen,eines freies unparteiisches eidgenössisches Recht erboten.

Ans diesen Gründen werde man begreifen, daß sich die von Basel m.t den. von Gumpenberg ... e.ne gütliche

Verhandlung nicht einlassen können. Um aber das Mögliche zn thun was zur R.che d.ene wolle u.a.,

wenn es unbeschadet den, angeführten alten Herkommen und nan.cntl.ch dem auf 28. ^u». 1524 ... Betreff
der Pensionen Reservaten und Curtisancu ergangenen Abschied unnachthe.l.g gc,chchen könne, bewilligen, daß

der von Gumpenberg. der sich in. Verhältnis) zu den Nutzungen der Dompropstei als Curt.san benehme.
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und Sigmund von Pfirt, der dieselben benutze, sich in Betreff derselben in eine gütliche wissenhaftc

unverbnndene Verhandlung einlassen, wie das unter den genannten Parteien auch früher der Fall war, wobei

sie aber, weil die von Basel ohne Vorwisscn der Eidgenossen nichts bewilligen konnten, das deren Herkomme»

zuwider war, ohne Erfolg von einander geschieden sind. Da der von Gumpenberg seine frühcrn Unterhändler

wieder ernannt habe, so wollen die von Basel ihre Zusätze, die vormals bei der Sache waren, zu Gutem

beider Parteien auch wieder abordnen, und Neuenbürg am Rhein als Mnlstatt annehmen, und zwische»

den beiden Dompröpsteu, den Rechten der Eidgenossen unbeschadet, verhandeln, wodann über den Erfolg de»

Eidgenossen Bericht gegeben werde. Wenn aber letztere fänden, das; eine solche Verhandlung ihrem Herkomme»

und ihren Abschieden nachtheilig wäre, oder der von Gumpenberg nicht einwilligen würde oder kein gütlichem

Abkommen zu Stande käme, so hoffe man, die Eidgenossen werden gemäß den Bünden die von Basel beim

Recht handhaben und vor Gewalt schirmen, zumal sich letztere zu einem geineinen eidgenössischen Re)

erboten haben. St. A. Bern: Baselbuch o, S. ZI. — K. A. Schafshausenl Correspoud-nz-n.

1551, 30. April, Augsburg. Anibros von Gumpenberg an Lncern, zu Händen der übrigen eilf Orte.

Die Antwort der Eidgenossen ab dem letzten Tag gehe dahin: Man wolle gewärtigen, ob die von Baß

einen gütlichen Tag annehmen; wäre dieses nicht der Fall, „so wöllt man uns erst verkünden für c»

merercn gewalt und großen rath in Schwyz, die fachen daselbst rechtlichen uszutragcn, dann sy hene»

Eidtgnossen dahin gefryet sin söllent, jemands irer eerenden (?) Eydtgnosscn anderschwo zu rechten lasse»-

dann vor inn in irem land". Er ivolle nun aber keinen »ergebnen Tag in „Luft" annehmen, um »^

Zeit, Blühe und Kosten zu verlieren, viel weniger ein neues Recht vor Laien bestehen. Er hätte gegla» '

die Eidgenossen würden sich ans sein Verwenden der Ehrbarkeit und Billigkeit gemäß anders gegen ihm »»

seiner Freundschaft benehmen, anstatt die von Basel zu unterstützen. Diese haben ihn mit ihrer goldene«

Bulle lange genug herumgezogen; jetzt wollen ihn erst die Eidgenossen mit unnützen Tagleiftungen »» ^

wenn dieses zu wenig sei, mit ihrem mehreren Gewalt und großen Rath, unter dem Schein angcbli )e«-

Freiheitcn, mit neuer Rechtfertigung behelligen. Hieniit werde er sich nicht befassen. Wenn die Güte m )

platzfinde, so wolle er alle rechtlichen Wege an die Hand nehmen, zu sehen, wie er sich gegen böse >w

ungebührliche Gewalt bei seinen erlangten Rechten erhalten könne. Dabei habe er nicht die Meinung, m

er die Eidgenossen in ihrem Land beunruhigen wolle, wie man grundlos dem Kaiser vorgegeben habe, f

aber hierüber von ihm, Gumpenberg, sattsam aufgeklärt worden sei. Die Eidgenossen beunruhigen sich '

indem sie das unbegründete und unehrbare Benehmen derer von Basel unterstützen, welches der von ^

Eidgenossen selbst ausgegangenen Landsordnung, daß man keinen Geistlichen vergewaltigen oder ihm ^

Seinige nehmen lassen solle, zuwider sei. Zu unlerthänigem schuldigen Gehorsam gegen den Kaiser wiederho^

er das frühere Anerbieten eines gütlichen Tages an unparteiischer sicherer Malstatt. Wenn die von Baß

„vermög der römischen keiserlichen Majestät hierüber gethanen beeret" Zwei bezeichnen, so wolle er b>eß

auch thun; können diese keinen Vergleich zu Stande bringen, so sollen dann der Kaiser und römische Kö»ß

einen Obmann „allein in der beiden Majestäten namen (ernennen?), da sy als der hochwürdig fürst »"

gnädiger Herr bischof zu Constanz, oder das ganz rcgimcnt zu Ensisheim, doch für ein pcrson allein gerec)»^ '

oder der her landvogt darus oder der her canzler desselben regiments oder der her graf Friedrich

Fürstenbcrg, und wellicher einer den Herren Eydgnosscn und den Herren von Basel us discn fürgschlagnen »^
jetzt ernempten einer gfallt", denselben wolle er sich auch gefallen lassen. Die Eidgenossen und die von Baß

mögen nun die Malstatt und den Tag berichten; da werde der Kaiser selbst erscheinen, um die Sache z

fördern, in Maß und Form, „wie wir inen Herren Eydtgnosscn dann selbs hicmit zuschryben". Er

innerhalb sechs Wochen die Antwort der Eidgenossen und derer von Lucern; inzwischen wolle er seine » « t

fertigung einstellen. Wenn in dieser Zeit keine Antwort erfolge, so nehme er das auch für eine A»t>»»^
an und werde dann mit seinen erhaltenen Rechten fürfahren. Nachschrift. Er hätte die von Luccrn

mit seinen Briefen nicht bemüht, wenn sich der Bote der Eidgenossen nicht so unschicklich benommen h^ '

wie sie aus dem Schreiben der (an die?) eilf Orte ersehen werden; hoffentlich werden diese solches nicht unbeste»
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lassen. Die Antwort solle man an den Herrn von Bollwyler, Statthalter Z" Consta»; richten Den Brief
an die eilf Orte mögen sie öffnen »nd den Orten Copien nntthcilen, um sich fnr den nächsten Tag zu
entschließen. K. S°-°"lurn - Mchi.d- Band z°. - K. A. FreiburgI Missw... Luccen. - K. «. Schasshauj-u- C°erc,p°ndenz°n.

Von Lucern an Solothurn (und die übrigen Orte) mitge.heilt mit Begleitschreiben von. 3. Juni
(Mittwoch nach Corporis Christi).

Zu 2. In. Basler Exemplar fehlt in. Schluß der Ausdruck: Mehrheit, es redet nur von Urtheilen
und Erkanntnisse» der Eidgenossen.

Die eiaentlicke aewohnte Jahrrechnung. wie sie sonst i» den Jahrrcchnnngsabschieden »utgetheilt

Wi.d.1mwst>ch S.,.chu-u-- hu. .i-s!» -undu.g.
im Thnrgau von den hohen Gerichte

solothurn) 2 Pfund Ick ^ jedem ^der VIII Orte «19 Gulden; von diesen werden drei Kronen
Posten; hiernach gicbt der dort.ge Vogt lcdenl ve. > .e

Zn ir.
rd

....
v, stnvet stch wer ve. reinem » ck <

Thnrgau von den hohen Gerichten jedem Bot 39 Gulden; aus der Gele.tsbuchse zu B.ll.ner-gen (für
iothurn) 2 Pfund 14 Schilling. Das Appenzeller Exemplar hat, w.e .......er, nur den Nhe.nthaler

>,vsten; hiernach gicbt der dortige Vogt jedem der >111
für -in Fenster den. Landschrciber zu Bade» verausgabt.

Dia i... t? A A - Katlwl Abschiede1541-1590 enthaltene Sammlung giebt die Vogteirechm.ng
so: I^Nechnuna mit Jost Schund, des Raths zu Uri. als Vogt in, Thurgau. Einnahn.cn von den hohen
Gerick.ten 1119 Gulden 7 Schilling 6 Denar. Ausgaben 685 (Gulden?), „me das auch in das usgeben
dlm! ' a . ß sti d - Wv gülden v ß. d. für 53 tag". Rest 398 Gulden 6 Schilling 3 Denar.
Trifft jeden, der X Orte 39 Gulden 12 Schilling 7 Denar. Annahmen von den weder.. Gerichten

180 Gd. 2 Sch.llln 6 Denar. Ausgaben 60 Gulden 8 Sch.lling 3 Denar. Rest 119 Gulden

nnit hinder". 2. Ab
innahmen 2ck95 Pfu
»geben" ck82 Pfund

?"«!!» Psm.dVs'Ä°lW» H-«--. » »i°b. j-d-m Ott 22

„ ^ VII Orte 1? ^.uoen r e-cy.umg » z^enar, „ijr aoer i o.

9 Schlllu.g 3 Denar. . e »st 1 ^ Wegmann. des Raths zu Zürich, als Vogt der Freien Aemter.
a»»t h.nder". ^ ^ ^ 2 Denar, „und sind die frücht darin vcrgriffenlich". „Ordentlich

Einnahme.. 2ck95 Pfun Kaller mehr 9 Pfund 7 Schilling. Ausgaben wegen des Ncchtshandels

3.'R^m'g mi^^ros^M ^°n Urß ^Landvogt l« Sargans Einnahmen 166t. Pfund ck Sch.lln.g
11 Kaller Ansaaben 1059 Pfund 11 Schilling 6 Haller. Nach Abrechnung g.ebt der Vogt jedem Ort
80 Pfund ck Rechnung mit Konrad HM. des Raths zu Glarus. als Landvogt .... Rhe.nthal. Annahmen
^"!diu « SA?2 D«., Gu..-» «V- S«.«.» Gu,»-N SchMi,,»

»°n w-,d-u » P!««d «nd I°d°>« O-. s PI°«d .. . wn ju U.I„UM» ,«
Pinn« und j-d-»1 Ort s Pinn»! d->» !« »«M°« 2 PInnd «nd 1-d-m Ott . PI«»d. d.m M ZuMch
1 Mund und iedc.» Ort 1 Pfund 2 Schilling; dem zu Coblenz 2 Pfund und jedem Ort 2 Pfund
1 I, >l' c. ., wilmeracu 2 Pfund und jedem der VI Orte 1 Pfund ck Schilling; de.» zu Lunkhofen

2 Pfund "md jede».'Ort 2 Pfund 3 Schilling. 7. 2 kaiserische Kronen 11 Batzen vom Zins in. Stadhof.

Magna»; 1 Krone eine», armen an...... ° - . ^, i'. . ^ ^ ,
n. »u,.uliuz.u «MM- » Psnnd -lu-n, Uttum »«>«> NM. DttN.mtt 2 P.uud I-SchM», d.m N.ch.nch,-.
Seiler und Erendinaen - 21 Kronen denen von Ka.ferftnhl wegen der Gerichte zu Rum.ko»; 3 Krone» von
°e... Wild r? " ) 10 Pfund den Schütze» zu Baden ; ck Pfund den Stadtknechten zu Baden; 14 Pfund
»ls Jahrlohn und Besserung den, Untervogt; 34 Pfund den beiden Gele.tsleute» und ihren Weibern und
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7." - Psmid s-iu-m S»bstii>„->, ^ zo Pftn.d d->«

d-m Sch«. /« Pst,^ d-n PU-p-.u 4 Ps.„,t> d-m Z»,", Ps«d

.»«. 7 »TL«-' «i-M- - «w» -«-°st. Sch-ii.-,.. - Pstmd-V. P.mst, - «°»d d.m T.„,...^ 2 «w» d-m H.„- M-,--i

A.4 I>. Ziff. 2 c«-„m,«>

Beschluß^ als Art 8 den in Abschied Art. Ziff. 5 (Bußentheilung) aufgenommenen

Mist» A«/7.7,^7" m» .14 «°... d.» i>,

wlsm« O,i«i,,c,l wild,, ,u.! /l4, l biff. d >ins-r-s W.chi-d-S ist i.s . 3 aw besondere Urkunde mrt den, Datum von, 19. Juni 1551 enthalten.

auch m,c Rudere Urkn!ti/'5^kDruckten St. Galler Docun.eute Band 59. 5 152
der VII in. ^k.nnnn . 7° ? Spccmlitätcu erzeigt: 1. Die Verhandlung geschieht vor den Bote»

unehelichen Weibsbildern^'»."' 77 7 betreffenden Kinder werden bezeichnet als Kinder, die von

solche Kinder in den »irko 777" geboren worden sind. 3. Der Streit bewegte sich darüber, ob

de». Abt gehören und G u' . " des Abts und in der hohen Obrigkeit der VII Orte in. Thurga"

ist der vom 26. Januar' 15M) ^''^hörige der Orte seien. (Der angerufene Vertrag

I,, , , c,^ . . ^ Zunch- Gcd.uckte St. Galt«' Documcnt« l>. a. O. — St.ftSinchio St. GallcNi Actenabtheilung.

t- 152 voroo'cine klüw n7 gedruckten St. Galler Documente Band SS

Seite der Eidgenon. 7 ' 1- Als bisheriger Gebrauch wird (vo»

der hohen Obrigkeit d-r'77 Wenn der Landvogt im Thurgau Einen wegen malesizischer Sache» >»

vorher den wcltllcken M.^.7 " '"7"'" Gerichten des Abts fangen lassen wollte, so habe er das

fangen lassen und dn. ' ^l.»lleuten des Abts anzeigen müssen i dieselben haben dann den Uebelthätcr

große des Landvogts übergeben. Dabei seien aber von den Amtleuten des Ms

genügt Kütten 7 ^ worden, indem sie viele Leute zum Fangen brauchten, während zwei oder dr->

Hobe, so habe' der Vogt^ ^gelassen worden sei und kein Vermögen g-hab-
Die übrigen Geriektaü?.- > e ^'irrchten müssen. was den Orten zu schwer fM-

Artikel in den, Ve.t7 '7 "7" 1 Fn"ge»s malesizischer Personen gar nichts an. Der sechste

sich, ungebührliche Kost?.. abMellm.^''""^' ^ ^^^rechen. 2. Der Abt anerbiet-t

g ^ Gedruckte St. Kaller Documente a. a. O. — StistSarchiv St. Galleu: Actcnabtheilung.

EidgenossewllmU ^ '777 ^"7^ an die zu Baden versammelten Boten der XIII Orte der

w-ll^^M^eldm ?uf . r Schreibe., von. 16. Juni. Um des Ulrich Höchrütiner zu schonen-

davon daß damals d'i "7 r be.m römischen Kaiser und König gestanden sei, abgesehen

»icht m.sq söhn labe. "°ü 7"^"^ ^ befunden haben, was bei denen, die sid)

der rö?wL^.^^ 7' Fall sei Den Eidgenossen zu Ehre., und Gefallen habe auf ihre Fürbitte

waren ihn. wieder !>>. i> ü 777 ^ ^ssen. und Hochrütiners Güter, die damals noch vorhanden

des Fernern befokle. ? k das weitere Verivendc» der Eidgenossen habe der König ^

Kaiser und Könia n.w bloß den gebräuchlichen Verschreibungen. ferner nicht n'iede»

Vermögen i^ B ' ^ H? ^'?erreich zu dienen, sondern auch der Pflicht, in. Verhältniß zu seine'"

'vas dieser Stadt ew k 7 Constanz nüttragen zu helfen, enthob-",

von C n^ W'. Gegen diese Gnade sei Höchrütiner aber undankbar, indem e- "°",ta»z und .hre Zugewandten ... den Gebieten der Eidgenossen mit unleidlichen A resteu verfolge-
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weil sie seine Güter nicht beschützt haben sollen, die doch damals außer Stand gewesen seien, sich selbst zu

beschirmen. Aus diesen Gründen könne er, Bollwyler, dem auferlegt worden sei, die von Consta»;, als

Unterthanen des Königs („irer Majestät") zu beschütze», ohne weitern Befehl nichts verabfolgen lassen.

Wenn aber die Eidgenossen ihn vertröste», den Hochrütiner anzuhalten, daß er dasjenige, was er an denen

von Constanz oder ihren Verwandten fordere, vor derer ordentlichen und rechten Obrigkeit mit Recht suchen

wolle, so wolle er, Bollwyler, Alles was vorhanden und aus Wein oder sonst erlöst worden sei, ohne

O-uittnugsverschreibung verabfolgen lassen. In Betreff des klebrigen soll ihm alle Billigkeit und was recht

sei. geschehen; denn ihm, Bollwyler, sei aufgetragen, der Eidgenossenschaft alle Freundschaft und gute

Nachbarschaft zu erweisen, was er, soweit die Ehre es erlaube, erfüllen wolle. St. A. Zürich- A. C°ns.°nz.

Zu pp. 1551, 14. Juni. Die XIII Orte an den Herrn von Mandelot (laut Nachschrift auch an

die Herren von Lange, Sanchy sSancy?) und Belivier sBcllievre?) und an den König selbst). Auf dieser

Jahrrechnung sei von den Strubischen Erbe», die meistentheils in den Gebieten von Zürich, Schaffhausen

und St. Gallen sitzen, abermals berichtet worden, daß zwar der König von Frankreich die Strubische Erbs-

angelcgenheit, um sie zu beförderlichem Ende gelangen zu lassen, zu seinen Händen gezogen habe; aber dessen

ungeachtet wolle man doch in dieser Sache keinen Stillstand geben und wicderfahrcn lassen und bedränge

man sie mit neuen „Parischcn Commendainenten". zumal sie gezwungen worden seien, 25 Kronen Buße zu

erlegen und Bezahlung der Kosten gegen den von Melier zu „leien, als ircm widertheil zu thun gethreuwt".

was Alles dem Frieden zuwider sei. Sic bitte» daher die Boten wiederholt um ein freundliches Fürschreiben

an die Adressaten, in der Hoffnung, dessen zu genießen. Nach den in dieser Angelegenheit erfolgten vielen

Schreiben der Obern haben die Boten gehofft, die lang hingezogene Sache werde zur endlichen austräglichen

Erörterung gelangen. Da dieses aber nicht erfolgt sei, so habe man das gestellte Begehren nicht verweigern

können und bitte daher, um der Billigkeit und Ruhe wegen, zu verschaffen, daß nicht nur derzeit mit

„solichem rechten" stillgestanden werde, sondern daß auch um die 25 Kronen von dem Sergent wiederum

„Widerlegung" erfolge und die Strubischen und andere Kaufleute von „irer" wegen ruhig, unersucht und

unbekümmert belassen oder sonst gütlich betragen und ihre gegebene Eaution „usgehebt" werden. Das werde

den Boten und ihren Obern zu großem Wohlgefallen gereichen. Sollte aber wider Verhoffen das Genannte

nicht geschehen, so würde man durch andere Mittel m der Sache handeln und sie mit dem angefangenen

und veranlaßten, durch den Herrn von Sancy („Sensi"), königlichen Rath, aber abgeschafften Marchtag

fürfahrcn lasse». Man hoffe aber, die Adressaten werden zur Verhütung von allerlei Weitläufigkeit das

Beste thun E. A. A-- Abschied Acta und Beilagen 15S<—löse; Coneept, das nicht immer über alle Unllarheit erhaben ist.

173.

K-Ngelverg. 1551, 22. Juni (Montag vor St. Johann des Täufers Tag).

Staatsarchiv Luc-rn- Engelbergbuch No. S«, k. SS.

Gesandte- Lucern N Dulliker, Seckel.neisterund des kleinen Raths. Schwyz. Vogt Schorns
(„Schorer"), des Raths. Unterwal den. Vogt Sebastian Omlin, des Raths zu Obwalden; Erni Lussi,

Landammann zu Nidwalden. c. > m r ^ ^
Vor den genannten Gesandten, mit Beizug Einiger aus dem Thal, und m Anwesenheit von Hans Lussi,

Vogt zu Enqelberq legt Abt Bernhard Rechnung ab. Die Boten sind mit derselben wohl zufrieden und
dem Ab.' stln.n ZW. «ch- »,,d Urb.,.. Di- Mm-Hm.» -» Ztchn. z -hnl-u GM.N,

->°r». Hab,.. W-in, An-'", KiiS und M.H b-.r°«.u 4S?9 Pfund IZ Schill,ng II Hall.-., mb-anff-a da»
t!6
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Geld, welches der Abt entlehnen mußte. Die Allsgaben, nämlich Kosten wegen der Pfründe zu Küßnacht,
für diesjährige Bauten und den Haushalt belaufen sich auf 4936 Pfund 10 Schilling 11 Haller. Das
Gotteshaus schuldet somit dem Abt 256 Pfund 12 Schilling. Das Gotteshaus hat laufende Schulden
367 Pfund 9 Schilling 6 Haller. Es besitzt zu Küßnacht am Zürichsee lind im Kloster ungefähr 100 Eimer
Wein, an Korn hinlänglich bis man das diesjährige brauchen kann; der Abt hat nämlich beim Bau sehr
viel gebraucht; der Haber ist fast gänzlich verkauft; das Kloster hat serner bei 20 entwöhnte Kälber, 8 Meis¬
rinder, 15 Meisochsen, 6 Zeitrinder, 3 Zeitochsen, 46 Kühe, 7 große Ochsen, bei 60 Geißen, 20 Gitzi,
6 Schweine, eine Stute mit 4 Füllen, worunter 3 Hengste, 2 alte München sind schlecht, bei 350 verschiedene
Käse, bei 400 Maß Öhl zu Lucern.

174.

Mern. 1551, 22. Juni bis 3. Juli.
Staatsarchiv Bern: Jnstructionsbuch N k. UN.

Verhandlung zwischen Bern, Freiburg und dem Grafen von Grell erz.

Gesandte: Freiburg. (Petermann) Ammann, Schultheiß; Ulrich Nix.
I. (22. Juni). Nachdem die beiden Städte für Beilegung der Anstände zwischen dem Grafen und dessen

Unterthanen ob und unter der Bocken, Bürgern beider Städte, mit Briefeil und Botschaften viele Mühe und
Kosten gehabt haben, aber Alles fruchtlos war, haben sie sich zusammen verfügt und aller Theile Burgrecht,
Brief und Siegel genau untersucht und sich darauf auf einen satten Nathschlag vereinbart und dein Grafen
geschriebeil und seine Antwort gefordert. Er entgegnete hierauf, wegeil seiner Krankheit und angefangenen
Diät („Diet") sei er an der Antwort gehindert, und verlangte Aufschub bis zum 15. Juni, dann wolle er
persönlich nach Bern („allhar") kommen. Das wurde ihm bewilligt. Seine Ankunft hat sich aber verzögert
bis zum 20. Juni, wo er dann Montags den 22. Juni vor denen zu Bern und den Gesandten zu Freiburg
erschienen ist. Nachdem man ihm gegenüber die betreffende Antwort neuerdings gefordert hatte, entschuldigte
er vorab sein langes Ausbleiben mit der Blödigkeit seines Leibes und verlangte dann, man solle ihm etile»
Punkt, in welchem er gefehlt haben solle, um den andern vorhalten, er glaube sich in Betreff von jedem zur
Genüge entschuldigen zu können. Es wurde ihm geantwortet, man habe ihm die fraglichen Artikel zugeschrieben,
er möge die betreffende Schrift besehen; wenn es ihm ungelegen sei, jetzt darüber zu antworten, so möge
er dieses morgen thun. Dessen war er wohl zufrieden. II. (23. Juni, Dienstag). Der Graf eröffnet, es
sei ihm in deutscher Sprache geschriebeil worden, der er nicht kundig sei. Als er seine hergebrachte»
Schriften untersucht habe, habe sich die wälsche Verdolmetschung des betreffenden Schreibens nicht vorgefunden,
seine Diener habeil dieselbe (mitzunehmen)vergessen. Er habe einen Schreiber gesucht, der ihm die fragliche
Missive übersetze, habe aber erst spät einen solchen erbitten mögen; der habe die ganze Nacht geschrieben u»d
sei am Morgen mit der Sache zurecht gekommen. Er wolle nun heute darüber sitzen und begehre für die
Antwort Ausschub auf morgen. Es wird ihm entgegnet, man habe sich eines solchen Verzugs nicht versehe»,
er Hütte Zeit genug gehabt, sich über die Sache zu bedenken, doch wolle man ihm Ziel geben bis Morge»
(24. Juni) oder Samstag (27. Juni). Der Graf entschuldigt sich mit vieleil Worten. III- (24. J»>»,
Mittwoch). Der Graf eröffnet, er habe die Verdolmetschung des Schreibeils beider Städte vor sich gcnomim»
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und eine schriftliche Antwort, die sich über jeden Artikel verbreite, aufgesetzt, die er vorlegt. Da dieselbe in
wälscher Sprache abgefaßt und sehr lang ist, und daher nicht wohl möglich ist, dieselbe „ursatzlich" in
deutscher Sprache zu lesen und gründlich zu verstehen, und die Boten von Freiburg wegen der Besetzung
des Regiments gerne heimkehren, so wird beschlossen, die benannte Schrift soll ins Deutsche übersetzt, nichts
destowenigeraber ihnen eine Abschrist der wälschen Abfassung nachgeschicktwerden, dieselbe ihren Herreu
vorzulegen Dann wolle man auf Samstag (27. Juni) sich wieder versammeln und die deutsche Verdolmetschung
verhören Aus gewissen Ursachen hat sich dann die Sache bis Dienstag (30. Juni) verzogen. IV. (30. Juni,
Dienstag) Vor dem gesessnen Rathe in Beisein der Bolen von Freiburg wird die genannte deutsche Über¬
setzung der Antwort des Grafen verlesen und hierauf dein Grafen folgende Meinung eröffnet: In seinem
schriftlichen Vortrag habe er keine willfahrige Antwort auf das Schreiben beider Städte niedergelegtund
die letztern in keinem Punkte geehrt. Man bitte ihn daher nochmals als lieben Burger beider Städte,
denselben sich freundlich und willfährig zu erzeigen. Er möge bedenken, wie diese mit Mühe und Arbeit
zwischen ihm und seinen Unterthanen einen freundlichen Spruch gemacht haben, der letztern sehr nachtheilig,
ihm aber von Nutzen gewesen wäre; wie sie mit dringenden Worten jene beredet haben, den Spruch anzunehmen,
-r aber denselben abgeschlagen habe. Wenn er auf seiner Antwort beharren würde, so wären die Städte
veranlaßt ein Einsehe.: zu thun, damit ihre Bürger beim Recht, ihren Freiheiten, alten hergebrachten Bräuchen
und Gewohnheiten verbleiben könnten. Nach begehrtem und bewilligtem Verdank eröffnet der Graf, er
verwundere sich sehr, daß mau ihm vorhalte, er habe über keinen Artikel Antwort gegeben. Er habe sich
aller Billigkeit beflissen und auf jeden Artikel so geantwortet, daß man zufrieden sein könne. Wäre das
nicht geschehen, so wäre es ihm leid; er wolle Alles thun, was ziemlich, billig und recht und ihm möglich
sei; namentlich wolle er die Unterthanen bei ihren Freiheiten belassen und die letztern eher vermehren als
vermindern. Er erinnere sich auch nicht anders, als wie es göttlich, ziemlich und ehrlich sei, gehandelt zu
haben. Wolle man sich hiemit nicht begnügen, so möge man ihm jene Punkte, in denen er gefehlt haben
sollte, vorführen; er werde'weiters gebührendeAntwort geben. Hierauf ist der Graf abgetreten. Nachdem
'"an ihn wieder'vorberufen hat, wird ihm angezeigt, entweder habe er die Sache nicht richtig verstanden
oder dann habe ihm der Schultheiß dieselbe nicht gehörig erläutert; man beschuldige ihn nicht, daß er über
keinen Artikel Antwort gegeben habe, sondern daß er in keinem Punkt die Städte geehrt und ihnen willfahrt
habe; er werde daher nochmals zur Antwort aufgefordert. Auf dieses bekennt der Graf, daß das Mißverständniß
auf seiner Seite gelegen sei, und begehrt nochmals einen Verdank. Nach demselben eröffnet er, er glaube
genug gethan zu haben und aller Billigkeit nachgekommen zu sein. In Folge der Bitte der Städte habe er
seine Unterthanen ziemlich und gnädig gehalten, sei gegen sie stillgestanden und habe die abgetretenenund
ungehorsamenwieder zu Haus und Heim gelassen, obwohl sie ein Anderes verdient hätten. Er bitte, ihm
wie früher in diesen und andern Dingen beholfen und berathen zu sein, und möchte gerne wissen, ob die
Städte ihre Unterthanen, wenn diese in gleicher Weise wider sie handeln würden, nicht in gleicher Weise
halten und strafen würden Es wird ihm geantwortet, man hoffe, er werde sich eines Bessern besinnen und
'"orgen mit willfähriger Antwort begegnen; denn an die bisher gegebenen Antworten könne man nicht kommen,
U"d müßte man sonst zusehen, wie der Sache weiter zu begegnen märe. V. (1. Juli, Mittwoch). Auf die
au den Grafen gerichtete Frage, ob er sich eines Bessern besonnen habe, erklärt er, er habe sich nach seinem
Verstand und Vermögen beflissen, sich den beiden Städten willfährig zu erzeigen und legt diesfalls eine
schriftliche Antwort ein, welche verlesen wird, worauf der Graf sich wieder entfernt. Die Städte vereinigen
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sich nun auf eine Entgegnung und lassen dem Grafen Folgendes eröffnen: Seine Antwort rede unter Andel m

vo» einer freundlichen „Vision, das ist Besichtigung". Damit er nun erfahre, daß die beiden Städte die

Sache gut meinen und ihm und seinen Unterthaneu zur Ruhe und Einigkeit verhelfen wollen, so wolle man

sich mit seiner schriftlichen Antwort dermalen begnügen, wein: er alle Handlungen, die sich bisher zwischen

ihm und seinen Unterthanen zugetragen haben, aufgebe und dieselben, gleich als ob sie nicht geschehen wären,

nichts gelten lasse, namentlich das erlangte Passement von Händen gebe, und dann seine Unterthanen bei

ihren Freiheiten, hergebrachten Rechten und Gewohnheiten, wie seine Vordem und sein Vater gethan haben,

bleiben lasse, Brief und Siegel, die er ihnen verheißen habe, gebe, und überhaupt Alles, was der Sendbnef

beider Städte an ihn enthalte, erstatte. Wenn dann ihm und den Scinigen, den Burgern beider Städte,

etwas weiter angelegen sei und der Graf auf den freundlichen Ausspruch beider Städte kommen und (ihnen

die Sache) ganz und gar übergeben wolle, so wolle man beide Parteien und ihre Gcwahrsamen verhöre»

und zu Gutem und zur Ruhe beider Theile einen freundlichen Ausspruch geben, so daß für die Folge beide

klar wissen, wie sie sich gegen einander zu halten haben. Würde der Graf dieses abschlagen, so müßte man

Bedacht nehmen, was ferners zu thun sei, damit die Sache zu Ende gebracht werde. Räch Mitteilung

dieser Antwort erwiedcrt der Graf, wegen Schwachheit seines Leibs sei ihn: unmöglich, dermalen weiters zu

verhandeln; er begehre einen Verschub; der wird ihm bis morgen bewilligt. VI. (2. Juli, Donstag). Au

den gestrigen Bescheid, der wegen der Krankheit des Grafen dem Herrn von Villarsel mitgetheilt worden «st,

eröffnet nun der Graf, er bitte vor Allein aus die beiden Städte, die er stets als seine Väter und Schiriner

betrachte, wenn er etwas vorbrächte, das ihnen nicht gefällig wäre, es nicht übel zu nehmen, sondern ihn

für entschuldigt zu halten; beide Städte wissen wohl, daß wenn sich Anstände zwischen ihnen und seinen

Vorder» zugetragen haben, dieselben immer gütlich beigelegt worden und die Sache nie zu einem rechtli )en

Entscheid gelangt sei, was auch er verlange. Da die vorliegende Angelegenheit seine Ehre kränken wür e,

wenn er sich nicht vertheidigen und zeigen würde, daß ihm unrecht geschehen sei, so bitte er dringend anzuhören,

was seine Unterthanen gegen ihn gethan und er mit Recht gegen sie erlangt habe. Wenn das geschehe, so

wolle er nicht verweigern, den beiden Städten zu willfahren, sie zu ehren und Alles zu thun, wwo zieinlic),

billig, recht und ihm möglich sei. Die von Freiburg haben ihn: Recht angeboten, das er aber bisher ni)

angenommen habe, sondern er habe stets in der Freundlichkeit und Güte handeln wollen, wessen e:'

noch gesinnt sei, und bitte, ihn: bürgerliche und väterliche Liebe und Treue zu erweisen. Wein: abe: dw

Alles umsonst sei, so wolle er sich des Rechten nicht entziehen, wiewohl ihm solches leid thäte. Würde n:a>

sich mit dieser Antwort nicht begnügen, so begehre er vor den Städten weiter«: Bescheid und Antwort z

geben. Es wird ihn: hierauf erwiedert, der Bescheid der beide«: Städte von gester«: und seine Antwort vo>

heute gehe«: nicht «veit auseinander; die Meinung der Städte sei nämlich auch nicht die, daß die Sa

abgemacht «verde, ohne daß er verhört «verde«: solle. Man «volle zuerst ihn, seine Klage«: und Alles, wo

er mündlich oder schriftlich einwende, und dann die Beschwerden und Antworten der Bürger der sm« ^
vernehme«:, wodann in der Freundlichkeit gesprochen werden soll. Doch vor Allein, wie schon heiter

und ausbedingt «vorden sei, sollen alle bisherigen Handlungen aufgehoben werden; die Städte finden ^
es sei dein Handel nicht förderlich, wenn der Graf ihre Burger gemeinlich oder sonderlich „verdamt «' e

condemnirt und in vecht behalte", sondern er soll den Städten laut den: ihn: überiiüttelten Briefe «villfa Mi

Da er die Städte so oft seine Väter «renne, soll er sich dessen nicht beschweren, da billig ein ^>ohn den: Va e

gehorche und hinwieder keine herzlichere Liebe und Treue gesunde«: «verde, als von Seite der Väter gegen ihre Kin «o
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Der Graf antwortet, seine Unterthanen haben ihn der Art bedroht und bei beiden Städten verunglimpft,

daß er dieses nicht solcher Art fallen und hingehen lassen und hierin den Städten entsprechen könne; er bitte

dringend, sich mit der gegebenen Antwort zu begnügen. Mit Freiburg habe er ein besonderes Burgrccht,

demgemäß ihm das Recht angeboten worden sei; in diesem Rcchtsbot stehe er noch; er sei urbietig, jedem

Burgrecht besonders nachzukommen, nämlich denen von Freiburg „daheime" und denen von Bern hier zu

antworten; doch dringe er stets auf die Freundlichkeit. Es wird ihn, erwiedert, man sehe wohl, daß er

beide Städte trennen wolle, was man aber aus folgenden Gründen nicht zugeben könne: Dem Grafen

sei bekannt, daß anfänglich die Boten beider Städte in dem Span zwischen ihm und seinen Unterthanen

von Saanen gütlich gehandelt und einen gemeinschaftlichen Spruch gegeben haben. Nachher haben sie wieder

ihre Boten zu dem Grafen nach Greyerz geschickt und freundlich und dringlich mit ihm reden lassen. Dann

haben beide Städte sich miteinander berathen und ihm zugeschrieben. In gegenwärtiger Bei Handlung sei

-r bisher vor beiden Städten erschienen, habe ihnen vereint Rede und Antwort gegeben und von ihnen

Bescheid empfangen. Deshalb seien sie entschlossen, sich nicht trennen zu lassen, und wollen ihm nicht verhehlen,

wenn er oder jemand seinerwegen gegen ihre Burger Gewalt brauchen wollte, so würden sie dieses nicht

dulden, sondern vermöge der Burgrechte und dem oftgenannten Sendbriefe sie schützen. Er solle daher seine

Unterthanen bei den Freiheiten und Rechten, die sie gehabt haben, als sie Burger beider Städte geworden

sind, bleiben lassen. Wenn er sich nicht eines Bessern besinne, so werden beide Städte den Handel an ihren

wehrern Gewalt, das heißt an die Burger bringen, und die weitern Beschlüsse erwarten. Als der Graf

verstanden hat, daß die Angelegenheit vor die großen Räthc kommen soll, ist er dessen sehr zufrieden gewesen

und hat den Herren beider Städte freundlichen Dank gesagt. Auf dieses wird ihm erläutert, es sei nicht

die Meinung, daß die Angelegenheit in jeder Stadt vor den großen Rath komme und der Graf hier verhört

werde, sondem man werde sich allein beratschlagen, was in der Sache des Fernern zu thun sei, wodann

Man den endlich vereinbarten Entscheid dem Grafen eröffnen und unbedingt bei demselben verbleiben werde.

Der Graf entgegnet hierüber, er sei anhergekommen, zu vernehmen, was er Unziemliches und Unrechtes

gethan habe, und um sich hieraus zu verantworten; woraus ihm gesagt wird, „er habe noch ein gut wort

hinter im, daß er sich wol entdeken möge". VII. Nachdem die Boten von Freiburg einen schriftlichen Abschied

aller Verhandlung verlangt hatten und darauf verritten sind, ist Tags darauf (3. Juli, Freitag) der Graf

vor dencu von Bern erschienen und hat eröffnet: die Ursache, warum er bisher den beiden Städten nicht

willfahrt habe, liege in seinem kleinen Verstände. Da aber die von Bern sich väterlich gegen ihn erboten

haben, habe er sich in letzter Nacht das gemeine Sprüchwort, daß übernächtiger Rath Goldes werth sei, zu

Herzen geführt, und da billig ein Sohn dem Vater gehorsam sein solle, so wolle er dieses auch beobachten

und sei daher geneigt, ihrem Begehren zu willfahren und sie zu ehren. Dabei getröste er sich, man werde

'hn gütig oerhören, alles Vorgefallene reiflich untersuchen, ihm zu dem, wozu er Recht habe, verhelfen und

ihn bei seinen Herrlichkeiten und Herkommenheiten schützen und schirmen, wobei er sich erbiete, Leib und Gut

W Diensten beider Städte zu setzen. Da er aber dermalen wegen Leibeskrankheit, wie man augenscheinlich

sehen werde, die betreffende gütliche Verhandlung nicht erwarten könne, so möge man ihm eine Zeitlang

Nuhe gönnen; dann wolle er sich zur Sache schicken und anherkommeu. Dieses wird ihm zugestanden und

ihm sein Erbieten freundlich verdankt und bemerkt, daß man solches nicht vergessen, sondern m diesen Abschied

siellen werde. Den Abschied unterschreibt der Sladtschrciber zu Bern.
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Mit geringer Redactionsvcrschiedenheitsteht der Abschied auch im Berner Rathsbnch No. 316 und 317,
zweite Abtheil. S. 86, 90, 91, 117, 124, 128, 134. Die Namen der Gesandten von Freiburg aus
der letzter» Quelle. Die Redaction im Jnstructionsbuchgicbt als Anfangsdatum den 22. Juli (Montag)!
der folgende Context und das Rathsbuchconstatiren hinlänglich den Jrrthum.

Zu IV. Die Forderungender Städte enthält der Abschied vom 29., 30. April und 1. Mai 1551. Die
Antwort des Grafen besteht in Folgendem! „Herrn Grafen von Gryers antwort in Tütsch." Auf die eingänglich
angefügte Erinnerung an das alte Verhältniß zwischen den Städten und dem Grafen antworte er, daß er
auf Erden nichts Lieberes gehabt habe, noch haben wolle, als mit ihnen zu leben und zu bleiben, wolle daher
auch das Burgrecht treulich aufrecht erhalten und glaube auch nicht, daß er in gegenwärtigen Verhältnisse«
sich gegen dasselbe verfehlt habe, andernfalls bitte er, ihm schriftlich mitzutheilen, in welchen Punkten dieses
geschehen sein sollte. Vck 1 (der Forderungen). Als Herr und Fürst über seine Unterthanensei er berechtigt
gewesen, diesen zu verbieten, neue Bündnisse zu machen oder ohne seine Erlaubniß in fremde Kriegsdienste
zu ziehen, was ihren geschriebenen Freiheiten, von denen sie ihre Abschriften gezeigt haben, nicht widerspreche-
Nun aber haben diese Unterthanenin offener Rebellion als Ungehorsame ihm unter Augen gesagt und später
zugeschrieben, sie wollen diese Gebote nicht halten, wie sie denn auch wirklich gegen dieselben gehandelt habe».
Da könne ihn nun kein Vorwurf treffen; er sei gelinder verfahren, als solche Rebellion verdient hätte und
welcher die Strafe sofort hätte folgen sollen. Davon habe er Umgang genommen und sie nach gewohnter
Ordnung zu Recht vor die drei Panner gefordert. Das nennen seine Unterthanen unbillig eine neue u»d
ungebrauchte Ordnung des Rechten. Da früher die Unterthanen wider ihn oder seine Vorfahren keine Nebellion
begangen haben, so sei der Anlaß hiefür nicht vorhanden gewesen und können sie sich daher nicht auf einen
gewissen Nechtsgebrauch berufen und sich beklagen, der Graf hätte sie nicht in die Hauptstadt der Grafschaft
vor die drei Panner zu Recht fordern sollen. Man möge hiemit die „Gewohnheit der Satzung" von
Milden vergleichen. Wenn die Unterthanensich darauf berufen wollen, sie haben im Brauch, unter ihnen
in ihren Händeln rechtliche Erkanntnisse einzuholen, so geschehe das eben, wenn die Streitsachen unter und
zwischen ihnen entstanden seien, aber nicht wenn sich solche zwischen ihren Fürsten und ihnen zutragen, sonst
wäre ihm solche Herrlichkeit und das Fürstenthum unnütz, wenn er sich der Erkanntniß seiner Unterthanen,
die ihn verletzt und gegen ihn gefrevelt haben, unterwerfen müßte und es dabei bleiben sollte, und sonnt
jene in eigener Sache Nechtsprecher wären, wodurch auch für die Zukunft ihre Rechtsprüchezum Schiri«
ihrer Frevel dienen würden. Das würden die Städte, als selbst ehrenhafteund tugendrciche Fürsten, >«^
Bezug auf ihre Unterthanenauch nicht gestatten. Der Graf habe diesfalls früher von den Städten Rath
und Hülfe begehrt, welcher Meinung er noch sei, aber („und") er glaube, er habe das betreffende PasseineR
in Betracht der Verumständungender vorwaltenden und „der hergebrachten Gerichtsordnung" wohl und
ehrlich erbracht, ^ck 2, Betreffend das straflose Hingehcnlassen einiger Unterthanen unter der Bocken antworü
er, sie seien in großer Zahl auf dein Felde versammelt gewesen, in Abwesenheit der Amtleute und sonst
Wider allen Brauch, und haben wider den Grafen Rath gehabt und Wider ihn und seine Amtleute Practiken
aufgerichtet; einander zugesagt, sich nicht zu verlassen und seine Amtleute zu schlagen und zu überlaufe«,
indem sie abgeredet haben, an welchem unter ihnen von der Herrschaft oder dem Gericht zuerst Hand angelegt
werden wolle, da sollen Alle zusammenlaufen, „wie die Schwin", und Anderes. Mit Bezug auf den Gräfe«
haben sie sich merken lassen, man müsse Wider ihn die Matze aufwerfen,sie haben lange genug den Narre«
getrieben und müssen sich um Hülfe umsehen, wo sie auch diese finden. Das ergebe sich durch freiwillige
Bekenntnisse ihrer Mithaften und andere Belege, die man in rechter Form vorlegen könne. Solche offenbare
Laster beleidigter Majestät können doch nicht ungeahndet hingenommen werden. Doch habe er hiezu >««)
schreiten wollen, bevor er seiner Herren guten Raths pflegte, um den er die Städte vermöge des Burgrecksiv
bitte; insbesondereersuche er auch, ihm anzuzeigen, wie sie im gleichen Falle ihre Unterthanen strafen würde«-
^ck 3 und 4. Er habe nie verstanden, daß er den Unterthanen ihre Freiheiten gebrochen oder geschwach
habe und sei auch nicht Willens es zu thun, sondern eher, wenn sie hiefür Ursache bieten, sie zu mehre«,
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wl- -, da- s-ich-, nicht U°l> d.» B-t-n d-, Siiidi,. I-«d-r« d-.. Unwt-M-n 1-«'. «-!-«> h..b, »-..«
di, Siädi- And-»- d--»-«nn°» h-b-n- 1° «I- >h». Ich-.,»ich ».»ich».» M S°b°« m.d
!-in- An.«»,, ... «,...-h...-.« W-n« di- Sind.. M-- .aap w-achl-». «>- -- -- --w-»-» Id.« w°-d-n

zum., in F.,«- d-- Misch-., ihn-« m.d ihn. d-,.-h-»d-..B«-gr-ch,-h.r ihn. «l- um-,»,.«,»
d-iM..d!g I°i« Di- B...g„ch>, d-- l-h.--n I-i-« d°.» -.«».. ..°ch»-b.id-, «ad «-.... d..s-- m.ch „.»» d-,
x°.l WS», ,- Iiin..„ di-,-d°ch NN- i»B-i--«'. »- M I-m- u..i--i»«n-.. ..... A..d-,« -l- .»., ch.« .... Si,-..
b-z-iff-n w»,°«, d-s G-al-n V°-I°h--n h»b°« i» da- B.„».-cht d-, ll«.-,.h-«°» -.n».w.°.z., d.- w.»
»ich. »-sch-h..» .«-nn Ii- «--I».«d-° HW-«. d.i. d--,-lb- »,.« °w ch--« «»«-»«-« N-ch>««»»-» !««.
Sch-W ,-!-ich-n ,«».-! D- -- -hn-hi« SV« °.-»-«d ->w-S >«».».»-- °°-«-hm-n w.ll- n«d »-gm«.,-,
d-n ...» d°« Sindl-n h-si-h-nd-n B«-s--»>° nicht- l>-b- »»« ««S,» l,-«»->« i°°»,, I- d.II-

^ ^ JnsttuctionSbuchL k- WS-ihn hiebet bleiben zu lassen.

^u V Der Graf an die Städte. Dank für die ihn. stets erwiesenen Wohlthaten,selbst für die große
Micke die sie kick in den Angelegenheiten seiner Unterthanen gegeben haben und noch geben. Alan möge
es chm zu ^ute haltm wem. gegen einige der letzter., gemäß der gewohnten Rechtsordnungeinige Urtheile
erfolgt seien. Es sei nicht seine Meinung, diese Sentenzenzu vollziehen, ohne den Radien vorerst Alles
nütiutkellen- auch wolle er zu Ehren derselben die betreffenden Unterthanenfre. auf se.n Geb.ct kommen

d lasse ' Es schmelze ihn, zu sehen, daß trotz aller dieser Nachsicht ( ^tu.to.«) d.e beiden Städte
nickt . friede seien und doch Würde er keinem Fürsten gegenüber soviel thun. wie er .hnen gegenüber
get an habe Um die Städte um so mehr zu überzeugen, daß er mit Vernunft zu Werke gehe schlage er
ein freundliche Einsichtnahme („vimoick) vor. die indessen zu e.ner ander.. Zeit vorge.io.nmen werden mußte.

in der es n.i seiner Gesundheit besser stehe, als es setzt w.e man seh . der F. ll en Wichen wo le erzu Ehren der Städte jegliche Vollziehung oder anderwart.ge Rechtsverfolgung anläßlich dieser A.Wlegenhe.ten
^ r . cr . o?/ s,i ngee-enat die Städte werden bei der vorzunehmenden freundlichen Einsichtnahme
bei G-em gut n'Willen sein Recht erkennen und dasselbe auch zufolge ihrer Freundschaft und den. Burgrecht

lyicm ^ ^ J„st^cti°nSI».ch v l. res. (Franjösisch.)beschützen.

175.

Arminen. 1551, 24. Juni.
Landesarchiv Schwvz: Abschiede.

Tag d ,r Ori- U-i, Sch.a.,j, N>d,°-ld-m
». Di-I-r T-» is. I,.,u»,i»chl'chb-Ichri-b-u w-rd-„ d-r am» Cm.,..»IIar „. B-il,..«

-».chnch, di, >.i,g,r>Ich, C...»°«»S >>»d U..,i..igk,U zu »»« »»d Na»,„da „ad d-s Schr-ib,.,-
d---- °°.,R°„-r-d° an d... C-mmiffar i- wi°.rw°.'i».» »I-..'h°l,m". Da «. di-str E..,a°.m.« d-u
>» v,.,u »raw Sch-d... -.»Ipri.,»-.. mach... 1° «-»»> mm. an °>° B....d--g,..°„„, ... d-a I I Bm.d.a,
»°b II. di. am. Mi« und ZI.» °--m°S-». d>» »"-» ...- d„ Ca»,- d-s Bau,-s

am. SI..U- w, Ca.«..«».- -M»--»"»'. --»"l-n d.-„- E.»v°n.»g d-.. III Ort-.. ««... m.d
«ch°d°., ...aachl,.,, Ii- mag,., imchi.», daß mm. R.ch> S->-° und R°chl «-hm-, w>- das ... d-, E.dg,«°I,..,IchaI,
«i» m-rd- Di-I« Sch--id-.> wird im N-m-n M.r durch di, ad« Uri b,i.-g,I. u.id durch -.g-.,-..
«»I-r »h„ das E-dirg g.I.riigi, D-m C°...miII°r wird S-sch-i-b,». M. m> d°.i S»«!'.. g.».- AuM,,.,

und All,- da- Nachih,» d,r,i„., mach!-, schl.uuig b-richi.u, ...m. w,rd, >hu si.is m.t,,ftuh,.,. In
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Betreff des Schreibens derer von Rnffle wird ihm bemerkt, wenn er ferner angesucht werden sollte, „die
inen widerwertigenufenthalten" (möge er antworten), wenn ihnen etwas angelegen sei, mögen sie das Recht
brauchen, er wolle ihnen gutes Gericht und Recht ergehen lassen. Da die Empörung nicht bloß Nusfle,
sondern auch andere Orte, wie „Pannen" betrifft, oder auch heimliche Aufsätze walten mögen, so findet man
für gut, die als Zusätzer auf den Schlössern und iu der Stadt befindlichen Liviner bis auf weitern Beschkid
der Obern beizubehalten. I». Der Bote von Nidwalden eröffnet, da die erlassenen Briefe langsam gefertigt
werden, und hieraus Schaden erfolgen möchte, so fänden seine Obern für gut, wenn mau mit solchen Briefe»
eigene Läufer schicken würde. Da die Boten der übrigen Orte diesfalls ohne Instruction sind, so nehmen f"
diesen Anzug iu den Abschied.

Zu Eine beim Abschied liegende Minute desselben erwähnt anläßlich der Veranlassung des
auch der Verzicht eines von drei zu Bellenz gerichteten Mördern, der da sagte, wenn ihnen die Sackst
gelungen wäre, so hätten sie mit Einigen mehr sich an der Moesnbrücke gelagert und gewartet, bis die a
dem Herzogthnm Mailand heraufgekommen wären, um Bellenz anzutasten und zu versuchen, es einznnehme»-
da nun die im Misoxer Thal mit gewehrter Hand gegen einander seien.

17K.

Lauis. 1»51, 25. Juni (Donstag nach St. Johanns des Täufers). Jahrrechnung.

Staatsarchiv Bern!' La'u""md ^"""nr.Mv Zürich: Ennctbiirgische Abschiede wlZ-iboo, 5.177.

Kan.onsarch ^ Abschiede. Nantansarchi. G.aruS: Absch-->-',-l. Abschiede Band s«. ÄantonSarch.v w-.burg: Em.etbirgische Jahrrechnungen N°. 104.
.sialltonsarchiv Solothnrn. Abschiede Band 30.

alt'La777 ^"^lf Kloter. Bern. Jacob Thormauu, Veuuer. Freiburg. Jost Freitag
alt.Laudvo t un des ^ Solothuru. Ulrich Hänin, des Raths. (Anwe nicht bekan.7)

Pfund iu^ ""^mc.ster ^ übergiebt die Laudsteuer mit 7026 Pfund und 19 Sp .gürli, e>"

3 Dia cc...... Souvico übergiebt die Steuer mit 640 Pfund obiger WährM'S'

bezahlt als Steuer 77 7^^ ^^uer mit 320 Pfund obiger Währung. 4. Die Commune Po»"
Bußen Elm s ^ Spagurli, gleicher Währung. 5. Der Landvogt verrechnet iu Betreff der

^e M.^.7 77" 7 ' Dickplappart.- nach Abzug des dritte.. Theils für den Vogt
schuldia 37 Krmm777^7"' hat er ausgegeben 226 Kronen 3 Dicken; mau bleibt ihm also

mohl zufriede./ 7 D ? n' « ^ ^ künftigen Bußen entheben. Mit seiner Rechnung ist >"""
von Krim und DM " 5 ! ^ ^ Jahrrechuung um 1230 Kronen, mit dem Vorbehal
Jabr in R..s.„ si >>' verliehen worden. Es haben nun die Zoller mit Rücksicht auf die Pest, die im letzte"

Vollmacb/am.b"" habe, einen Nachlaß begehrt und die meisten Orte haben diesfalls ihren Bo"'"

^e Pest eck^M nate 7 "1 """ ^ ""d °"dere Ehrenpersouen berichtet, wie zu La"''
Bellm- Ruffl. 7m 7 ^ ^"^te zu Lauis, der Jahrmarkt zu
Porle-m abwü m" 7 m niemand dahin kommen durfte; ebenso sei der Markt S'

sehr fl enae b mcku ^ ^es Korns, woher der „.eiste Zoll fließe, seien die Pässe von den Mailä»^''' yr strenge bewacht worden, was Alles den Zoll bedeutend vermindert habe. Aus diesen Ursache"
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wan den Zollern 630 Kronen nach; die übrigen 600 Kronen haben sie bezahlt. 7. Zoll und Bank zu

Mendris haben 100 Sonnenkronen ertragen. I». Doctor Bartholoinä Carulus von Lauis eröffnet, er habe

wit Erlaubnis; des Senats zu Mailand im Bisthuin Como ein Gut gekauft, für welches die von Como ihn

besteuern wollten. Er habe dann mit diesen vor dem Senat zu Mailand gerechtet und sei in die Steuer

verfallt worden. Da nun die von Como viele Güter auf dem Gebiete der Eidgenossen haben, von denselben

aber keine Steuer bezahlen, so bitte er, ihm zu erlauben, jene Beschwerden, die er wegen seines Gutes in

Como zu tragen habe, von jenen Gütern erheben zu dürfen, v. Die Fürsprecher von Balerna zeigen an,

vor ungefähr acht Tagen seien sechs oder acht arme Gesellen von Balerna in Como gewesen, wo jeder

ungefähr für 10 Schillinge Korn gekauft habe. Als sie mit demselben heim wollten, seien sie von den

Commissarien angefallen worden und haben alles Korn und miteinander noch 2 Kronen dargeben müssen;

^ rufen daher um Hülfe und Beistand an. ck. Peter Gurin von Lauis führt Klage, seine Zinsleute zu

Mendris besitzen einige Aecker jenseits der Märchen im Herzogthum. Als sie nun das in Garben gebundene

Korn auf Karren heimführen wollten, haben ihnen die Commissarien einen Theil dieses Korns sammt einigen

Ochsen genommen, was seit dreißig Jahren, seit welcher Zeit sie diese Aecker besitzen, nicht geschehen sei; sie

verlangen, daß man ihnen gestatte, diesen Schaden bei den herwärts liegenden Gütern der Mailänder erheben

W können. Nachdem der Abschied geschrieben war, hat man erfahren, daß jenes Korn und jene Ochsen auf

Mendriser Gebiet weggenommen worden seien. Man hat daher dem Don Fernand geschrieben und ihn

ougewiesen, die Antwort dem Landvogt zu Lauis zukommen zu lassen und dieser soll über die Angelegenheit

bie Obern berichten, v» Ein armer Gesell von Arzo („Arzio") besitzt seit fünfzehn Jahren einen Acker

ous dem Herzogthum, von dein er jährlich ohne Hinderniß die Garben heimgeführt hat. Als er dieses auch

Uu gegenwärtigen Jahre thun wollte, haben ihm die Commissarien das Korn mit zwei Paar Ochsen genommen

Und ih» sammt seinein Sohn gesangen gelegt. Obwohl man dann zu Mailand mit dem Großkanzler» als

Stellvertreter des Don Fernand, durch den Landschreiber zu Lauis reden und für die Gefangenen bitten ließ,

^o ist nichtsdestoweniger der arme Mann lim 50 Kronen gestrast worden, die er bezahlen muß, wenn er der

Czefangenschaft entledigt werden will. ll". Die Leute der Landschaft Lauis, welche Güter im Herzogthum

haben, eröffnen, man habe ihnen diese Güter messen lassen und von jedem Juchart einen gewissen Messerlohn

öesordert; sie besorgen, sie werden für die Folge nach Verhältnis; diese» Maßes den nach den Rechten des

Herzogthums Mailand bestehenden Beschwerden unterworfen. Ferner sei es der Fall, daß sie ihre Zinse und

Früchte ab diesen Gütern seit einigen Jahren ohne große Tratten nicht heimführen konnten. Da die Mailänder

auf dem Gebiet der Eidgenossen auch viele Güter haben und bestimmt worden sei, diese sollen so gehalten

'»erden, wie die Angehörigen der Eidgenossen im Herzogthum Mailand, dieses aber nicht zum Ziele geführt

habe, so bitten sie, ihnen zu bewilligen, alle Beschwerden, die sie von ihren Gütern im Herzogthum entrichten

Wusse», wieder von den herwärtigen Gütern der Mailänder erheben zu können. Von der Jahrrechnung zu

Baden ist nun dem Landvogt zu Lauis eine Missive gesendet worden, die da meldet, wie in Betreff der

Capitel mit Mailand noch nichts beschlossen worden sei, sondern Alles wieder an die Obern gebracht werde,

wie das der Landschreiber, Johann Zumbrunnen, berichten werde. Da ferner die Angehörigen der Eidgenossen

^treffend ihre Zinse und Güter im Herzogthum Mailand Beschwerden unterworfen werden, so ergehe an

alle Landvögte ennet dem Gebirg die Weisung, die Mailänder mit Bezug auf ihre Zinsen und Güter im

herwärtigen Gebiet zu halten, wie die Angehörigen der Eidgenossen im Herzogthum Mailand gehalten werden.

Dw Boten haben daher den Betreffenden von Lauis ihre Bitte, wiewohl sie dieselbe billig finden, nicht
67
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gutheißen wollen, sondern einzig auf Gefallen der Obern den Landvögten aufgetragen,auf die Zinse und
Früchte der Mailänder die Hand zu schlagen, damit der von Baden ausgegangenenMissive Genüge geschehe.
Das Alles soll heimgebrachtwerden, um bei der nächsten gemeinen Tagleistung zu berathen, wie man den
armen Leuten behülflich sein wolle. K. Die Commune Stabio in der Herrschaft Mendris besitzt Weiden
und Allmenden gegen Clivio, Catzon, Ligurno und besonders gegen Gazal (Zürich: Catzal) bis zu einein
Kirchlein St. Bernhards im Herzogthum Mailand, welche die von Stabio bisher ruhig besessen haben. Letztes
Jahr aber haben die mailändischen Messer eine große Strecke von dieser Allmende den benannten Gemeinden
zugemessen, worauf man denen von Stabio ihr dort weidendes Vieh weggenommen und anderes dahin
getrieben hat; es haben hierauf die von Stabio das Gleiche gethan und wollen sich nicht aus dem Besitze
verdrängen lassen. Darüber hat Don Fernand durch eine der letzten Jahrrechnung zu Lauis vorgelegene
Missive sich beklagt und verlangt, es sollen Leute verordnet werden, die gütlich entscheiden, welcher Partei
die streitige Allmende gehöre. Don Fernand hat dann den Fürsprech Jean (?) Philipp Carpan und die
eidgenössischenBoten den Landvogt zu Mendris, Heinrich Ambrunnen (Zumbrunnen) abgeordnet, um beider
Parteien Rechtsamen zu verhören und den Span zu beschwichtigen. Als diese hinkamen, beriefen sich beide
Parteien auf Marchsteine, über welche Widerspruch waltete und Kundschaften verhört wurden. Ebenso
behaupteten beide Theile, die Allmende sei von ihnen zwischen den angezeigten Marchsteinen benützt worden,
worüber ebenfalls Kundschaften einvernommen wurden. Ferner legten beide Parteien Briefe vor, denen
zufolge gewisse Güter als auf diesem oder jenem Gebiete liegend beschrieben werden. Endlich behaupteten
beide Parteien, auf dem bestrittenenLande früher den Gerichtszwang geübt zu haben, weßhalb der Streit
nicht blos als ein Streit der Unterthanen,sondern als ein Anstand betreffend die Herrlichkeit der Obern
erschienen ist. Nachdem die von Stabio in dieser Suche während eines ganzen Jahres große Kosten aufgewendet
hatten, haben die Fürsprecher beider Parteien ihre Reden und Meinungen in Schrift gegeben und den Handel
zu Recht gesetzt, wodann die Sprücher die Gewahrsamen beider Theile empfangen und sich zu bedenken Zeit
genommen haben. Während dieser Zeit hat der Vogt von Mendris den Proceß einigen Doctoren, Fürsprechen
und andern Ehrenpersonen gezeigt und ihres Raths gepflogen, die alle der Meinung waren, das Recht sei
auf Seite derer von Stabio. Die Sprücher kamen dann an einem Freitag Morgens zusammen, um das
Urtheil zu geben, wodann Carpan Zeit bis nach dem Morgenbrodbegehrte; und als sie dann wieder
zusammenkamen, hat Carpan das Urtheil nicht geben wollen, worauf der Vogt zu Mendris nichtsdestoweniger
seine Meinung eröffnete und die fragliche Allmende denen von Stabio zuerkennt und sie in Posseß gesetzt
und die Widerpart in alle Kosten verfällt, die Angelegenheit aber in Betreff der Oberherrlichkeit an die ans
der Jahrrechnung versammelten Boten („uns") gewiesen hat. Man hat ihm dieses zurückgewiesen und ihm
befohlen, sein Urtheil hierüber auch zu ertheilen. Das hat er gethan und die Herrlichkeit den eidgenössische"
Orten zubekennt. Hernach hat zwar der Carpan sein Urtheil auch gegeben und es haben beide Parteien diese
Urtheile einander zugeschickt und appellirt, wo aber kein („entwederen")Richter die Appellaz annehmen wollte.
Seit dem Urtheile des Vogts von Mendris haben indessen die von Stabio die betreffende Allmende ruhig
besessen. Da nun aber zu vermuthen ist, die Gegenpartei werde es hiebet nicht bleiben lassen, so hat ma»
dem Don Fernand freundlich geschrieben, er wolle die Seinigen vermögen, das Urtheil des Vogts von Mendns
anzunehmen,oder aber soll dann ein Obmann bestimmt werden. Er hat hierauf geantwortet, er verwunden'
sich über dieses Begehren; der Senat von Mailand glaube, das Recht sei auf seiner Seite, weßhalb "
weitere Kosten für überflüssig halte; wenn man aber einen Obmann erwählen wolle aus einem unparteiische"
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0..,, so Hab. .r nicht- d-»,g-..i ...an mit»- -in solch.-Ort -o-schlagm. Man IM cht» hwraus g.Ichr.,b°».
man wo». .in... Ob........ au- d.n lllBiindm °d.r -on Wa°>- .rw-hl.m Di- Antwort d,- S.a.lhalt.r-

«>rd »n dt. Ob-rn »-lang.n. D°b.i .rossnm dt. Stabio. man had. .».rd.ng- gl-.ch Ansang- -l-
dichr Sn.it ....stand... s-t. g-I.H-n. daß -r nicht blob di- «mmdm. ,°nd.r„ auch »>-S°r-l.ch'-,t d.r Ob-,..
d....ss-, wchha.b l,h,.r. billig schuldig «arm. dt- -°n Stabio in . r.n Kost... zu b.s«..hm. In d.r M..nnn»
°b°r. di- z„,g.l.g.nh.i, ward, schn.ll nnd NN, w.nigm Kost.» .rl.dtgt, habm st. d,- Sach- ans stch s.lbst
-°.°n„„m und di. Obern nicht w.i..° b,h.»igm wo«.,,, Da »»» d-r Span aber 1° lang, g.d.umt
Hab. und til« Z0° Kosl.u g.'°»s.» s-i-n. di. »in zu trag.» thn-nn,..„.glich so b,.... s>. d>.

Ob.-.., di.s. Kost.,. b-zahl... !» h.lf« nnd ihn.» ... rathm. wi. st. stch . .... s-°m. .«.st. st- von d-r
s.g...st..t ... j.hig.nPossch i..i..r ».stört mit,dm. Man ......... .. Ort. so«... ans d.. nächst. Tag.-,stm.g
d.r XII Ort. i °n Bot... S'wal. g-bm. hi°,in -> I°w°h- -"-«sl d-r Kost... °l w.g. n d,-

Minaiiii-, w°h.r .r g.noiNiii.» w-rdm so«, .nid «>. 'ich di- -°st Stab.. w-.t.r zn ...halt-n habm,
H»i.,Niii.ii Aiit°ii>n« P°..°b.»° iind I°>». «i'h°st-". «.Ich. d.. L-Hm d.- B.sch.1- oon Com. zu

S.u.- oon dmi z„-...».,° ,u Mailand .».ps-mg-» >I°W. --».r B..° ...°«..gt. d-- B.sch.s-
°.ii Eon... B-Mhardiit d-tl» Er...., illii.n °>i. g,schickt, d.i. „chosl.chm Palast zu La..,- ,.. raun,.»,
St. ...... ab... inKr.s. d--L.b-nb.i-s.- und d.r d.--s.»- oon d... Ob.rn d-r Orw .-.ngl...
«-stalig......... b.i dm. »ch... bi- zun. «ans d-r n.nn Jahr, zn und stch von dm. Pal.st ...cht
°.r.r.i ... lassm zn nnisl-n. bis di. V--b.st.°ung w°-wi s-n Daraus ...g.,..-n
di. Anwalt, d.- Bischos-, d-r Jn.onin...- Hab. iib-r di. Gnt.r d-- Bischos- all- G -W .lt »-habt b.- -m
...... Bischos -i»,-I,«t wn.d., Di. «dgmoffm »ab... dann dm. Bt.chos I-.N. L.H .N m.d Gntm zub.tmnl
"» ihn. t b-last.., ,i. ... b.s.b.» nnd zu m.i.b.» twch !-'».»> und ab d.r l-hw. J.hr,.ch.n.ng
W B-d-n s.i d..„L°nd°°«. zu L-ni- g-schri-b.» m--°-n. M d°st.r sorg.n. da ,mm, B.schtnß-Vollzug
--«.b,n .....d-i fi. glaub.., dal,°r. dast -»»- E-g..»h.ilig.- nicht b.w.».gl w-rd-, B-.--s>-nd d.. B-rb-ss-rungm
>-i di.s.r Hand.l nicht „ach d.m -°„d--br»..ch °°r dm Vogt g.-°,,.m..,l d,stw,g.n wo»-., sw s.ch ... k-,n
R-ch. -inlassm, I°nd.rn b-gl-nbm. d.r Palast i°»° ihn-., l-dig iib-r äff... w-rd-ni w.r dann an . .....
.» sordm. -glaub., dm. woilm st- d-- R.«..n s°in. R°ch P--«' »»d ° °r .Hr.-Br.ch
«d s-wahrsam... wird b-sundm. di- Gunst-» d-- Buch.,- -.last...... Erw.... n,st- ..... hmt-rmck-
d» S-g-nga,-i und °..,g-gm »,. ,.. Gunst-» d-- S-»I»m-i.» Anton »»d »thast... Urth-,..
--Idlgti a.nl) Hab. d-r Bm °-...-«ti-i-d--Bischos--Ntg-gm d°, zu-ch. .-«°..-....n B-st.t.»-ng da .schosti«.
9°s. u ^ m Man läßt daher den Poccobello und seuie Mlthaften bei

i»--n »-hlbrusm°m.d'"d.n In Bad.» -rlals.n-n B-wiMgung-n nnd Erlanntnissm. so das, st. dt-I- Lch-..
'«id.» nogm snr di- ganz, in ihrm. Lch-nb-'-s. gm..-d.i° Z-»i d°ch s°°m Ii- dm. Bischos d.n Zin-
-°u, -ch..chri.I ans,ich...., «mn d.U.. di-I- z -i. o-rf-oss-n .» und .H ...N d>- Kost... I..- .. V.rb-st-..n.g

Patast- -.»..t,-t s-i» w-rdm. i° s«--» ki. d-» Pa--» »"» da- Lch... dm. B.schos w.-d-r ,..
s«>.d.» st,»m. Zn di-sm, Urth.« ha, d.r Bot. -°..L...,rn n.chl stunn.... wo»..,. ... B-trach, d,r zu Badm
>°r d... Bischos -rlass...... V-st-tignug. d.r ...tg---» ». b-tid-ln -- „.cht gmnn lm I. Wg-ordn-t. d-r-r
°°» d-r T « -rossn-n. si. Hab.» «.--halb Tr-t- ans dm. S..,.gth...„ Rackand GM-r. dm... st.
»i-h.r l.i... B.schw.rd. g.trag-n hbttmi >» Z« b°b° >->- C°.n.nun- L-omo d..s- Gnt-r n.«.n

und ..... d-n M.ff.rl.hn -inznbring.» Mis.r Ehr.sl.an Ms..'- d°- T--.s -.» Paar Ochsm
sst- d.r.n LSsnn» -, -d-r di. L-ul- oo» d-r Tr->- d-n »N-rlohn b-,°hl-n »,uls,n. M.t
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dem aber begnüge man sich nicht; unlängst sei von denen im Herzogthum Mailand gedroht morden, »w»
werde auf die gemessenen Güter eine Steuer legen und dieselbe beziehen oder die Früchte und was >»an
erhalten könne, schätzen lassen; sie rufen daher um Hülfe und Beistand an und verlangen zu missen, wie sie stch
in dieser Angelegenheit verhalten sollen. Diese und die früher angebrachten Magen gegen die Mailänder so
man heimbringenund auf dem nächsten Tag Antwort geben. Ic. Im Jahre 1546 hat ein Priester, Andrea
de Bancho, Pfarrer zu Bedeliora in der Landschaft Lauis, einen Hans Campana von Dogmentia erschoßt
und ist als Mörder verrufen morden. Nun wird man durch glaubwürdige Ehrenpersonen und durch ^
processualische Verzicht eines Johann Maria Gazel zu Herminaga (Zürich und Schwyz: Zerminaga) heiür
berichtet, daß genannter Campana dem Priester auf Leib und Leben gedrungen sei und von ihm 50 Krow»
haben wollte, weßhalb der Priester sich auch zur Wehre setzen durfte. Man hat daher den Verruf a s
Mörder gemildert und soll der Betreffende als einfacher Todtschläger verrufen sein und gehalten weioM
Darauf werden die Boten des Weitern angesucht, der Priester sei arm und vermöge nicht, von Ort zu OA
zu kehren, man möge den Handel heimbringen, damit er auf dein nächsten Tag liberirt werden könne.
man nun überhin einen Frieden besehen hat, den Campana auf dem Todbette dein Priester gegeben Hab
ebenso einen solchen, den die Frau für sich und die Kinder errichtet hat, so soll man das heimbringen, u>
auf dem nächsten Tage zu antworten, ob man den Priester liberircn wolle. I. Vor den Boten der MÜ Ol ^
erscheint Johannes Antonius Walp, Vicar des Bischofs von Coino, und begehrt, man möchte dem
oder seinem Statthalter vergönnen, in allen die Geistlichkeit betreffenden Sachen zu handeln, wie es die Pst^
und Würde des Bischofs erheische. Insbesondere: 1. In geistlichen Sachen bei Streitigkeiten zwischen Augehoug"
der Eidgenossen, die aber dein Bisthum Coino unterworfen seien, zu urtheilen. 2. Daß der Bischof o
sein Statthalter die Geistlichen seines Sprengels visitiren und die Fehlbaren bestrafen möge. 3. Geists
die ein Verbrechen begehen, soll der Bischof mündlich oder schriftlich vor sein Gericht citiren, über die S» ^
verhandeln und die Betreffenden bestrafen mögen. 4. Die Amtleute der Eidgenossen sollen in allen ^ .
Verhältnissendem Bischof keine Hemmnisse bereiten, sondern ihm beholfen und beratheu sein. Mau verdo>
dem Vicar den guten Willen und bewilligt ihm, die Priesterschaftzu weisen, zu ermahnen und mit V.M'U
zu strafen; im Übrigen wird das Begehren heimgebracht.

Der Name des Zürcher Gesandten aus dessen Instruction, St. A. Zürich: Jnstructionsbnch
k. 259. Der des Berner aus dortiger Instruction, St. A. Bern: JnstructionsbnchL, k. 138. Der „
Freiburger aus dessen Instruction. K. A. Frciburg: Jnstructionsbnch No. 6, k. 56, übereinstimmend ^
Umschlag des Frciburger Exemplars. Der des Solothurner aus seiner Instruction vom 10. Juni (M> '
nach Medardi) K. A. Solothurn: Abschiede Band 30.

Im Zürcher, Berncr und Basler Exemplar fehlt I; im Glarner und Freiburger von Ii der letzte 6

Zu Ii. Im Zürcher, Berner, Schwyzer und Basler Exemplar steht anstatt des letzten Satzes die Bcmeeb ^

Dazu hat der Herr von Zürich (Bern, Schwyz, Basel) nicht bewilliget; im Schwyzer Exemplar w>

Zusatz: aus Ursachen, die er selbst anzeigen könne.
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177.

Luggarus. 1551, Juli. Jahrrechnung.
, u a UN.,,,--Ablckned- Bd. U. StaatSarckiv Züri» - Ennctbirgischc Abschiede Iül2-is°o f. IS«.

Staatsarchiv Lnccril- LamS und LuggaruS .ltichir r GlaruS: Abschiede. KautonSarchiv Basel: Abschiede Bd.s«.
^.«archivBern: -°uib u, Lussgaruss Abschiedei°«^ T°.°tl...r.. - Abschiede Bd.KantonsarcdivFreiburg : Ennctbirgische Iah ch

Gesandte, (So weit bekannt wie bei der J.hrrechn„ng zu ^-ni-)-
». 1^ E,„n»hn„n, I, B-mS.«.ln,°iss..z., S.M.W- >--S Ptt,«d -aM.u-r da-Pfund ... - D°«chr,

V°». SeM.neist,.- au- dem R°i,„h.l des °«rd.rn m.d hintern G.r.cht- b»° Pfund Steuer, gl..«.,
«Shrung, ^ Von, «elmeifter »v°> »» «-»' --»"M S..„°r und gl-,ch.r W-h-un«, t Vmn
s«,„eift,r »NN der Mmer. d. Sa.nb.rdgnd 275 Pfund gleicher Währung ebens.ll- « Steuer s Steuer
°°«> Pdtess. «... B-iss-g« °S Psnud -big-- Mdrung^ Der Zd° zu -,W°r„- ,fi °°° zw.. S°hr.u um
W°° «reuen «..„.Heu w.rd.m Du im Lehe.« Krieg, Thenn,.,« und Pef v--b.h-l..n werden ,ft und
«»» berichte, d.ff sich ...ncherlei zng-.r°g-,. habe. 1° h°, «mn dem Zelle- 2°° «rem» ...chg.l.ss..,,
d'- -b-igen «0° Sennenkrenen h°, m°» e-h----»^ ^ De- L-ndneg, zu Lugg.ru- J°h.,,n J°.,chd...hm,,,n.r
°°» Bafel, h.t siir d°- M.lefij °» B..i>°,. im lehten J-Hre eingenemmen . s r°„e„ . D.-.n, D..MN
-'S' er 7° «reue,,, die NM,, ihm »ns der lebten z°h.--chm,ng .„-...geb.,. b-s°hl-n ha. l -beul- «errechnet
« - «reuen und 3 Pl»,die er °« 1°'«°' Wehnnng «erbau. h,tt, nach wettern. Abzug de- d,tt.,n

für ihn und de. Landschreiber bleib, er n°« 33 «reuen und 3 Duken fchnldt», d.e man -.„«sangen

II, »..-gaben, l, Jahrlshue. und zw.r de- L.ndl«-.ib.r- 32 Senaen,reuen, de- ».ndwnb.l- -2d« Ns.al- ,2 «rem.,, , Den M.n zu Lugg.ru- 33 Imperml.iche P.und zu t Edtis .NM Bechen gemäss
»»m best,geltene Brief den sie «« den Ndg-nessen -.h.lten und °°-»-w,e en haben III All- En....hm...
«°d ».-geben hier u.ch zu L-ut- w°- noch «ihr und G-branch °u-g-g-b°» »erden muh. geg.» -m.nder
"rrechnet, bleiben jede», Ort l°l> Sennenkrenen und Zl »-U- ttal.-n.sch- Krenen >., Da de, Zell zu
«-«.r„- je zu zw. J-hr-n um .erliehen wird. 1° w.e g.wehn au, d.e Gm. g. chl-g...

d,i- dmauf bi-t-n wellt,,,, °°r°u- -««.zeigt, i-w 'n°-' '>« d»ss °r '->« Nachlaß
Mas ^ ^ ' n . -sr, , gder Pest, noch irgend etwas Anderes vorbehalten, sondernMgen werde und es werde weder Krieg, Theurung over ^c,i, ' ^ n , / ..
>Na» „ "" .. ans',.,, Nm biebei desto kräftiger verbleiben zu können, hat man d,e
E««el d damit die Ober» die Bete», die .„I lünstige z»hrrech„»ng gehen, .nge,„essen

7^7ul'd2i. I ^«-r°r..ch.-ch Uta« die

«-k»^7«m° Attich^hM ^»- die Zeller UN. .-'NM Mchlch .»ehr .°--°n.m.n l.ssen sell.n fbricht,
in-srfcheinlich unvollendet, gb),

Di- Quelle, sii. d.e «.,,d.°.«°m.° ,«» die gleiche» wie bei de. z.hr,ech„„ng ... -.„i-.

Keine «fchied-rem«,.-- suh« .°°i'°" V--h-.dl.ng-» .»i d.- Gl..,,-, hat nur die Mchnnn», Me„.t-.
^nd Tagesdatum fehlen in allen.
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178.

Lucern. 1551, 24. Juli (Freitag vor Jacob major).

Verhandlung der V Orte betreffend Schmähungen des Prädicanten zu St. Blasien.

Es stehen folgende Acten zu Gebot:

1551, 30. Juni (Dienstag nach Peter und Paul). Solothurn an Lucern. Vor kurzer Zeit sei eine

Botschaft derer von Landeron, der Mitbürger derer von Solothurn, daselbst gewesen und habe berichtet, wie

der Prädicant zu St. Bläst schändliche Worte wider den alten wahren christlichen Glauben geredet habe:

sie ersuchen die von Solothurn um Hülfe und Rath, da sie nicht gesinnt seien, die Sache liegen zu lassen,

sondern mit Recht auszutragen. Hierauf haben die von Solothurn ihre Botschaft auf den Rechtstag nach

Neuenburg geschickt, jedoch nur um zuzuhören und die Sache in Schrift heimzubringen. Nachdem daselbst

die Klage und Anderes ans Recht gebracht worden sei, habe der Herr von Prangin eröffnet, da nur drei

Räthe anwesend seien, so könne in der Sache nicht gehandelt werden, und sei dieselbe auf einen andern

Rechtstag verschoben worden. Doch habe der Bote von Solothurn soviel erwirkt, daß ihm aus des Prädicanten

Predigt, die dieser selbst geschrieben habe, die betreffenden Artikel mitgetheilt worden seien; sie folgen hier

in Abschrift; nach dem Bericht derer von Landeron dürfte aber noch Gröberes zum Vorschein kommen. Da

hiemit alle Orte des wahren christlichen Glaubens angetastet seien, so habe man solches denen von Lucern

berichten wollen, sie bittend, dieses auch den übrigen fünf (sie) Orten mitzutheilen und die Meinung aller

zu überschicken.

Die angezeigte Beilage enthält folgende eingeklagte Sätze: 1. Alle „arbeytsäligen" Verdammten sollen

zittern, vor einem solchen Richter zu erscheinen, der keinem verschonen werde; dann sei nicht mehr die Zeit,

Gnade zu begehren; diese solle man jetzt begehren. 2. Wie werden die armen Päpstischen erscheinen dürfen,

die jetzt die Gnade ausschlagen, Jesum Christum verwerfen und in der unflätigen, stinkenden und gottes¬

lästerlichen Messe verhärtet und verstockt seien! in der Messe, mit welcher dem Verdienst des Leidens und

Todes Jesu Christi widersprochen werde, an dessen Statt die schändlichen Priester Heil, Gnade, Rechtfertigung

und das ewige Leben in einem Stück Brod, auf welches sie Haber geblasen und es beschworen haben, suchen-

3. Der Herr möge die Augen der Armen, Unwissenden und Verführten aufthun, damit sie erkennen. 4. Cr

wolle zu Grunde richten die verfluchte Papisterei, wie er Sodom und Gomorra zu Boden gerichtet habe,

„und uf unser nachgeburen, damit si sechend und erkennen und verstanden die warheite, und behalten das

volck in einer söllichen gottslestery und irlhum".
St. A. Lucern: A. Neuenburg. Die Beilage auch im K. A. Solothurn: Rathsbuch No. 4S, S. Sl.4 <sranzi>sischund deutsch).

1551, 24. Juli (Freitag vor Jacob major), Lucern. Die V Orte an Solothurn durch einen besonders

hierum gesandten Boten. Dank für die im obigen Schreiben enthaltenen Mittheilungen. Die Ansicht der

V Orte, vorbehalten die bessere Meinung derer von Solothurn, gehe dahin: Die von Landeron mit einem

Beistande derer von Solothurn sollen das Recht anfangen; erhalten sie eine Antwort und ein Urtheil, wowck

sie billig zufrieden sein können, so ist die Sache in Ordnung; wenn nicht, so sollen die von Solothurn

hierüber berichten; dann seien die V Orte geneigt, mit denen von Solothurn in das Recht zu stehen und

Alles vorzunehmen, was zur Erhaltung des wahren alten unzweifelhaften christlichen Glaubens diene, wie sie

dessen stets gesinnt seien. Die von Solothurn mögen auch berichten, vor welchem Richter das Recht geübt

und wohin die Appellationen gezogen werden müssen. Gesiegelt mit dein Siegel der Stadt Lucern.
St. A. Lucern: A. Neuenbürg. (Concept). — K. A. Solothurn: Lucerner Schreiben No. l, iboo—1000.

Mit Freiburg verkehrte Solothurn in dieser Sache besonders.
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179.

Zofingen. 1551, 4. August.

Staatsarchiv Lucern: Acten Bern, Territorien.

Tag zwischen Bern nnd Luc ern.

Gesandte: Bern. Hans Nndolf von Erlach, Herr zu Spietz; Crispinus Fischer, beide des Raths;
Anton Spielmann, Vogt zu Aarburg; Adrian von Bnbenberg, Schaffner zu Zofingeii. Lucern. Heinrich
Neckenstein, alt-Schultheiß; Wendel Sonncnberg, Pannerherr; Jost Krepsinger, alle des Raths; Jost von
Mettenmyl, Vogt zu Wykon, des großen Raths; Ulrich Heinserlin, Schultheiß zu Willisau.

». Die Boten vereinigen sich, vorerst den Streit wegen der Landmarch vorzunehmen, und legen sich

daher den Abschied vom 28. April 1550 vor. Im Anschluß an die erste dort zu Tage getretene Streitfrage,
betreffend den Brunnen unter Buchelis Halden u. s. f. verlangen die Boten von Bern Antwort über ihren
frühern Antrag, durch beidseitig erwählte Unparteiischein dieser Marchangelegenheit verhandeln zu lassen.

Boten von Lucern antworten, sie haben sich für den Antrag derer von Bern verwendet; aber nachdem
ihre Obern den Marchbries verhört und andere Erkundigungen eingezogen haben (folgen Ausführungenüber
obgenannte Stelle), so wollen dieselben nur bei den im Marchbrief genannten (im Original theilweise näher
ausgeführten) Märchen verbleiben und schlagen denen von Bern diesfalls gemäß der Bünde das Recht dar.
Nach wiederholtem (unfruchtbarem) Zwiegespräch unter den Parteien eröffnen die Boten von Bern, ihre Obern
verlangen nichts wider Briefe nnd Siegel, sondern sie wollen auch bei den Marchbriefen verbleiben; der
Streit rühre nur daher, daß die Marchbriefeungleich verstanden werden; man sollte aber die Sache in Güte
burch Unparteiische vereinbaren;gelinge dieses nicht, so könne man noch immer das Recht anwenden,
h» Der Streit zwischen denen von Langnau und Brittnau bleibt angestellt bis der Anstand wegen der
^andinarch ausgetragen ist; die benannten Parteien sollen inzwischen freundliche Nachbarn sein. v. In
betreff der Angelegenheiten von Knutwyl wird an der Hand des letztjährigen AbschiedesFolgendes verhandelt.
I- Wegen der Besetzung des Gerichts mit Freien halten beide Theile ihre frühern (28. April) Anträge
aufrecht; die Boten von Bern bemerken hierbei, wenn ihr vorgeschlagenes Mittel nicht angenommen werde,
fv bleiben sie bei Brief und Siegel und dem ruhigen Belitz und wollen erwarten, wer sie davon dränge;
^ Gesandten von Lucern schlagen im Namen ihrer Obern das Recht dar. 2. In Betreff des Friedbruchs

Hans Mag eröffnet der Schaffner zu Zosingen, Adrian von Bubenberg, er habe dem frühern Abschiede
kemäß dem Ammann zu Knutwyl befohlen, die Sache neuerdings vorzunehmen und vorzusorgen, daß die
^erichtssafsen wiederum darüber erkennen, nachdem ihnen der Vertrag vorgelesen sein werde. Das sei nun
3eschehen, wie dem Schultheißen zu Willisau, Ulrich Heinserlin, bekannt sei. („Der finden ist bsalt Herrn
fchultheißen Ulrich Heinserlin zu Händen in. g. h. zu Lucern, als der rechten Höchen oberkeit.") 3. Gestützt
°uf die früher angebrachtenGründe verlangen die Boten von Lucern, daß man die Freien ohne irgend eine
Auflage in das Amt Knutwyl einziehen und daselbst kaufen und sich bewerben lasse. Die Instruction der
Voten von Bern geht dahin. Lucern freundlich zu bitten, die Sache beim Alten zu belassen, zumal die von
Vern es mit dein Abt von St. Urban auch nicht zum Genauestennehmen; andernfalls wolle Bern erwarten,
'"or es mit Recht davon dränge. Die Boten fügen bei, früher seien keine Freien im Amt Knukwyl gewesen;
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7' "" '° »°°° « dieser NN der S.-°° de-

»»»«« A ,. 7. 7 77"^ '"°" B-I-ft l).d°i di. B°.„, «--I-s-n di-Ssn«
B-rI»n,i-n-d,e Iii I und Zinth „NN Lni-rn »ilSzkMiW»-» Brief, .«Nile» »der Iing,achtet di¬

ch', '"W '» dm »«°d n-s..-t werde, !--il
mitwart,n fi/ir 7 '-",7 7- d>-zsu»s aber I-in- Jnslrnrtim, ha!>-n, Di- Baten »an Liicer»
di-I.r Bri'ek Ni77"7?"s 7 JnftriietianI nnch ihrer persönlichen «einiiiiz ad-r d-w-is-
in dn»N,-i> '/ mll 'ern- Fr-,,n ,n das Amt «nntwpl jich-n und darin wohnen dürsen, obschoii di-
aealandi ^ n »"Ml"..- s-'-rlon denen »on Lnr-rn dies, «einmig oorg-g-h-n Hab- und oieileicht ihren Wort-»ich. Warden seil dm» di- Sache lolire doch „ider den alten «er...«, der der Freien „nd der ««-»-»

Herren »od "7 """ , I->-li»»»n, daß INI Amt «„Iitwyi freie L-Nt- gewohn, haben. „lind »bschon >.-
ar .7 °» """ «»d di- eizenschas, -i,jini-hi„-n ,,-chg-l-li-«.

Ob a, d 7"', 7' ° "°° ^"Utiopl w°n-n sa».< N-b-rhin sei in dein Brief di-

«7w ,er"d ,77 "7 '°°°°" di- S-ch. an ihre H-rr.i, bringe» ...»
»M« » 7".^ 7"""" '"'""s "°i°" °°u B-n> aber auch nur a» pe,s°»,'»
mit Gunll Knutmyl gezogen seien; das aber habe geschehen müsse"

seien r Chorherren und später der Herren zu Bern; die Güter in diesem A'"tseien na.nlich Eigenthum derselben und wer darauf ziehe» wolle, müsse daher Bewilligung haben und de"
tmnzug entrichten. Schließlich wird die Angelegenheitbeiderseits in den Abschied genommen. 4. Die Bote"
von ^uceui erinnern, wie m Betreff der Neiskosten der eigenen und freien Weiber zwar vorgegeben morde"
sei, wenn e,n eigener Mann eine freie Frau habe, müsse letztere mit der Grafschaft Willisa.- reisen, obwohl
ihr Mann nnt der Stift reise; schließlich aber habe nur soviel dargethan werden können, daß die freie"

ei e. un i).e eigenen Männer je zu drei oder vier Jahren um nach Willisan eine Steuer entrichten müsse"-

^ Steuer, die in Billigkeit bezogen werde; sie bitten, die von Lucern bei dieser Gerechtigkeit
ver > ei en zu assen ; es habe bisher hierüber sich niemand beklagt und wäre jetzt keine Rede von dieser Steuer
gewesen, wenn nicht der alte Schaffner bei der Verhandlung über das Reisen ihrer erwähnt hätte. Die Bote"

""^^ien, sie haben nichts dagegen, wenn die Freien zu Knutwpl von ihren Gütern, die nicht eigene
n er ercr von Bern seien, wie andere in der Grafschaft Willisan besteuert werden; da aber die eigene"

ö" "nntw'il Eigcnthnni derer von Bern seien, so glanben sie, daß die Eigenen, welche diese Güter
esitzcn. Manner oder Weiber, von denselben keine Stener nach Willisan zu entrichten haben, da sie ei»e

ja)r >c)c teuer an die Stift zu Josingen ausrichten. Die Boten von Lncern verlangen das Zngeständ>nh
soweit ev erfolgt ist, in den Abschied. 5. Betreffend die von denen von Lucern gefordert

Mitwirkung der Freien bei der Anlage der gemeinen Amtskosten wiederholen sich die frühern Widersprüche
um cS ileibt schließlich bei dein angebotenen Recht laut dem letztjährigen Abschied. 6. Ans wiederholtes

er angen derer von Lncern willigen die Boten von Bern gemäß ihrer Instruction ein, daß der Handel der
ei cn Wci ier, welche einander beschälten haben, sofern diese noch am Leben sind, gemäß dem alten Vertrag

zn Knntwyl ans Recht komme und da bestimmt werde, wem die Buße gehöre; sie wollen dem Schaffner Z"
o »igen diisfälligc Weisung geben. Ä. Bezüglich der Strafe desjenigen, der den Lachbanm nmgeh""^

)a, vereinigen sich beide Theile dahin: Obwohl der Thäter ein Angehöriger derer von Lucern nnd in >lll^
Herrschaft Büren .nid Triengen berechtiget worden ist, läßt man doch die Hälfte der Strafe der Stadt Ber"-

er 'etrcffende Banin ein Lachbanm war und somit der Frevel an beiden Städten begangen ivorde"
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>»' Es soll j-d«ch hi--»-r -in Bri.s .rricht.t w-rd-n »nd >w°r s°r»°„d.. Arn E,n. Vorr-d- loa di-

«...,,l.M„» d.s S,r.it.s a„..i».n. WM soll g.sa». w.rd.„, «i. b.id. Stäb.. .„»alt d..s°s Bau,

Sl.in o,i, ihr.„«°np°» a>S Land,norch g.I-l» b-b-n. .»blich so» d>. B° tu,,,»,».- s°l»-,>. da» w.m, ,„„s.,g

i-»w.d .in,,, ».chbam», dar dl. La»d„,.rch b.!d.r S.iidl. b-i-ichmt, ab °d,r sonst Bqn» aus

I-Ich. March.,. sr.°.l,. wnrd., dl. Stadl. in d.r.,, E-bi-t d.r Fr-°..- «°h,,- °°.r «»-«.,.,°..d d.r and^
„ad dann b.id. d.n Th°t.r b.r.ch.i».n und dl- B,ch. .h.,l.n I°°°». DM, B-..s soll.» b°.d.

Stadt. b-si.»,l„. Dl. B°r,, °d--,,chn-„ d.n March»..» -llst.» j» >»» »»d wolm sobald d,.s.s

«-Ichch... ist. d°„m »an »»...» °.Mnd«, »m d.» St.ln g.,n.i,,sa,n »,,s!..».°.,n D>. Bo.n von B.rn

"«lanb.n, i.srr March»..,, I°- °„I ««-» °-"»°!" w-rd-n. d>. »°n d..s.s m

d.„ Msch .d. «. B.t-.ss.„d dl. B-st-astM v°n S°--b °l.l'.v »nd -,,d.m Sm,°.»h„.d°n ,o°».n d>. .«,.

Arn »h„. Mch. »an d.„. alt.,, P°« »»b d.r U.b,.n» „ich. °W»-»i w °°n -»---» wo ... b.. da»

»„ V rtra». bl-ib-„ „nd ,-ich.->-- l)l„..r 'S--,» -»>--» «-mach« --»!«- »'«' -'-»»»-».

S-ch- wird .ids.i.i» l» d.n Abschl-d ' S.,dh.nS.,.n.lt. ..»-,».».. Rai». !»«»».,-,».ha

>» G„„».„ „in - o-rlass.,..,, FW», dl. .in. s-.l. lst- ->»-» Mrm.ch»»i°r..s Da s-»iwl.« °>».

El».n.hn„. d-r.r °°» Brrn s.i. 1° °-rl-»--» «°'-»u»-i ^-S Bn.,.S M. d.,„r auch d.° S-r.ch.nn»

d.-I°lb.„ z„ Knutw,,. „ich. ».»°tt°. w°-d-n »nd °w w«. .,, », ,s°» .rang word-n ,.» D>. Bot.,.

»» L„..r„ »,,d ahn. Jnstrartlo»; w.».n d-r »rosj-n Zahl -r »» - >« d'-I-r «'--»n

Word.,,. Fl - ihr. P.rs°„ °b.r blttm »-. d.n G.,,.°ch.sb-i-s d-- !»m wl-b.» .- Fr.» b.»ch.„ ... las,.»

b» „Nr ,in Schlich- s,I und d-„ Erb.,, nichts -N.M-» >».rd-. Dt. Bot,,, »o» B.rn tonn.» Ntcht

'«wich,.,,. „,.d".s M dch.r °l.s.r G.».n»°»d '» d.n wschi-ch «- Zwisch.» Nnb,o.s- »,ch Knutw», .»

<>» March .durch ,in.» «ndstod -bg.broch-» «°°d-»^ D°r Schafs»-- ... Z°fm».n soll '>«---»°d.°-°.

°° dl. R -ch „ich. ».rrii-. ward.» !«. i» M-S „ich. d-r Fa-. l° °° -.».»»-»-» St..» °- ch-ssm und

« d.,„ Vogt j» R.chw„l .,„sq-„Ä»°°r °b,° d-,..„ »°» -»-.m ----»»d.». war. dr. March ab-r

verrückt worden, so soll Bericht crstattetZiverden.

Di. b-i ° M, - in b-»,,dlich- SM- sch-i.» Ipi»---- N-chtr-g s-i».

... - in Form eines Vertrags zwischen beiden Städten Bern

Im St. A. Luccrn lieg eine ip Bemerkung, die Schiedrichtcr Georg Reding und Gilg Tschudi

und Lueern. Sie wrd °"'gcwet „diS jarS« (1555) bei Bern darum beworben,

haben sich n.U Schreibe" a -'" Artikel, auch jene, bei denen die Schicdrichter nicht mitgewirkt

aß alle m Betreff vo Zusammengestellt werden. Das Gesuch sei dann abgewiesen worden, m
haben, m eine einhcitlichr Städte selbst vereinbart haben, besonders zu verbriefen. Als

der Meinung, die Pnn te, " ^ folgende in den vorhergehenden Abschiede» enthaltene Artikel

Verelnbarungopunktc fuhi ^ 16. April 1548 (siehe Abschied vom 27.—29. Mai 1549, Note

auf: Ziff. 1 und 7 aus un - s) Zjff g aus dem crstangegebenen Abschied; und

zu a.), bestätigt im Oschle vom ^ '^,<„,11 1551, welcher Artikel angenommen worden sei, ohne de»

m'somwlir.,,. <di- b„--sswd-„ »schi-d- wird.,, in d-r U-Iund- ritiri». D.r

V«!°« S >m w»d »-,,-hmi-> »°» B-„> .,» Au»„s. und «o» -0. D---,„b-r

.„i-r -i,»,l„^ ».» d-n St-di-a Ml V--°inba« s°.»>- di- G°,.ch,,»».,„» -°» Bn» d.„ I». Inni
irever einzernes "a A Lucern. Pergnmcnturkund- mit den Hangenden Siegeln beider Städte.

und vo» Lucern den 8. Juli 1552.
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180.

Aeschi. 1551, 10. und 24. August.

Verhandlungen zwischen Bern und Solothurn über streitige Gebietsverhältnisse in der Gegend
von Aeschi.

Wir müssen uns mit folgenden indirecten Quellen behelfen.

1. 1551, 11. August (Dienstag nach Laurenz) Solothurn an Bern. Wie gestern die Rathsboten
beider Städte in der Bnrg bei Aeschi wegen des Spans, der daselbst in Betreff der nieder» Gerichte unv

Uli Stauben Weidgangs und Ackers obschwebt, erschienen und was da verlaufen und verhandelt worden sei,

das haben die Anwälte von Solothurn heute berichtet, wie auch die von Bern von den ihrigen verständigt

worden sein werden. Die von Solothurn hätten angenommen, die von Bern würden ihre Anwälte mit

Vollmacht an beide Orte, in die Burg und zu den Fuchsenlöchern, versehen haben, um daselbst gemäß der

freundlichen Abrede von Jegistorf die waltenden Späne zu erörtern. Hätten die Boten von Bern Vollmacht

gehabt, wie die von Solothurn, so wäre zu hoffen gewesen, daß der Anstand an beiden Orten gütlich

ausgetragen worden wäre. Da aber die Boten von Bern mit denen von Solothurn nicht an die spänigen

Orte reiten und einzig unten bei den Fuchslöchern und nicht weiter zu verhandeln Auftrag haben wollten,

während bei Grcnzenbach auch Streit vorhanden sei, so seien sie ungeschaffet von einander geschieden. Da

nun der Span wegen der Niedern Gerichte derer von Solothurn bei der Burg seit langer Zeit obgeschwebt

habe und denen von Solothurn unbekannt sei, daß er je ausgetragen worden wäre, wie die Anwälte derer

von Bern haben andeuten wollen, weßhalb zum Theil auch wegen Uli Stauben Ackers Mißverstand walte,

und da man vor Jahren auch zwischen Wartburg, Gösgen, Lenzburg und Aarburg gemarchet habe; da

ferner in den Grenzenbacher Matten und, wie angezeigt worden, bei den Fuchslöchern auch Streit walte,

betreffend welcher die von Solothurn meinen, der Urbar derer von Bern zu Lenzburg würde diesfalls Aufschluß

geben und der von denen von Solothurn hingeschickten Minute gleichförmig sein, die von Bern aber an den

beiden benannten Stellen andere Märchen andeuten wollen, so könne ohne Augenschein daselbst nichts

Fruchtbares vorgenommen werden. Man bitte daher dringend, die von Bern wollen nochmals ihre Botschaft

mit vollkommenem Gewalt und mit allen Beweismitteln versehen auf den streitigen Platz abordnen, was

die von Solothurn auch thun wollen, wodann man freundlich, bürgerlich und nachbarlich, wie die Altvordern,

sich gütlich vertragen wolle, was ohne Zweifel geschehen werde. Die von Bern mögen diesfalls einen

beförderlichen Tag ansetzen. (Einschub auf dem Rand: Die Boten beider Städte seien übel zufrieden

gewesen, daß der „unser" um seinen Acker einen festen Hag gemacht hat; man habe gemeint, er werde nur

„ingeschreglet"; jener habe sich entschuldigt, er habe es wegen des „kleinen guts" sSchmalviehs so gemacht!

es sei dann diesfalls auch nichts beschlossen worden. Ein anderer auf dem Rand verzeichneter Einschub ist

vom Buchbinder theilweise abgeschnitten worden und kann daher nicht benützt werden).
K. A. Solothurn: Missivenbuch No. 30. S. 267.

Gesandte waren hier von Bern: Anton Tillier, Venner; Leonhard Benzikoffer; von Solothurn: (Konrad)
Graf; „der Seckelschryber" (Urs Wielstein). Die Namen der Berner Gesandten aus ihrer Instruction,
St. A. Bern: JnstructionsbuchIZ, k. 169, vom 7. August 1551, wo auch das Datum der Verhandlung
angegeben wird; diejenigender Solothurner Gesandten aus dortigem RathsbuchNo. 49, S. 390, vom
7. August 1551.

2. 1551, 31. August (Montag vor Vcrcnä). Solothurn an Bern. Die Anwälte von Solothurn,
welche mit denjenigen von Bern in der Burg zu Aeschi waren, haben berichtet, was in Betreff des da waltende»
Spans verhandelt worden sei. Die Anwälte von Bern haben nämlich erklärt, wenn die von Solothurn
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auf ihre Ansprüche in Betreff der Herrlichkeit an diesem Orte verzichten, so wollen sie in Betreff der Feldfahrt
des „nnsern" verhandeln lassen. Man bedauere dieses sehr. Früher haben die Boten von Bern behauptet,
der Span sei zur Zeit vertragen und darüber Brief und Siegel errichtet worden; (jetzt) seien sie nicht, wie
diejenigen von Solothurn, mit Bollmacht erschienen, und haben nicht, was zum wenigsten hätte geschehen
sollen, Copien der nach ihren. Vorgeben errichtete» Briefe gezeigt. Wenn die Sache ausgemacht und darüber
Briefe errichtet worden seien, so wollen die von Solothurn hiergegen nichts vornehmen. Die von Bern
vermeinen, im Besitze zu sein, was man ihnen ganz und gar nicht zugebe; da die von Solothurn vor vielen
Jahren denen von Bern das Recht angeboten haben, so hoffen sie, ohne vorgängiges Recht nicht entsetzt zu
sein. Da viel größere Händel unter den Städten gütlich vertragen worden seien, so habe man sich vertröstet,
die von Bern würden einen Untergangbei den Fuchslöchern und in den Grenzenbachcr Matten, wo allein
die rechten Märchen zu ermitteln seien, haben vorgehen lassen, zumal auch der „unser" auf ihr Begehren,
nicht wegen Rechts, sondern aus Freundschaft den Hag wcggethan habe und „daniden" eine Copie des
Vertrages ausgerichtet worden sei, die nur einer Erläuterung bedmsc (der i^atz ist nicht durchgängig ganz
klar und ein Einschnb auf dem Rand theilwcise abgeschnitten). Man habe sich auch vertröstet, die von Bern
würden dem „unfern" die Fcldfahrt. in deren Besitz er früher gewesen sei, nicht abschlagen,sondern wie
früher gewähren, da bei allen beiderseitigenUntergängendie Feldfahrten und Trättetcn vorbehalten und
niemand untersagt worden seien. Man könne auch („darum ) nicht glauben, daß zwischen den hohen Errichten
derer von Bern und den nieder» derer von Solothurn daselbst gcmarchct worden sei. Man bitte also nochmals
freundlich, die von Bern wollen die Liebe und Freundschaft der Altvordern bedenken und diesen kleinfügen
Span ohne weiter» Verzug in der Freundlichkeit betragen lassen und daher ihre Botschaft nochmals mit
Vollmacht an beide benannte Orte abfertigen, was die von Solothurn auch thun wollen. Wenn sie aber
meinen, wie ihre Boten vorgegeben haben, der ispan in der Burg sei ausgemacht und darüber Briese und
Siegel errichtet worden, was denen von itoolothnrn unbekannt sei, so bitte man, jene vorzulegen, damit man
sich hiernach halten könne. Im andern Falle müsse man, da man vor vielen Jahren das Recht angeboten
habe, eine (rechtliche) Erläuterungerwarten (?). Sollte das Recht gebraucht werden müssen und sich verzögern,
so müßte man die Kundschaft, da sie schon alt sei, durch einen unparteiischen Schreiber aufnehmen lassen.
Man hoffe, solches werde nicht abgeschlagen,verlange aber diesfällige Antwort.

K. A. Solothurn: Missivenbuch No. 30, S. 29S.

Das Datum der Verhandlung entnehmen wir aus einer Missive von Solothurn an Bern vom
20. August (Donstag nach Ascensionis Isias Mariä), in welcher gemeldet wird. Bern habe den Tag auf
künftigen Montag angesetztund Solothurn werde ihn besuchen. K. A. Solothurn: Missivenbuch
No. 30, S. 295.

l»1.

Rell 'enz. 1551, 28. August. Jahrrechuuug.

Landesarchiv Schwyz: Abschiede.

-- "->» W S.»d. B.°mj. ,. Si. jiiiMch
j.dm . Km n.n j.. minchim >ch'«s: d° di- B-M ..U, di.d « ih,.m u..„s« I-i 1° hi.im
Ii, ,w°i Mr, P.l ... »„SSM«. Ii- «°l-m ->'» Z»>- -»»6- und l,M„ Jahr,
Zw ....d ü»M-n, V°u dm dm. d°. ....d nndm.. w°.d. dm
S,»jsch.>Ii g«bm Schud.» „.».si«. und s°i u«-!°»d.-° -u b°I°-i>-», °« wmn ...«mhalb dm, »-Hm
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Wuhr ob der Stadt „mit grabeu oder die steiu abgeschüttet werden", der Stadt lind dem ganzen Lande großer

Nachtheil wiederfahre. Da nun fremde und heimische Kaufleute jährlich Holz durch die Moesa und den Tessi»

Munterfertigen und dadurch an dem Wuhr und dem Land erheblichen Schaden verursachen, so begehren sie,

daß man in Zeiten, in welchen es nöthig ist, Wuhren und Wehren zu machen, den Kauflcuten, die Kaufmanns¬

güter über Wasser und Land führen, zum Zwecke des Unterhaltes der Straßen, eine ziemliche „Eng"

(Verehrung) auflegen möge. 3. Pre Zors de Salvania ist wegen eines malesizischen Handels lim 20 Kronen

gestrast worden, dann aber sein Schwager, Hans Fra, von Ort zu Ort gefahren und hat gebeten, dein

genannten Pfaffen diese Buße zu erlassen. Auf das Begehren des Priesters und die Bitte seiner Freundschaft

werden jenem die 20 Kronen aus Gnaden geschenkt. „Doch so hat sich der bot von Underwalden söllicher fache»

halb nit wollen inlassen." I». Der Zoller wollte 1. den III Orten verrechnen: 4 Kronen für die Wächter

auf dem Markt auf St. Bartholomä (24. August), die da Wache hielten, daß der Zoll nicht entführt werde;

3 Kronen, die er letztes Jahr zu gleichem Zwecke für den St. Gallusmarkt ausgegeben habe; endlich

2 Kronen, den St. Martinsmarkt zu verhüten. Die Boten haben ihm hiefür nichts vergütet, da sie meine»,

weil der Zoller den Zoll auf seinen Gewinn und Verlust empfangen habe, so solle er auch den Markt vermache»

lassen. Damit er sich aber nicht zu beklagen habe, nimmt man die Sache in den Abschied; wie gütlich die

Obern ihn, thun wollen, mögen die Boten wohl leiden. 2. Der Zoller fordert auch 4 Kronen wegen Zolls,

den Thomas und Bcrnard Castian von Lauis ihm schuldig gewesen, wodann aber die Obern befohlen haben,

dieseil Betrag wieder herauszugeben, weil die Genannten zollfrei seien. 3. Der Zoller beklagt sich, an dei»

Zoll verloren zu haben, weßnahen die III Orte ihm einen Nachlaß thun mögen. Die Boten sind ohne

'ezugüche Vollmacht; aber in Folge der Bitte der Bürger und auf das freundliche Ansuchen des Zollers

M leder Bote auf Gefallen der Obern 60 Kronen „angestellt"; mären die Obern nicht einverstanden, so soll er

das Geld auf Martini (11. November) erlegen, v. Zwischen denen von Bollenz und denen von Ablentsch und

Inns waltet em Span in Betreff der Brücke beiin Klösterli, die mitunter durch das Holzflößen derer vo»

o enz zerstört wird, wodurch dann das Führen von Kaufmannsgut und Jedermann gehindert wird. Auf

^efa en der Obern wird verfügt, wenn die von Bollcnz Holz flößen wollen, sollen sie es bei 50 Krone»
Buße unbeschadet der Brücke thun. In Betreff des Fahrs ist geordnet worden, es sollen die von Lud»'

(Ludiano) und die von Cresciano gemeinschaftlich das Fahr oder eine Brücke erhalten. Die von Ludi»

weigern sich dessen, v. Nach Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben sind jede», Boten 103 Krone»

ü rig geblieben. „Item me sind mier worden": 4 Kronen Strafe von einem Priester, die sind dem Seckelmeister

geworden. Davon ausgegeben: dem Portuner 6 Kronen, dem Fähnrich Wirz 5 Kronen, Felix Lilly

10 Kronen, dein Castellan 15 Kronen, dem Pfyl 14 Kronen, Stoffel Jost 2 Kronen, Kerkerlohn 28 Pfund,

10 Kreuzer für ein Pfund, endlich 12 Schwyzer Pfund und 8 Schilling, die Felix am Schloß verbaut hat-

. Statthalter und Seckelmeister auf der Nivier bringen vor, unter der Amtsverwaltung von Commissar

(Johann Peter) Lussi sei eine arine Frau abgethan und gerichtet worden, wobei sie sich getröstet haben, daß

Glien die Obern etwas an die Kosten geben werden. Sie begehren nun, daß man ihnen die 105 Spieße,

die denen von Niviera geworden sind, hieran schenken wolle.
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182.

Schattins. 1551, 7. September. Jahrrechmmg.
Landcsarchiv Schwnz: Abschiede.

Tag der Orte Schwyz und Glarus. .... , . - .
tt. Die Aebtissin des Gotteshauses Schimms läßt vortrage», sie (ei laiige begierig geweseir, ihre und

des GotteshausesUrbare und Rödel zu erneuern! es sei das höchst nothwend.g; sie habe diesfalls das Urbar
durch eine» ordentlichen Schreiber aus der Stadt Zürich nn.schreiben lassen („vollbracht"), mit Ausnahme
einiger wichtiger Artikel des alten Urbarrodels,der wahrscheinlich im Jahre 1461 aufgerichtet worden sei
und wobei dein Gotteshausin unbilliger Weise viel Eintrag geschehen sei. Die betreffenden Artikel seien
folgende: 1 Das GotteshausSchaums hat einen Meierhof zu Knonau; der diesfällige Meier hat von des
Meieramts wegen zu urtheilen um Erb und Eigen, um Geldschulden und was zu rechtigen ist, wo die Buße
nicht höher als 3 Schillinge ist; in Betreff der Frevel, da urtheilt ei.. Vogt im Namen derer von Zürich
über das Blut Diser artickel ist mit einer urtel, darum brief und sigel mit dein merieraint hin, und
darum wvter nit" nochzefragen." 2. Die Giiter zu Knonau sind mit Grund und Grat, Holz und Feld
(Eigenthum) des Gotteshauses Schimms, und der Hansgenossen und der Bauersame Erblehe..; die Güter
mag niemand versetzen, verpfänden, verkaufe., oder verändern außer mit des Ammanns Hand „und die söllend
°s vercken" doch unschädlichden. Gotteshaus an dessen Zinsen und Rechten. Hier vermeint jetzt die
Bauersame 'sie könne die Güter als Erblehengüter versetzen, was die Aebtissin gemäß de... gedachten Artikel
bestreitet 3. Wer von den Gütern sieben Schuh lang und breit hat und stirbt oder ein „ergeben mensch"
wird der soll dem Gotteshause dannzumaleinen Fall geben, nämlich das ziveitbeste Haupt mit einen,
gespaltenen Fuß wenn er kein Vieh hat, das beste Gewand, in dem er am Feiertag zur Kirche oder zu
Markt gegangen ist. Hierauf bezüglich beklagt sich die Aebtissin, wie die von Zürich solche Güter, die den
Fall schuldig sind, zu ihren Herrlichkeiten kaufen; hien.it kommen die Güter und ihre Gerechtigkeit in die
obere Hand und gehen dann entgegen dem benannten Artikel die Fälle verloren, denn die Obrigkeit sterbe
nicht 4 Niemand soll ein Gut, das in den genannten Hof gehört, kaufe» oder verkaufen ohne Zins; mit
Zins mag ».an Güter verkaufen, doch unschädlich den, Gotteshaus; wenn ...... das geschieht und Einer ein
Gut mit einein Pfenning Zins verkauft, und dieses aber mehr ertragen möchte, und dann die andern so
schwach würden, daß sie ihren Theil Zins von derselben Hub oder Schuppos nicht mehr ertragen könnten,
s° mag ein Amtmann die Güter derselben Hub oder Schuppos sammenhaft angreifen, so daß der ganze Zins
ausgerichtetwird Nun wolle die Bauersame die Güter nicht in solcher Weise hinter einander stehen lassen,
b»s bessere für das bösere so daß der Amtmann verhindert werde, sie zusammenzulegen,damit der ganze
Zius ausgerichtet werde 'b. Man soll jedem Zinser von jedem Mütt Kernen, wenn er den Kernen nach
Arich gwert" ein Brod geben. Dieser Artikel soll erläutert, nämlich das Brod auf 4 Haller gestellt
werden, 'sonst möchte u.a.. mittlerweile ein größeres haben wollen. „Ist hin und enweg mit de... gricht."
6- Welcher in einer Hub oder Schuppos der größte ist, der soll bei den übrigen die Zinsen einziehe...
Dieser Artikel sei ..all. -Malt eines von Lienhard Holzhalb ausgegangenen besiegelten Briefes geändert
worden, wobei .„an es bleiben lasse. 7. I.» „9" (7?) Artikel sei kein Span. 8. Der Meierhof zu Knonau
Und alle Meierhöfe die das Gotteshaus im Aargau hat, sind nicht Erblehen, sondern Amtlehen; wenn ein
Neier stirbt mag die Aebtissin den Meierhof demjenigen leihen, den sie als den tauglichsten und nützlichsten
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-M-- «rdiilsm ms » 1 V? ' ' ^G-«°rdm-n ki»R.chi IMmuI. a„w ums si- ---

M «»www ,w 7 , "" "" also Arii. Hi- Ist als «on des

A°b» """ b>- « Aurguu IM,- Lchm m «Ich«, ji.h.w S-

Anlkl unlU ,//"!" ««Mch-u, wir Im mm. d,.->«»!«-„ j„ M-,„ stch-ndm, mit -> dri-ich«-»

su" wir' sw c 7 sclbig-u ort uit I»ol husgrhalir», wir loch das in das buch foimnc"

^ s.w. si.I "'"7'"."»°' d°°m, -.. la,.„ wissr. Mr «.irr, «Ich. Höf. sind s«ch

Harnisch s>,. e 77"^'- ^ «( dm Harnisch, oder das beste Gewand, wenn er weder Pferd »och

Urtbeil oo t; "'cht streitig; es sei das vor Bürgermeister und Rath zu Zürich durch ei"-iuzig weigere sich die Stadt Zürich, chre Güter und w°«

morüber vielleicht' "ff ' 77 "^'^reibeii zu lassen. Es sei also zu untersuchen, welche Cappelgüter seie",der gnädigen Frau sollen diese Güter billig vorgehen 10. ^

dritten Artikel l7 ff " ^rest des Forsters, ivie der pfänden soll, ist mit de» Gerichte» „hin", wie '«'

hin" i" 1, . r . ^ ""achzugründen". 11. „Der xiii ist ouch mit den grichte"

Das Golffsba.ff s7'7 . ^ch kon." 13. „15 wpßt der artikel"-

Der Boot neb>7 7 ^Vogtsteuer 1 Pfund ö Schilling Haller und 1 Mütt Kernen gebe'"

manwol" wohl d.o Steuer; wie er aber dem Gotteshause Schuh und Schirm gebe, „das befindt

wird nicht »mu- des Gotteshauses, falls demselben nicht gütlich begegnet

^ihnm u e^u7 ' b-lche.. werden; ...an will daher an die von Zürich gelangen, zu schauen,

Schännis) 1 7 N ^ desorderl.ch „zu ustrag dem urbar". (Andere Anstünde des Klosters

Gericht beaebrl .'7 ^nzburg beklagt sich, wenn er zu Niederwpl im Aarga"

gehören und iolll .77^ "wn Tro,tung von ihm, was ihn unbillig bedünke, da die Gerichte der Aebtissi"

G^cht ä!w. worden sei; auch wolle ...an ihn. nur zu vierzehn Tagen -""

Ammann sertia- ^ ^ ^ sei- Man schreibt nun dem Gericht, daß es de"

thun 2 7-777 °b»e Tröstung; andernfalls müßte man weiteres Einsehe"

viel der mM-o? 7 ' ^as Gericht zu jeder Zeit versehen, doch nur so lang

einverleibt wmd. ^""7 ^ dieser Punkt soll dem Lehenbriefe, den man jetzt errichten will, ebenfalls

Heini sllli» " «"wnnte Ammann beklagt sich auch über einen „unbärtigen" Bauer, ge»""'«

seinem Willen 77"' ^waltung viele Späne verursache und Alles ohne das Recht (zu üben)

vermögen ob- n /"7 "n „Aargau" freundlich geschrieben, er wolle den Betreffende"

des sielmtens - m" ^ Z" begnügen. 4. Derselbe Am,..an» hat Anstände in Betreff

Gebsit von N'i"des Zehntens zu Triengen, da derselbe mitunter auf d"^

ernstlick, und nn" " der Aebtissi., herübergreist. Die Boten weisen den Amman» an, ff^

damit diese r'"-^"Mt zu Lucern und, wenn es nöthig ist, anderswo zu verwende"'

'» »eben ... ff ", ! 'b'"" galtet hat und versprochen wurde, darüber Beschs

Weitern um ^ " ^er Aebtissi.. zuschreiben, dan.it sie die Orte d-S

Zehntens so m ^ 5. Ammann Balthasar bringt einen Anzug betreffend die Quart de

der Herr Annua?"^'"?^" ^"sianz durch ihren Amtmann, den Landschreiber zu Baden, „füren",

Z>l sagen luo» k befehlen dem genannten Balthasar, dem Landschre«'^

Antwo^oebm . ^ "" gebracht, die auf de... nächsten Tag durch ihre Boten dar^u>. . Dem Amtmann der Aebtissi» zu Lenzburg wird befohlen, bei den Fraue"
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«i'°d.„ch-l .,. .rchrschm. wu- si- sii. G.M.H-.-,,,.,, um -um,- GW.,, aus Sui-r« ubm. °u, d.U.,, d,.

»-«Nu auch G.ld- und N.«.,,!i„s hu,. dum» .- m.'ch- B.i.I- uur-uud u.ch».h,u Mu 7, D,.

»-d'illi,, d.°„I„r„ch, d.„ Z.hu.m aus dm «ii.ru d°„. «„«.uduch s-b,^w.ch. d,.

«-Im iuu.h.bm, m°».u.« di. S,»°„«.s.» dch°„M>. dui WI-rI-hui.» ,hr.r Psurrlirch. ».hm.

« „ich. dm A.di.ff,u „,.».,, d-- Hüft- !U K>.„, E- ,„..d.„ d.id. Pur,.,.,, m,du. ,,°«.

«°l. du di. Bwu iu du- L.„d Mi. ihm, «.s.u. K,u.d.«w .,i ,u.d G-w-hr.°mm ju .-.ch..„m.

«» di,I.„ Sir.i. .„tlch.id.,, ,» lull.u, «. I. »»">"» d-S V »„„°h,».„,

«««- -w

«'.d .UP.uud.u.rr °^u„ ^Haber 32 A!alt?r 2(1 Niertel' ^aknnls 25 Attltt 2 anrieh, i

>««ldi° » , . S4 « ^ ° «... s°d.r 2» «uli-d - Vi.rl.li s°d„.i- l8R.il. -V. Vi-ri.l.
'g. meinen 34 4,-ntt. moggen v ^ ^ ^
hat ihm („in") wieder au das Jahr (15)o1 „engen . . - '

>° . Vi. «.r 8SR.li.r dV-Vi.-i.-i S°imi° --«... «° > Uuud S °« » «« ,»

Tuch ,8 E».„i Bulchm l>5^ b-«' "«» »' «M,»» d.r AM,...,, chu .»

4 Schi-iu.» Di. A.dMu bl.il.. dm, Ammuuu B-l.hch.r «ach ull.r N.chuuu» .chu d.g

'°»»d.„ 7B. .„ 8D.UUM 4^.„. G°i..q°us dl-'d- di. ,h-°m E...„.h„..„ uud A„-,.b.„

>»--di» -i>G..ld,„ », „Siud .„-.dm-, «i° h-i-- M d» Uiid d,ms.. um. „mu d.-u.

S. ch h h.,.d°I °„d d"«"-ud »» °» ") mchu,-. «,° mm.

w.d" .4 Iu B..M d.-L.h.u- m« UU. V..,M.»«U» d.id.r 4h..-. uus

°"-.».u».,..s Nrih.il sdchmd. --.h-i-. „ud ».chwchmi Tu- L.H.U 1°-. i„ ,w« M,.. ub.r

«.ii.r u„b.il w.rd.m i.„° -!w°i. di, dm «rSI,.„, Th°il hul..„, l°ll.» »,. zw., M.l. °b.„l»il.

luuwu Suduuu di. J„h-d-r d.s L-H.U-, M. °°u .- u.rluu»., Au.,„u.um.„,

ld vuur.ru Ulrirh.,, u.bl. .Uli«.,, uud.ru V-rdi„dlichk-i.-„, w»rub-r .,„. V.>ichl.idu„g .lnch.tt w-ldru

'°V, bl,Ib. .- uas, i„ uilw,g» Mi. d.r L.h.„dri.s m.iÄ, Mi, d-uu H-rr duudauuuu,,,, „r.inch d»«°u

'°v.r su»m luuu r Ziumul. d.r.r °°„ vuur..,. d-Il-IM -ich, w>. ft- .».„ „„ S.r»u«I.rl°ud
ha« 5. l. 2tim ... sie daselbst crbSweise etwas himvegzieheu wollen, eiu
"N und ohne Gnade ael,alten werden, rndem, wenn ne ^
arnk 1 ^ ^ 3 1 ^ die von Quarten aar kenien Abzug von zenen nehmen.

«chm »;"uw.7ch1chwü w»" l°>-.° -- -w» um H-i». .„»..uchd Ti.,.-

W-.d.r V... ^i.i„. °d.ru dri„».u ^ I. ^dm?.,,^.^
p m Betreff der Alpen Salnn und "Schor 1 l- ^

>r gekommen, in der Meinung, w »a- wse ^ ^ ^ Obern bringen, was man

^iter°dl°" ^ beschwert, in 4 wnchen vor beden orten erschincn, snnst bim sprnch

Gliben" "e m / d!r Vostu l«) halb haben die von Glarns dem Hntmacher seine Briefe, die
j - I». Werne, Gratzers, d e Posch (- HM 1 ^ ^ ^

^.M.litt-- gegeben haben, bleiw lassen, n..^ er mcht s g ^ ^ ^ s,. /rnders

^ du sch arm "uut « E,"« Gl-',,- mld SM Huld lh.il »uch l°„ uu.wiir. dur„„. ».„,. Id. „s.d.uk
^°std. .4 r « " > »n aedenken des Caplans, den dee gnädige Frau an den

^ -- «u d.r Gh.i..ch., «Mi, «.„.-um,.,,

"u d.r ',°chu, g„> m„>, .4 ^ (y duriu hu,.dl.», -d m.« du- r.chl u> lh„„ ud.r
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Zu a. Die Nummeration der hier citirteu Artikel des Urbars geht im Original mit der sonstige»

dort angebrachten Nummeration der Verhandlungsgegenstände theiliveise parallel; ob diese Nummern gleichzeitig

einer Nummeration im Urbar entsprechen ist sehr zweifelhaft, zumal im Original z. B. ein Artikel, der

zufällig in zwei getrennten Sätzen besteht, mit zwei verschiedenen Nummern versehen worden ist, auch andere

Unregelmässigkeiten vorkommen. Die Schreibart Amtmann und Ammann wechselt im Original ebenfalls.

183.

Neuenbürg. 1551, 10. September.

Staatsarchiv Lucern: A. Neuenburg, Actenband 65. Kantonsarchiv Solothnrn: Abschiede Band 30, und Actenband Neuenburg 1566—ikvo.

Verhandlung zwischen den VII (katholischen) Orten und dem Statthalter und Gubernator und

den Rathen des Herzogs von Longueville, Grafen zu Neuenburg.

Gesandte: Fr ei bürg. (Martin) Sesinger. Solothnrn. Urs Sury, Schultheiß; Urs Wielstei»,

Seckelschreiber. (Andere nicht bekannt).

Die Boten der VII Orte klagen gegen den Diener des heiligen Evangeliums zu St. Blasien, daß

er wider die Ehre der benannten Orte, ihren unbezweifelten alten Glauben und namentlich wider den

Landsrieden und gegen die von Landeron gepredigt habe, weßhalb ihn die VII Orte mit denen von Landero»

vor den Statthalter und Gubernator und die Edlen und Räthe des Herzogs von Longueville, Grafen Z»

Neuenburg ins Recht gefaßt haben. Sie verlangen daher Bestrafung des genannten Dieners nach Inhalt des

Landfriedens, in welchem der Graf von Neuenburg auch begriffen sei. Nachdem zwischen dem genannte»

Diener und denen von Landeron vieles geredet worden ist, haben die Boten der Orte und der Gubernator

der Grafschaft Neuenburg Folgendes vereinbart: 1. Auf Sonntag nach Michaeli (4. October) sollen Alle,

welche an diesem Handel sich betheiligt beglauben, Abends zu Neuenburg an der Herberg sein und am Wontag

darnach mit dem Rechten beginnen. Wenn aber die VII Orte nicht mehr erscheinen wollren, so will der

Gubernator gemäß seinem Versprechen denen von Solothnrn das Urtheil zusenden, damit sie es den übrige»

Orten übermitteln können. 2. Auf den gleichen Tag wird der Handel, der die von Landeron betrifft,

verschoben; dann soll derselbe nach der Conscienz entschieden werden. 3. Die Boten der VII Orte verlange»,

es solle der betreffende Diener bis auf den genannten Tag in sicheren Gewahrsam gelegt werden. Hierüber

hat man sich dahin vereinigt, der Gubernator soll von dein Diener Bürgschaft nehmen, daß er auf be>»

angezeigten Tag erscheinen und auf die gegen ihn waltenden Klagen antworten wolle. 4. Die Voten du

VII Orte nehmen auch Abschriften von Kundschaften, die vor Recht vorgetragen worden sind, in den Abschied

Den Abschied unterschreibt auf Befehl des Gnbernators Nossellet.

Die zweite angeführte Solothurner Quelle enthält den Abschied deutsch und französisch.

Der Name des Freiburger Gesandten aus dortigem Rathsbuch No. 69 vom 7. September 1551: d»

der Solothurner aus dortigem Rathsbuch No. 49, S. 431, vom 5. September (Samstag nach Verein'.

Zu Ziff. 4. Dem Abschied beigefügt sind die Ergebnisse des Verhörs von vielen Zeugen, die

Verlangen von Franz Obere, genannt Guy, Vogt zu der Zihl und Meier zu St. Blasien, wider AtuV

Michel Müllet, Diener des Evangeliums zu St. Blasien, einvernommen worden sind, um einige ehrverletze»
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Worte zu constatiren. über die sich der Burgermeister von Lauderon vor dem Gubemator beklagt, behauptend,

daß Müllet sich derselben in einer am 23. Juni 1551 be- Anlaß eurer H.nr.chtung. galten
bedient habe. Einige dies« Verhöre blieben für die Klage ohne Resultat- andere bestätigen einfach, d.e

Predigt ei gehalten morden, wie das ihnen vorgelesene Manuscr.pt derselben laute- wen.ge Zeugen fü ren

speeiell an. daß der Prediger sich des Fernern im Allgemeinen verächtlich über d.e Messe und d.e Papisten

die - B schlechter seien als der vcrurtheilte Verbrecher, äußerte- von Scheltungen. d.e Landeron speeiell

betreffen wü de. wc ß niemand etwas zu berichten. Nach Aufführung d.eser Verhöre folgen noch nachstehende

V«Ll^en der G^a!!^ 1. Wenn ...cht alle VII Orte ihre Botschaft auf den Rechtstag schicke.. wollen,

so soll dieses doch von Lucern, Freiburg und Solothurn geschehen- die ubr.gen vier Orte solle» dann .hre

Meinung und ihren Rathschlag denen von Lucern, und diese solche denen von ^olo hurn und durch diese

denen nan v-i -cilura '..stellen ' 2 Die Boten sollen eingedenk sein, zu suchen. Mit welchen Bedingungen
,,»7 ^ i^M !°.dm ist. - a.» di-

verhöre deutsch und französisch - die nachträglichen Verhandlungen fehlen h.er.

Dieser Verhandlung unmittelbar vorher ginge» Conferenzen zwischen Landeron und Solothurn. und den
VII Orten und Solothurn- wir führen diesfalls das Folgende an.

1 1551 ^ Auauff lLaurenzi). Auf das Anbringen einer Botschaft derer vo» Landeron beschließt
- m'. , ... Landvogt von Neuenbürg zu schreiben um eine Tagsatzung gegen den

er Rath zu ^olo h . ^ Recht verhaften lasse, wie im Missivenbuch (?).
lUlv p ) ^ ^ Solothurn: Nathsbuch No. 4V, S. 39L.

2 155, « Scvtember Maria Geburt). Dcr Rath zu Solothurn verdankt den erscheinenden Boten

, ^ ^ em-ls..,, womit sie sich für die Burger derer von Solothurn so viele

der katholischen -h^r Instructionen. Die Boten verrichten den gewöhnlichen Gruß
Muhe geben, und vor . g ^ ^ Angelegenheiten, namentlich in denjenigen, welche den Glauben

und zeigen an sie seien u. d -ser u .d 'de ^ ^..^erlangen dann des Prädicanten Predigt zu hören,

betreffe... geneigt Hülfe und Be s 5 zu ^ Planten zu berechtigen, damit

hierauf eröffnen sie, sie suen a ^ ^ ^ ^ Solothurn. Der Rath von Solothurn (oder die

er bestraft w«de. ^ Glaubend« VII Orte

Conferenz?) („m. ) e> en» ) ' . Rechten beiständig sein und den Prädicanten wegen seiner

berühre, so wolle man denen L-nd«m nn R a » ^ aufgeschoben ..bis zu der
ehrverletzenden und gotteslästerlichen Worte berechtig . ^ A. S°l°.hurn. N« N°. 4». S. 4-°.
Landeron" (?).

DM di- w>> N»ch B°..„ d,. lach-«-,. O,l- I-». wird im T--I ,-lbs. „ich,
g-sugl, wohl aber in einem demselben spalcr b-igcsiigl-"

Schlichlich mag da- «an de» VII Orlen --wir»- Urlheil hier s«l,-n: . . ^ ^ ^,ra> ? IV,aber einem nnb-nannl-n s°-!chl i„ N.n-«b»-s> Ilog-N S-nat-Ie» der VII Ort,.

1a5l, 7. October. ( einer Predigt, die er daselbst gehalten habe, als man einen

wie Michel Mülles Pradican zu « - ^ Schmachrcdcn die Ehre ihrer Orte und den wahren
armen verwirken Menschen r. ) c.> ^„..»tastet habe, wie die Predigt und einige auf Verlangen derer

alten ungezweifelte» christlichen ^ wider den Landfrieden, den die Obern der Gesandten

von Landeron verHorte 3^ ^ Landgrafschaft Neuenbürg gänzlich inbegriffen worden

n»t der i-tadt Bern "nch ) . ^ ^ P^.^j^„ten ins Recht zu nehmen, und hoffe», daß er vo»

sei. Sic seien daher Artikel im Landfrieden und so bestraft werde, daß die Obern

der Obrigkeit der Landg.afs )af '7. ' sg wollen sie den Landfrieden gegenüber der Landgrafschaft

der Orte befriedigt seien - wenn ^ als ungebrochen betrachten. Der Beklagte antwortet hierauf

!«ch?.^!^ ««»ig,.- »ichl, -M ob-- „ich. ig gchob.^di-VII O,l-
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zu beleidigen und ihre Ehre zu verletzen, sondern wollte nur in aller Ehre, Lieb und Dienst nach Vermögen

seine Pflicht thun; was er gepredigt habe betreffe den Papst und diejenigen, welche die Gnade Gottes und

Jesus Christus verwerfen und in der Sünde versunken und ersoffen seien, und obwohl sie die Wahrheit

sehen und erkennen, dennoch das Volk in solchen Lastern behalten und die armen Unschuldigen umbringen

und verbrennen; das haben die VII Orte nie gethan, sondern die haben als Christen stets zu Gott gebetet

und ihren Glauben „in irer sprach angezeugt und erklärt". Der Landfriede sei ihnen unbekannt, da er ihn

in der Landgrafschaft nie habe lesen hören. Die Gesandten der VII Orte erwiedern, sie glauben, der

Landfriede sei in allen Orten, die er begreife, eröffnet worden; würde hieran einiger Mangel sein, so käme

der nicht von ihren Obern her; im klebrigen wiederholen die Parteien in Replik und Duplik das früher

Angebrachte. Die Urtheilsprecher, „als weltliche Richter", erkennen: Der genannte Herr Michel habe mit

seiner Exclamation, die er in der betreffenden Predigt gebraucht hat, übel gethan und wider den Landfrieden

gehandelt; es wäre besser gewesen, er hätte „irtwegen" dringend zu Gott gebeten, wie das von Gott befohlen

worden sei. Die Richter glauben durch ihren Spruch den Dienst des heiligen Evangeliums nicht betroffen

und gemindert zu haben; die Prüdicanten sollen immerhin denselben mit Züchtigung der Sünden, »nt

Predigen und Erklären erfüllen. Damit der Landfriedc in Kraft bleibe und fleißig beobachtet werde, sollen

die betreffenden Worte und großen Exclamationen verworfen und verboten sein, und werde Herr Michel nnt

Bezug auf die Strafe der Hand der Obrigkeit, des Gubernators, übergeben. Geschehen in der großen

Stube vom Schloß des gnädigen Herrn zu Neuenburg.
St. A. Lucern! Acten Neuenbürg. — K. A. Solothnrn: Acte» Neuenbürg lkoo—lboo.

184.

Lucern. 1551, 19. September (Samstag vor Mathäus).

TtaatSavehlv Lueern: Allgem. Abschiede 0 L, t. 449. LandeSarcliiv Scinvyz: Abschiede. LandeSarchiv Obwalde»»: Abschiede.
Kantonöarcliiv Jreiburg: Uneingebundene Abschiede. Kantonsarcliiv Tolothurn: Abschiede Band 30.

Tag der V Orte.

tt. Dieser Tag ist von Lucern beschrieben worden, damit die V Orte sich in Betreff des Concils

einigen, um auf dem nächsten Tag zu Baden, der am 27. September (Sonntag vor Micheli) stattfindet,

einhelliger Meinung zu sein. Nach Eröffnung der Instructionen hat man auf Gefallen der Obern Folgendes

verabschiedet: Alle Prälaten in der Eidgenossenschaft, die es vermögen und auf das Concil citirt worden sind,

oder in ihrem Namen einer oder zwei (Freiburg: zwei, drei, mehr oder minder), die gelehrt und geschi^

sind, sollen das Concil besuchen. Daneben soll man mit den neugläubigen Orten reden, (wie das früher auch

geschehen ist, wobei sich einige Orte „um etwas begeben" haben), daß sie wie die übrigen („wir") dasjenige,

was in einem solchen allgemeinen offenen christlichen Concil durch die heilige und biblische Schrift und durch

den heiligen Geist gewirkt, beschlossen und gemacht wird, annehmen, darein willigen, sich demselben gütlich

ergeben und dasselbe halten sollen. Um ihnen einen „Gegenwurf" zu thun, damit sie sich desto eher einlasse»,

soll man ihnen anzeigen, es möchte vielleicht das Concil an unserm Glauben wie an dein ihrigen etwas

ändern, dazu oder davon thun. Da man aber die Meinung der Obern der Orte nicht kennt, so sollen sich

die Boten, die nach Baden kommen, voraus zusammen verfügen und ihre Instructionen vergleicheil. I»-

der Prädicant zu St. Bläst unfern alten wahren christlichen Glauben in seiner Predigt beschälten hat, »»^

das jedem Ort bekannt ist, so hat man von den VII Orten Botschaften nach Neuenburg geschickt, um dc»
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Betreffende., daselbst zu berechtige». Es wurde dam. aber der Haudel auf de» 4. Oetober vertagt u»d zugleich

verabschiedet es sei uuuöthig, vou alle» Orte» Bote» dahin zu schicke», sonder» es genüge, wen» dieses von

drei Orte» geschehe Da »u» aber gar grobe, schändliche und lästerliche Schelt.vorte erfolgt sind, und damit

der Ernst gebrancht werde und die Richter und jeder.ua», . sehen, daß ...an solches nicht dulde so wird

verabschiedet, Boten vou allen VII Orte» hinzuschicken (s. beim Absch. vom 10. Sept.) wobei stch kein Ort

die Kosten aereuen lassen soll. Dieselben Boten sollen dann Vollmacht haben, eS sei, iaß der Handel mit

».ch. .«,-Ipr-ch-n >°-rd- „d.r »ichft »" d«, °°-> .-»ich Ich-.ib-,ft dah -- dasii-

Id-Z-, dah künftig A-Hnlich.» nicht n.-h. g-sch-h- Anftr-gdg-m« !>-h. -- B°.° °°n Sch,°„. an

H---M „ach.m Iii- gnft dah mn nächst.,. Tag !- «»d.» ,°i-d.r.„„ d,- B. chw.-nng d-> Band-

«.da Da „hm Inft.n-,i„n ift, I- wird da- h-img-bra«, nnd soll ,-d-r B-t- b„ s.m.„ H-r--„

b.»i,I.„ snchm, dah di-!-„. An,mg b-ig-stimmt w,rd- nnd dah man NN. d-,„m,g.„ Ort,» d,- W,-

'°„Aft.,g H-- Ich,.„„».in «. Di- -bs>ch.nd°n dr-i A-.i--I Ha, man d-n.F--,bn-g nnd

S°i°.h„.n ,ng-Ich-i-b-,ft dann. ft. sich ih-.-fti.- NN« °,„I«IÄ« „i.d sich dm V vr.m s° -H--

'..einig,n liinnm. »ng.ln- Riiind. -l« G-I-ndi-r d-s nnd Dm, s -m-nd- S>„b°.,,a.°rS NM,

«ail.ich. h-ift -iu-n V°,.,a». dahin g.hmd, -- Hab- da Tag B.dm g-hali-n ,«--d-;

.. -lanb-, .» w.-d- da n».- di- E°P«.I »milch.,, dm, L-->°g.h„,n Mailand ,.»d dm E.d»-,,oss-n -iwa-

°-.h°nd.I. w.rd-n; -r b-g-hr° „UN. dah >-d-r B°>. das h-imd-nig., da,»,, man V°°m°ch, mch-m-,

um d>° S-ch. in End- dring.,, j„ NM,-,,' d-n Wschi.d gmnmmm.

I», Freiburgcr und Solothimier Exemplar fehl, e.

Si. » -r», -d.eibnraer Exemplar lautet der letzte Satz dahin, Wege» Kürze der Zeit und damit

m-nigk- A,p°z ^d^n^.ch'w7,,ä«.m "Nii Ädmws

!g»m?V.'.hm» ^ -ml»-» wi-di-B°.m

einander weiters zu berichten wissen.

Z„ Di- Sa, ^7 ^7^7« Ad-S"

„ich., daß di-I-MM- -» di- auf di.sm, Tag BM.N g--ich.-.

«.dm stft D-- Sichch. ftimm. d-,„ ,m Mlchi-di-x. E>-»°i-„m ub-r-m.

t»5.

Wrnnnen. 155l, 26. September.
Landesarchiv Schwyz: Abschiede.

Tag d-r Ort« Urt, Schwx», N-d>»»ld-,n . .n n ,

». Di- »I-Ndim „an u,-rdff». ihr w.-, ,„-Ich-- ad d.r J .h--.ch,,„„g i„ B-ll-Nj g-,°„„„m

I-i. h-d- d-.ichi.ft als di- B°,m B.ll-»j «-k°mm°» I-i°». ->°b-- -°m Z°°°- V.r.hrnng

d« ZaIIS g-sard-r, da Hab. -r thnm !»-« -'aii- W--I- g-s-b-n »nd ftch g-anh-rft °r ,h„m
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eine Verehrung verabfolgen lassen; schließlich aber habe er ihnen nichts geben wollen und bemerkt, er s"

ihnen nichts Weiteres schuldig, als die 800 Kronen, wenn sie aber etwas haben wollen, so wolle er ihnen

K0 Kronen geben, aber dieselben das nächste Jahr von dem Zoll abziehen. Sodann habe er 5 Kronen ans

dem Zoll genommen, um den Markt ausrufen zu lassen, und ebenso 2 Kronen, um die Quittanzen zu mache"-

Dessen beschweren sie sich und beglauben, es sei laut Leheubrief heiter vorbehalten worden, nebst den

800 Kronen den Boten eine ziemliche Verehrung zu geben. Da die Boten der übrigen Orte ohne Instruction

sind, so wird das heimgebracht, um auf dem nächsten Tag mit Befehl zu erscheinen, wie man künftig

dem Zoller handeln und reden wolle. ?». Die Eid- und Bundesgenossen aus dem obern grauen Bund

beklagen sich, daß die Zoller ihnen den Zoll steigern, und bitten, dieses abzustellen. Man beschließt, dein

Commissar zu Bellenz zu schreiben, er solle den Zoller vermögen, beim Zollrodel zu verbleiben und keine

Neuerungen vorzunehmen, v. Die von Schmilz ziehen an, ab dem Tag zu Baden seien Klagen gekommen,

wie der Münzmeister derer von Uri böse Münze schlage, und es werde gefordert, daß dieses abgestellt wecdc-

Die Boten der beiden übrigen Orte sind ohne Instruction; doch wollen die von Uri die Sache an ihre Obci"

bringen, dainit mit der Münze eine Probe vorgenommen werde, obivohl bei ihnen keine Klagen vorgekommen

seien. A, Die Gesandten des obern grauen Bundes beklagen sich ferner, wie die von Bellenz einen Mac t

haben ausrufen lassen, dessen sie sich sehr beschweren, indem dadurch ihr Markt zu Rnffle wesentlich verkleinert

werde; sie bitten, dieses abzustellen. Es wird beschlossen, an den obern Bund zu schreiben, man könne

dermalen den betreffenden Markt nicht abschlagen, weil er so nahe und im Herzogthum Mailand und

andern Orten ausgerufen worden sei; mittlerweile aber wolle man die von Bellenz vernehmen, was sie diesfalls

haben, und mit gehöriger Antwort begegnen, v. Baptista Ponzio, Sohn von Carlo Francisco, ist angegck'^

worden, er habe die Werke der Florenzerei gebraucht oder brauchen wollen. Die Boten haben diesfalls ke>nc

Instruction; nichts destoweniger hat man „zu gutem, diewil mau ouch mit gar lnters noch gwüsses fundcn ,

ihn aus der III Orten Gericht und Gebiet schwören lassen, und daneben dem Vogt zu Bollenz befohkci,

sich über ihn und Andere zu erkundigen; es soll nämlich Einer in Piemont sein, der um die Sache >msm

Sollte er den genannten Carlo Francisco in seiner Amtsverwaltung treffen, so soll er ihn ins Gesäugt

legen und den Orten Bericht geben, f. Es erscheint Johann Aruardus, gewesener Statthalter in Bollenz,

und eröffnet, ein armer lahmer Mann, genannt Meister Gwid Mall, aus Bollenz gebürtig, sei mit s""^

Ehefrau, die seit einem Jahre krank („betrig") sei, zu Mailand haushäblich. Da er sich mit seiner Hundorp

nicht wohl ernähren könne, so bitte er, ihm zu bewilligen, sein Hab und Gütchen, das er zu Bollenz h" ^

anzugreifen und nach Mailand zu ziehen; Kinder habe er nicht. Da er keine Kinder hat, und sonst nieiiM» ,

der das Verlangte verwehren wollte, hier gewesen ist, so hat man bewilligt, daß der Vogt ihm und

Frau für ihre Notdurft in Ziemlichkeit etwas verabfolgen lasse. K. Zu gedenken, wie sich die von

beklagen, daß die zu Lauis ihnen den Zoll abnehmen, während andere Vogteien, als Crischano („crision ,

Livinen und Bellenz nichts geben, und bitten, ihnen behülflich zu sein und deßnahen die Sache an die Obc
zu bringen.
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186.

Waden. 1551, 30. September (Mittwoch nach Michaeli).
n s f 4bS. Staatsarchiv Zürich! Abschiede Band IS, k,25l.

.. ........... L5Ä5ASSS.»

G-s-ad,-. Zn-.ch, Hans Rndals »a-a.-r, »l,Iah...., Esch,r, S.°d.s«r-sb-r B-.n,

Hans Hua, all-Schu-ch-ib »->, Kaspar Jmh°s.L...d°.....,°m,.H....-,«T--z--.

Raths, Sch.».,-, «-.-ich J..d°rh.ld..,, Ni»-r, «»»d-»>„>m»„, Un,..w-ld-.., H-.nr.ch ......

«»..dach, alt.-...dam........ in Obwald..., Zu» «°s».r S.a-.r, ° Glar..^ Jaachm,

««d>. «...da............ ».s.b Ondsrius Hch-ch, d-- W.H-, S". Uwch Nn, «M «.st,

SM.u-is.-r, b-id-d-Z M,.)» S°l°.h>.-n, «...rad S--I. //s°"'i°uI-.n A,

B..rg.r....is>.r, O.h».».«ur,, - » » » ' >>
^schiede 1541—1590. , ^ ,

«. «r G-sandt- .... Urs -röff»-., .... sein. s.rr°i. u°. hrah-n ,ch«.r... «dllm «NM U-...N «p.ta

h-b... und dnh.r sr-undlich i-d-z Ott UN. s.iu EH.-NW.MN und F-nst-r b.... ».r ... m Ab ch,.

«-..NM.... »...wart ns d-n, „nchst-n -°» D-- V°... °.» M°V ->W» »«r auf UM

»--.h..n -tr-fs-nd V-mbr-ichunh «NS.»- nnd«°MN ........ n-n-K..ch,D

Inn..., und -i..i„. Or.° ..ich. ...°.« h»n, w°- «» » -»-> > ' ( r « '

>» Gulden las... . .z st-h... ...... im».-- -w« S-n°-r i -- -> »r d-r M-,nu„ll >°
"»Ott in -in F.,.skr .n sehen, w-s-nah-» ih»> »- >' ?°st-ni--b°d.n. sur

v u z , v , » büvichisten" wolle machen lassen. Heimbringen:
»°nster und Wappen zu aeben habe, wodann er die zum „liup,cymr,. » « / , ^
Antwort auf dem nächsten Tag «- Ab der letzten Jahrrechnung hat man dem Landvogt un ^hurgau
bekttss n „rtt,-Nr.iideIii daß er die Hälfte des Untersees den IM Thurgau
sohlen, mit dem Bischof zu Constanz zu unterhandeln, oap u.r ^ ^ u
renin » " di,,i g ! Met worauf hm von dem Bsscho entgegnet worden
verenden Orten belasse Der Landvoqt hat dieses verriaini, nui-.,

Serien vempe. ^,ei , . iil,->r die Sache erkundigt und soviel erfahren, daß
n. er habe sich bei seinen Unterthanen in der Reichenau uver oie ^un,r » . . ^

die r r s- r in e-ii-ii.niimen auf dem genannten See einzig dem Herrn der° hohe und niedere Obriakeit. Strafen und Ordnungen un, .
Sieich « » r ^ miies meaen nicht abgehen. Atan chreibt ihm hierau zu, es

^ ch...... M-H-Ns hi.°... M.N- .. I-...-- «^»> "" °„d Obrig.-i. ...I d..i, h°Ib°» S°. d...

Eid.^ Kundschaft-.. ii.iuMimm al andernfalls werde ...an oh... Rech. »ich.

-.i........... .....

'«Is-r Ew-°°d .w ;.7smfsch.st A.u--°u liVM -w° B.r-°ndihu»i' di° S..d. Sa»,du, a-schi-kt,> ' >->iu0) , >> . römischen Königs zu Constanz, emen trotzigen

d77.-I ch? -tt -andM. Hab. a,sd.....
de» r t^Bleveil, oap er m f n..chtt„ichts mitgetheilt; hierau sei ihm noch keine Antwort

" ^

"m. d-s H-?-In B»ch?hw wtt.-»E...fh«ch°.. -ch-b-» Man h-b-hi. d-u.-and..«., di-»...war.
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abzuwarten und dieselbe auf dem nächsten Tag vorzulegen; inzwischen soll jeder Bote die Sache heimbringen,

um ans dein nächsten Tag Antwort geben zu können, v. Die von Mendris haben geschrieben, in Folge

des Streites derer von Stabio und Einigen aus dein Herzogthum Mailand seien ihnen über 300 Kronen

Kosten erlaufen; da es sich nun hauptsächlich um die Ermittlung der Landmarcheu gehandelt habe, so begehren

sie, daß diese Kosten von den Orten getragen werden. Da die Mehrheit der Orte den Abschied von Lauis

noch nicht verhört hat, so wird der Handel in den Abschied genommen. L. Ein Gesandter der III Bunde

eröffnet: durch Regen und Schnee schwelle mitunter der Rhein so an, daß man nicht wandeln könne und

Einige in den „gießen und owen, so der Rhyn ubergange, und noch dis jars ettlich ertrunken"; die Obern

des Gesandten bitten daher, zu bewilligen, zwischen Maienfeld und Fläsch eine Brücke bauen zu dürfen,

damit Fremde und Heimische sicher wandeln können; wenn dieses bewilligt werde, wollen sie nichts destoweniger

die Brücke, welche Dardi (Medardus) sel. geschlagen habe, in Ehren erhalten. In Abgang von Instructionen

wird der Gegenstand in den Abschied genommen, um ans dem nächsten Tag Bescheid zu ertheilen. K. Es

erscheinen die päpstlichen Gesandten, Hieronymus Frank und Albert Rosin, und verlangen Antwort auf das

von ihnen zuletzt vorgelegte Breve und ihren schriftlichen Vortrag; von ihrer diesfalls eingelegten Schrift

werden den Boten Copien mitgetheilt. Man antwortet hierauf: 1. Für den geneigten Willen des Papstes

zu den Eidgenossen sage man besten Dank. 2. Da in dem Breve bemerkt wird, der Papst werde einen

Prälaten senden, um in Betreff des Concils den Eidgenossen weitere Mittheilungen zu inachen, nun aber

bisher niemand erschienen sei, und überhin die von Bern diesen Tag nicht besucht haben, so wolle man die

Sache wieder in den Abschied nehmen und auf dem nächsten Tag antworten. I». In Betreff des Concils

gehen die Instructionen dahin: Die Gesandten von Zürich, Basel und Schaffhausen sind nur beauftragt

anzuhören und heimzubringen. Lucern und Uri finden für gut, daß man das Concil besuche und zu

diesein Zwecke die Prälateil und Gelehrten znsammenberufe und ihnen das anzeige, damit man gelehrte Leute und

Botschaften an das Concil abordne und nicht als Ungehorsame und Verächter des Concils erscheine. Schwyz,

Untermal den und Zug wollen das Concil ebenfalls besuchen. Der Gesandte von Glarns hat keine

Instruction erhalten, weil der in dem Breve für Ertheilnng weiterer Aufklärung verheißene Prälat noch nicht

erschienen ist; der Gesandte soll übrigens heimbringen, was verhandelt werde. Freibnrg: wenn die

Eidgenossen insgemein oder die Mehrzahl der Orte den Besuch des Concils beschließen, so will es sich nicht

söndern. Solothurn findet, da weder der König von Frankreich noch andere christliche Könige und

Fürsten daselbst erscheinen, so sei es nicht nöthig, daß die Eidgenossenschast, die da keine Stimme habe, eine

Botschaft abordne; wenn aber ein allgemeines Concil versammelt werde, so wolle es sich von „inen" nicht

söndern; inzwischen soll der Gesandte anhören und heimbringen, was verhandelt werde. Appenzell will

für Alles, was zu Frieden, Ruhe und Einigkeit dienen mag keine Kosten, Blühe und Arbeit scheuen. Es ist

dann noch mancherlei in guter freundlicher Meinung geredet worden, was Alles man heimbringen will, uw

auf dem nächsten Tage mit Auftrag und Vollmacht zu erscheinen, I. Der Bote von Schwyz eröffnet, da die

Zeitkäufe geschwind und mancherlei Anschläge und Practiken vorhanden seien, so finden seine Obern am Platze,

daß die Bünde wiederum erneuert und beschworen werden, wie das vor Jahren angerathen worden sei; es

würde das der Eidgenossenschaft gegenüber fremden Fürsten und Herren zu großem Nutzen gereichen u»d

manchen Anschlag brechen; man möge das als gute treue Meinung aufnehmen. Fällt in den Abschied-

Ii. Auftragsgemäß eröffnen die Gesandten von Uri, ihre Herren seien berichtet, daß Fürkäufer vorhanden

seien, welche Korn, Roggen, Haber und andere Frucht aufkaufen und aufschütten, wodurch der arme Man»



September 1551. 551

mit Theurung belästigt werde; die von Uri halten dafür, man solle diesem zuvorkommen und es abstellen.

Beschluß: Die Boten sollen dieses heimbringen, damit jedes Ort bei den Seinigen die erforderlichen Maßregeln

treffe; daneben soll jeder Bote auf den nächsten Tag instruirt werden, wie man den Vorkauf in den gemeinen

Bogteien abstellen wolle. I. Eine Botschaft aus der Grafschaft Burgund überreicht eine Credenz des Kaisers

und einen schriftlichen Vortrag, von dem jeder Bote eine Abschrift erhält. Es wird ihr geantwortet, man

besitze keine Vollmacht, eine Botschaft an den König zu bewilligen, wolle aber die Sache getreulich heimbringen

und auf dem nächsten Tag Antwort geben. Beinebens hat man die Angelegenheit auch dem Gesandten des

Königs von Frankreich angezeigt. Auf das erscheint die Botschaft von Burgund wieder und verdankt das

freundliche Erbieten, mit dem Versprechen, hierüber dem Kaiser und den Herren der Grafschaft Burgund

getreuen Bericht zu geben, damit es bei Anlaß erwiedert werden könne. Da nun die Sache sich etwas

verziehe und inzwischen der Grafschaft Burgund einiger Schaden oder Überfall begegnen möchte, zumal des

Königs Kriegsvolk nahe bei der Grafschaft liege, so bitte der Kaiser und die Grafschaft, man möchte in

ihren Kosten eilfertig einen Läufer mit einem Schreiben an den König von Frankreich absenden, des Inhalts,

baß derselbe seinem Kriegsvolk und andern ihm Angehörigen befehle, die Grafschaft Burgund in keiner Weise zu

beleidigen. Alan hat nun ein freundliches unverfängliches Schreiben an den König überschickt. Auf dem nächsten

Tag soll jeder Bote instruirt sein, ob man den Burgundern entsprechen wolle, wenn sie auf ihre Kosten die

Absenkung von zwei Rathsboten von zwei Orten begehren würden, »i, Anwälte Einiger aus dem Siggenthal

ül der Grafschaft Baden eröffnen, wie einige Geineinden im Winter mit dem Mühlewerk übel bestellt seien,

so daß bei großer Kälte Einige eine halbe Meile weit zu Mühle fahren müssen; nun wolle ein Biedermann

eine Schiffmühle auf der Liminat bauen; sie bitten, dieses bewilligen zu wollen. Darauf verlangen die

Müller in der Stadt Baden, zugleich im Namen des Müllers zu Wasserfallen im Siggenthal, nebst dem

Beistand unserer Angehörigen von Baden, man möge die aus dem Siggenthal abweisen; sie wissen nichts

Anderes, als daß jene Sommers- und Winterszeit mit dem Mahlen gehörig bedient worden seien; die

beabsichtigte Errichtung einer Schiffmühle würde nicht nur sie, sondern auch die Obern, die Gotteshäuser

Mettingen und Königsfelden und die Stadt Baden, denen sie ehrlich Zinsen, schädigen. Es wird nun dem

Landvogt, Untervogt und dem Landschreiber zu Baden aufgetragen, den Platz, auf dem die fragliche Schiff-

'üühle gebaut werden soll, zu besichtigen lind auf dem nächsten Tag hierüber Bericht zu erstatten; im Übrigen

sollen die Boten die Sache heimbringen und auf genannten Tag mit Instruction erscheinen, i». Im letzten

Abschied voll Lauis ist heimgebracht worden, wie die Boteil der Eidgenossen, die jährlich auf die Jahrrechnungen

huieingchen, denen, welche die Zölle zu Lauis und Luggarus empfangen, vieles an der Pachtsumme nachlassen

'vüssen, weil jemeilen vorgegeben wird, daß Theurung, Krieg oder Pest geherrscht habe. Die Instructionen

gehen nun dahin, es solle denjenigen, welche die Zölle empfangen, zum voraus lauter angezeigt werden, daß

'h>ien in der Folge, auch wenn die genannten Verhältnisse eintreten sollten, nichts mehr nachgelassen werde;

sK mögen sich bei ihren Angeboten hiernach richten; es sollen auch die auf die Jahrrechnung gehenden Boten

keinerlei Vollmacht für einen Nachlaß haben. «. Wieder wird angezogen, ivie die Orte und die geineinen

Bogteien mit heimischeil und fremden, wälschen und deutschen Bettlern belästigt werden, und viele Almosen

k'üpfangen, die es nicht bedürfen, und solcher Art dasselbe andern dürftigen Leuten vor dem Mund

wegnehmen. Es ist nun die Meinung der Ober», daß jedes Ort, jeder Flecken und jede Kirchhöre in der

Eidgenossenschaft ihre armen Leute selbst nach Vermögen erhalten, und denselben nicht gestatteil solleil, Andern

'Vit Betteln beschwerlich zu fallen. Die fremden Landstreicher und wälschen Bettler sollen zurück- lind
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weggewiesen werden. Die Boten sollen auch Instruction einholet?, ob nicht eine gemeine Verordnung gemacht

werden solle, daß in den Städten, Klöstern, Gotteshäusern und an andern Orten, wo solchen Bettlern

Spend ausgetheilt wird, wälschen Bettlern und fremden Landstreichern künftig keine Spend gegebeir werden

solle, damit jene um so eher ferngehalten werden können. Daneben soll jedes Ort seine Sondersiechen in den

betreffenden Häusern halten und ihnen nicht gestatten, andere Leute zu beunruhigen. Das wird auch denen

in den III Bünden und im Wallis und allen Vögten geschrieben, daß sie sich dieser Ordnung bedienen

mögen. Jeder Bote soll auch heimbringen, wie mau die Heiden und Zigeuner vertreiben wolle, z». Früher

ist in Betreff der „Lüntschen-Tücher" (Schwpz: lindischen) angezogen worden, es sollte jedes Ort seinen

Tuchleuten befehlen, nur genetztes Tuch einzukaufen, damit der arine Mann wüßte, was er kaufe. Dagegen

wird beinerkt, daß auch init den genetzten und geschorenen Tüchern Betrug geübt werde, da dieselben, wenn

sie auch als solche gekauft werden, doch wieder eingehen (einschrumpfen); und da ohnehin nicht alle Boten

instruirt sind, so wird die Sache wieder heimgebracht. Auf der letzten Jahrrechnung ist gegen die von

Freiburg in Betreff der Zinsverschreibungen geklagt worden, wie viele Leute gestützt auf das Stadtrecht von

ihren Unterpfändern, Brief und Siegel getrieben werden. Die Boten von Freiburg erwiedern nun auftrags¬

gemäß, seit vierzehn Jahren sei bei ihnen das Geldentlehnen in Aufnahme gekommen, ivobei Eurer all sein

Gut, ein Anderer ein Stück desselben verpfände. Wenn nun Einer seine Schulden nicht mehr bezahlen

könne, übergebe er nach altem Brauch und Herkommen der Stadt sein Gut an die Obrigkeit; diese lasse

jedes Strick besonders abschätzen. Wer dann die ältern Briefe und Zinsverschreibungen besitze, der gehe vor,

und es werde dann dem Einen dieses, dem Andern ein anderes Stück übergeben; so komme es, daß wenn

ältere Briefe vorhanden sind, nicht jeder bei seinen ihm verschriebenen Unterpfänder? bleiben könne. Die von

Freiburg bitten daher, sie für entschuldigt zu halten; sie werden für die Folge ein solches Einsehen thu»,

daß keine Kläger? mehr vorkommen werden. Da mar? ungleiche Instructionen hat, so will man die Sache

wieder heimbringen und gewärtigen, ob weitere Klagen erfolgen. >. Ambrosius vor? Guinpenberg und der

Kaiser antworten auf die an sie erlassenen Zuschriften; Guinpenberg („er"): er habe sich des ihn? gemachte»

„spöttlichen" Vorschlages nicht versehen, indem die Sache nicht allein den von Pfirt, sondern die von Basel

als rechte Principalen berühre. Der Kaiser schlägt vor, er wolle einen unparteiischen Commissar verordne»!

ebenfalls einer? solcher? sollen die zwölf Orte bestelle??; diese sollen dann versuche??, die Parteien, nämlich de»

von Gumpenberg einer- und die vor? Basel und den von Pfirt anderseits, gütlich zu vertragen; er hofft'

zuversichtlich, daß auf diese Weise die Sache beigelegt werde. Für de?? Fall, daß dieser Vorschlag angenomwe»

werde, bestimme der Kaiser seinerseits als Commissar der? Bischof Christoph vor? Constanz und werde de»

vor? Gumpenberg mit allen? Fleiß zu bewegen suche??, diese gütliche Unterhandlung vorgehe?? zu lassei? ?>»^

sich auch hierbei schiedlich zu erzeige??. Der Gesandte von Basel erklärt, keine weitere Instruction zu besitze»

seine Herren haben es bei den? letzten Abschiede bewendet sein lassen; was man ihn? aber in den Abschied

gebe, ,volle er heimbringen. Man giebt ihn? nun Copien der erhaltenen Missiven, solche seinen Herren zu

überbringen, damit sie sich bedenke?? und auf den? nächsten Tage Antwort geben. Über die Verhandlung

wird auch den? Kaiser und den? voi? Gumpenberg Bericht zugeschrieben. 8. Dieser Tag ist ii? Folge eines

Schreibens derer von Lucern an Zürich veranlaßt worden. Der Gesandte von Luccrn eröffnet nun d?e

Ursachen, welche seine Herren veranlaßt habe??, eine Tagleistung zu begehren; es seien folgende: 1. In bei»

letzte?? Abschied voi? Lauis seiei? viele Artikel enthalten, betreffend Beschwerden, mit welchen die aus de?»

Hcrzogthun? Mailand die eidgenössischen Unterthanen gewaltsam bedränge». 2. In Italic?? walte Krieg, die
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Zeitläufe seien geschwind und seltsam und dürfte sich bald etwas zutragen, das den Obrigkeiten beschwerlich
sein möchte. 3. Ohnehin sei lange keine Tagsatzung mehr gehalten worden und man habe daher gefunden,
es sei am Platze, wieder einmal zusammen zu kommen, um sich über allerlei Vorfallendes zu bereden. t. Ab
dem letzten Tage hat man an den König zu Frankreich geschrieben: I. in Betreff der fünfzehn Tage
der Freiheit nach dem Markt, da die Kanfleute aus der Eidgenossenschaft nur zehn Tage haben; 2. daß
unsere Kaufleute mit neuen Zöllen beschwert werden; 3. in Betreff der Verschreibungenund Bürgschaften,
welche Einige von Bern, Freiburg und Solothurn für die Grafen von der Cammern und Frau Barbara
von Amboise und den Herrn von Aix gemacht haben; 4. daß die Grafen von der Cammern Bürger von
Basel, die zu Cammerachgewesen sind, geschlagen und verwundet haben. Der König läßt nun auf diesem
Tag durch den Herrn von Marche-Ferriere antworten, er habe den Amtleuten zu Lyon, auch dem Parlament
zu Canunerach geschrieben, sie sollen allen Handel gründlich berichten; dann wolle er die Sache betrachten
und ein solches Einsehen thun, daß den Eidgenossen in allen billigen Dingen willfahren werden soll. Auf
die Bitte derer von Basel, Freiburg und Solothurn wird dem König nochmals geschrieben,er solle die
Grafen von der Cammern, Frau Barbara von Amboise und den Herrn von Aix verhalten, ihre betreffenden
Gläubiger um Hauptgut,Zins, Kosten und Schaden laut den Schadlosbriefen zu befreien; auch möge der
König in Betreff der fünfzehn Tage unsere Kanfleute wie die schwäbischen halten und vorsehen, daß der
Zoll nicht gesteigert werde. Übrigens soll das jeder Bote heimbringen, damit man sich berathe, wenn der
König nicht entspräche, wie man ihnen zum Recht oder sonst beholfen sein wolle. ,i. Eine Botschaft derer
von Malans eröffnet durch Vorlage von Kauf- und Lehenbriefen, wie sie von denen von Calfeusen Güter
erworben haben; diese Güter haben die von Calfeusen aus Armut verkaufen müssen; die Lavinen („Louginen")
haben ihnen die Häuser niedergeworfen;wären Leute in denselben gewesen, so wären diese um das Leben
gekommen. Ab diesen Gütern haben die von Malans einige Zinsen abgelöst, auch denen von Calfeusen eine
große Summe herausbezahlt; sie haben auch Güter inne, welche Lehen der Orte seien, wobei aber diesen
weder an den Lehen noch an den Zinsen etwas abgehe. Aus diesen Gütern haben sie Alpen gemacht, weil
daselbst nicht Häuser gebaut werden können. Sie bitten nun, ihnen zu vergönnen, diese Güter zu haben,
zu 'nutzen und zu nießen. Zugleich berichten der alte und der jetzige Landvogt zu Sargans, daß den Obern
an ihren Lehen und Zinsen nichts abgehe. Heimbringen;Antwort auf dem nächsten Tag. v. Es wird
angebracht, wie der Delling zu Wallenstadt den Salzkauf an sich gebracht und dadurch einen großen Aufschlag
bewirkt habe, indem in kurzer Zeit das Bläß Salz um 10 Batzen theurer geworden sei, weßhalb dieser
Vorkauf abgestellt werden sollte, damit der arme Mann nicht also beschwert werde. Dabei wird bemerkt,
der Delling betreibe den Salzkauf nicht allein, sondern habe einige Gesellen und Gemeinder;diese haben
dieses Jahr über 1000 Gulden verloren und den Säumern über 2000 Gulden geliehen, die noch ausstehen.
Heimbringen und auf dem nächsten Tag Gewalt haben, ob man den Delling vorberufen, oder wie man
solchen Vorkauf und solche Gemeinschaft abstellen wolle. ,v. Schultheiß Hug bringt auftragsgemäß an, weil
der Kaiser die Prädicantenaus dem Reich und seinen Landen vertrieben habe, lassen sich dieselben in der
Eidgenossenschaft nieder. Da man nun mit Priestern und Prädicanten beider Religionen hinlänglich versehen
sei und zu besorgen stehe, daß die Vertriebenen nicht viel Gutes schaffen, so sollte man dieselben fortweisen.
Heimbringen, x Auf den Anzug der Boten von Uri soll nochmals jeder Gesandte heimbringen, ob man
denen von Unterwalden eine Summe Geldes geben wolle, damit sie anstatt der Kerze bei Bruder-Klausen
zu Unterwalden eine Ampel und Gefäß zurnsten und das Licht in Ewigkeit bezünden. Statthalter,

70
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Näthe und Burger zu Bern schreiben, sie wären ganz willig gewesen, diesen Tag zu besuchen, wenn derselbe
nicht so schnell und unvermuthet herangekommen iväre und sie wegen des Herbsts, der jetzt am strengsten sei,
und der Abwesenheitdes MehrtheilS ihrer Miträthe, namentlich auch beider Schultheiße, nicht verhindert
worden wären; überhin haben sie die jüngsten Abschiede von Lauis und Baden noch nicht verhört. Sie
bitten daher freundlich, ihr Ausbleiben zu entschuldigenund die Verhandlungen ihnen auf ihre Kosten in
Form eines Abschiedes zukommen zu lassen, um über dieselben, wie über die genannten Abschiede für den
nächsten Tag berathschlagen zu können. Man übersendet ihnen den Abschied. Tschan Goryn von Lauis
erscheint und zeigt an, die Brüder Andrea und Philipp von Colinenia haben an Franz Ampon von Sessa
einen ^.odtschlag begangen. Da sie nun von den Freunden des Getödteten begnadigt worden seien, viele
kleine Kinder haben, Jahr und Tag geleistet haben, und nicht vermögen, von Ort zu Ort zu kehren, so bitten sie
um Liberation. Ebenfalls meldet er, wie Anton Bellino von Vira Peter, einen Priester, getödtet habe
und anch Liberation begehre. Endlich ist iin Abschied von Lauis heimgebracht worden, wie ein Priester von
Syfonen, genannt Andreas, unterthänig um Liberation gebeten habe. Da man hierüber ohne Instruction
ist, so wird Alles in den Abschied genommenum auf dein nächsten Tag Antwort zu geben. »»»,, Als man
von den Gesandten des Kaisers und des Statthalters von Mailand, Johann Angclus Nitius und Ascanins
Marsus, Antwort über die mit Mailand abzuschließeirden Capitel gefordert hat, legten sie abermals eine
Abschrift ihres Vorschlagesein und begehrten, es möge derselbe angenommen werden. Die Instructionen
stimmen aber überein, nicht nur keine Zusage betreffend Hülfe zu thun, sondern auch keinen Durchpaß
für Munition oder Kriegsvolk zu gestatten. Das wird den genannten Gesandten angezeigt, mit der Bitte,
den neunten Artikel fallen zu lassen und (diesfalls) bei dein zu bleiben, was die Eidgenossenauf der Jahr¬
rechnung entworfen haben; dann wolle man versuchen, sich mit Bezug auf die übrige.. Artikel mit ihnen zn
vergleichen. Die Gesandten erwiedern, ihnen sei aufgetragen,nicht nur bei dein neunten, sondern bei allen
von ihnen schriftlich vorgelegten Artikeln zu verbleiben. Die Sache wird nun wieder in den Abschied
genommen. Den mailändischen Gesandten werden auch die Artikel im Abschied vou Lauis augezeigt, nämlich
wre von den Mallandern einigen der Unsrigen Korn und Vieh auf eidgenössischemGebiet mit Gewalt
wegguionimen morden, und Andern, die den Eidgenossen „zu versprechen"stehen, schwere Strafen auferlegt
worden seien, ivas Alles nicht gute Nachbarschaft erzeuge; man möge besorgt sein, solches abzustellen und
den Unsrigen feilen Kauf zugehen lassen, ansonst man des Fernern überlegen müßte, ivie diesen geholfen
werden könnte. Dem entgegen zeigen die mailändischen Boten, ivie lind in welchem Maße einigen der
Unsrigen das Ihrige wieder geworden sei; auch die Tröstung der fünfzig Kronen sei nachgelassen worden;
beinebens erbieten ste sich, dem Statthalter zu Mailand ernstlich zu schreiben, daß Alles beobachtet werden
möge, wwo geeignet sei, gute Nachbarschaft zu beweisen. Dieses freundliche Erbieten hat man ihnen verdankt
und man mnimt an, daß demselben stattgethan werde. I»I». Für die vorstehendenund andere Sachen hat
mail einen fernem Tag auf Sonntag vor Katharinä, das ist den 22. November, Nachts zu Baden au der
Herberg zu sein, angesetzt. Jedes Ort soll die Abschiede von Baden und Lauis durchgehen und seine Boten
mit Bezug auf dieselben instruireu. ee. Die kaiserlichen Gesandten übergeben einen Vortrag in Betreff
des vom König von Frankreich gegen den Kaiser begonnenen Krieges. «R,t. Es erscheint der Gesandte des
Königs von Frankreich, der Herr von Marche-Ferriere, und übergiebt einen Vortrag nebst einer Protestatio»

und ^andern Sachen schriftlich, wovon den Boten Abschriften gegeben werde», ev. Derselbe Gesandte eröffnet,
die Eidgenossen haben an den König geschrieben, er möge die Grafschaft Burgund unangetastet lassen. Schon
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vor einigen Jahren sei ihnen vom König Franz ^»f ein ähnliches Gesuch entsprochen worden. Nun aber

haben die Einwohner der Grafschaft sich mit Reisigen, Proviantpaß und Durchpaß für die Feinde des Königs

feindlich benommen, was man den Eidgenossen in guter Meinung anzeigen wolle. «f. Auf der letzten

Jahrrechnung wurde dem Gesandten von Freiburg vorgehalten, ein fremder Krämer beklage sich, daß er

einige Ansprachen („Schuld") und Güter zu Freiburg mit Recht erlangt habe und aber mit Recht nicht zu

Bezahlung und Austrag der Sache gelangen könne. Die Gesandten von Freiburg zeigen nun mündlich und

durch Schriften an, daß dieser Krämer zu Freiburg mit Recht nie etwas erlangt habe, weßhalb man ihm

auch nichts zueignen könne; sie wollen deßnahen ihre Obern verantwortet haben. KK. Es erscheint Hans

Schwediower als Anwalt und Diener des Stephan Gigcr, eines Kaufmanns von Nürnberg, und eröffnet:

Sein Herr habe eine große Fahl Fäßer mit Buchs zu Eoblenz; von denen seien einige mehr alv Jahr und

Tag dagelegen, einige gebrochen und der Buchs verdorben worden. Er habe die von Schaffhausen gebeten,

'hm zu bewilligen, einige Fäßer auf der Achse von Eoblenz nach Schaffhausen zu führen, wobei er Alles

entrichten wolle, was er schuldig sei; Überhin habe er sich anerboten, „so der Ryn stände", wolle er ihnen

ein leeres Schiff „unden in Louffen" führen lassen. Das Alles sei erfolglos gewesen, was seinem Herrn

großen Nachtheil bringe, da er die Gewerbsleute auf den Märkten und Messen nicht versehen könne. Er bitte

daher dringend, ihn, zu bewilligen, den genannten Buchs und denjenigen, den er künftig dahin bringe, wenn

der Rhein „nit stände", auf der Achse zu führen. Hierauf entgegnet der Gesandte von Schaffhausen, der

Buchs, welcher nach Eoblenz komme, sei stets zu Schiff bis unten an den Lauffen geführt worden, wie das

früher'zu Tagen von den Ratysboten der Eidgenossen geordnet und den Schiffleuten zu Eoblenz befohlen

worden sei. Der Mangel sei nicht an denen von Schaffhausen, sondern an denen von Eoblenz. Denn

wenn der Rhein schon „stände", daß sie fahren könnten, so fahren sie doch nicht. Er glaube daher, die

Sache sollte bleiben, wie vor Altem und die Eidgenossen sollten bei den Fähren von Eoblenz Vorsorgen, daß

sie den Buchs zu Schiff fertigen. Würde derselbe auf der Achse geführt, so wäre das nicht nur denen von

Schaffhausen an den Schiffen, sondern auch den VIII Orten an ihrem Zoll und denen von Zürich an dem

ihrigen zu Eglisau und auch Andern mit Bezug auf Zehrung und Zoll nachtheilig. Die Gesandten der

VIII Orte ( wir") befehlen nun den, Landvogt zu Baden, mit allen, Ernst mit den Fähren zu Eoblenz zu

reden und sie anzuhalten, daß sie, wenn der Rhein „stände", den Buchs in den Schiffen, wie vor Altem,

bis an den "auffen führe». Würde aber Buchs nach Eoblenz kommen und daselbst einen Monat lang

liegen und dn Rhein nit stunde", so daß man fahren könnte, so mögen die Kaufleute, denen der Buchs

gehört, solches den, Landvogt zu Baden anzeigen; der soll dann ihnen erlauben, den Buchs auf der Achse

SU führen; doch soll de., Obern der Zins, Zoll und Anderes wie von Alters her bezahlt werden.

I»I». Dem Landvogt in den Freien Aemtern, Joos Krepsinger, des Raths zu Lucern, wird aufgetragen:

1. Da die Obern vernehmen, daß ihre Unterthanen in den Freien Aemtern Tag und Nacht in den Wir.hs-

häusern liegen und das Ihrige muthwillig und üppig verzehren und ihre Höfe und Güter belasten, so daß

si° später dieselben verkaufen oder verganten lassen müssen, Weiber und Kinder es Übel entgelten müssen und

zuletzt an den Bettelstab gelangen, so sei die Meinung der Obern, der Landvogt soll zun, höchsten gebieten,

kein Wirth soll über ein pfund haller zergeld nüt warten noch bellen"; wer hiergegen handeln würde, dem

s°ll weder Gericht noch Recht gehalten werden. Vorbehalten sind Fuhrleute, welche aus den Straßen

fahren, und diejenigen, welche leisten; ebenso wenn Einer eine Kindbetten., hätte und derselben Wen, kaufte;

diesen (gegen dieseB soll man das Recht wie von Altem her darum ergehen lassen. 2. Die Obern vernehmen
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auch, wie Eürige Tag und Nacht in den Wirthshäusern liegen, spielen und „raßlend" und ihre Weiber

und Kinder in die Spend und dem Almosen nachschicken, worüber die Obern ein hohes Mißfallen haben.

Es soll daher der Landvogt zum höchsten verbieten, daß alle Diejenigen, welche Weib und Kinder in die

Spenden und um das Almosen schicken, in kein Wirthshaus gehen zu zehren, noch zu spielen. Die Übertreter

soll der Landvogt am Leib hart bestrafen und ihren Weibern und Kindern soll die Spend und das Almosen

abgeschlagen werden. 3. (Folgt Art. « als Instruction für den Vogt in den Freien Aemtern, soweit dahin

bezüglich).
St. A. Zürich: Frei-Aemter Urbar von 1634, t. 299, mit dem Datum vom 6. October; der Anfang des TageS aber wird auf Mittwoch

nach Michaeli angegeben.

11. Besondere Verhandlung unter Gesandten der evangelischen Städte in Betreff des Concils und des

Bundschwörens; siehe Note.

Ii.lt,. Verhandlung betreffend französische, zu Constanz angehaltene Schiffe; siehe Note.

II. Verhandlung anbelangend eine Forderung des Bischofs von Augsburg wegen seiner behaupteten

Lehen zu Hütwylen; siehe Note.

Verwendung von zwölf Orten (ohne Basel) beim König von Frankreich für Johann Angel Calderin

und Johann Angel de Annone (alias Anon) von Basel; siehe Note.

Die erstgenannte Quelle für das Gesandtenverzeichniß enthält den Gesandten von Schwyz nicht, wohl

aber die zweite.

Im Zürcher Exemplar fehlt in « der letzte Satz; ferner x, vv—vv; im Berner n, v, x; >w

Glarner x; im Basler v, «I, in, u, v, x, im Freiburger und Solothurner f, in, u,

V, x; im Schaffhauser v, <1, t) in, n, v, x; im Appenzeller v—k, in, n, n—x, x, vv—

tk ans dem Freiburger, ans dem Schaffhauser Exemplar.

Zu x. Zu diesem Abschied theilt die Zürcher, Berncr, Basler und Solothurner Sammlung den zuw

Abschied vom 4. Juni 1543 in der Note zu U mitgetheiltcn Vortrag der päpstlichen Gesandte» ein, und

es spricht Vieles dafür, daß diese Eintheilung die richtige sei.

Zu I. Vortrag der Burgundischen Gesandtschaft: Der Kaiser wünsche, die Eidgenossen mögen bei

ihrem bisherigen guten Willen für die Sicherheit der Grafschaft Burgund und die Erhaltung der Erbeinung

verharren und sich durch nichts hievon abwendig machen lassen. Da nun die Bewohner der Grafschaft

vernommen haben, wie der König von Frankreich, nachdem er den Krieg Wider den Kaiser angefangen, großes

Kriegsvolk an den Grenzen der Grafschaft habe, bitte man im Namen des Kaisers und der benannte»

Einwohner die Eidgenossen, zwei angesehene Abgeordnete mit einem geeigneten Schreiben zum König Zti

senden, ihm anzuzeigen, daß die Grafschaft in der Erbeinung begriffen und deßwegen die Eidgenossen zu

deren Beschirmung verpflichtet seien und daher den König angehen, daß er nichts wider die Grafschaft

vornehme, wie sein Vater sel., der König Franz, zur Zeit der Kriege gcthau habe, und diesfalls die nöthigeu

Befehle ertheilc, daß die Bewohner der Grafschaft im Herzogthum frei und ungehindert handeln und wandeln

können; die betreffende Botschaft soll sich auch bemühen, vom König eine schriftliche Antwort zu erhalten.

Die Gesandtschaft bittet um einen sofortigen Beschluß und entrichtet beinebens das im verflossenen Mai fälllg

gewordene Erbeinungsgeld. Es erhält davon jeder Bote der XII Orte 32 Kronen.
St. A. Lucer»! Allg. Abschieden I, k. oo. — St. A. Zürich: Abschieds Band lö, k. LS«. — St. A. Bern: Allg. cidg. Absch. Wl, S. sso.

K. A. Basel: Abschiede Band S«. — K. A. Solothnrn: Abschiede Band Sd.

Im Eidg. Archiv Aarau: Abschieds Acta und Beilagen, 1624 — 1556, unter den Acten von>

Jahre 1555 befindet sich mit dem Datum vom . . . October 1551 ein französisches Concept oder eine Cop»

einer Verwendung der XIII Orte bei dem König für Burgund im Sinne des im Text bemerkten Schreibens.
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5W i- Das Schreiben des Kaisers aus Augsburg vom 16. September 1551 wird damit eingeleitet,
d-i «- s-i Al »b-°s °°n Gm..?-.»--», >n...°l d--I°>i- -- »ich. s-w°HI mr. d,»> Pp-ft
-I- -i-Im-h. «u. dm.» «... B-I-l, -l- -n »,«» -I«»'- «»--w«ls »«. Er--.r,.m. ...» Hm».
b-b,.n- I-in -s -rl-nzt-.. N-chl -ni dri..»,..d -NM«»«,-» >m -d-.n «-n» nun du S-ch- »ml.ch

»Z m^m"«!S m» d°- Smnn.nd-.» -....»» R-ch. -»-..». h-..-. s° ,-n.nl- -st-rdr..,» d--K..s-r
rhu .... d-ms-lb-n mch. n-rhi.»--». D. du Snch- -d-r »» b-st°» b-.»-l-«. «-.»- s° mach-
s°lz-.»-n V-rschl-z. «°lz. d.S im T-i. «i,»-«-.»«> ^ "«. >'»» »-->

»».. M, b-r» s«-°ib> »US AnzÄnr» °«m NM S-pl-.»b-° ISSl »» du R -q «b»t-n »-m-in-,
Ad»-^„ Si hldm^ wu du .... B-s-l dm >« -in» ««ich-n T-, Mm
w.st-.n m» ,w-r M N-r.-..b..-S .» d-« Nh-i» i d« n.°»° mm. ..... d,m G-nan...... üb« -mm V--.r-,
..».--h-nd-l.. st- ,-lbst -b-r w°°.» sich i» du S-ch- >nch. -...l- sm D-b-, I-. .hm -.n R.b--sch.-ch,n ...
dm Kail-, ich-,d-i h-b- d-ml-lb-n i-z-st-««. Er -. da.... d-s «-.s,-s N-,h-
d-rns -r. m.rd-n. da b-b°.n-n ihm d--g-..-M .I -Sch,-ib«. und .hn -..»ch-sn mu -- ,n
S-dml-, E- M- ...... «»hrlich ..ich. »-dach,, da» dm, K-.s-r s. ->» .Ip.il.lch-- Ichl-ch.--. B°-Ich-« ...
I-i.un christlich.. ,...d billi»-.. Enlich-id »-.«-» w» -hm -.vi--»-., ward-., war-, !- -.»-... 1° „s?°t..Ich-..
»-»- ZV» dm »an Psi-i mi«..mi-I-.n Dich- I°i b-. d-r S-ch- NN- .... -,»>-- -l-nd-r .-rsch-ub-.u-

s s sipsi NI Äetrr?? drr Äölupropstellvrder um melUF UO^ vlet etntasteu tänue,

°?.7di Gmelm.im. jeuer ^1)"^» sagen nähren. Schreiben selbst, die von Basel wollen nichts
) d G n h g g 1 «ns.-.,,srd.,ften oder altkeraebrachter Handlung zuwider wäre. Der Besuch des

7 '».»...ch... °.-z..„
di- «MI B-s-l, dir »an d-r D.mp-.pst-i ...-H- »-m-sl-n ...» d-r «°n >'>.», wu .»-.. durch
ihr- -ig-..-.. Schrift-., b-m-ilm ISm»-. N.ch l-nz-r «--h-ndlm.» lp.b-s.ch d .M. d . K-.I-. d-h... -...schl.s-n.
<-- s.lz. d-r V.rschl-Z d-s «-is--s>. An .... G-..M°..b-» h-b- dus,n V.rschl.» -»»-..-mm-m Mm.
...°g ru... di- ... B-l-l auch hi-i« d--»»»-». w» d-«> b-!--d--ftchb--.ch.-nm» mr d-.n B-Ich.I ....

m ^ s M.ilwoclitenoder Neujahr bestunmcn!früher wäre ihm nicht wohl möglich zu

-« .1. "I- m. 5.M.2 Zch "ch -.-^'"--I-'-dm- 7 °-"-..r W-,l- dich- -»sschl.»
...ch. w«d..n m°ll- -- du S-ch- s... ...d d-r ^.sti> -..»s-hl -m mch« z »-ch^
der Kaiser hiebei unterstützen werde.

Die bezüglichenSchreiben der zwölf Orte an den von Gumpenbergund den Kaiser vom 5. October
1551 enthalten nur das im ^ »ach den Abschi-dcn von l!>5ü, als Beilage» zu einem

K. A. Basel: Abschiede Band Ar
Schreiben des von Gumpenberg vom Lid Decembe

. ^ Solothurner Sammlung beim Abschied vom 28. October 1555,

-b -nft« r°u B-»v-n" Riss«- d--
hatr Ein Concept im Er Ar Ar - Absch-ed Acta und Beilagen 1524-1556.

5u » Die Abschicderemplare für Bern. Schwyz. Basel. Frcibi.rg, Solothurn. Schaffhausen und
A. u r'r ^ J..s»n'Es soll jeder Bote den Seinigcn. die in dieser Bürgschaft sind, anzelgen. sie
Appenzell haben de» 3 sdtz. ' ^„.„tbricfen beglaubigte Abschriften dem Herrn Morelet »ach.Solothurn
l». "f'd^ch 7. w.r -- stch zn Mb..-,. h..r
n» d« »st» - « wU S du G-chn ..n S-« 7-7'- '» H"'
von Aix aller Freiheiten Rechtens und Schirms entäußert („verzigen ) haben.

„r ' r r W^r....w>- lieat ein Auszug eines Briefes des Königs an Marche-Ferriere, als

A...wm7»b« dU «» d,n E»«-..°ss-.. z-st-ili-» S°-d-m>V..r °°« S-ir. ZnIM stin,...,
...i, d-, im T-l. --.H-I.-..-.. R-l-'i-n d-- S-i-.»--.' >.b°-°>°' E-mm--,,
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7 eigentlich eine Privatsache, die ihn nichts angehe! aber ans Freundschaft z«
rsscn wo c e. sich auch hierüber mit dem Parlament von Cammerach in Verbindung setzen,

wv 7,^77 ^reiben der Eidgenossen an den König datirt vom 5. Octobcr, besiegelt im Name»

Nu«. ^ l «e (ohne Bern), und enthält nur eine Wiederholung der eidgenössischen Verlangen, mit der
Bitte, um beförderliches Entsprechen. K. A. Solothurn- Abschiede Band 80.

. ^ Schreiben Berns datirt vom 28. September und ist an die zu Baden versammelten Bote»
zwo f rte gerichtet. Sein Inhalt ist im Abschiedtcxt erschöpft. St. A. B«,n D-msch Missivenimch xx. S. ?ss.

>)«> 7" 77'. Gegenstand wird durch ein Schreiben von Angelus Nitius an die Orte vou>

7/7 »»geregt, in welchem aber nur von den auf der letzte» Jahrrechnung erwähnten drei
Entwürfen, aber nicht von einem neuen die Rede ist.

^^Schass^ «ng-I-g-nh-M». - St. A. ZiNich. Acte» Mailand. mit dem Datnm v°m St. S-pt-mb-r 1S51. -N. X. Sqasshauscn- Correspoudcnzcn,mit den, Datum vom 21. Scptembcr ISSI.

Zu (!<?. Johann Angelus Nitius (an gemeine Eidgenossen?). Baden den 1. Octobcr 1551. Sie

verde» vernommen haben, wie der König von Frankreich den Kaiser in dessen Reichen und Landen »"

ver Mdenen Orten angegriffen habe, ungeachtet zwischen ihnen Friede und Versöhnung gewaltet habe und

diese vom Kaiser aufrecht erhalten worden seien. Dessen ungeachtet habe der König den Frieden öffentlich

Nilant!"!' ^"7'. ö" verkünden, ohne des Kaisers Gesandten in Frankreich

s d ick. G->"ndten bei den. Kaiser zurückzuberufen, im Moment, als er scheinbar ganz

batten a^am. " 77' "7^ " Flecken im Piemont, die. tveil eben Friede war. keine Besatzung

vo me ' /' 7' als von Flandern die Schiffe ihre gewöhnliche jährliche Fahrt nach Spanien

u.db dn ' Hauptmann Pall.no n.it einer Anzahl bewehrter Schiffe von Frankreich ausgefahren
NM, e aea 7 77t7" w slaudnsch-n Schiffe anzeigen lassen, er führe die Königin von Schottland ; .....

tzeu in wo s tt solchen jzeisoiien gewohnte Ehrcnbezcngung zu erweise», sollten sie anstatt der Büchsensteined.e Karthanne» stoßen. Die Reg.ercr der flandrischen Schiffe ließen sich, zumal es im Frieden

e^n7"? fangen'gen°n.n!en »nd. mck Kaufn.a.nrsgut beladen.

aeko.mne!. .77 habe. Als Galeere» von Frankreich i>. die Nähe von Barcelona

Fürsten D.,7 8 s'° Rundliche Zeichen gegeben und man habe geglaubt, es seien die Galeeren des

soll W.7 "!?"7 7^ Kartete. ""d der das Königspaar von Böhme» nach Italien führe»

Moe.' i.sn.e m Umstanden Franzosen eine noch nicht ganz vollendete aber bereits in das

für we Ä ) , « ""l "»er Fregatte des Doria .,nd fünf n.it Proviant geladenen u"d

d e ewe 77 "7 "7 bcstunu'tc» Schiffen gefangen. Auf der Festung Tripolis in „Barbar.)".

Kön ^ R^ w?^^ ^ Christenheit sei. sei als Gubernator ei» Franzose gewesen - mit de», habe des
ston g^otjchafter der ... eigener Person die türkische Armada begleitet habe, so unterhandelt, daß genannte

>n... w m " r beschossen worden zu sein, den Türken übergeben wurde. Solcher Art erkenne

7 R.7' l!s. die auf Zerstörung und Betrübniß der Christenheit ausgehe; er habe freiwillig

7 / 7 Parma übernommen und trachte nun einen Lehenman» oder Rebell, cii.e»

7. .777 7 7^ 7"^^ fördern; man gedenke hierbei an den Angriff von des Königs Volk auf das
e wt der Kirche und an die Protestatio», die im Namen des Königs ans dem Coucil zu Trident „vcrwürkt

"in s° Eiliges Werk zu verhindern. Da hieraus die angegcbe»-

7' erkennt werde, so habe der Gesandte von dem Kaiser den besonder» Befehl, die Eidgenosse"
er»; ») zu ermahne», nicht zu gestatten, daß Knechte von ihnen dem König zulaufen, zumal sie auch gemäß

" n 7" 6ö>ug errichteten Capitulation dem König nur zur Beschirmung seiner Lande zur Hillfe

verpachtet seien. Der Kaiser versehe sich dessen, zumal die ganze Welt an ihm sein friedliches Geniiith.
o aß er .cRuhe gemeiner Christenheit eifriger als seine eigene Sache befördere, erkennen werde. Der Gesandt

zeige be.nebens a», daß der Kaiser Augsburg verlassen und sich nach Flandern begeben wollte; aber w-il
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er den Angriff des Königs vernommen,habe er diese Reise verschoben nnd Werde in Deutschlandbleiben

»nd d-s I-Ich«, ...

Schaffhauscn: Abschiede.
lieber aekört der Vortrag nnd die Protestation, die irriger Weise beim Abschied vom

23 Jnni 1544°« verwendet worden ist: sie befinde» sich auch im St. A. Zürich: Abschiede Vd. 18,
k »73 nnd 283 bei diesem Abschied, wohin sie auch gehören. Protestatio» nnd Vortrag anch rn der
Berner Sammlnng K51. S. 567 und 659. und in der Basler Sammlung. Abschiede Band 24 be.m Absch.ed
von, 8. Juni 1551; der Vortrag auch iu der Solo.hurner Sammlung be, diesem Absch.ed. Den ... Z.ff 3
des genannten Vortrags benannten „kurzen Vergriff" wie der Kaiser den Frieden gehalten habe, bildet
nachstehendeAuseinandersetzung.

..Demnach hat er in langen gschnfwn erzelt". 1. Als der Kaiser in Deutschland Krieg führte hätte

der König von Frankreich ihn hieran wohl hindern können, aber er habe vorgezogen, den von Kon.g ^ranz
eingegangene» Frieden zu halten ..und das von wegen der zw.spaltungder rel.g.on dam.t d.ese »n
Frieden beseitigt werde. Gegentheilig habe sich der Ka.ler benommen der alle Hm.ptleute. d.e Frankreich
gedient hatten, ungeachtet des Friedens, hinrichten ließ. 2 Als es ffch um Aufrichtung der Vere.nung m.t
den Eidgenossen handelte, habe der Kaiser, um sie zu hindern ans allen Tagle.stungeu Pract.k g-Meben
3. Ferner erzählt er. was der Kaiser und Don Fernand ... Graubunden m.t Verweigerung des Salz- und
Kornkaufs getrieben und Unruhe verursachthaben, in der Meinung, es dah.n zu bringen daß s.e d.e
Vereinung aufsagen. 4. Alle» Verträgen entgegen werden den Unterthanendes Königs ... Flandern und
de., Niederlanden feiler Kauf und Paß abgeschlagenund s.e m.t neuen Auflagenbeschwert. 5 Betreffend
Parn.a. so haben die Könige von Frankreich nie begehrt, der Kirche etwas zu entreißen. Wohl aber habe
diese durch die Gunst jener Könige vieles erhalte», namentlich Parma und P.aeenza 6. A s der Kon.g
gesehen, Wie der Kaiser Piacenza der Kirche genommen u»d betreffend Parma dasselbe vorhatte habe der

König mit Papst Paul und auch nach dessen Tod so v.ele Hülfe gele.ste^ daß d.ese Stadt den. Papst
erhalten worden sei. Der neue Papst, für dessen Wahl der Kon.g stch alle Muhe gegeben habe dann Parma
dem Herzog Octavian Farnese übergebe... mit der Zusicherung .hm für Behalt.».g derselben monatl.ch e.ne
Summe Geldes zuzuhalten. Der Papst aber habe dieses zu e.ffen n.cht vermocht und der Herzog war zu
arm. die Stadt .- erhalten, und hätte, wenn er sie den. Ka.ser ubergeben hatte, Ent chad.gung ... Neapel
erhalten Als die Botschaft des Königs beim Papst eine andere Meinung befürwortete, ließ es der Papst
gerne geschehen, daß der König Parn.a an die Hand nah..., obwohl er nicht (ausdrücklich) einwilligte, damit
der Kaiser nickt ei.wn Eifer bekomme. Den von aller Hülfe verlaffenen Herzog habe dann der Kon.g ...
seinen Schirm genommen als Lehenn.ann der Kirche, und haben der Papst und Ka.ser ke.ne Ursache gehabt.
^ Kr?« i P« ° w »-Ich.» .-- wnd-n dch Dm, »
des Kaisers Ze.u. zur Belageruug von Parma führe, habe er e.ne Zahl Knechte nach Mwandola gelegt,
diese Stadt ck Sicherheit zu behalten. Diese, die nien.and schädigte», se.en dann von den Ka.,erl.chen, d.e
von Don Fernand zur Belagerung von Mirandola abgefertigt worden ausgespäht u.ck the.ls unn.e.rschlich

w»

herckeigMhrt" ck der Köcks solches ohne Nachthcil seiner Ehre nicht hingehen lassen konnte. 8. Der Kaiser
gebe mit Unrcckt vor der König habe den Türken in die Christenheit gebracht. Das habe der Ka.ser gethan,
weil er de», Türken'über Frieden Africa und Monisier genommen; anch als d.e Anwalte des Ka.sers m.t
den Feldherrendes Türken bei Faar de Missinneß Regie verhandelten und letz ere sich erboten haben, .venu
Africa und Monisier zurückgegeben werden, wolle der Türke m.t den. Ka.se. und se.neu Landen und

Unterthan^ ^ A. Bast» Abschiede Band-,, beim Abschied
vom s. Juni ibbi.
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Die Zürcher Sammlung hat bei diesem Abschied einen Brief des Königs von Frankreich an die

Eidgenossen, aus Bresle, vom 19. October 1551. Um die Eidgenossen zu trennen und dem König ihre

Hülfe zu verunmöglichen, bestreben sich die Gegner des letzter», die Eidgenossen zu bewegen, das Concil zu

besuche», in der Meinung, daß sie dessen Beschlüsse annehmen und denjenigen, die dieses nicht thun, keine»

Beistand leisten sollen. Die Eidgenossen aber „als protestirende" seien früher gesinnt gewesen und habe»

die Meinung noch, das Concil nicht zu beschicken, weil dasselbe nicht sei, wie es sein sollte, zu ungelegener

Zeit berufen worden sei, der Christenheit nichts nütze und nicht in einer freien Stadt gehalten werde.

Durch die Beschlüsse des Concils, bei denen die Freunde desselben mehr die Unterstützung ihrer eigene»

„Anfechtungen" als die Wohlfahrt gemeiner Christenheit beabsichtigen, möchten die Eidgenosse» mit Bezug

ans ihre Freiheit gefährdet werden, so wie dieselben auch dem König Nachtheil bringen dürften. Danebe»

sei der König einverstanden, daß sie einem allgemeinen christlichen freien und zu gelegener Zeit gehaltene»

Concil sich unterwerfen, was auch der König thun werde, wie seine Protestatio» zeige. Damit aber dieses

Concil zu Trient weder den Eidgenosse» noch dem König unter dem Schein der Religion Nachtheil bereite,

bitte der König die Eidgenossen, dasselbe nicht zu besuchen, immerhin mit dem Erbieten, an einem ander»,

das die genannten Eigenschaften besitze, sich zu betheiligen. Unterzeichnet: Henry und Bochetel. Z»

vergleichen der Abschied vom 23. November 1551 t 1. Et. A. Zürich, Ws-hi-d-Band is, r. »st.

Zu il. 1551, 10. October. Basel an Schaffhauscn. Vom letzten Tag zu Baden habe der Gesandle

von Basel unter Anderm berichtet, wie der Gesandte von Schaffhansen sich habe vernehmen lassen, es sollte»

die vier der evangelischen Wahrheit anhangenden Städte in Betreff des Concils und anderer Sachen eine»

zu bestimmenden Tag besuchen. Obwohl nun denen von Basel „sölch üwer Meinung glich wie üch" ltzll

scheine, so erinnere man sich doch, ivie vor Kurzem bei einem gleichen Anlaß die von Bern einen solche»

Tag für unnöthig erachtet haben. Würden sie auch jetzt nicht erscheinen, so würden die drei übrigen !^ete

nicht vieles ausrichten, und wäre dann besser, keinen solchen Tag zu halten, sondern auf dem nächsten T»ö

zu Baden mit einer Antwort gefaßt zu sein. a. A. Basti, Missw-nbuch isso-s-, s. ms.

1551, 12. October (Montag vor Galli). Schaffhausen an Zürich. Nachdem Bürgermeister Pcier »b

dein letzten Tag zu Baden heimgekommen sei, habe er berichtet, wie Bürgermeister Lavatcr mit ihm geredet

habe, es wäre gut, wenn Gesandte der vier evangelischen Städte zusammenkämen und sich über eine Antwort »»5

das Begehren des Papstes wegen des Concils und in Betreff des Bnndschwörens unterreden würde»'

Denen von Schaffhansen bedünkc dieses auch gut, weßhalb die von Zürich einen bezüglichen Tag besinn»»»'

und denselben den drei übrigen Städten anzeigen mögen. St. A. Zürich, Acten S-haM-msen.

1551, 7. November. Zürich an Basel. In dem Schreiben derer von Basel vom 10. Octodc''

erklären sie sich einverstanden, daß die evangelischen Städte wegen des Concils und des Bnndschwöre»^

einen gemeinsamen Tag besuchen wollen. Man habe nun ans eine diesfälligc Antwort von Bern, ,,i»h»^

der bcschcchnen abrednng zu Baden", gewartet. Das Ausbleiben einer solchen, während die drei übrige»

Städte einig gewesen seien, sei schuld, daß Zürich keinen Tag angesetzt habe. Basel soll nun aber st»»

Botschaft mit Instruction über die genannten Artikel ans den 12. (wohl 22; siehe Abschied vom 23. N»»'

« und n») November nach Baden abgehen lassen, wodann folgenden Tags zwischen allen vier Städte»

verhandelt werden soll. Gleiches schreibe man an Bern und Schaffhausen. K. A. Basti, Abschied- »and 2».

Das, sich ebenfalls ans die Abrede zu Baden berufende Schreiben von Basel an Zürich

10. October 1551 im St. A. Zürich: A. Basel.

Zu Iclc. 1551, 3. October. Die Gesandten von Zürich an Zürich. Was man ihnen von Z»^

aus geschrieben habe wegen der zwei Schiffe mit Kaufmannsgut, die nach Frankreich gehören und zu Const»»^

aufgehalten worden seien, haben die Gesandten gestern den Boten gemeiner Eidgenossen angezeigt.

seien gewillt, vor dein Beschluß des Tages hierüber und über das was noch weiter einlangen möchte, e»»"

gemeinen Rathschlag zu thun. (Folgen andere Nachrichten.) St. A. Zim-h, A. Tagsatz»"»'



September 1551. 561

6» U 1551 14 November, Dillinge». Otho. Cardinal und Priester zu Augsburg, an die zu
dieser Zeit zu Baden versammelten Sendboten der VII (im Thurgau regierenden) Orte. Ihr abermaliges
Schreiben in Betreff des lchcnbarcn Kelnhofs und des Kirchensatzcs zu Hütwylcn. das ihn. und seinem Stift
in Folge des Nichtempfangens heimgefallcn sei, sei mit dem Erbieten begleitet, dap dw Orte den Vater zu
Jttingen weisen wollen durch Einen vom Adel die Lehen zu empfangen und sich m der Folge als Lehensmann
gegen dm Bischof zu erzeigen. Man sei hiefür dankbar und wäre diesfalls geneigt, den verlangten Abtrag
fallen iu lasten Der Pfleger, Jörg Guß. fordere aber wegen vielen Botenlöhnen und ander» Auslagen
Entschädigung 'wolle sich aber mit einem ehrlichen silbernen Trinkgcschirr oder sov-cl an Geld begnüge»,
wobei den. Vater von Illingen gefallen möge. ihn. wie seine Vorfahren, als Lehentrager anzustellen. Würde
letzteres nicht der Fall sein,'so wäre der Bischof gleichwohl geneigt, einen andern Tauglichen vom Adel als
Lehentrager aufzunehmen, doch daß der Güß mit einem silbernen Trinkgeschirr dessen Werth d.e Eidgenossen
bestimmen mögen, cutschädigt werde. Man hoffe, der Vater zu Jtt.ngen werde hiezu von den Eidgenossen

' . ^ St. A. Zürich: A. Bischof Augsburg.bewogen werden.

Mir sMeken die bezügliche Thätigkeit der Boten der VII Orte gehöre diesem Tage an hauptsächlich

aus folgenden. Umstand. Untern. 8. August 1551 schreibt der Bischof in Sache an Zürich unter Hin¬
weisung auf eine von dorther erhaltene Antwort, dahingehend, daß Zürich seine Miteidgenossen begrüßen

müsse. Er bemerkt, er begreife die Verzögerung, nehme aber an, Zürich und die übrigen Orte werden sein
früheres Schreiben billigen. Ibickom.

Ein übrigens nicht ganz klares Schreiben des Landvogts im Thurgau. Jost Schmid, des Raths zu
n,-i nn L.irick vom 16 August 1551. läßt ebenfalls schließen, der Gegenstand werde in nicht ferner Folge

deu>11 Otten vorgelegt ^ St. A. Zürich: A. Jtti.^en Möster). . . <
Anderseits ist auch folgende Missive zu beachten, gemäß welcher eine Behandlung der Angelegenheit

ohne Versammlung von Boten immerhin möglich wäre:

1551 31 August. Uri an Zürich. Der Landvogt im Thurgau habe an Uri ein Schreiben geschickt,
betreffend den Kelnhof und Kirchensatz zu Hütwyl. von welchen der Bischof zu Augsburg behaupte, sie seien
ihn. als verschwiegenes Lehen heimgefallen. Ohne Zweifel werden d.e von Zürich und die übrigen fünf
Orte solche Schreiben auch erhalten haben, aus denen sie d,e Meinung und Antwort des Vaters von
Attinae» verstanden haben. Da jetzt keine gemeine Tagsatzuug .n Aussicht stehe, so glaube man. wenn die
übrigen Orte auch zufrieden seien, die von Zürich sollten in. Namen aller VII Orte freundlich an den Bischof
von Augsburg schreibe», wie sie es für das Gotteshaus Jtt.ngen an. besten erachten.
von ^.iigovurg , I St. A. Zürich: A. Thurgau, Kirchliches.

Zu Nim 1551, 5> Octobcr. Basel an den König von Frankreich. Ihren Bürgern und Hintersassen
Johann Angel Calderin und Johann Angel de Annone, Kaufleutc und Gewcrbsgemeinder, habe laut ihrem
Bcrickt ibr bevollmächtigter Factor. Just Fryt. wohnhaft zu Lissabon in Portugal, durch Cornelius Floris
von Munckaden ein Schiffhcrr. in ein Schiff, genannt Jonus. ... ihre». Namen 51 Ballen Pfeffer, bezeichnet
mit de» Nummer» 16 bis 67, und mit ihrem Handelszeichen (das h.er angegeben sei) als ihr eigenes Gut
bereicknet verladen und nach Renna in Seeland (Zceland?) zu führen und daselbst durch Jaconius Botegalius,
ibren Beauftragten ihnen zu liefern verdingt. Da sei dann dieser Pfeffer, mit andern .», gleichen Schiffe
befindlichen Ka.ffma'nnsgütern. von des Königs Kriegsvolk, ohne Zweifel rn der Unkenntniß. daß er genannten
EwnchM-m qchö«. genommen und nach Rean geführt worden. Da solches der zwischen den. König und
den Eidaenoste» bestehenden Frieden, Vereinung und alter Freundschaft zuwider sei, so haben die Betreffenden

um ung au esucht. ^.e '"an ihnen mcht versagen könn. Da nun der fragliche Pfeffer- freies
Eiaentbum der Genannten sei und dabei ke... Betrug obwalte, so bitte man den Kon.g. zu verschaffen, daß
diestr Pfeffer den. Leonhard Rungkov, Factor der Eigenthümer. der nebst den, Stadtd.ener, Heinrich Meltingcr.

mit dich.» Schreiben an den König abgeordnet worden sei. unentgeldl.ch übergeben werde, sowie allfällig



562 October 1551.

anderes, mit dem genannten Zeichen versehenes und den
von Stadt und Landen der zwölf Orte hieneben an
stellen. Bitte um Antwort.

Die Verwendung der Eidgenossen wird auch in
an den Connetablc erwähnt. Ibidem, S. 214.

Eigenthümern entwehrtes Gut, wie denn die Eidgenossen

den König auch schreiben und das gleiche Begehren
K. A. Basel: Missivenbuch 1550—52, S. 212.

einer bezüglichen Missive gleichen Datums von Basel

1»7.

Wern. 1551, 9. October und c. 7. November.

Verhandlungen vor dem Rath zu Bern betreffend den Herrschaftswechsel über Neuenburg.

1. 1551, 9. October. Vor dem Rathe zu Bern erscheint im Namen des Herzogs von Nemour

(„Nemoux") der Herr von Marest und eröffnet: Der Herr von Nemour habe den Tod des Herzogs von

Longueville vernommen, der ihm sehr leid thue. „Dannenthin im der halb teil sines verlassnen guts sammt

dem marquisen von Rötelen zustande." Da die Grafschaft Neuenburg „darunter" gelegen sei, so erbiete er

sich, sich gegen denen von Bern zu halten, daß sie befriedigt sein werde». Der „gemelte" Herzog habe ihn

daher herausgeschickt, Possession zu nehmen, was er für seinen Theil gethan habe. Die Andern haben ihre

Botschaft auch herausgeschickt, auch um Besitz zu ergreifen; man hoffe, sich über den Erbfall vergleichen zu

können. Der Herzog wünsche sehr, gegenüber denen von Bern guter Nachbar und Verbündeter zu sein, wie

seine Vorfahren. Möglicherweise trage sich eine Irrung zu, weil der selige Herr die Grafschaft vielleicht

Andern vergäbet habe. Für den Fall, daß die von Bern hierüber erkennen müßten, möge man ihn für

empfohlen halten. Der Rath beschließt, dem Herzog von Nemour zu schreiben, man verdanke sein freundliches

Erbieten und wolle sich gegen ihn auch wie gegen seine Vorgänger halten. St.». Bern - Rathsbuch Ro. ms, S. ss.

2. 1551, 7. November. Der Rath zu Bern an die Marquise von Röthelcn. Ihre Briefe vom

20. October aus Paris, die der Procureur Chomont überbracht, und das was dieser im Namen der Marquise

eröffnet habe, habe man verstanden. Man bedauere sehr den Tod des Herzogs von Longueville, Burgers

derer von Bern. Der Marquise verdanke man sehr ihr gutes Erbieten und versichere sie, daß man zufolge

der alten Freundschaft und Zuneigung, welche die Vorfahren und jetzt lebenden Berner („uous") zu den

Altvordern der Marquise getragen haben, stets bereit sein werde, Allem zu genügen, was das ewige Erb¬

burgrecht, Brief und Siegel enthalten, überzeugt, daß die Marquise und der Markgraf, ihr Sohn, gleicher

Gesinnung seien. St. A. Bern: Wülsch Missivenbuch cz, t. s»s. tFranzösischj.

18».

Wern. 1551, 20. bis 23. October.

Staatsarchiv Bern! Jnstructionsbuch IS t. l?7. Kaiitonsarchio Frciblirg! Muriner Abschiede X k. SSS.

Jahrrechnung der Städte Bern und Freiburg für die HerrschaftenGrandson und Grasburg.
Gesandte; Freiburg. Hans Reif; (Peter) Fruyo.
tt. Jacques Jehann bittet, ihm das Faß Wein, welches er vom letztjährigen Weinzehntenher schuldig

geblieben ist, in Anbetracht seines Verlustes nachzulassen. Den, Vogt von Grandson wird aufgetragen, sich



O-tob-r I5Sl. sez

!„ «b .. ,» „wi „..luren h-d., u»° i» di.s.,u Fall- ihm WS halb- z »b !>, sch.,«.„ und da!

°„d.r. Huld- 'in Geld .„„.schlug.,., w.lch-s « dun» b-ichl-n M D..N Miill.r um. N°°„»„d wird -In

S°« «or„ n»chg.l°ff.n, w-!l s.iu. Muhl- „°.i Munu,- >»„» stiilg-s.-„d-„ «. D,m N.II.ns

wird duz Huld- Duch uns s°in N.N.- s-u- «-ich.nl., w.il duz °l>. ihm „.rbrunn, is. D« Eummiffur

P'i,r d. Muh.ndinu b-z-h-i, ihn b-i s-in«, B.ws.n und Si-z-ln di. -- „°.l.g. bl..b.n „, --"k». uud .„

Euunnissur L..--S ub„„°°is-„, D.r s-nd-l wird nur di. Bu.-N b-id.- S.-d,- dw „°chs.-ns uuch Grundsuu

w.rd.n .,-wi-i-n, Di-s- I°II.» di. Eummissu-i-n b-rns-n, dw Bn.s. d,z MuII.nd.nu und uuch dw

«.rih.idizung d-z Lu-u- u.rn.h,»-» und dünn iib-r di- Such. Ih-.ch.,u «. D-r Eluudu Nuusi NM, V-°„.„d

gi.b. -nun nn, Gu.wSwill.,, - K»?I K-rw ' Der V°», nun Grunds« ,°ll „n d-r G-,„.,„d. Au-nund

r.d.„, duh si. d,n B-chus.» d-huli-, wi. ihr d-.I-lb- -°» d-n Ob,r„ °,rg-„», m°-d.n ist und dw g.nuun,-

urnw Wiiiw. dnrch «--kuns-n d-s B.ch°!-nS und «nfl-gung g-°i>...n Z.ni-S mchch b.schm..., n,d.,„ dw

Ob..n di-s.z „ich, «-l.°,..° «d-m Fwuhuis. d-m °l..„ -rnwn dl.n Munn °°n P-°°.».-. w-rd-n

und.rih.lb Such. Kurn und . Aldrin «.°-d»-d ». Philib.-i d.Mur b„.,. ,h„ u. B-.r-ch, l-m.r ».nu.t

.!,»«- Su.i.zgub-N uud Stistun«.«, welch. I-u" V-rd-ri' an dw K„ch. i„ C.N.H. und UN d„ Kurth»,,,.

»unc. «.g-b-n h-d-n. d-r R-s°rn.-.i«„ b-i'-h-u „i l-ii-n, Dw nun B.rn s„,d,n, w.nn .r d.u

b..r,ss.nd„. V-rmundtschustSs-ud -ri-i-.u --nn. und „d.S g,,°h und „uch .°.„.°g d-r r.s°rm-.,°„ °.ch.g-

1° lunn. ihm du« B,«.hr.n „ich, -hg-schl-».n «.,d.,u Dw Buwn nun Sr-,b..rg ,,-hnwn d,° An,-l,«.„h.„

>» d-n »dcht-d i D-rs-ld- d. Rur -r-ssn-t, E-I»m..> h-d- I'in «Iw,l,nd >n s.,n.n Schirm g-nunun-n.

ihm bub.n di. Fr.nnd. d°S d.n»nn>,n «nd.s d,ff,u Siiwr um -iu. suhrlich. Summ. G-ld-z ud.nudir, uud

ihn. uui.rl.,, di- chnl.n, w-lch- duS Kind schuldig jährlich uuSjUricht.n, D-S h-b- nun d-r B-ir-ss-nd,

nich. g-ih-n I°nd.r„ d.m-lnd. iib°l h°us«.h.l..n und s.in. «iw- „.„.„st, Er g- d°h.r. dch d-,u

«nd. -in -nd-r-r Vug, d-ft-«. «.rd-, S- «r» »>»> d.„> Vug, nun Grunds« b.s°hl-n, dus «,„d >n„

-in.,,, -nd-rn Bug. „, D-r jull nun d.m Sii-sn-w- l-i°> R.chuung s°rd-rn und di-s.r ihn, solch,

in V-is-in --sunis» Vugws s.d.». Dun» i°ll -r di. Ob-r» b-richw». wi- g.»un»,.r E-l-m-ti NN. d-n,

B.,s-U, „g.s-»,s u-g u K,ud.rn wird uns ihr, Bit., und ,n,g-n >hr-r Ar,UN, d>-

umg.gungcn s, , > , uuchgelasscn- der An.heil des Bog.s bleibt hievon nnberiihrt, I. Den,
Hälfte der mein auferlegten Buße naa,gem„m, ^ ^ ^
J.. N.S D-sn» wird -i» P.»r S-!-» °«-n-d S-dust,.,. M°r-l und Ruhusw,,. FmngM

«buluj „nd M.chi-l R-ini-r w.rd-n M. Th-il- sw d-n l.b.,.hr,,.n Z. schud.«

».blieb „ find, in Zulg. d.s S-g-ls und d.S Rib,°°chl.s n-chs-lu s.», ... «und. G.r.rd h-klug. Ich, s..„

Br„d.r H b- di- S-rb-ri. -mnlun--». w» «-»d-, b-iu-.» h-d'. d° s.u. B-ud-r nurh.r ««°-b.n s...

„ , . . . . sl.r seinen Bruder deswegen entrichten sollte. Es wird ihm „daran"

r )a,e aber wemger ei )a u, G^^r„ator von Bonvillars und Boten der Gemeinden Onnens,

.- hulb. Th-il n-chs-lus,..., mW si. „UN I.H.N und Iu.«,,.- G°.-°» uun s-.s...s in der

Mnpagne und St.' -ainue ^ Waldes, den sie von Anton Krunnnenstoll, damaligem Vogt

^7« 'nn Erbl-Hwish-,.. „nd d.s,.»«.....uns

b.id.r S.ü°i. jÜ b-chnh... lmd dw °d-uw.'l-u, und d-n uns Pupwr g-s-d.,,-» Bchuchungs-

?n

«»»Mars üch Omens b-S-iss-n s-i, >»i, der Bit.-, si- hi-b-i uuch bl.,b .,l ,,, l-ss-n, ES nnrd ok,-bsch,.d-.,

D.N.N „UN »°n°ia°.-z und Omwns s-i d-r g.n°»»w B,st°..S.n.gSl»ws uns P„g.m.,„ g-schrwb.n g-s-b-u
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werden; dann soll der Vogt von Grandson sich mit unparteiischen Leuten aus den streitigen Platz begeben,

die Märchen besehen und die Briefe prüfen; wenn sich dann zeigt, daß das den genannten Gaccon geliehene

Stück nicht in den Zielen nnd Märchen derer von Bonvillars ec. gelegen ist, so sollen sie hierbei verbleiben ,

wenn aber dasselbe in die van dem Brief derer von Bonvillars beschriebene Linutaz füllt, so sollen du'

Gaccon abgewiesen und die von Bonvillars bei ihrem Lehen gehandhabt werden, p. Dem Jacques Cornuz

lind seinen Gesellen wird jedem ein Rock geschenkt, iveil sie die Fischenzeil verbessert habeil. «K. Dem Mestl'^

von Montenach le Corboz wird auch ein Nock gegeben, in. Dem Claude Janin wird um Gotteswillen ein

Sack Korn verabreicht. 8. Der Prädicant von Pvonand eröffnet, sein Vorfahr oder dessen Procurator habe

den Zehnten von neuen Aufbrüchen nicht mehr gefordert, worauf dann Urtheile, zuerst zu Uvonand »nd

dann in Appellation zu Freiburg erfolgt seien, in denen „er" unterlegen sei. Wenn es nun auch in dein

Urtheil von Freiburg heiße, es seien alle Briefe und Gcmahrsamen geprüft worden, so zeige sich doch,

der rechte Stiftungsbrief damals nicht eingelegt, auch nicht vorhanden geweseil sei, indem er denselben erst

kürzlich gefundeil habe. Er bitte daher, ihm neues Recht ergehen zu lassen oder sonst ein Einsehen zu ihn»,

damit der Cur das ihr Gehörige zukomme. Der genannte Prädicant hat hiebet Johann Prestre und Johan»

Carrel von Nvonand, „der zyt obgemelts rechtshandels adinodiatores", hercitiren lassen. Diese verlangen,

daß man sie rnhig lasse und ihnen die Kosten vergüte; die beiden Städte mögen den Abt von Mont St. Marie

und den Spital von Milden, als Herren des großeil Zehntens, darum belange«. Die Boten von Freiburg

sind hierüber ohne Instruction, nehmen aber die Sache in den Abschied und bemerken beinebens, da das

Endnrtheil zu Freiburg ergangen und die im Handel bethciligten Parteien nicht anwesend seien, so sei ^

nicht gilt, durch Ertheilung von neuem Recht oder sonst hierin zu handeln. Der Prädicant wird nun auf dtt

Jahrrechiiuiig zu Freiburg gewiesen; da mag er sein Anliegen eröffnen und den Stiftbrief und andere

Gewahrsameu verhören lassen, und will man da Gewalt haben, entweder neues Recht zu öffnen, oder de»

Parteien Tag zu geben, sie zu vernehmen und überhaupt nach Gestalt der Sache zu handeln. 4. Der 3^^

Prädicant wird ebenfalls nach Freiburg gewiesen, um daselbst ein Mandcment gegen die von Cheires („Cheres'),

welche der Cur von Pvonaiid zinspflichtig sind, zu erwirken, daß sie wie andere Zinsleute mit ErkennMi!

gehorsam sein sollen, »i. Boten von Provence beklagen sich über das vom Vogt von Grandson erlasse

Verbot des Fällens von Bauhölzern; da sie arm seien, in einer rauhen Gegend wohnen und sich zuin

hieraus ernähren müssen, so bitten sie, dieses Verbot aufzuheben. Sie werden abgewiesen; doch Brennhoi

soll ihnen nicht abgeschlagen sein. Dabei wird beredet, es wäre gilt, wenn die Wälder durch Boten bei?"'

Städte besichtigt würden, um sich klar zu machen, was noch vorhanden sei, und ein Einsehen zu tbuil, dab

die Wälder nicht also geschwendt werden, v. Thiuent Favre von Montenach, der um 60 rheinische Guld0

bestraft und für so lange aus der Herrschaft Grandson verwiesen worden ist, bis er diese Buße erlegt h"^

wird, wird die letztere bis an 10 Florin nachgelassen; doch soll er, bevor er in die Herrschaft zurückkelsi /

den alten Vogt um die Kosten befriedigen und die genannten 10 Florin bezahlen. HV. Guillaume Pigni^'

wird uiil Gotteswillen ein Sack Korn gegeben. Hc. Dein Bannwart Johann Rossale wird die Haushosst^ ^

auf welcher er bauen will, erlaubt und ein Kopf Korn jährlichen ewigen Bodenzinses darauf geschlag^

Auch soll ihm zu dem Bau Holz gegeben werden. Dem Franqois Rossin werden 2 Köpf Korn »n

5 Florin um Gottesmillen geordnet. Dein Johann Mapor von Bouvillars werden 10 Florin gesäp"

„an den costen ze stür", den er denen von Veruea wegen des Rechtshandels geben soll. Bernard Bgi

von Hverdon beklagr sich, der Vogt von Grandson wolle ihn anhalten, eine Blatte, die er und seine Voi^u
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«,d il.« L-hml-n.- inn.»chad, h°b.», !» und d-n Z.n« dnnnn j s-b-». d-r »b.. >. nttnh.«

«rdm I-i, nnd-.»,»-- d-r Vn». di- M-..- !„ H-nd-n d.r s-rrschns. »-h-n, hm d..,-» ...

erlassen ^a er in Betreff dieser Matte keinen Brief besitzt nnd vorgebt, derselbe sn ,n Kriegszeiten verloren

gegangen,"so wird ihn: bis Johann Baptist (24, Jnni) Zeit gegeben ihn zu suchen; dann soll er ihn ans

d-r s.hrr-chnnn» °°rl-,.,n SM- -r '°>n... findm. s° s°° w'- 7 -ud-r-r Un« d.. s-,.n„,n.h .hnn,

P-.-r ..NN «NN chrchch h.. d-- -°d- «-»-» d-d »°u Ar« NN. nnch dm .°mm.sl°r,.m. d-

Rnlmd.nn d.lm,»..-, R-ch.s-r.i-,»,>» »-bmnch. »nd wns di-V« »-»«H..'., °nch -ins d,r i.h,,.hr,»m Jnh-,

--ch,,.,,,» j» F-.i ...» n-mdschi-d-. w°-d-n » -»ch d>. chn.w-ndnn» d-s «n «°°.„d.,n>

«.«.„dm hm, ch. wird dnnn »chrnchm, Wen» d-r NM, Erl.« gn l.ch . stch-n nnd .ch b-»nn».n

.« !.°„m NN. sin -nsnrnch und -°».n. s° im d. Rdlmd.nn »-hm M". M.-d.,.nd.» d-.d,n S..d.m
^ , , .,^,n s», sr,n d-r Sandel wieder vor die Eomimssarien koinmen, wie

gehörende Lob nachgelaffen em; wenn nicht, so ,ou oer n»» ^ c. d. m -
ffuirn d. . h. ee Es wird in der Freundlichkeit ausgesprochen, daß der Pnor von
lMher verabschiedet worden ist, ev» w>^ » nu, - s- >h c »

Srnndsm, d-,„ Andr.- °°n D.«°ch -» di- S-s°°d-«» --«»»-« 24 Kr«.„ »,bm sn».,

U,nd-r. d- Mnhmdinn. Snhn d-s P-.-- d. R°°.nd.„°. w.rd nnd >-,,,-r Frnnm Nmn-n

«Ir x,„„„ich d-n «.».»nissm -ng.n-nnn-n, ch sur d,- d„ ,-,,„r Fr»,,

.«-rblib-n» nnd »°n chr.r Wnt.-r h-rk°m,„-m « »»» hi-rnm Bri.j und Si-»-l »,»,b-n e«. D-,n

»NN R°n.n»,ch l- ch°rd°j s«-»« "i»u di- H-ils.- d-s L.dm. ir. I»-»»-.. ch»nn„ hm

-« G«ud- nnn Dorn-n » .-ihm, D-r V°»t i°il d.ch-lb- bckch«-»-» «»d >°-»n -r -,n V-rl-ch.» d.zs,lh.n

dir nnschiidli« -mch.,. s°« °r -s ihm »»> ->»-» 1«.««-» B-d-njinS l-ih.n, -x, V-nn-r Trid.I,. di..-.

b-id- SM.-, ihn, d.« Z-h„ch°r.i-.l, d,n dn. Z-Hn«. »««„M S. J°h.,,,.z Z.hn,„, d.w.

m,d d-„ -r °n dm. H-rrn °°n M°».-».ch »---«st im ».chiM - C-u-.!- m» «m. .wl.ch.n

»,'S in b-I-ff.n D-r Prinr. hi-nib-r °-fr°»>' d>-'" s-b"«d-,l <-r,r.»-> J.h,.n
ei« rv» 4M-44 »nd sei ie nachdem die Jahrgänge gewesen, um 30 Kopf, halb
°'Nen Mütt Korn imd einen Mutt Haber, lind sei, ie ^

,„.d HN.H 5.d.r, „nd 2 4, n und h°ch».us :7d.5Zmn^« «i!''.°7:nd':!!

di-s- PN«., dm. ,ni. d-r B-di„»nn»,

d«-r dnnnn ii.hr..ch

hi..nm chl m's^ -r--m,-° >md dm Z.HN.-N nls Ps-ndschns, -ins-tzm, A„d°rs,i,-

w ihn. -nch B»s ., d Si-z.l d.si.° ».»-w. w-rd-m "». »uf d-n An,n» d.s V°M n.n Grnndsn...

d°h .4 I-Hr NS.H.» w-ir-, di- chr,.nn.,"!'° -» 7'?° 7 d-r °.».nw°.u»... Th-n-un»

«»„ an! -in ^nl,r ',, °.-s«i°b-n, »- «°S> 'b-ul»»- «». -S »»„ N„h-„, ,„

d-r >n , , » „ „nnt l-s S-».ur-s, Smb„, ansg-wn-s-n wlird-n, nnr d-in Wnssrr Mjng ,u

«»..- zn M-„.-„°ch, »°»°n„. 777 7 W wird -rt-nnt, V°n„.r Tritnl-. und d-r B°».
wird

^n.wnr. n-rhdr!. !n..^
u»d b-M-II-u- di- <m°it.r-> An,w°r. m-Ich- H-r- R-r-l-,

« A«sich, st-h, , „m„r,-n nnd d-n-h-n dm, P«d.,,.°„ und P->l°mm. °°n D°l° i„ schr-ib-n, wi° di.

«°.°n nm ^chnr» «m «4 w.i... in d°- -°ch- »---d« «°°d-» »- ^
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Gurbrü und Wyleroltingen eines und von Kerzers andern Theils und tragen beiderseits ihre Anliegen in

Betreff des zwischen ihnen hängenden Spanes vor. Nachdem die Boten von Freibnrg ihre Instruction

eröffnet hatten, ersuchen die von Bern, zur Vermeidung größern Nachtheils, der hieraus erfolgen möchte,

nochmals Boten von beiden Städten auf den streitigen Platz abzuordnen, um beide Theile zu verhören und

zu versuchen, den Anstand beizulegen. Die von Freiburg entschuldigen sich, hiefür keinen Auftrag zu haben;

es sollen sich aber beide Parteien auf nächster Jahrrechnung zu Freiburg einfinden und ihren Anstand

vortragen und die Boten von Bern das obige Gesuch wiederholen; dann hoffen sie, die Sache werde zum

Guten gebracht werden; sie für ihre Person wollen diesfalls das Beste thun. i»»i. Dem Bartholoms

Wyenbach von Guggisberg sind 6 Miitt, halb Korn und halb Haber, an dem, was er in Folge des

empfangenen Schadens schuldig geblieben ist, nachgelassen. i»i». Dein Benedict Morel werden 8 Pfund und

2 Miitt Dinkel an seinen Bau des Bads zu Steuer geschenkt. «»«. Der Venner und Statthalter von

Schwarzenburg bittet dringend beide Städte, sie in Betreff der Märchen des Berges Wandel bei ihren Briefen

und Siegeln bleiben zu lassen und dabei zu handhaben. Die Boten von Freibnrg begehren gemäß ihrer

Instruction, daß man des weitern (Boten) ans den streitigen Platz schicke. Nachdem dann in ihrer Abwesenheit

der von beiden Städten besiegelte Marchbrief verlesen worden, wurde ihnen wieder eröffnet, der Untergang

sei durch Boten beider Städte erfolgt und hierüber Brief und Siegel errichtet worden, die da weisen, daß

wenn ältere glaubwürdige Briefe gefunden werden, die dem jetzigen nicht gleich wären, so solle dieser ungültig

sein und den ältern nachgelebt werden. Da dieser Fall noch nicht eingetreten sei, so können die von Bern

nicht umhin, die von Schwarzenburg bei ihrem Briefe bleiben zu lassen; es sei daher unnöthig, nochmals

auf den Stoß zu schicken. Der genannte Marchbrief wird den Boten von Freiburg ebenfalls verlesen; diese

bleiben nichtsdestoweniger bei ihrer Instruction und nehmen die Sache in den Abschied. K»z». Dem Hans

Zand oder Schwarzhans giebt man auf die Bitte des Venners so viel wie letztes Jahr. «Kiz, Ebenso dem

Tischmacher von Schwarzenburg. » r. Der alten Recherin wird ein Mütt Dinkel und ein Gulden verabreicht.

88. Dem Benedict Seiler ein Mütt Dinkel, tt. Der Vogt von Schwarzenburg wird beauftragt, dem

Ammanu von Albligen und dem Weibel gemäß Gebrauch ihre Röcke zu geben. »,». Er soll auch den

Weibeln den gewöhnlichen Lohn und die Kosten ausrichten, die ihnen wegen Fertigung der Gefangenen

gehören, w. Auf seinen Bericht, daß der Wind das Dach ab dem Haus neben dem Ritterthurm

weggetragen habe, wird erkennt, die Boten, welche zunächst hinaufreiten, sollen das Haus besichtigen und

bevollmächtigt sein, dasselbe wieder decken zu lassen. HVHV. Derselbe Vogt zieht an, es werde ihm für den

Hochflug nichts verabreicht, während er glaube, es sollte derselbe ihm, wie den frühern Amtleuten gehören.

Die Instruction der Boten von Freiburg geht dahin: Der Hochflug habe stets den Vögten gehört, worüber

sie sich bei einigen noch lebenden erkundigt haben, „und damit laufen lassen"; würde ihnen dieses

abgeschlagen, so würden sie hiedurch zu einem weitern Einsehen veranlaßt. Die von Bern aber bemerken,

da die hohe Herrlichkeit ihnen allein zustehe und zu dieser der Hochflug gehöre, so glauben sie, hiebei gänzlich

zu verbleiben, xx.. Rechnung von Hans Krebs, Vogt zu Grasburg. Rechnung von Hans Werst

(„Wernli"), Vogt zu Grandson. — Den Abschied unterschreibt der Stadtschreiber zu Bern.

Das Schlußdatnm giebt der Text auf den 22. October anz die Rechmmgsablagen aber datire» vom
25. October.

Der Name der Freiburger Gesandten aus dem dortigen Rathsbuch No. 69 vom 5. November 1551.
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189.

Mern. 1551, 22. Ottober und 2. November.

Verhandlungen betreffend die Angelegenheiten des Grafen von Greycrz.

1. (22. October). Vor dem Rothe zu Bern eröffnen Boten von Saanen und Osch: 1. Sie
erbieten denen von Bern die Kosten zu erstatten, die sie ihrer wegen gegen den Grafen von Greyerz gehabt
haben. 2. Sie bitten um Rath, wie sie sich weiters gegen den Grafen verhalten sollen, das Passement
und (?) ihre Freiheiten habe er noch bei Händen nnd ihnen nicht herausgegeben;in Folge dessen wissen
sie nicht, ob sie fröhlich in sein Land hinaus wandeln können. Für den erforderlichen Fall begehren sie
Schutz. Im Recht solle man sie nirgends anders hinweisen, als vor die von Bern, da der Graf und sie
Burger da seien. Alan möge ihnen zu ihren Freiheiten verhelfen, die sie theuer und „übel" erkauft haben.
Der Rath beschließt, ihnen eine Abschrift vom Abschied zwischen „m. h." nnd dem Grafen zugeben; hiernach
Mögen sie sich halten. St. A. Bern: Rathsbnch No. zw, S. «».

2. (2. November). Vor dem Rathe zn Bern entschuldigt sich der Graf von Greyerz, daß sich seine
Antwort so lange verzögert habe; es sei das geschehen wegen allerlei Geschäften, die er mit Bezug auf den
König und sonst gehabt habe; auch wendet er Krankheit ein. Er bittet, ihm nochmals Aufschub für Ertheilung
einer Antwort in Betreff der Seinen zu geben. Er habe über die Sache nachgedacht, nämlich, daß wenn
er ohne Leiberben sterbe, die Grafschaft an „Kunckl.." (Kunkelmagen?) falle, er sei daher Willens, sich zu
verehelichen, wie er dessen auch von den Herren von Bern und sonst gemahnt worden sei. In Betreff des
Klauser von Luccrn wolle er dorthin reiten und denen von Bern Brief und Siegel verschaffen. Er empfehle
sich denen von Bern und betrachte sein Glück als das Ihrige und umgekehrt. Der Herzog von Liegnitz
habe sich gegen ihn vieles Guten erboten, und ihm eine „stüre" (?) geben lassen wollen; darauf habe er
ihm seine Tochter abgefordert, die er ihm wegen der ihm in Frankreich erwiesenen Gulthat zugesagt habe.
Solches könne aber nicht ohne Geld vorgehen und dessen sei er jetzt mangelbar; die Herren von Bern mögen
sein Glück befördern und ihn nicht verlassen. Ter Rath antwortet: In Betreff der Seinigen soll er längstens
bis Weihnachten dem Abschied nachkommen.Wegen der Löber „m. h. einmal um die summ überkommen",
jetzt wolle man um ein Ziel räthig werden. I» Betreff Klausers soll er seinem Erbieten stattthun „sinen
und ouch andern geld halb gegen denen m. h für in bürg sind, mit usrichtungder zinsen u. s. w.". Die
4000 Kronen könne man wegen der jetzigen besorglichen Läufe nicht leihen; auch hätte man hicfür ohne die
Bürger Nicht Gewalt. St. A. Bern: Rathsbnch R°. ZIS, S. WS.

199.

Areiburg. 1551, 26. October.
Staatsarchiv B-ru- Freibnrger Abschiede X k. I°9. .UantanSarchiv ?r.it».rg: Jns.rm.ianSbuch N°. ° e.

Jahrrechnung der Städte Bern nnd Freibnrg betreffend die Herrschaften Mnrten und Orbach (mit
schallen?).

Gesandte: Bern. Hans Pastor; Anton Tillier.
In Gegenwart des Landvogts von Orbach bittet der Gubernator von daselbst im Namen der Edlen

U"d Bürger zn Orbach beide Städte, wie es letztes Jahr auf der Jahrrcchnnng zn Bern geschehen ist:
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1. Sie wollen dem Spital zu Orbach eine Blatte, genannt Lißle, zueignen oder einen ziemlichen Zins daraus-
schlagen. 2. Sie mögen ihnen gestatten, in einem Gestrüpp und Gestäude, in welchem die Fremden sÄ
beholzen, ihren ziemlichen Hau und ihre BeHolzung zu haben und dasselbe zu bannen, damit sie die Wegsa»u
desto besser unterhalten können. 3. Da sie eine Brücke über das Wasser geführt und bis an das Dach
ausgebaut haben, möge ihnen eine Steuer oder Dachung gegeben werden. 4. Einige unter ihnen dehn?»
ihre Krautgärten zu weit aus; man möge dieselben besichtigen. 5. Endlich wolle man ihnen eine gnädige
Steuer an ihr neugebautesNathhaus verabreichen.Nachdem man über alle diese Artikel auch den Landvogt
verhört hat, wird verabschiedet, der Landvogt soll sich über Alles genau erkundigen; überhin soll eine Botschaft
beider Städte sich an Ort und Stelle begeben und alle gestellten Begehren erwägen und ihren Befund a»
die Obern gelangen lassen. I». Die Zehntner von Echallens stellen vor, welchen Schaden sie gemäß ein"'
mit Bewilligung des Landvogts vorgenommenenSchätzung an dem Zehnten erlitten haben, und bitten »>»
einen gnädigen Nachlaß. Nach Verhör des Landvogts,der den Verlust gemäß der Schätzung auf 2 Ni»tt
großen Maßes angiebt, werden sie abgewiesen, damit die Sache nicht einen bösen Anfang für die Spätes
bilde. Daneben wird dem Landvogt befohlen, wenn sie allen Zehnten mit Ausnahme des gehabten Verlust^
entrichtet haben und der Landvogt sich überzeugt, was hiernach mangle, ihnen Nachlaß zu gestatten-
e. 1. Johann Favre von Goumoensbegehrt, es wolle ihm gestattet werden, von den beiden Städte»
verfallenen Gütern des George Besanson seine gehabten Kosten zu erheben. Dem Landvogt wird aufgetragen
mit zweien seiner Gcschmornen diese Kosten zu schätzen und dem Favre sein ausgegebenes Geld werden
lassen; doch sollen hiebet seine Versäumnisse und die große Zehrung, die seine Freunde in starker Zahl l'U
Anlaß dieser Angelegenheit gcthan haben, nicht berechnet werden, und vorab sollen seine Geldschulden abgcric)ü
werden. 2. Das Geld, welches der genannte Besanson wegen des Bachofens zu Goumoens von der Gemen»''
daselbst eingezogen und dem Landvogt nicht entrichtet hat, soll vorab aus des Abgcthanen Gütern abgeüag''
werden. «I. Derselbe Favre bittet im Namen der Gemeinde Goumoens, ihr die Errichtung einer MtzS
daselbst zu gestatten. Wird abgewiesen, v. Die Frau und die Freunde des George Besanson, den
Landvogt wegeil Übelthatenhinrichten ließ, bitten, ihnen des erster» Güter in Gnaden zu belassen. Es »">»
ihnen entsprochen,mit der Bedingung,daß sie mit allen Ansprechern zur Befriedigung abkommen und »
Kosten, die mit dem Dreschen des angegriffeilen Blumens gelaufeil sind, abtrageil. I'. Den Weibel»
Bottens wird aus Gnaden jedem ein Nock geschenkt. K. „Genannter" Weibel bittet, ihm die Gerbene, ^
seit zwei oder drei Jahren zu Bottens erhoben wird, eine zeitlang zukommen zu lassen. Er wird abgewiG
und soll die Verleihung beim alten Brauch gelassen werden. I». Loys Gachet, des Landvogts Stattha»? -
bittet unterthänig um Verbesserung seiner Belohnung. Man will aber keine Neuerung einführen; wohl »"
werden ihm aus Gnaden für ein Mal ein halber Mütt Korn und 10 Florin geschenkt, I. Der Weibel lw
Orbach meldet sich in Betreff der Nahrung, welche er den Gefangenen, „die sich Worten halb berechtig'- '
gebeil mußte. Der Landvogt soll gütlich mit ihm abrechnen und ihn befriedigeil. Ii,. Dem Blaiso von

wird der zu Gunsten beider Städte verfallene Korn- und Haberzins wegen seines Brandschadens ganz ^
gelassen. I. Der Landvogt wird ermächtigt, das Hochgericht mit Steinwerk aufzurichten, das Gefäng'^
welches ein Gefangener aufgebrochen hat, wieder zu verbessern und das Schloß decken zu lassen. ^
Boten, welche nach Grandson und anderswohin reiten, sollen die Brücke beim Schlosse Echallens besichtigen
ihre Meinung fassen, wie dieselbe zu verbessern sei. ». Sie sollen auch des „Schürer hus"
und räthig werden, wie es am besten gebaut werdeil möchte. «». Der Landvogt wird ermächtigt,
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zu Onlm- ,u n°-b.Is...„ »- Dw, Sch-.ib.- .«.. «-» L° n ... . S Fl»-.., «h-bch
S.d.ss.n, und ,» N°-iu m.-dm .hm su- -m «c» ».»'» D» w °°» v-wch » °...,g.r Mass...
«.iz.-n, dm, Sch-lid-- d-n Lohn n°n >-°.h.--m !„ S°b'„, «rd s.< ,°llm ».-bnudm s.u.,
ihm n. j-«.n. l.-.h..l, d°d .- in Anp-l,..i°nm Ich»»». - zn ».b.m ... Da zu B.-N und h...
°'.l.-l.i ,n d.sich.i»m d.schl°sj... w°-dm ift. i° H-- >»°>. »°'7 «.« „» d...
-,i>!°n.n.b.- D nM» mach «-»Mg-,., ». Es «,-d -- Sch..l.h..i °°u Mu-.m uud ... I-.n.-

d - P-ädi°.n. NM. M.-l.ch m.-chm., „d.°" sich d. °s'. «° d.. -- -w7 v ... .',!„»>. mssi^t lieae. dieselbe m Ehre und Rath zu halten. Das sei
weder in seinein Vermögen, noch in semer chsucyr uege, ^ . „ ' .. . .
Lach, d.r »andl°n.m .. bit,., di- Kirchs-.,»Ilm hi.»> anzu-M... u..d ihn d-ssm z» .n.l.d,zm; »d,r »b.r,
da d°id. s ..id.° .«.».- e..r jäh-» .»S°- ...SM... d.,,° di. «irch. in Ehr.n «-.n
D.-K>r«.>-n°Ii,n durch B-i-I- und n-lh-il-, d»d Ii. »«» d-m «rchmba» b.,r.., s...m D.. .«..nun»

. nun dabin es sollen beide Städte die Kirche in Ehren halten,und Instrnction der Boten von Bern geht nun oayin, e» ^
i..d..n .rs.,r. sich »>, d.r S.°ll. d-s Ab.» «m. SN And-.- b.si»d..n Da».»... -w»« d«
«.» d.-P-äd.m,. n°n d.r «i-ch. -.in s-ri,,-.-Ein-»,,»»,,. ......ß. und .- NN», d.s W.s-°» «n »nd--s
s-sitz.- d .r Sur I-i, !° !-i -s NN ihm. di. «i-ch. in EH--N si. W.M d.. °m, B--N h.-,b -r
°I.ib-n ,. lsss... und di, b.id« Siädi. «ich. d-l-s«»..- D° -° m °°„ -m. äd.° b-,-h-m Snw..i.°n
« , ^ NUN Kreibura in den Ab chled gegeben, t. Der Stadtschrelberverharren, so wird ihnen tue Meinung derer von ^reiourg . " , " ^ ^

i» sh-.ibü-a I»-d°-t an d-».«-chh.°-» ZU «--lach >»«. ,...--Er,»»....>« -,».n lahrl.chm Ans °°n Z Gr»-;
d-- Ki-chhm- b.rnst s.ch hi.-S°SM -ml -w-n ,, Rn-.m li-g-ndm B-i-i Di. Bm... »m. B.m
,-.hm,n un di.s. »ns.l.smh.i. in d... Adschi.d. In,«Ichm l°° -- S.-d.sch-..b.- «.ll.st.hm „nd ..d.
S.«.,m-is.-M di d-hin -mm mmdm. s.d.. dm B- °, zn dmch ,s.n „ud n»ch .Hr.».
E-»..ss,n .. l,«nd.ln ... D.- S-»>. d-S «--d M°r>«l°n-. d.. w,»<» «»-..n, w.lch. s>. ...... -nd.-n

d-. ... Mi. »-.h.« und R.ch. -.. »uns nnd «ds.-°s° -.-.NN. w°.dm ist. mi-d NN- Gn-d-n halb.
-.is.nns »nd »».. d.- G-.ds.--s° d-- Th.il d-id.- «id.. ,mch-.».m D-- »,.w. » S.s-.s.m um.
«>.»,.-m. s»° d.r Sch..l.h.ih I» «und °u--i«.-m » Zw».n d-- S.°d. Mu. .u und dm «>,.dl.u...
'Ii -in S» nch .-I--S. i» «."I d-- Scha-I-. di- Ii. .........s«-.s«.ch -MM .. .d -°..I..U Dm S.ad. «II b..
di-I-m Sm». sämlich »..dl.»..,, .» d»---, di- !»- B.°b°chi.-.>s d--I-lb.n zu ».rhali.m D-g.g.u
«.ig.rn Ii« s-u- Riid,- nnd s-n- in ih-m. und s -n- »--».« V-.--- Nm„.n, >»d.m si.

-°.b-.„gm, sk «...., zu d..u .ng-snh-.-n Sn-nch- S°- „» ->..-'«°>i". Nach »s..n B.-HS-d.r P--..i.n
«i.d b-sch allm. b.i°.TH-i-. I-il-n dm. »..-.ffmdm Sp-nch. «M.«. -.-°d. nach-°mm.n^ wch d,r E„„,k.u
w.«..., ° j.d P...°i di. «°f.m a» ih- I.ld» h-b..„ 1- T.. Gub.-n-,°-°n d.n. «-s..nl-ch l.g.„
d>- OMmna di- non Mu-,m und si- in B..-M d.. F-..ud.n, d.. s.ch hn,.°- -hn.n ,„.d.-l.sl-n
«°llm ---ich,., 'badm und di...» u„. d.--„ B.stä.is,mg^ E- wi-d >h»,n »midi» .n.sp-»ch-n, m>. d--
N / a. -s- !„ den alten Landen beider Städte oder in der Murtener Herrlichkeit

«-dm».,»», dnh s-^d. w mch. . ^ ^ ^
dl m »-7°: l'ch- »°- di --V«dunus d°MI. .-..--'.'im sind, °°„ di.!.- Adgad. s-.i s-in »m, , . D.U.
«....„ -man.. A».°n SP -..N- «i,d «.SM I-i...- m.ls°chm A-d.i. Mch s-sch.nl. ^ «..-mann Ca..
dm. -ini».- U-I-ch°n «..,m .in- „---MM »--»''M "'dl' ^
-„-di,. Mild,. .., > au« u.» »"de d-- s.i„°- F-°.„ D.m P-..-,nmm w.-d.„

Im.« L.islnus zw,I Iah-- u°chs.-»llm i b.j->S-ich s.„-.- S-°>> w.-d .- °dg.w.,s.m »». W.lh.l.u
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Riso, Stadtschreiber zu Murten, verwendet sich für seinen Vater, dem gestern wegen eines Fehlers eine Buße

von 3V Pfund auferlegt wurde, um Nachlassung derselben. Es wird ihm die Hälfte vom Antheil beider

Städte geschenkt, das Übrige soll er baar bezahlen. ?»I». Zwischen den Dorfgeuossen von Wyleroltinge»

und denjenigen von Kerzers waltet seit einiger Zeit ein Streit wegen eines Mooses, auf welchem die von

Wyleroltingen auch eine Nechtsame zu haben behaupten. Unlängst haben beide Städte hierüber einen Spruch

gegeben, bei welchem die von Wpleroltingen zu bleiben begehren; „desgleichen die von Kerzers ouch, odcc

aber das recht gegen einander gebruchen", da der Span einzig wegen der Pferde entstanden ist, von welchen

sie glauben, daß sie in dem Spruch begriffen und unter dem andern Vieh verstanden seien. Nach weitläufiger

Erörterung Seitens der Parteien sind die Boten von Bern aufgestanden und haben erörtert, ihre Instruction

gehe dahin, daß der Span nochmals durch Boten beider Städte besser erdauert, Briefe, Kundschaften u>^

der Spruch besehen und getrachtet werden solle, den Anstand durch gütliche Mittel beizulegen. Die von

Freiburg haben das denen von Berit zu Gefallen, obwohl es sie nicht nöthig bedünkt hat, angenommen/

mit der Bedingung, daß der Spruch, die alten Ncchtshändel und Alles was zur Sache dient nochmals verhö0

werde, e«. Da die von Freiburg in diesem und allen andern Händeln sich willfährig gegen ihre Mitbuigcr

und Brüder erwiesen haben, so gehen sie dieselben nun auch nochmals an, die von Überstorf gegen dem»

von Albligen bei ihrem Gebrauch bleiben zu lassen, oder dann nochmals (Boten) auf den spänigen Platz

schicken und diesen und den andern Span, der wegen des Bergs Wandel entstanden ist, besichtigeil zu lasse»,

wie das auf der letzten Jahrrechnung zu Bern begehrt worden ist. Der Schultheiß soll die JM^

Tschierres, die eine Zeitlang ein armes Töchterlein gehütet hat, um ihreu daherigen Lohn bezahlen, uachvew

er sich über das bezügliche Verding Klarheit verschafft habe, lind da sie „dasselbig magetli" nicht länget

in Hut haben will, und die von Murten zur Zeit, als ihnen von beiden Städten die Kirchengüter übergeben

wurden, sich merken ließen, sie wollen die Armen der Herrschaft hieraus erziehen, so ist die Meinung beider

Städte, es sollten die von Murten das genannte Töchterlein aus ihrem Spital erziehen, vv. Da die vo»

Gempenach über das in Betreff der Erndte ausgegangene Verbot ohne Urlaub lind Besichtigung geschnitten

haben, so sind sie zur Abtragung der gewohnten Buße rechtlich erkennt worden. Sie sind aber noch bev

Meinung, daß sie zu ihrem Vorgehen berechtigt gewesen seien, weil die von Murten nicht in ihren Koste»/

wie es vor kurzen Jahren verabschiedet worden sei, sondern auf Kosten der Landleute („nit in irein sondcv

in der lantlüten kosten, wie es aber verschiner jaren verabscheidet ist") hinausreiten und die Besichtigung

thun wollen. Es wird beschlossen, man lasse die von Murten bei ihrem seit langen Jahren gehabten Bi»» >

verbleiben, und obwohl die von Gempenach eine mehrere Strafe verdient hätten, soll doch der Schulthc>>

vom ganzen Dorfe nur 10 Pfund beziehen, tt. Dem Jacob Kramer, Weibel zu Kerzers, wird ein llu'

geschenkt, xx. Der Prädicant von Motier im Wistenlach begehrt, es wollen die beiden Städte die Curguw

zu ihren Händen nehmen und ihm eine bestimmte Summe entrichten, oder diese Güter Einem übergeben/ bc

ihm jährlich dasjenige entrichte, was ihm bestimmt werde, und auch sein Haus, das baufällig sei, iviede'

herstelle. Es wird verabschiedet, den Einzug der betreffenden Zinse wie vor Altem durch den Prädicantc»

(„in") und die „Ministros" der Cur geschehen zu lassen; auch mit dem Hausbau wollen die Städte st i

nicht beladen. Wenn aber jemand die Entrichtung des gebührenden Zinses verweigern würde, soll ^

Schultheiß dem Prädicanten behülslich sein. Der Schultheiß soll auch bei Landos seligen Erben die Erkannt»'!»'

welche den der benannten Cur gehörigen Zehnten betreffen, „an welichen Hubelmanns und Landos crl»'

pntrag erstatten", zu seinen Händen bringen und sich über die Rechte au dem genannten Zehnten erkundige
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»»d MMN die beiden S.»-lm.ist.r -inmal d-hinreit..., ihn«, d>- Snch- »«.Mm; di- werde» dann di-
Sache b.id«, Stich,.., b°.ich.e.u »I>. D°n A»>°» «-«!->» °°» M».t°n. dm in Baff. und in ein, einj-hrig-
-.istnng erlenn. ward-., D. wird nn«.»«« sei»-- »-««> S-Hl«- °us G...d-n d.° j u.» n°n
dm lo Psnndm de. An.heil de. Stadt. »achgelals«., »- S-»- «,. >- ..... Murt«,
ihn .....vielen Vag.-ien tmd »-nnnndlchnst«. »»>. und 1° °,t .. «.d..sp-nch «hebe, ,hn -,«nn .hrer
d-dunn, 5 Pftn.d best..s.u. nnd di...., diessalls -in -NN .-M «...eh... t u.r Man lad. ,e van

«...M b« ih... Ordnung ....bleib«» "'s. G-sandt- ... Mn-.en b.ttm ..... d.e Beftattgung solg-nd.-
di. sie schriftlich ,inl--,n,t >. Beide Städt. mag... ihnen. -nde... S.r.Ich°,.°n, Schteßgabm »erab.

«ch..u 2 D-Mal. welche- di. »ncht-lassm -mich«,, wm» S»,°. gerichtet m.rd sa» au dm. Sech.
b->d.. StSdt. b-,°hlt werde.» Z. Es soll d-r Siitl-ns d-s K-.us °--b°'m w.rd«>. t, D-r Nbernns. .n.d
«nchn, d.. d. mit Geld nnd «dm »».d.. s«° durch Strasen abgestellt merdm» b, Di. van Rurt...
!°°... Attth«. Hab«. ... d... Bußen. di. in Betreff R-.°rm° °°m S-r.cht .. ..... „..d«n D.e
i'idm Städt. b-rathschlag.n. l I-d- Stadt gi-ln d.» g-me...... «chn««. »n Mnrte,. I-H.l.ch .......
« 1» B«r.ff des Mal- laß. ...an 's d-i d°" "»«. »-«--» ^ S-d-n. °- I« s-'md -der »eun,,«.
d-. Kam b.i dm Sans.... nnd nicht ans dm. st-i.» Marlt >n »>rl... »ad ... d>^r Landscha,, aus F.» tan,
-ans, °d.. -.-kanst. ja- d.. Schutts.-.!- s°. >»«' Mi.« mn S Pftmd °
«... d.. Buße sa er «n. Dritih»- b-id... Städte... d-. an ... «» S«n-.h-« m» der drute de. S .d.
»n.t... n.kan.men -da di.s.r O-dnun« ab« i» d<- S-« -°.b°h-l'-". >» d«. «n Nachbar -an d-.n and....
>» »ala. seine. N°,lchurft «>.m «!>» «"''S"' ^'^-de H°"^n°,,ch
f - ^ gffider Städte, denen erlaubt ist, bei den Häusern und nicht auf

dm «arftm ,n1h», G«»erb .Nid I». da- Ba-e» «°m -n k-nsm. I°«i> di-i-s nicht aus Fil-Ians geschieht
s. » ! - < sl-nteres der Fall, so sollen sie wie Andere bestraft werden. Beiden

> eabe, kein Betrug erso.sN Mehreres verdiente, nach ihrem Gefallen zu bestrafen. 4, Beide
S adteu bleibt vorbehalten !°^n der em ^ ^ ^ ^ ^ ^
Siadt. sallm an Sä-ulch.« nnd M ° «.M ^ ^ ^

. es... werden soll, daß .....n-nd «^ h>..,.g.u handelt. sa.vohl der Nehme, als d-r «er.
- lall ftch s.der mit s...» »an ->>» ^ «Wer «leid >n anderer ««>. »,,-z-li-h.n. di-
° j.dm Mal..... lo lftnld... ... id ^ ^ demselben unter.vo.fen seim Doch soll der Schuldner,

«... ftch In. di-F°l->. an d'-'--M °l m ^ ..... ......chand ade. Bn.gsch.sft
...» d..A»Ä..H.. .s I°-d°rft ° „"ichem^ s, D... Ar,i.e. betreffend die Bus«
.. nach dem Erkenn... dm ... mm ' mallen, sonder» die Sache bei dem alten Brauche belassen.
>«m der Res»..»»,.«, -.» ...an ^ ^ betreffend da- »..schädliche G-wild, ivelche di. van Bern

I .B..ae Stadt. N-.-..N-. ft«^ ^ ^ ..„h
« Sah.... ...Ws«. wie di. von «...'«> »>t Z«t in Brauch »...a..«»... haben,

ur, ,»»»». »rrr Scir ) s> steigern, damit die Freunde an dem Zug der Käufe verhindert
» hegen -inande- ... sah. Es wird Was ausrecht und

ledl'I"' neriangt w««» «« die Seftps».» nicht gqdze» Iverd... kann«.; g.sährliche TSusche
dlich ah... Betrug ner,ans«, wird. I°- d ' » ° i NN ^ ^
er, die zur «,rh.nd-r...,g d-s . erstanden wird, und eitler der Freunde gleich wie di-

"!?»: T°:.. .7d.7s «^-7!°. den Steige-ungs,«- »...bsalgt .v.rde.n Dieses
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ist auch der Fall, wenn das betreffende Stuck vor Ausgang der Steigerung vertauscht würde. »» Gegenüber

Fremden, die in Murten Ansprachen besitzen und für dieselben nach dem Stadtrecht Pfänder erlangt haben,

haben die von Murten den bösen Brauch mit den „uszügen der pfender», do dann sich, als anzeigt ff

worden, menger verbürgt und verschlecht und also die schatzung verlcngt und verhindert". Damit dieses beseitigt

und die Fremden ohne Verzug bezahlt werden, soll air Schultheiß und Rath von Murten geschrieben werden, der

erwähnte Brauch sei den beideir Städten nicht gefällig, man solle daher anstatt desselben einen guten Brauch einführen.

«»«. Der Schultheiß zeigt auch air, es sei zrr Murten üblich, daß eine Partei in Abwesenheit der Gegenpartei,

ohire derselben zu verkünden und meistentheils wenn dieselbe rnit großen Geschäften beladen sei, ihre Kun

schaften stelle, wodurch die Widerpart an ihrer Verteidigung verkürzt werde. Auch diesfalls soll denen von Murten

geschrieben werden und es eine gemachte Sache sein, daß derjenige, der seine Kundschaft zrr Recht stellen w>

seiner Gegenpartei den Tag verkünde; erscheint sie dann nicht, so mag der Andere mit dem Verhör der

Kundschaft fürfahren; das soll ungeachtet des vorgeschützten alten Brauches so gehalten werden. PP ^
Aussätzigen, die nicht nach dem zu Murten gestellten Eide schwören, sondern nur geloben wollen, demse

nachzukommen, wie wenn sie ihn geschworen hätten, soll der Schultheiß anzeigen, wenn sie diese Ordiu» ö

und den Eid übersehen, werden beide Städte sie mit dem Eid von ihren Landen und Gebüten verweis ^

qq. Der Schultheiß („er") soll die 8 Pfund, die beide Städte „uf einen zechenden, so sp gegen dein zccheiidcn

von Grenchen vertuscht worden", im Rodel durchthun, weil dieselben nicht bezogen werden. ii. ^.a Man )

wegen gichtiger Schulden appellirt, nur um Verzug zu gewinnen, so soll man mit den obigen Artikeln dene

von Murten anzeigen, sie sollen dieses nicht mehr dulden, sondern den Creditor mit den Pfändern gG?

den Schuldner sürfahren lassen. «8. Der Schultheiß berichtet, wie Einige, welche dem Schloß Zms ge

die Stücke, von denen sie zinsen, nicht besitzen und nicht wissen, wohin dieselben gekommen und verkauft wol e

seien, weßhalb denn auch Einige den Zins nicht mehr entrichten wollen. Es wird beschlossen, diejenig ^

welche bisher den Zins fort und fort bezahlt haben, sollen denselben auch fernerhin entrichten, es sei ew,

daß sie eineir Andern an ihrer Statt als Besitzer des Stücks anzeigen lind ihn vermögen, den Zms u e

sich zu nehmen, tt. Bei Laudo selig hat der Schultheiß die Copie eines Vidimusbriefes gesunden, ^

Lando auf das Verlangen derer von Lugnorre unter dem Siegel des Gubernators von Reuenbmg ^

haben soll, des Inhalts, daß die von Lugnorre („sy") von allen Zöllen befreit sein solleil. Da die bctre e»

Partei nicht zugegen ist, so wird verabschiedet, die von Freiburg sollen jene berufen und besingen,

veranlaßt habe, diesen Vidimusbrief errichten zu lassen, und je nachdem ihnen geantwoltet wird, nn m

thun. im. Wenn die von Jeuß („Jüeß") bis nächsten St. Andres (30. Novembel) nicht zeigen

wie sie in Betreff der zwei Mütt Haber wegeil des Galms befreit worden seieil, so sollen sü die

dem Schultheiß im Volleil bezahleil. w. Beide Seckelmeister sollen den Ort, an welchem der Schu )

eine Kornschütte zu errichten wünscht, besichtigen und Gewalt haben, das Röthige machen zu a ^

»iv. Lienhard Stoll, dein wegen eines Trostungsbruches 20 Pfund, Verner Währung, aufgelegt

sind, sind 5 Pfund in Gnaden geschenkt worden. x,x,. Der Prädicant von Pvonand stellt vor, ivic el ^

zu Bern gethan hat, wie ihm in Folge eines vollführteil Rechtsstreites und diesfalls erfolgten r

Eintrag an den Zehnten der Neubrüche entstehe, was zu großem Nachtheile der Kirche zu Pvonand ger ^

Bei dein benannten Rechtsstreite seien nun nicht alle Gewahrsamen eingelegt wordeil, erst seither e ^

rechte Brief, wodurch sich zeige, wie jener Zehnten auf ewig der Kirche hcimdienen solle, gesunde»

er bitte daher, ihm neues Recht zu gewähren. Ebenso bitte er die von Frciburg, die ihrigen von )
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(„Cheres") anzuhalten, ihn. den Zins, den sie der Kirche Yvonand schulden, „und uf sins con.n.issaris

auvordrung ze erkennen" Die Instruction der Boten von Bern gehl dahin, die von Frerburg freundlich zu

bitten, den. Prädicanten neues Recht zu bewilligen, weil ein früher nicht im Recht gelegener Brief erst

seither gefunden worden sei; auch die von Cheires zur Erkennung der betreffenden Z.nsen gemä en. zwischen

beiden Städten wegen der Kirchengüter errichteten Vertrag zu vermögen. Nw.nung .... Entschluß derer von

Freiburg geht dagegeu dahin: Die von Yvonand, welche in den. berührten Nechtshandel gestanden sind, sollen

".it ihren Urkunden vorbemfen, und dann soll untersucht werden, ob der erwähnte Br.ef ...cht unter fenen

begriffen sei und hiernach ein Einsehen gethan werden. Ebenso wollen die von Freiburg s.ch be. denen von

Cheires erkundigen, warum sie die Erkennung der fraglichen Zinse verweigen., und dann denen von Bern

mit Antwort begegne... Das hat man den Boten von Bern in den Absch.ed gegeben. D.e Boten

von Bern eröffnen- 1 Ihre Herren werden berichtet, wie die von Stäsf.s den Angehörigen von Bern einen

neuen Zoll abfordern den ...an zu den Zeiten des Herzogs nicht zu geben gewohnt war; sie bitten, diesen

abzustellen und bei den. alten Gebrauche zu bleiben. 2. Den Gewahrsa.nen des Pnorats von Grandson,

die hinter den. alten Prior sel.g gelegen sind, haben die von Bern v.e fach nachgefragt und auf Anze.gen

hin sich im Namen beider Städte an das Parlament von Besang, und an e.nen gew.ssen Nocho, der ...

der Sache gute Anleitung geben dürfte, gewendet, in der Hoffnung, günstige Antwort und die Briefe selbst

zu erhalten Das haben sie zur Erinnerung an die Sache berichten wollen. 3. Die von Bern haben

wiederholt denen von Freiburg in Betreff eines Lobbriefes anbelangend das Haus Hautcrest („Aulcrest"),

der in der Kanzlei derer von Freiburg verlegt worden sei, geschrieben, aber keine endschaftliche Antwort

erhalten, weßhalb sie nochmals eine solche verlangen. 4. Da die von Bern denen von Freiburg bewilligt habe.,,

die "andweri" der Brücke zu Don.didier auf ihren. Geb.ete aufzuführen, doch unbeschadet der Herrl.chke.t

dcrer"von Bern so bitten sie freundlich, ihnen diesfalls Brief und Siegel zu crtheilen, dan.it künftig diesfalls

kein Frrthum entstehe Es wird ihnen geantwortet: 1. In Betreff des Zolls, den die von Stäfsis für das

Salz fordern sollen sei man unkundig, wolle Bericht einziehen und gebührlich antworten. 2. Für die wegen

des Priorats von Grandson gethanen Schreiben sage ...an denen von Bern groben Dank und wolle die

Antwort gewärtigen 3. Betreffend das Lob habe man früher „die Ursachen desselbigen briefs" und wie er

ungefähr verlegt worden sein möchte, berichtet; wie derselbe weder von denen von Freiburg, noch ihrem

Diener in der Kanzlei absichtlich verschlagen worden sei. Wenn er gesunden werde, wollen sie ihn mit andern,

die „och vorhanden seien, übergeben. Wenn sie erfahren, wer diesen Brief empfangen habe, wollen sie ihn

in ihren Kosten aufrichten lassen, da er denen von Freiburg keinen Nutzen bringe. Dach mögen die von

Bern l sv") den Johann Allan.an, der jetzt ihr Hintersäß zu Morges se., berufen, und .hn d.essalls befragen,

»und so er denselben brief us den registern widerum ..Heben, .Völlen in darum n.ine Herren ankert haben

und zefriden stellen" 4 Wegen der Brücke zu Domdidier wolle man denen von Bern einen Brief nach

aller Gebühr '..stellen 2-. Da der von beiden Städten angesetzte Tag, wegen allerlei Verhandlungen auf

die gemeinen Voqteien zu reiten, denen von Bern ungelegen ist, so wollen die von Freiburg ihnen überlassen,

einen andern zu' bestimmen und denselben nach Freiburg zu berichte... »»». Rechnung von Ulrich Koch,

Landvogt zu Orbach. Rechnung von Bernhard von Erlach, Schultheiß zu Murten. - Den Abschied

unterschreibt der Stadtschreiber zu Freiburg.

Ni. Nn».,.. der Berner Gesandten aus dortigem Rathsbnch No. 318. S. 75 vom 23. October und

.« «°»> » S. Z. B.N. Just.«»,«buch
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Im Freiburger Exemplar fehlen: z^,

Zu Zwei Schreiben Berns und der Gesandten von Freiburg in der Angelegenheit des Priorats
Grandson an Dole und Roconcl, vom 22. October 1551, sind enthalten im St. A. Bern: Malsch Missivenbuch
k. 339 und 310 (französisch).

191.

Wern. 1551, 28. October.

Staatsarchiv Bern: Nathsbuch No. 313, S. S3.

Vor dem Rathe zu Bern beklagt sich ein Bote von Neuenbnrg,wie die Burgunder ihnen den feilen
Kauf im Korn verboten haben, und verlangt, ihnen Hülfe zu gewähren laut seiner Instruction. Es wird
beschlossen, dem Herrn von Vergier, Gubernatorin Burgund, und dem Parlament von Dole zu schreiben,
daß sie denen von Neuenbürg („inen") und de» Unterthaneu derer von Bern gemäß der Erbeinungfeilen
Kauf zugehen lassen sollen, ansonst man sie vor gemeinen Eidgenossen verklagen müßte (mit dein Verlangen
um?) „Antwort".

192.

Waden. 1551, 28. November (Montag vor St. Katharina).

Staatsarchiv Lucern: Allgcm. Abschiede 0 S, k. 477. Staatsarchiv Zürich: Abschied- Band tS, k. 2S7.

Staatsarchiv Bern: Allgcm. eidg. Abschiede Sl Sl, S. bgs. LaiideSarchiv Scixvyz: Abschiede. KailtoilSarchiv GlaruS! Abschiede. ^
Kantonsarchiv Basel: Abschiede Band «4. KantonSarchiv Hreiburg: Bad. Abschiede Bd. IS. KantonSarchiv Solothurn: Abschiede

KantonSarchiv Schaffhanse»: Abschiede. Landesarchiv Appenzell: Abschiede.

Gesandte: Zürich. Hans Rudolf Lavater, alt-Burgermeister; Johann Escher, Staatsschreiber.Bcc'"'
Hans Franz Nägeli, alt-Schultheiß; Anton Tillier, Venner und des Raths. Lucern. Hans
alt-Schultheiß. Uri. Jacob Arnold, alt-Landammann. Schwyz. Dietrich Jnderhalden, Ritter, La»
ammann. Unterwald en. Arnold Lussi, Landammannzu Nidwalden. Zug. Heinrich Heinrich, ^
Raths. Glarus. Joachim Bäldi, Landammann. Basel. Onosrion Holzach; Niklaus Jrmi, beide dc>
Raths. Freiburg. Peter Früyo, Seckelmeister; Jost Freitag, des Raths. Solothurn. Ko»ra
Graf, Schultheiß. Schaffhausen. Alexander Peyer, Burgermeister. Appenzell. Othmar
Landannnann. — E. A. A. k. 103. Idiävm: Kathol. Abschiede 1541—1590.

Der Vogt zu Sargans schreibt, in letzten Jahren haben die Obern der Bryta Vogt und ihl^
Kindern ein Lehen, genannt Gentilehen, geliehen. Dieses Lehen gehöre ihrem Sohne, Eberhard Genti. "
aber derselbe seit zwölf Jahren abwesend sei, und niemand wisse, ober lebend oder todt sei, so habe Chnstop
Vogt, Bruder der Bryta Vogt, den Landvogt gebeten, ihm dieses Lehen nach Lehensrecht lebenslänglich
leihen. Wenn dann Eberhard Genti über kurz oder lang zurückkehren sollte, so wolle er ihm dieses Lih

zurückstellen.Da nun Christoph Vogt ein ehrlicher Gesell sei, so bitte der Landvogt, ihm das 3^"'^
Lehen in angegebener Weise zu belassen. Beim Abgang von Instruction wird dieser Gegenstand in
Abschied genommen; Antwort auf dem nächsten Tag. I». Aus dem letzten Tag hat mau dem Landvogt v
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S°M..s b.s°hl.u, d.„ Ab.ug d°i.-bs. -u s°»d.n w VII O» °m!umh.u..u R.,u -«.udm I.« d,. u°„

S»-»-u- uu„, d- uumd d-sii-, d.h »°M ihm» b-lus,« w.-d.i Hab... d.q.Ibm ,..».,ttu b..-g-u;

«i, ...» ..bu d.. Ob.... b-b« Ii- RH- ...» m>. d--Aulug. um. S,....-.. uud

Di.s.- G.such wird iu d... Adlchi.d ^ .-Ich«.- S -.U-.« um. I-ft.,.-u B.u-

0-d-»-. und «... . A-I-w -.».- B-s°,K w P-B-- und dmch ......-um..»- d-- .. .sch.u Kmu«-

bi- Ab«!' b.- d.-

»t-i kuuuu« « »II,., h-b... °..ch d.r Pups, und d-r Ab, um, W.iuz°r,.„ di-ssaw (NU di.

Eids,„»,sm-1 g«-i-b ,. «uum,. ...» -°» MMch." Vur.« C°ui-u ub.-mii.-i, w.-b-.u Aus d..s.b

--«..., «uumd um, VM-U.u Mio, des s-iu-i«, da -Im °.,Ä°.».ich- P.-I-U s.ch um s-um,u,° W.-,

1-w°rb,u Hub- i- s-I I- » S°h» I» «->» '«»->» SulM. °l« g-bu-u-u,
habe, so st f ) S denselben einwirken, daß er mit denen von Schaffhausen

genossen, das Gesuch zu gewastei , Schaffhausen entgegnet, er habe diesfalls keine Instruction,

.«!-..,Mich b-u.hm-, «»---«-»--f' 7 u„ IM,.,. Hub. ul- d.U. Cm,U.U. umi

Me Herreu haben sich drests aar nicht an; er sei iin Kloster Murbach im Elsaß gewesen, und

Sch«M.s.u .„«.IM, di. Such. !>.h- ' ^ ^ ^

s» ,st"s "'s " ''s "s s's 'ss wb, und d>.» Ii- l-hrlich grüß. Cmupkt.uz uusrich,« miiffku,

S«°«-..I-u das S°i'-»us ' '-S°° ' - ' » G-tt.-lM.s- «»-«. „uchumAb-u, d.r G-suud.-

.. .b«I. .in.». Bu-g.- und Bm---» . tt '» ' ^ ^ ^ . '

duh.r, d.u «°u S-Ii«-» s« Mchluss... m. d.u M.u ,u »...Ie. Wird Alles in den Abschied genommen. » ^ s ^ .. ,

und 9,. , . . Na en aus den dortigen Jahrrechnungen wird nach Eröffnung der Instructionen

»p s- ^ ^ s, morden sind und künftig verliehen werden, so sollen sie ohne allen

ra,schiedet, wie ^ ^ ^ Krieg Pest oder Anderes eintreffe; kein Ort noch Bote soll

»->.»« b-juhl. «--d.U. -l.ichu.-c -b Th -» . K.» 77 ^ ^ ^ ^

». Uuguusl... -I...- u»d.m ».«di ' ^ z.H.», N.HM« um, j-d«. Iu». d.u si-

«.Ich. uns di. Ich-,.«..«-,. , M-- ...» Gub«. i- dch di. .....iu. R d. H.H..

I.ch- «-°u... uud 7''^ „u-d.u. wi. d-s di. ..Euch.,- .„.i,.,u

A I « i st st, di. u»s d>. J»h.r.chnu.vu S-i-nd-t werdm, .-.«ich

kwl is' ^ . "b, Valien mit Ausnahine des Appellazgelbes und was die Capitel

O en, keiiie solche Geschenke, ' ue im ' mürde, diesen nach Verdienen bestrafen, damit man solcher

West » ,. "ehn.e.st und wen,, stma d s „Herst ^ie von

nach, und Schandreden u 'er)o , Streites betreffend die March gegen das Herzogthum

^r.s fordern bedeutende Kosten, ^ 'vegm e ^

an gehabt haben. Ev wir ^el genau zu erkundigen, ob es sich um die Landmarch

rag gegeben werden, sich u er . . gehandelt habe; dann sollen sie bevollmächtigt werden, nach

um Wunn und Weid d^r vo.« ^ Nach

Eröffn"' "I. nun verabschiedet, jedes Ort solle bei den Seinigen den Vorkauf abstellen,

Nicht ""6 ^ Instructionen w.r Hausern, Speichern, Mühlen Korn, Roggen, Haber oder

»»de, "-!> " c"" sondern dieselben sollen in die „ächstgelegencn Städte und auf die

^en «t^geb^ werden; wohl .nag ein Nachbar das, was er für den Hausgebrauch
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bedarf, von dem andern Nachbarn kaufen. Die Fürkäufer soll man auf den Märkten in den Städten nicht
mehr, als eine ziemliche Anzahl Korn, Roggen und Haber kaufen lassen, nach Gestalt des Markts; dasselbe
sollen sie aber nicht aufschütten, sondern auf dein nächsten Markt ivieder verkaufen und kein anderes kaufen,
bis das alte wieder verkauft ist. Wer solches übertreten würde, der soll von derjenigen Obrigkeit, in deren
Gebiet die Übertretung geschieht, hart bestraft werden. Wenn aber ein Ehrenmann aus einein Ort einen
Mütt oder zwanzig solcher, die er in sein Haus braucht, kaufen will, das soll ihm gestaltet sein. I». Bei
dein auf dem letzten Tag in Betreff der heimischen nnd fremden Landstreicher und Bettler gethanen Einsehen
wollen die Obern es verbleiben lassen, nämlich: 1. Jedes Ort, Kirchhöre und Flecken in der Eidgenossenschaft
soll seine armen Leute selbst nach Vermögeil erhalten und ihnen nicht gestatteil, andern Leuten mit dem
Bettel beschwerlich zu fallen; die fremden Landstreicher und wülschen Bettler soll man allenthalben zurückweisen.
2. Jedes Ort soll seine Sondersiechen soviel möglich daheim behalten und niemand auf den Hals schicken
und jetzt insbesondereauf bevorstehende Weihnacht und Neujahr dafiir sorgen, daß sie nicht so herumfahren
und singen. Wo aber die „Sondersiechenhüsli"so arm sind, daß man die Sondersiechen in denselben
nicht erhalteil kann, da soll ihnen das Sammeln des Almosens nicht abgeschlagensein. 3. Wenn Heiden
und Zigeuner oder andere starke Bettler in der Eidgenossenschaft betroffen werden, da sollen sie gefangen
gesetzt, peinlich verhört und wegen ihrer (allfälligen) Missethaten nach Verdienen bestraft werden; haben sie
aber nichts verbrochen, so soll man sie mit dem Eid aus der Eidgenossenschaft verweisen und bei Übertretung
dieses Eides an Leib und Leben strafen. 4. Das schreibt man auch den Eid- und Bundesgenossen der
III Bünde und bellen im Wallis lind allen Landvögten, daß sie sich in Betreff der fremden und heimischen
Bettler der Ordnung der Orte bedienen mögen, il. Auf dem letzten Tag haben die sechs Orte dem Landvogt
zu Baden aufgetragen, den Hans Schund, Ammann zu Dietwyl, auf diesen Tag zu beschreibenwegen
ehrverletzender Worte, die er Einem zu Dietwyl gerufen und weil er Einigen zugeredet haben soll. Dieser
Auftrag ist vollzogen worden. Darauf aber haben die von Lucern geschrieben, wenn jemand gegeil den
gedachten Ammann etwas zu fordern habe, so soll das unter ihrem Gerichtsstabzu Dietwyl geltend gemacht
werden. Da sie aber nicht wissen, was er geredet oder gehandelt habe, so verlangen sie schriftlichen Bericht
hierüber, um je nach Umständen vorgehen zu können; sie haben auch den Ammann Schund vor der Hand
geheißen daheim zu bleiben. Da man nun vernimmt, er habe das ganze Gericht gescholten, und die Straft'
gehöre den VII Orten als der hohen Obrigkeit zu Dietwyl, und man aber nicht in die Gerechtigkeiten von
jemand eingreifen will, so wünschen die sechs Orte, es mögen die von Lucern ihre Gewahrsamen, Freiheiten
und Gerechtigkeiten in Betreff des Zwings von Dietwyl auf dem nächsten Tag vorlegen. Daneben soll jeder Bote
sich in seinein Ort bei denen, die in den Freien Aemtern Vögte gewesen sind, erkundigen, welche Herrlichkeit
und Gerechtigkeit die VII Orte zu Dietwyl haben und wie es bisher mit den malefizischen und ehrverletzliche»
Sachen daselbst gehalten worden sei. Es sollen auch die von Zürich bei Vogt Wegmann sich erkundigen,
was Ammann Schmid geredet und gehandelt habe, und dieses auf den nächsten Tag berichten, damit die
Sache beseitigt werden kann. It.. Der Landvogt im Thurgau zeigt an, eine Ehe aus dein Thurgau sei vo»
dem Ehegericht zu Zürich geschiedeil worden, weil die Frau als ehebrüchig erfunden worden sei; die FW»
verlange nun ihr zugebrachtes Gut und dieses verweigere ihr der Mann, in der Meinung, es sei ffd»
verfallen; da solches im Thurgau nicht vorgekommen sei, so bitte der Vogt um Weisung. Das wird in dl»
Abschied genommen, um auf dein nächsten Tag Antwort zu geben. I. Die Gesandten von Bern, Freiburll
und Solothurn erinnern, daß man auf letzter Jahrrechnuug ihre drei Begehren betreffend die Mitherrsch»^



November 15S1. 577

-m Thurgau (sie werden wiederholt) in den Abschied genommen habe; sie verlangen nun diesfällige Antwort.
Die Gesandten der VII Orte erwiedern, auf der letzten Jahrrechnung haben sie die drei Städte gebeten, von
ihrer Forderung abzustehen und die VII Orte bei ihren Rechten gütlich bleiben zu lassen; das haben die
Boten der drei Städte damals auf Heimbringen in den Abschied genommen,weßhalb man von ihnen Antwort
zu verlangen im Falle sei Die Gesandten der drei Städte wiederholen ihr Begehren und verlangen, dasselbe
in den Abschied zunehmen; sie wollen auch dasjenige der VII Orte heimbringen. Es wird dann verabschiedet,
jeder Theil soll das Verlangen des andern in den Abschied nehmen und auf dem nächsten Tag mit Vollmacht,
Antwort zu geben, erscheinen. Im Abschied zu Lauis und auch im letzten von Baden sind einige
Begehren für Liberationen von Todlschlägernheimgebracht worden. Nach Eröffnung der Instructionen wird
verabschiedet die Betreffendensollen mit dem Proceß von Ort zu Ort kehren, wie das die Capitel vorschreiben.
Es sollen auch in der Folge die Boten solche Sachen nicht mehr in den Abschieden heimbringen, u. Es
erscheint Thomas Blaarer, alt-Burgcrmeister von Constanz, und eröffnet, seine Base, Agta (Agata?) Blaarer,
welche Pröpstin zu Münsterlingeu gewesen sei, habe diesem Gotteshause200 Gulden Hauptgut um 10 Gulden
jährlichen Zins geliehen gemäß einem mit den Siegeln der Pröpstin und des Conveuts versehenen Briefe.
Vor einigen Jahren habe nun er und sein Bruder selig das Gotteshaus um Rückzahlung angesucht.Da
hätten die Rathsboten der Eidgenossen erkennt, das Gotteshaus sei nichts zu geben schuldig, man zeige denn,
daß jene 200 Gulden in den Nutzen des Gotteshauses verwendet worden seien, gemäß einigen Abschieden,
die der Landvogt im Thurgau mittheilt. Nun habe er später einen unversehrten pergamentenen Brief
gefunden^ des Inhalts, daß benannte 200 Gulden in den Nutzen des Klosters Münsterlingen verwendet
worden seien und zwar um dem Grafen von Tetnang einen Zins abzukaufen; er bitte somit, ihn bei Brief und
Siegel bleiben zu lassen. Es wird von dem zuletzt genannten Briefe jedem Boten eine Abschrift mitgetheilt,
die da auf 300 Pfund gleich 200 Gulden lautet. Da die Boten ohne Instruction sind, so wird die Sache
heimgebracht. «. Es soll jedes Ort für das Fenster in den Pfarrhof zu Schwpz zwei Kronen dorthin
schicken wie das zu Lucern versprochen worden ist. p. In Betreff der Lüntschen-Tücher gehen die (meisten)
Instructionen dahin, es sollen die Kauf- und Tuchleute gute genetzte Tücher kaufen und einführen; diese
sollen dann nicht ferner an den Rahmen geschlagen und gestreckt werden müssen. Die Gesandten von Bern
dagegen eröffnen, ihre Herren haben diesfalls folgende Ordnung aufgestellt: Da beim Verkauf der Wollen-
tücher ganz oder zum usschnitt", die Käufer stark übervortheilt werden, weil die Tücher an dem Nahmen
zu sehr "gestreckt werden und dann wenn sie genetzt werden, sich bedeutender Verlust ergiebt, mitunter die
Tücher auch blaateröchtig" werden, so soll künftig kein Tuch mit der Elle zum Ausschnitt verkauft werden,
°s sei denn vorher genetzt und geschoren worden; „was aber ganze tücher ungestrekt aber doch genetzt verkauft
werden bv straf und verlierung desselbigen tuchs; desglichen ob glichwol die genetzt und geschoren,wider
an die'ramen gespannt wurden, daß die ouch verloren sin söllend. So nun hieneben geredt worden, diewyl
solichs insächen beschächen, so möchten die verlegnen tücher und die nit wärschaft sind, in dise land gefertigot
und verkauft werden, wie dann etlich kouflüt sich schon das haben merken lassen, alles zu großem Nachteil
und schaden des gmeinen manns und nutzes, haben zu fürsächung desselbigen obgemelt ir Herren die
verorneteu uf gvallen irer g. Herren beratschlaget, daß obgemelte ordnung angenommen und in irer g. Herren
stetten landen und gepieten gehalten sölle werden, doch mit dem auhang, wann die waatlüt jemand derglichen
tuch verkaufen wurden, daß sp den köufern dasselbig widerumb abzenem.nen und inen ir usgeben gelt wider
ze keren schuldig sin stillend, und wann inen von sölichen sinken, so nit wärschaft sind, überblibt, daß
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alldaim dasselbig der Herrschaft verfallen sin solle." Da auch andere geringe Tücher gemacht und in das
Gebiet derer von Bern verkauft werden, als rheinische, Harber, schwalbacher,nördlinger, freiburger und
dergleichen, die man „schirt" und die aber beim Netzen eingehen oder Blatern bekommen, die soll man
ungeschoren aber nicht ungenetzt verkaufen bei obiger Strafe und Zurücknahmedes Tuches und Wiedererstattung
des Geldes. Ebenso soll es gehalten werden mit den lombardischen, spanischen, französischen,englische»,
burgundischen und andern guten Tüchern, „also daß die so der bp eln guetzt und gschoren, aber die, so bp ganzen
stucken verkauft allein guetzt und doch nit wider an die ramen glegt werden". Damit diesem nachgelebt
werde habe man Einige bestellt, welche Acht darauf haben und die Tücher beschauen. Damit die Tuchlente
an den Tüchern, die sie jetzt haben, nicht Schaden leiden müssen, habe man ihnen ein Ziel bis nächste Ostern
gestellt, um dieselben abzusetzen. Um den bisher von den Waatleutcn bezogenen übertriebenen Mehrsch"^
oder Gewinn abzustellen, haben die Verordneten zwei Meinungenberedet, dieselben dem gesessenen Rath?
vorzulegen:1. den gesetzten Schauern Gewalt zu geben, die Tuchlente bei dem Eid zu befragen, wie sie die
Tücher gekauft haben, und ihnen dann zu gestatten, fiir Arbeit, Kosten und einen ziemlichen Gewinn ans
jedes Stück drei, vier oder fünf Gulden zu schlagen und dieses zu bestimmen, je nachdem das Stück köstlich
und am Werth ist; die betreffende Auflage wird dann nach Marchzahl auf die Elle berechnet; oder: 2. es
bestimmt die Obrigkeit für jede Elle einen Zuschlag, einen oder zwei Batzen, mehr oder weniger, wobei
namentlich berücksichtigt werden soll, daß wenn Dings verkauft wird, die Verkäufer zeitweilig das Geld
ausstehend haben müssen. Das soll nun jeder Bote heimbringen und jedes Orr bei den Seinigen ein Einsehe»
thun oder sich entschließen,ob man eine gemeine Ordnung fiir alle Orte und Vogteien erlassen wolle.

Schultheiß Nägeli von Bern erinnert, wie ab dem letzten Tag au Don Fernand Gonzaga, Statthalter
zu Mailand, an den Markgrafen von Musso und an einen spanischen Hauptmann in Betreff der Gefangenschaft
seines Sohnes, Burkhard Nägeli, geschrieben worden sei, wofür er bestens danke. Mit den betreffendes
Briefen sei der geschworneLäufer derer von Bern mit der Farbe und der Büchse und in Begleit des Sohnes
des Bernhard Segesser, Vogts zu Kaiserstuhl, abgeschickt worden. Nun vernehme man, daß dieser Läufer
ermordet worden sei, „und wohl alsbald gemelter Segesser ouch". Er bitte daher, den mailändischen Bote»
zu berufen und ihn zu befragen, wie die Sache stehe. Angelus Ritius, hierüber um Auskunft angegangen,
eröffnet, er habe dein Statthalter zu Mailand in Betreff von Herrn Nägelis Sohn auch geschrieben und
dabei angezeigt, wie die Eidgenossen einen Läufer von Bern mit einem Briefe an den Statthalter abgefertftl
haben. Dieser habe ihm geantwortet, es sei ihm aufgefallen, daß dieser Läufer nicht angelangt sei, und habe
ihn daher suchen lassen und zu seinem großen Leidwesen vernommen, daß er an der Gränze des Herzogthn»^
Mailand zwischen Aosta und Alexandrien und Montferrat getödtet worden sei, und zwar zur Zeit, als d»
Franzosen den Krieg gegen den Kaiser im Piemont begonnen haben, wo die dortige Gegend, als da>
Kriegsvolk von Parma gegen Alexandrien zog, sich in Aufruhr und Zerstörung befunden habe. Er hau
nun allen kaiserlichen Amtleuten ernstlich befohlen, alleil Fleiß anzuwenden, die Thäter zu entdecken, u»
wenn dieses geschehe, werden sie nach Verdienen bestraft werden. Der Statthalter habe auch mit bei
Markgrafen von Musso und dem spanischen Hauptmann ernstlich verhandelt,daß sie den Burkhard Nage
aus der Gefangenschaft entlassen sollen, habe aber dieses nicht erlangen mögen. Der Statthalter rathe »""^
es möchte Schultheiß Nägeli etilen Ehrenmann hineinsenden, um init dem Markgrafeil von Musso und de»
spanischen Hauptmann um eine ziemliche Ranzion zu unterhandeln, wobei er, der Statthalter, nach beste"
Vermögen behülflich sein wolle. Auf dieses eröffnet Schultheiß Nägeli weiter, nachdem er nun verstanden
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na, j,u„ Liius-r d-r di- Sri-s- d-r Eidg-nass.» g-irag.« I'»b- und dah.r -in Bat. d-rs-lb-n g-m-I-n I-i,
„um .lsdald» auch d,r S-g-ss-r1° sch-nd»« ->m°rd.l wa-d-n, -Wahl L.iui.r a»-nthalb.n s--i und iich.r
I-i» i»I,„ i„ „,Sg,n nu» dt- Sidg-nasl-n »°« E-s°rd-rni» i» d.r «ach, h-nd-l„ und ihm auch in
B-.-.fs s-i»-s Sah»-- d-rach« u»d b-hals-n s.i,n Wi»°I,i di-I-r ah». s-i« «tff-n u,,d »ill-n h,n.ingqog.n
I-t. 1° I,.d° -r dach nichts And-r-S g.than, als daß .- als -in Di.mr d-S König- sich nach Parma b-g,b-n
wall«. uni-r d-S S-is-rS R.»i,n.nl had- -- w-d.r g-labi «ach g-schwa--n und anch van dah.r ,.in G-ld
-„.»fang,,, -d-r ang.»°,n»,-ni n°chd.m .- sich lasl-n, I-l -r wi-d-r in d,,n Hau».,».,,,,
»-«ang-n nnd Hab- .Hit g-h-ih-n. .wid°..°n us.hun». -- Hab. als. n.ch, »n-h-l.ch g-h-nd-l,. NN, d-w-g.»
man cht» -in- solch- ua-rlM- R-Njia» a„».g.n >-»»>-. Ow-Hl s-,n Sahn Inn V-r,n°l-n b-Iih-, s°
-n..bt-i- -r d,r Schulih-iß, -in- »-».lich, und billig. Naniian, I-i».m V-r„,ö».n s-mäh, snr d-n Sah» I»
I-ift-n Mau hat nun d-n, Sialthal,.- !» Mailand wi-d-r g-schri-b-n «nd ihn g-b-..n, in d-r S-ch- d-s
»-»- .n ihn» D»«.b-„ lall j-d-r Bai- di- «ach- h-imbrNMN nnd aus d-m nachsl-n Tag instrnir, s-in.
was man in B-,r-ss d-S Liins.rS nnd d,S S-g.Is.rS Sah» aorn-hm-n wall., r. D-r G-sandl- d-z König»
°°» Kranlr-i«. I-rr M-r-l-i lB-I-li M°-ch.,F.rri.r. i -s ist d-rs.ld.ch s°rd-r, aus das j-d-m Or. in B-lr-s,
d-S Rnjbrnchs ,ng-s.°»i- S«r-id-n «»lwari. Di- Jnsl-u-iian.» lau.-n °.-Ich..d.n, -ung- Ba.-n smd nur
d-ausiragt. anzuhar.n „nd h-nnjndring-n. NichlSd-slaw.nig-r «i.d d.,n s-sandl-n -rassn-i. w.nn d-r Kan.g
Mch. aan all-,! Or..n Hau»«...'. und s-hiich-ii -»»->>m.. 1° ,°.-d- d..s.» g-ah-n rlmmll-n h-rnar-usm. d-r
Mit,l,Sch-d.n bring.» mach.., di- M-innug d,r Ob.rn s-i d.h.. -s -°» I-d-in O-l -u.
s.»m,»n» und -in Whnch-n °ng-»°,»m-n i°-rd°n, W-»n dann anch Ni.hr al- snr di. g-ardn-i-n
Sah,,«-,, -rs-rd-rlich wörm. hlnlans.n. 1° 1°»-» °i.sm »ich. S-iiP.l,».- »an d-n Zug-wandi-n. s°„d.rn ...»
d.i. Ott,., g-g-b-n w.-d.n nnd „aar aamb ans d-nj-nig-n. di- Hau». ,u,° Hab.» Ans di-I-S
.»iwar... d-r G-sandt- Ich-is.lich S°I-...d.-i I. In B..r» d-S Ausbruchs snn Mg-,b.n- --
d.l.-ch..n, wns °r di--I°I- d.i. Ori.n ».Ich-i-d-» Hab., was d-n Kanig b.,.°g.n Hab., d-n Ausbruch Zinn
Sw.-. d-r Bildung -in-r Sard. ,u sard-r»! s-rn.r I» b-d-nk». w-lch-r U.w.ll. msalg.n wnrd.. w.n„ d-r
Ansdrnch o-rw-ig-r. ward., da sich sch°» «»-ch-- » P-«»-»- d°Md.n, «all., man S.n nn»
an d-n König aarn-hm-n, so ward- das Mi. -w-i N°ch.h-.l°» °.-ln.nd,n -rsl.ni bl.-b-n di. -idg.nass.Ich-n
»...«>. ahn- Di-ns., und Iii.» »»d-r- «»-d. di- S°«- »-> »'°i>- -- n,ch> »»-».
°,.s..-hn,.„ w,nn ans j-n-n O,..». °u- d-n-» d-r «önig H.nv.l.nl. n-lM. „an, ich n.ch. g.nu»
band...,.» ich-s..n in d-I-h-n. »m » »...dm -» li- -»> d>-K»°chw MM
<d.r Sa» i t in. Original -.was .,«>>- «li'd. d-r «ömg n-rnchn.», da« d..s,als -,n,g-r Unm,»- h-rrsch.,^
i° ward ... „ach d-r R-i.n„.» d.s Ä.I°»dl.„. di- Kn-ch.- -h.r ,°i°d.r h-nnw-is-n snr s° lang- bis d.r
Ausbruch -r alg-, d.u d-r -anig °w d°id ö» ih»» «°d.»^ M-s-n ju b-w.-.«.n ,... .- S-s.n .-; .
«-ich. d-r -lb ,n.h- d-n «ri-gsl-n.-» !».» »"» das, d-r «an,g s...... w.rll.ch b°dnrsl. B-.r-ss-u
d« V.rl°n -». -S ,.,-ch.. -an l-d-m »»««»«.„ °°» M-»» ,am»,-» w.rd.n s° war. d.-s.s
d-m S-iand ,,, I-I,r ana-n-hm, ,a-nn-r hi-sii-»-«.»»«->1-»-. --durs- -d-r s-,„-„ B.s.hl n.ch, „b,rschr-,t-,u
^ Das B-a-hr n d-r B-t-n, w°»» »-»- S-»!-'...».»'«-»-» im Pi.m°.„ .--ich... w-rd-,» ,„>, d-ns-lb-n di-
«.ig.n O- - in b-d-n.-«. mög.» di. Eidg.n°ss.» !.lbsi d-m «»ig sch-ii.Nch »rmil..ln. d.r G-sand.- wall.
d-S »ich-auch ,h„n und sich ,»-glich» das«- °...a°„-m D°- .a.rd ,n d-n Ab ch.-d g-n-mm-n, -b°,ch. <d-r
Aniugy/dass di-«,,.chi. »Nr«-.»» d.rV.r°i»„»g g. -anch. «.-d-n sa«,,, -.AnunannBald, -an SI.ru»
d-i.h, au Schul,h-is, H„S °°» L»---» -»«»«' ^dm >»---» d-r H-rrsch»,. «-rd-nd-r«. d,. »an Lu--r„
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sollen denen von Glarus hierüber eine Quittung zuschicken.T» Der Gesandte des französischen Königs,
Marche-Ferriere, eröffnet weiter: 1. Er habe auf der letzten Tagleistung gezeigt, wie die Feinde des Königs
unter dem Scheine des Concils trachten, zwischen dem König und den Eidgenossen Uneinigkeit zu stiften, aus
zweierlei Gründen, einmal damit der König von den Eidgenossen keine Hülfe erhalten möchte; sodann weil „er"
(der Kaiser) die Gewalt und Macht der Eidgenossen („unfern") zu schwächen trachte. Die Eidgenossen werden
des Kölligs Protestatio» wohl verstanden haben und werden aus einer Zuschrift des Königs an sie weitern
Bericht erhalten. Der König begehre nur Einigkeit, Nutzen und Wohlfahrt der Eidgenossen, als seiner besten
Freunde. Der Kaiser begehre den Besuch des Conciliums nicht um der Ruhe der Christenheit oder des
Vortheils der Religion willen, sondern um seine Zwecke durchzusetzen, seinen Sohn zum Statthalter in Italien
zu machen und das römische Reich zu bekümmern; der Papst werde selber betrogen und der Kirche ihr
Gebiet entrissen. Wie es mit der Sicherheit der Eidgenossenschaft stehe, wenn die Sache einmal so weit
gekommen sei, mögen die Eidgenossen selbst ermessen. 2. Unlängst habe er auch vorgetragen, wie des
Kaisers Botschafter bei den Eidgenossen nur ein Ausspäher sei, zu erfahren, was da verhandelt werde.
Da nun die Eidgenossengemäß dem Frieden und der Vereinung schuldig seien, des Königs Feinde aus
ihren Landen zu verweisen, und er dieses bereits begehrt habe, so wünsche er Antwort hierüber.
Die Boten verlangen nun vorab Antwort auf ihr Schreiben vom letzten Tag an den König in Betreff
1. der 15 Tage Freiheit für die eidgenössischen Kaufleute nach der Messe zu Lyon; 2. wegen der Neuerungen
und Beschwerde in Betreff des Zolls; 3. in Betreff derer von Bern, Freiburg und Solothurn und von
andern Orten, die sich für den Grafen von der Cammern, den Herrn von Aix und ihre Mutter verbürget
haben; 4. wegen derjenigen Bürger von Basel, denen ihre Kaufmannsgüter auf dem Meere durch die
Franzosen weggenommen worden sind. Der Gesandte giebt über jeden Artikel eine schriftliche Antwort, welche
je den betheiligten Orten mitgetheilt werden. Man findet sich mit diesen Antworten aber nicht befriedigt und
eröffnet dein Gesandten, er möge dein König mit allem Ernst schreiben, daß er unsere Kaufleute mit der
Freiheit der fünfzehn Tage halte, wie die aus dem Reich, und sie nicht mit neuen Zöllen beschwere, wie das
der König den Gesandten, die bei der Besiegelung der Vereinung bei ihm waren, gemäß eines Abschiedes,
der beim Stadtschreiber zu Solothurn liegt, versprochen habe; ebenso soll der König den Grafen von der
Cammern, den Herrn von Aix und deren Mutter vermögen, die Unsrigen, welche sich für sie verbürget haben,
von der Bürgschaft und Verschreibung zu lösen; man glaube nämlich nicht, daß dieselben in ein weiteres
Recht gewiesen werden sollen, da sie bei ihren Briefen und Siegeln nicht belassen wurden; den betreffenden
Bürgern von Basel soll ihre Waare wieder erstattet werden, da sie bei fünfzehn Jahren Burger zu Basel
sind und von der Kriegserklärung zwischen dem König und dem Kaiser nichts gewußt haben. Würden nicht
alle diese Artikel erfüllt, so würde man den König gemäß den Tractaten auf die Untermarch zum Recht
fordern. Daneben hat man erkennt, wenn der Graf von Greyerz eine Botschaft begehrt, um sie zum König
zu senden, so soll derselben auch Vollmacht gegeben werden, über diese Punkte mit dem König ernstlich zu
verhandeln, u. Angelus Ritius, Gesandter des Kaisers und des Statthalters zu Mailand, Fernand Gonzaga,
hält einen langen Vortrag: 1. Über die zwischen Mailand und den Eidgenossen zu errichtenden Capitel und
verlangt Annahme des neunten Artikels, wie derselbe durch ihn vorgeschlagen worden sei; der Kaiser meine
die Sache ganz lauter und recht, und es werde dieselbe den Eidgenossen und ihren Unterthanen zu großem
Vortheil gereichen. Nach Eröffnung der Instructionenwird geantwortet, wenn der Kaiser und Fernand
Gonzaga den neunten Artikel fallen lassen und die Capitel so annehmen, wie die von den Eidgenossenans
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der letzten Jahrrechnung vorgelegt worden sind, so wolle man das in den Abschied nehmen und auf dem
nächsten Tag Antwort geben. Der Gesandte fragt hierauf, ob man die übrigen Artikel annehmen würde,
wenn man den neunten fallen ließe. Die Boten stellen die Gegenfrage, für den Fall, daß der neunte Artikel,
wie solchen die Eidgenossen entworfen haben, aufrecht bliebe, ob der Gesandte dann Vollmacht hätte, die
übrigen Artikel anzunehmen.Der Gesandte erwiedert, er habe Gewalt, sich zu entschließen und zu beschließen.
Das Alles wird in den Abschied genommen,um auf dem nächsten Tag mit endlichem Befehl und Gewalt
zu erscheinen. 2. Der Gesandte eröffnet, er vernehme wie der Vogt zu Mendris gegen die von Como mit
Bezug auf die Güter, welche dieselben auf eidgenössischemGebiete besitzen, Neuerungen habe eintreten lassen,
die jenen unleidlich seien, weßhalb er bitte, den benannten Vogt zu vermögen, von solchen Neuerungen
unverzüglich abzustehen. Man antwortet: Da der Statthalter von Mailand gegenüber den Angehörigen der
Eidgenossen, welche Güter im Herzogthum Mailand haben, solche Neuerungen angefangen habe, so habe man
dein Vogt zu Mendris und andern befohlen, die aus dem Herzogthum Mailand in der betreffenden Beziehung
so zu halten, wie die Unsrigen im Herzogthum gehalten werden. Wenn die fraglichen Neuerungen dort
abgestellt werden, so werde man Weisung geben, das Gleiche auf dem eidgenössischenGebiete eintreten zu
lassen. 3. Der Gesandte eröffnet, ungeachtet der Kaiser nur Friede, Ruhe und Einigkeit in gemeiner
Christenheit angestrebt habe, habe der König von Frankreich, der ein Zerstörer aller Einigkeit sei, den Krieg
mit dem Kaiser begonnen. Dieses betrachtend, werden nun die Eidgenossenihre Knechte dem König nicht
zuziehen lassen, sondern daheim behalten. Das Alles wird in den Abschied genommen, v. Auf das an den
König von Frankreich gerichtete Schreiben in Betreff der Grafschaft Burgund zeigt des erstem Gesandte,
Morelet an der König habe ihm geschrieben und ihn beauftragt zu eröffnen, er glaube, die Erbeinung
verpflichte die Eidgenossen gegenüber der Grafschaft Burgund nur, derselben mit Briefen und Botschaften
behülflich zu sein; der König aber sei durch die Erbeinung nicht gebunden, und die aus der Grasschaft
Burgund könnten („füllend"), wenn es ihnen gefällig wäre, wider den König, auch wider die Eidgenossenschaft
ziehen. Zu Ehren der Eidgenossen aber wolle er, wenn die Burgunder Gesandte an ihn schicken, mit diesen
über Aufrichtung der frühern Neutralität,wie diese unter den alten Königen bestanden habe, verhandeln, in
der Meinung, daß so lange dieselbe währe, die aus der Grafschaft Burgund den Eidgenossen, ihren Unterthanen
und Zugewandten allerlei Getreide und Proviant »ach Gebühr und Bedürfniß aus der Grafschaft Burgund
und aus dem Herzogthum Mailand (!) ohne Widerrede und Auflage von Zöllen sollen zugehen lassen. Man
zeigt dieses den Gesandten der Burgunder schriftlich an, die hierüber ebenfalls schriftlich, aber sich beschwerend
antworten. Nach Eröffnung der Instructionen wird den Bolen der Grafschaft mitgetheilt, wenn dieselbe die
Erbeinung halte, so wolle man ihr, wenn sie es begehre, Botschaften von einem oder zwei Orten verwilligen.
Sie antworten/ man möge an den König schreiben, daß er gegenüber der Grafschaft nichts Thätliches
unternehme; dann wollen sie die Sache wieder an ihre Herren der Grafschaft Burgund gelangen lassen und
auf dem nächsten Tag antworten, ob sie eine Botschaft begehren oder nicht. Das soll jeder Bote heimbringen
und für den nächsten Tag Instructioneinholen. Die Gesandten von Zürich eröffnen, ihre Herren haben
ihnen geschrieben, daß einige der Ihrigen sich in dem gegenwärtigenKriege erheben und hinweglaufen. Die
von Zürich haben nun früher ernstlich verordnet, daß kein Hauptmann noch Aufwiegler ihre Leute hinweg-
führen solle, wie sie das auch schon zu Tagen angezeigt haben. Es sei daher wieder das Verlangen ihrer
Obern, daß' man die Hauptleute und Andere in allen Orten und bei den Zugewandten warne, Angehörige
derer von Zürich aufzuwiegelnoder in deutschen oder wälschen Landen anzunehmen; gegen Zuwiderhandelnde
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würde man im Betretungsfalle nach den Mandaten verfahren. Das soll jeder Bote in den Abschied nehmen,
damit jedes Ort es den Seinigen anzeige, x. Ammann Lussi von Unterwalden bringt instructionsgemäß
vor, seine Herren verlangen mit dein König von Frankreich ans der March das Recht zu bestehen, ob er
ihnen (von Nidwalden) nicht auch die Kette nnd das Verehrungsgeld zu geben schuldig sei. Die Eidgenossen
möchten daher ihre Richter verordnen und mit den Anwälten des Königs reden, daß dieser auch seine Richter
hinschicke.Da man ohne Instruction ist, so wird das in den Abschied genommen, um auf dem nächsten Tag
Antwort zu geben. Die von Lucern haben geschrieben und gebeten, Jost Natzenhofcrs, ihres Burgers,
Töchterleinunentgeldlich in das GotteshausMünsterlingen aufzunehmen, zumal benannter Ratzenhofer cils
lebende Kinder habe. Beim Abgang von Instruction wird das in den Abschied genommen und soll jeder
Bote sich dafür verwenden, daß dem Töchterlein das Geld, das es für die Pfründe geben sollte, nachgelassen
werde. In Betreff der Beschwörungder Bünde gehen alle Instructionen dahin, daß man dieselbe f»v
gut und fruchtbar erachte. Einige Orte meinen nun, die Bünde sollten von allen Orten gemeinsam nach
dem Buchstaben ohne alles Arguiren beschworen werden. Die Boten von Zürich erinnern auftragsgemäß hiebe«
an die im Jahre 1549 diesfalls gewalteten Verhandlungen und eröffnen des Fernern, damit es nicht an
ihren Obern fehle, daß die Sache nicht zum Vollzug komme, haben letztere sich dahin entschlossen: Nach altein
Brauch und Herkommen soll der Gesandte von Zürich den Eid an allen übrigen Orten nnd derjenige von
Bern den Eid bei denen von Zürich aufnehmen. Der Gesandte von Zürich soll dann in den V Orten »»d
in den übrigen Orten ihrer Religion den Eid zu Gott und den Heiligen geben; bei denjenigen Orten aber,
welche die Religion derer von Zürich haben, und ebenso wenn der Gesandte von Bern den Eid in Zürich
entgegennehme, soll der Eid nur zu Gott gegeben werden. Wenn einige Orte ihnen zumnthen sollten, ^
Gott und den Heiligen zu schwöre», so wäre das ihrem Glauben zuwider, wiewohl sie die Mutter Gottes
und alle ausermählten Heiligen für „heilig und liebe Gottsfründ" halten. Es wäre dieses auch dem Land-
frieden entgegen, demgemäß jeder Theil bei seinem Glauben belassen werden solle. Würden einige Orte sich
zu diesem Vorschlage nicht verstehen können, so möge man die Sache anstehen lassen bis Gott weitere Gnade
gebe; die von Zürich werden gleichwohl Leib und Gut, Land und Leute für deu Nutzen und die Wohlfahl l
der Eidgenossenschaft einsetzen und Alles erstatten, was die Bünde, die ewig dauern sollen, vermögen. Bcr»
ist gleicher Meinung (?) und glaubt, man solle sie einander den Eid nach ihrer Religion geben lassen; 'volle
dann ein anderer Bote die Heiligen hernach nennen, so können sie nichts darwider, doch solle nieina»
gezwungen werden, bei diesen zu schwören. Einige Orte glauben, der Streit sei ganz geringfügiger Art.
man könnte den Bünden unbeschadet dieselben nach der angetragenenForin beschwören bis auf ein allgemein
christliches Concil, wodann man sich wohl auch in Betreff des Schwörens werde einigen können. Da "

wird auch geredet, wenn man sich auch jetzt in Betreff des Beschwörens der Blinde nicht vereinbaren soll^
so sollte man nichtsdestowenigerdie Bünde in allen Orten, und zwar in den Städten vor deu klein ü»
großen Rüthen und in den Ländern vor den Landsgemeindenverlesen, damit die Jungen darüber unterri)
werden und wissen, ivas ein Ort dem andern zu leisten habe. Alles das soll jeder Bote heimbringen »"
aus dem nächsten Tag Antwort geben, »»l». Der päpstliche Botschafter verlangt Antwort auf das vielfältig
Begehren, die Prälaten, Gelehrten und Prädicanten in der Eidgenossenschaft auf das Concil nach Trient zu sen^ ^
Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen antworten, sie bleiben bei dem Bescheid, den sie im Jahre 1549 auf ^
Anbringen der VII Orte in Betreff des Concils gegeben haben, nämlich: Wenn durch die Gnade Gottes si
Erfindung göttlicher Wahrheit ein allgemeines freies sicheres christliches Concil gehalten werde, werde»



November 1551.
583

hi.- d...ch dt. »«.mg d.s ...,z.g .... d.. ..cht» b.dI.sch.. Sch.,s.

d« , m.d . ...... T.st°m-...-s ch-iwch ...» b.Ich °.1«. w.r ».IMI»... m.»-h,i.ch ....

d'. d.M.... «M. «»« ..ich« s°ndmn N..n °b.r I» das -» Tn.nt ,.... sr.,.s Mg.........z,

I°nd.rn „nr Mir,.!" ...» ...» «m P°» d-"> K-is-r. d.m rSmilchm Km.ig und ihr... Unt.r,
. dasselbe werde auch von den Königen von Frankreich, England, Schottland,

P°>..., Dl«, M M.W.. ch.'Wchm P«.t« >"» "?

N. h.h.r d°s,,d. ...cht...!»'»u- 7» 7777 7

«Im,..,. n..v»r,.iilch... Pl-H. S-HM d°z Cm», I-Il. durch di. PMntm und

E.lchttm d^M^mlnllstlincht w-rd-i-i du »d.r jcht «i.d.r !>ri,g Zwilch.., d..„ K.»j.r und dm,dcd I c! kind?n sie jetzt auch die Zeit Nicht gelegen, um lemand hineui-

7"^"^ 7l d7.>>cht'i'.d.r..>»..» und Uli- P»t-.»ul... ir-i'n nud sich.rn Zugang had.n, acht.

»rus-°«n- - " » di. Jns.-u°..°n... ung,.ich und di. z...°.-hä,.,M- .ig...

f>r uufriichtbar, zei i z tzeimbrinaen. Der päpstliche Gesandte eröffnet des Weitern,

derst 1 n ' d!w Kiüüg von Frankreich beabsichtige, eine Zahl eidgenössischer Knechte in seinen
Papst habe vernommc , Vertrauen hin, die Eidgenossen, als Beschirmer der Kirche,

Dienst zu nehmen. ^ Papst gebe schal d^V s ^ ^ ^ ^

werden dem König nichts gestatten, "s ^ ^si-andota gerichtet

n>s'esondere wider dessen ^.or)a < gerechter Ursachen, gegen einen ihm ungehorsamen Unterthan

wäre; der Papst habe letzteres um ^ Kirche überfallen und

>" Lehenmann iind gcgen so ) , ^ Instruction in den Abschied genommen, ee. Uri,

beHädigt haben, unter.ion.me... W w'n Ubg ^ Bri.der-Kla.isen

Myz lind Uiiterwalden wo cn, ze ^ 7^,bringen, um a.if dem nächsten Tag zu antworten. «R,R. Die

uszurichten. Das sollen u u instnictionsgemäß vor, es walte etwas Span und Widerwillen

vtm van Uiiterwalden un Zu ^ Münsterlingen gekommen, und den alten Frauen, die in diesem

M chen den Frauen, die von ^ ^ ^ ^

0 teshause geblieben seien un c verspotten den Gottesdienst der Frauen, die von Engelberg

Stuben und Gemächer im Gotteshaus Thurgau, er solle sich nach Münsterlingen begeben .lud

gekommen sind. Man schreibt nun ^ ^ ^ ^ ^

trachten, die betreffenden ^ bm baß biese^.i^
u andere in ihrem Go e^> .cns ..s^ss.,,, sich zu berathen, wie man sich gegenüber den alten Frauen

I.» ,d.. «... Ich..».., d., P«...n. ...7««

„..» D-- m«. ...» im. sab ...» S.u. ...isch-.id... lui!...,

1 gewichen; er, der Gubcrna o ' ^ Ebenfalls meldet er in Betreff Farels, wenn die Bitte, die er

drüber er uns ein Veizei )N.ß u habe, nicht erfüllt werden könne, so wolle er gemäß dem

°n d.e eidgenössischen (puffere ) ° ^ Prsidicant zu St. Bläst habe Bürgschaft und Tröstung

andfnede» handeln. a» w ^ ^ ^^en, bei, Obern der Orte ihre Kosten zu vergüten. Den

Leistet; es sollen nun die ^Nigu .ch»en Tag mit Instruction erscheinen, fk Da keine drängenden

Farel betreffend soll jeder Bote ^em nächst^ ^ ^

>77777.7° »1°.»,... °°»M"»>b°"°"
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Lehen von den Frauen zn Schimms seien, zu ihrem Schloß Knonau gekauft: es sei das unwissender Weise
ge chehen; fte bitten freundlich,es für diesmal gütlich hierbei bleiben zu lassen; wenn künftig solche Käufe
mehr beabgchtlgt würden, so sollen solche nur mit Vergünstigung und gutem Willen der Frauen von Schimms
ge,chehen. I»I». Der Gesandte von Schwyz („ir") soll den zwei Orten den Vorschlag derer von Küßnacht
anzeigen, wie er denselben in Schrift hat, und sie bitten, „das etlicher gstalt dar durch gangen, wann mine
Herren dem gotshus Engelberg ouch guts schuldig, wo je mit(nit?) funden mag werden, kennen min Herren die
me» mt von recht trengen; und was sich ire Herren hierüber vereinbaren, minen Herren zuschriben, damit
iijer Handel zur ruw bracht werde", it. Die von Glarus sollen gedenken des auf dein frühern Tage in
Betreff des Abzugs gehaltenen Vortrages, kik.. Bürgermeister Peyer von Schaffhausen eröffnet laut seiner
Instruction: Es sei früher verabschiedet worden, die Schiffleute zu Coblenz sollen den Buchs in den Schiffen
bis an den Lauffen führen, wobei ernstlich gebeten worden sei, daß man die Schiffleute zu Coblenz hiezu
anhalte. Da ans der letzten Jahrrechnung (!) die Diener einiger Kaufleute, die Buchs da hatten, sich beklagten,
es seien einige Fässer Buchs Jahr und Tag dagelegen, einige gebrochen und verdorben worden, so sei damals
erkennt worden, wenn das Wasser „stände" und es den Schiffleuten immer möglich sei, so sollen sie den
Buchs zu Schiffe führen: wenn aber einige Fässer einen Monat lang da gelegen seien und das Wasser „nit
gestünde", so daß man den Buchs in den Schiffen (nicht?) führen könnte, so mögen sie denselben ans der Achse zu

agen führen: doch Zoll, Geleit und andere Schuldigkeiten entrichten. Man läßt es nun bei dieser
Erkanntmß gänzlich verbleiben, einzig mit der Erläuterung,daß das Führen auf der Achse erst dann gestattet
sein soll, wenn ein Faß zwei Monate lang zu Coblenz gelegen und während dieser Zeit das Führen zu Schiff
nicht möglich gewesen sei.

II. Vor den Boten von Zürich, Lucern, Schwyz und Glarus erscheint Christof Schorns, Pannerherr
zu Schwyz, Vogt des Abts Diethelm von St. Gallen in der Grafschaft Toggenburg,als Gesandter des
'enannten Abts, und eröffnet: Auf der letzten Taglcistung zu Baden sei er erschienen und habe angezeigt,
der Abt se: vom Papst auf das Concil von Trient gefordert worden; er begehre daher des Raths seiner
Schirmherren, wie er sich diesfalls halten solle. Das sei damals in den Abschied genommen worden, um auf
diesem Tag Antwort zu geben, weßhalb die gleiche Frage nun wieder gestellt werde. Nach Eröffnungder
Instructionen ergiebt sich, daß der Wille der Mehrheit der Orte dahin geht, der Abt solle das Concil durch
geistliche oder weltliche Personen besuchen lassen, „oder aber solichs mit zimblichen geschriften »suchten",was
er lieber wolle. Doch soll er sich beschlüßlich in nichts Anderes einlassen, als was die Religion und den
Glauben berührt. Datum den 30. November und besiegelt vom Landvogt zu Baden, Ambras Jmhof, des

^ ^ Stiftsarchiv St. Gallen: ä.eta ^bliattiu Diotdolmi Band 10V, f. 1<2.

Die Quelle giebt dem Tag, wenigstens scheinbar, das unrichtige Jahresdatum 1552. Im Jahr 1552
augt kein Badeuer Tag zum 30. November; man vergleiche auch den Abschied vom 8. Juni 1551,

^ Landvogt zu Luggarus, Hans Jöuchdenhammer, des Raths zu Basel, wird besohle»,
na ) ein Johann Peter Muralt, Johann Peter della Donada und Marty Janny an Thoman Gallisch»'
einen Todtschlag begangen haben, und nachdem ihnen nach geineinem Rechtsbrauch zum Recht verkündet
wor en ist, sie aber nicht erschienen sind, alle drei, nach gemeinem Landesbrauch und gemäß dem über ste
ergangenen Urtheil als Todtschläger zu verrufen und ihr Hab und Gilt, das sie in seiner AmtsverwaltuUg
ha en, zu Händen der Obern zu beziehen. Betregend Quelle siehe rm N°«e-
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»a. Besondere Verhandlung der evangelischen Städte über das Concil und das Bundschwören-
siehe Note.

«». Verhandlungder in Luggarus regierenden Orte betreffend Verkuppelungen und Dergleichen;
siehe Note.

Im Zürcher Exemplar fehlen o, », 8, vv, ee; >m Berner u, k, j, Ic, n, u, in i» der Text der
Berner Verordnung, i, s, x, z", ev—ee; im Schwyzer s; im Glarner q, ev, im Basler
t», I», i—I, I», o, ee—v«; im Freiburger und Solothurner u, I,, j, Ic, u, o, 8, ev, vk;
i>n Schaffhauser », d, i, Ic, », «, s, >, ve—im Appenzeller », »>, ll—t, j—o, s, z, vv-ee.
^ aus dem Schwyzer und Glarner, IM aus dem Schwyzer, ii aus dem Glarner, IM aus dem Schaff¬
hauser Abschied.

Zu v. Wir fügen folgende Acten an:
1. 1550 (anno primo llulii xapao tsrtii), 16. December. Papst Julius III. an Zürich und die übrigen

Eidgenossen. Schon unter seinem Vorgänger,Paul III., habe Michael Egcnstorfer, Abt des Gotteshauses
Allerheiligen oder Sant Salvnwr zu Schaffhauscn, ein Sohn des Unrechts (Iniguitatis tilius), sich vcrheirathet
und die Verwaltung des benannten Klosters der Stadt Schaffhauscnübergeben, so daß nun dasselbe seit
Zehn Jahren und langer ohne Abt war, wodurch das Nccht der Verleihungder Abtei gemäß dem lateranischen
Eoncil und andern kirchlichen Vorschriften an den päpstlichen Stuhl gefallen sei. Derselbe habe sodann die
Abtei des Klosters Allerheiligen dem Heinrich von Jestctten, Abt des Klosters zu Sedden (?) (alias Scyldcn),
übertragen, wie das in den hierüber gefertigten Briefen weitläufiger beschrieben sei. Ebensalls durch ein
Breve sei dem genannten Heinrich die Verwaltungdes Klosters und seiner Einkünfte und der Bezug dessen,
was an den Tisch des Abtes gehört, übergeben worden. Damit Heinrich gehörig in den Besitz des ihm
Verliehenen gelange, bitte und ermahne der Papst die Eidgenossen, zufolge ihrer Andacht zu Gott und ihrer
Ergebenheit an den päpstlichen Stuhl dem Belehnten für die Ergreifung des Besitzes der ihm übertragenen
Verwaltung verhülflich zu sein.

St. A. Zürich: Abschiede Band IS, k. 2S8 (lateinisch,. - St. A. Bern: Allgem. eidgenöss. Abschiede blbl. S. esi. - U, Basel:
Abschiede Band 24 (lateinisch). — K. A. Freiburg: Vadische Abschiede, Band 15. — A. Solothurn: Abschiede Band Li. — A. A.
Schaffhausen: Correspondenzen (lateinisch).

2. Gerwigk, Abt zu Weingartenund Ochsenhausen,an gemeine Eidgenossen. Letztes Jahr haben er
und Heinrich, Abt des GotteshausesWiblingen,auf dem Neichslag zu Augsburg nebst andern Eommissionen
als Präsidenten und Visitatorender Klöster des St. Bcnedicten-Ordcns der Mainzer Provinz den Auftrag
erhalten, dem Heinrich von Jestetten, gewesenem Abt zu Hougschoue», Gotteshaus und Abtei genannten
Ordens zu Schaffhausen, da der letzte Abt Michael von der Administration zurückgetreten und das Kloster
setzt viele Jahre verwaist gewesen sei, zu leihen und ihm zum Posseß zu verhelfen. Dieses haben sie in
gewöhnlicher Form mit unter ihren äbtlichen Siegeln ausgestelltenBriefen gethan. Vor kurzer Zeit sei dann
auch von Seite des Papstes ein gleicher Auftrag an sie gelangt, womit ein besondererTitel für den Heinrich
aon Jestetten aus das genannte Gotteshaus verbunden worden sei, woraus dieser die wirkliche Einsetzung in
dasselbe verlangt habe. Sic haben nun diesfalls ein freundliches Ansuchen an Burgermeister und Rath der
Stadt Schaffhauscn gerichtet, wie der von Jestetten sin sich selbst auch gethan habe. Da aber dieses ohne
Erfolg gewesen sei, so seien sie veranlaßt, sich an gemeine Eidgenossen zu wenden, daß sie die von Schaff¬
hausen vermögen, die Einsetzung des Abts vor sich gehen zu lassen. Der frühere Abt Michael habe gar
keine Gewalt gehabt, das Gotteshaus Schaffhauscn, das ohnehin dem heiligen römischen Reich angehöre und
unterworfen sei, an Bürgermeister und Rath «Hand tödtlich zu übergeben, die von Schaffhauscn seien als
Kaien nicht befugt gewesen, das Gotteshaus, als ein geistliches Gut, zu verwalten und in ihren Nutzen zu
verwenden. Die Mitwirkung der Eidgenossen zu dem beabsichtigtenEi folg wolle man mit Gebet und guten
Diensten zu vergelten trachten und beim Papst und Kaisei gebühiend vermelden. Bitte um Antwort,
(Ohne Datum.) 74
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Allerheiligen zu F^nbura "im» 7 7 6>>schrlft (Vortrag) des Heinrich von Jestetten, „Co.nmandator zu

obigen L^nnam n E ^s°lb- wiederholt m Kurze... für seine Person die

theil onch des orte ,msis "»""g^beinerkt er auch, er habe vernommen, daß eine ausländische „und Zw"

-SNU-'« KZ Ä-W.Ä ^

mmloa dcm"an di??^' 7 ^bts Gerwick an Schaffhanscn ist datirt von. 28. Juni 1551 und stellt sich

1.7A. as nr ,m 7 "ächteten. Nach de.nselben gieng der Auftrag an Gerwick ans de... Reichstage
» «- - «- "

St. A. Zürichs A. Schasshausc» .Copic). - ,1t, ?t. Echasshuus«»: C°rr«sp°nd«nzen <OriginaW

und Sc!7s!mck?7k?'"f^^ -st im Zürcher. Bcrner. Schwyzer, Glarncr, Basler, Freibnrger, Soloth »r »cr
Zeddel einalu, ,de>, s"! 7 "7 '7. "" Schrift Abschiedtert gefertigter
da d ^b'U'deu. folgenden Inhalts. Anwälte des Haupt»,an» Anton Poecobello von Lauis' zeigen

Zoll zu Lani'e 'für s 77^ 7^" ^chlassnnge» an den Zöllen ei» Mißfallen haben mögen, so .volle er de»

nußer' es wü7 ' ^ ^ ^ Son.icnkroiicn cinpfangen. und keine Nachlassnnq vorbehalte»''"ß.r ... wurde e». „rechter landskr.eg" zwischen den. Kaiser und den Eidgenossen entstehen.

zwischm d^i 777' ^eser Verhandlung erfolgte die in folgender Missive angedeutete Specialverhandlnngzmiw).» vcn Gesandte» vo» Zürich und Basel.

bctrcffm'd'den "" ^7'^' Widerlegung gewisser Berichte, die Felix Zimmer.»»"»

nicht gedulden 'könne t".- ? 7." ^"'ch vorgegeben Hab-, und Darlegung, dafi n.au „Winkelkättsi"
Baden aewele» s> ' 7> 7 Rathsbote» derer von Zürich, die auf den. letzten Tag Z»

Angehörigen solck.e>7sst » ^vcrdc wegen berichtet und verlangt, daß die vo» Zürich bei ihre»

einkmcke? . 77 ' 7"" "".d"' Märkten zu Basel die von Zürich und Andere desto stattlicher

Zimmermann no'w 7 >7 7"Bescheid erwartet habe. Man sei entschlossen, weder den. Klsi

lassen u s w inkelkäufe zu gestatte», oder das auf solchen gekaufte Korn durchführen Z»
tt. Sl. Basel: Missivenbuch 1550—52, S. 230.

der VM Or.7m Sa>"">lu»g der Rheinthalcr-Abschiede. S. 19K, enthält das bezügliche Schreib-»

Anibros F.nboi d7"u 7 "^7"" ^b°"'thal vo». 90. November 1551, gesiegelt vo», Landvogt zu Bade»,An.b.os ^.nhof, des Raths zu Bern, das mit dem Abschiedtert übereinstimmt.

Z" «I. Die Bote» beauftragen auch den Landschreiber zu Lauis sachbezttglichc Erkundigungen einzuziehe»-

Ratl. Johann Zumbrunnen. Landschrciber zu Lauis. an Landanimann »"^

"» dem Läufer mm N ^ Z» Bade» haben die Ralhsbotcn gemeiner Eidgenossen in Betreff de»

verübten Blö de-- .t» I "7 7"^ Segesser. Vogt zu Kaiserstuhl, auf de». Herzogthu.n M"il-»'d

geschehe» ob es mit 7k 7'°«" "7 aufgetragen, sich genau zu erkundigen, wo und von wem solchezu schreiben . /' - ° 7 7 lloschehen sei und wie sich Do» Fernand hiebei benehme, und hierüber beförderbch

7- Rm 7uen M 7'" ^br°gelu. d.e bezüglich Er.uittlung der Thäterschaft erfolglos w »r-»-

vo» Uri77777 ' Do» Fernand bekunden. Da ihn. befohlen worden sei, sinne Antwort "»

dl. XU Ou)b.nM.^ "^ o«. n-ch«-m-ii») tonnen. St. A. Zürich: Act«» Rem. — K. A. Schoffhmiscn: «orr«sp °nd-nt<n
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2 . .4 November Solothurn. Morelet an Basel (und die übrigen Orte). Der König
-ü . /I'' ^..,.4' .iniac seiner Diener aus der Eidgenossenschaftberichtet worden, wie da viele arme

von Frankieich sei durch g l ^ ^ .. gewartet haben, bis der König sie brauchen
,s„-„A„st-»ch Du .b,. .»

«u.d« D--s°Ib- Hut , ^ ^ ^ ^ ^ ^ D,-ns, such,» mSchw,,
stehe, daß zene Knechte c 0 , bedenken gegeben und ihn namentlichdarauf aufmerksam
I,"
gemacht, rvelcher ^ide ? Anbetracht dessen und namentlich auch des Umstandes, daß viele
an zwei Orten ^'b^uch .vm e ^ Äbsch.ed durchziehen, schien den. König nützlich, den
Knechte (e.n.ge m.t Trm m.n rmd als eine Garde
armen Kr legslcnten zu ) , Piemont zu schicken, rvic solches auch der Konrg Franz selig
oder Zusatz (der zwar n ) größerer Aufbruch stattfinde, den der König anS allen Orten
gcthan habe. Da mögen s - Kaiser in seinem Borhaben verharre. Obwohl der
und Zugewandten Z" 'h"' ^ ^„.^einverstanden sein werde, bitte er doch freundlich, man möge den Boten.
Konig m.cht daß ' ^ l , auftragen, den Gesandten (des Königs) über d.c beschlüßlichc
die auf deii nächsten Tag ) > ^ ^ Basel. Abschiede Band 2«. — St. A. Lucer»' Alten Franlreich.
Meinung der Orte zu verständigen.

2 l- . er i.u kick. der französische Gesandte, wie oft. oder gewöhnlich, auf den 17. November

«,.»Kg «ch Oqm°ä,»-»,« -°'r.„r.^ ->.!I Undnril den Aufbruch zu betvilligen.....er) ^er,..u.r.^ r,.». qinkw-ncb IN bewilligen; man soll aber mit dem Herrn reden, da die
Bote habe Gewalt nut ' n^ul^ ^ von der Sache wenig genieße», so möge er bchülslich
von Solothurn („in. >N ) Königs Diener nach seinem Gefallen ausgctheiltwerden,
sein, daß die verfallenen Pensionen > ^ Sowthurn. Ratysbuch N°. «a. s. dz».

. ^ . .... auf einige in diesem Artikel berührte Gegenstände von den
-- d°» «m» »«.S-.nl-, ich Wi, >.„m di--M- und I»»,.

,m. B,„ aus -imz-Z D°i.il «achst-h-nd- A->°» !->»->'
^ Radmer Landschreiber zu Baden, an Lienhard Keller, des Raths der

1551. IN Decem.ber^ Ka p Bod.m^ si, h„ben den. Grafen von
^tadt St. Galle». ^ -Nnu Frankrcich verwilligt, der Landschreiber zu Bade» möge daher
Grcycrz den Benncr T s„ti,icu Das habe er (Bodmer) gethan und ihm daneben eine besondere
Eredenz und Instruction für >) ^ ^ „„b derjenigen,die sich für die Grafen von der Cammer
Credenz und Jnstrmt.M »tg-» w Kaufleute ^ ^ ^ von .vor. zu .vort" wie er m
verbürgt haben, ausgesti . " Marche-Ferriere m Betreff der Kaufleute gegebene Antwort,
beiliegender Copie sehe, ter senvc ^ Stadtarchiv St. Gauen. Tr»ae xx, iz <be>26).

Die angeführten Beilagen bilden:

1. Eine Instruction für Tillier (Na.nens gemeiner Eidgenossen) in Betreff der Meßfreiheit zu Lyon
und der neuen Zölle, im Sinne des Abschiedes.

K ... -?.-n..kruch gsandte» antwurt. so er .„inen Herren, den Eidgnossen geben uf den xv (m°)
2 „K. ma. zu F ) ) Tage, worüber zu Compiegne eine Zusage geschehen sein soll.

November anno lz. ^ „ verlange der Gesandte, daß diese ihm vorgewiesenwerde, dann werde.. "..'„"er k.!.. satt verlange ver iseianoie, vag oie,c tyin vvrgvivte,eitIveroe, oann wero«

d.e zu Solochurn aufb^N^^ sc. des Willens, seine Zusagen zu halten
er die Angelegenheit ö"'' ' der Gesandte nur die frühere Antwort geben, nämlich daß die

n"„'eu. sonder» von Altem her im Brauch
Stadtarchiv St. Gallen. Trucke XXll, 13 (bei so>.

» e ' .. N..k,^an könne der Gesanore nur oie liugeec ^..l.vvee »vvc», IM.IINU) vap 01c
m«. s««d°w °°» b" d" Bmuch g-w-stn !-i«u Wid°. dl, T,veieegenven ^u,liijjc» NU, Stadtarckiv St. Gallen. Trulte XXII. IZ lbe! sav

der König nicht handeln.
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1551, 17. December. Basel an den König von Frankreich. Erinnerung an die frühern Schreiben

der Eidgenossen und derer von Basel in Betreff der beiden Johann „Angclotten", Kanfleute, Hintersäßen

und Bürger zu Basel, wegen Erstattung der ihnen genommenen Waare. Auf die gemeinen Eidgenossen auf

dem letzten Tag zu Baden eröffnete Antwort des Königs, die sich über diesen und andere Gegenstände

verbreite, habe jenen gefallen, den Venner Anton Tillier zu einer mündlichen Verhandlung mit dem König

gemäß seiner Instruction zu beauftragen, mit welchem gleichzeitig der junge Johann Angelo bei dem König

erscheinen wolle. Man bitte, die Betreffenden in ihrem Begehren in Gnaden zu bedenken und gute Antwort

zu ertheilen. A, -gas-u Mgswenbuch wso— ss, S. sss.

1551, 17. December. Basel an Anton Tillier. Empfehlung der beiden Johann Angclotten, für die

er, so wie in andern Sachen beim König in Frankreich zu verhandeln von den Eidgenossen beauftragt sei.

Auf dem Rande werden nebst den Angelotten auch die Grafen von der Cammer» genannt. iKi-><-ms. -z?-

Man sehe ferner den Abschied vom 8. März 1552 und 4. April 1552 xx.

Zu v. 1552, 3. Januar, Blois. König Heinrich an die Eidgenossen. Er habe das ab dem Tage

zu Baden vom 30. („clornisr jour") November abgegangene Schreiben ihrer Gesandten erhalten. In demselben

eröffnen sie, die Gesandten des Gubernators und der Grafschaft Burgund haben sich entschlossen, dasjenige,

was ihnen von den Gesandten der Eidgenossen auf dem benannten Tage über die Gesinnung („volunts")

des Königs in Betreff der von ihnen angestrebten Neutralität mitgetheilt worden sei und die diesfällige

Verhandlung an ihre Obern zu bringen und auf dem nächsten Tage Antwort zu ertheilen, weßhalb die

Eidgenossen den König bitten, mit Bezug auf das, was er durch seinen Gesandten in der Eidgenossenschaft,

Marche-Ferriere, anzeigen („nävsrtis") ließ, zuzuwarten. Da der König in dieser und andern Sachen den

Eidgenossen gerne gefällig sei, so wolle er aus Zuneigung zu diesen die betreffende Angelegenheit im gegen¬

wärtigen Stande belassen und den genannten Tag und die verheißene Antwort erwarten; er bitte die

Eidgenossen, ihm dieselbe, nachdem sie erfolgt sein werde, möglichst bald zugehen zu lassen; inzwischen werde

er Befehl ertheilen, daß von seiner Seite zum Nachthcilc der Grafschaft nichts Neues erfolge, das Gleiche

von ihr erwartend. Es unterzeichnen! Henry und De l'Aubespine.
K. A. Freiburg: Badische Abschiede, Band 15, nach den Abschieden von 15KS.

Das französische Original, dem Ostcrstyl folgend, giebt die mindere Zahl des Jahresdatums mit-

„omguunts st ung". K. A. Basel: Abschiede Band 24.

1552, 31. Januar. Ambros Jmhof von Bern, Landvogt zu Baden, an Freiburg (und die übrigen

Orte). Nachdem Hans Jos von Baden, der wegen der Burgunder in Frankreich gewesen ist, letzter Tage

heimgekommen, habe er, der Vogt, den Brief, den jener vom König gebracht hatte, sofort denen von Zürich

geschickt. Diese haben ihn geöffnet und dem Vogt wieder zurückgestellt, mit der Weisung, den Burgundern

hievon auf ihre Kosten eine Abschrift zu übermitteln, damit sie sich gemäß dem Erbieten des Königs Z"

verhalten wissen. Der Vogt habe dieses gethan und lasse nun, ebenfalls gemäß dem Befehle derer von

Zürich, gleiche Copien denen von Freiburg und allen Orten zugehen, damit diese für den nächsten Tag ihre

Gesandten mit Instruction abfertigen können. unä-m.

Zu x. Dieser Artikel ist im Zürcher Exemplar mit einem Strich durchzogen.

Zu inin. Dieser Artikel als Auszug aus dem Abschied zu Bade», angefangen auf Dienstag vo>

Katharina (24. November), besiegelt vom Landvogt zu Baden, Ambros Jmhof, den 27. November (Freitag

nach Katharinä), bildet eine Beilage zu einer neuen Einfrage Jöuchdenhammers vom 14. Februar 1552 w'

K. A. Basel: Abschiede Band 24.
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Zu ,»n 1551 21- November. Die Gesandten von Zürich an Zürich. Am Sonntag (22. November)
seien die Boten von'Bern und Schaffhausen zu Baden angekommen und Tags darauf die von Basel.
Gleichen Tags haben die Gesandten von Zürich diejenigen der drei übrige» Städte zusammenberufen.Da
habe sich vorerst Bern verantwortet. ..daß s>) sit »cchsten tag nüt geschriben und der landvogt alle ding
usger.cht", so daß ...an zufrieden gewesen sei. Dann habe den Boten gefallen daß gemäß den. Schreiben
von Zürich die vier Städte sich in Betreff des Concils und des Buudschrvorens über eine gleichförmige Antwort
vereinigen. Die Instructionen aller vier Städte haben dann auch übereingestimmtdaß man bei der vor
fahren den VII Orte» gegebenen Antwort verbleiben wolle, nämlich zu warte» las ein Concil gehalten
werWe das da allgemein frei sicher und christlich wäre, und dermalen weiter sich ».cht einzulassen. Würden
die Eidgenossen meinen, es werde jetzt ein solches Concil zu Trient gehalten, so könne man drcses weder
für gemein, frei noch sicher betrachten; die Frage, ob es christlich sei. wolle ...an um weniger Unwillen zu
erreaen übergeben bis man weiter in der Sache zu reden veranlaßt werde. In Betreff des Bundschworens
seien die von'Bern bei ihrer früher» Antwort geblieben und haben dieselbe dahin erläutert: Wenn der
Bote von Zürich der der Ordnung nach den Eid zu Bern gebe, denselben nach der Religion derer von
Zürich ( unserer") zu Gott eröffne und dann ein anderer Bote die Heiligen nachher nenne, so wollen sie
dieses geschehen lassen, doch daß man nicht schuldig sei die Heiligen uachzusprecheu. Da von Altem her der
Bote von Bern den Eid zu Zürich eröffne, so werde derselbe den Eid emz.g zu Gott geben; wolle dann
ein anderer Bote die heiligen auch dazu nennen, so könne man dieses n.cht abschlagen, werde aber denen
von Zürich nichts Weiteres zumuthen. als was ihrer Religion gemäß se.. Basel wolle dahin wirken daß
die Bünde beschworenwerden und sich nicht beschwere»,wenn daselbst der E.d zu Gott und den Heiligen
g7w" werde die Ihrigen mögen die Heiligen dann nachsprechenoder n.cht. was sie wollen. Schaff¬
hausen sei fast der Meinung wie Bern; der Bote habe übrigens Gewalt, m.t den drei Städten zu
verhandeln - doch .volle man unverbundensei», die Heiligen nachzusprechen,auch wenn man dieselben bei
ihnen nenne Die Meinung derer von Zürich, daß man vorerst d.e zwei alte» Mittel hervornehme, habe
den drei Städten nicht gefallen wollen, weil das bei den übrigen Eidgenossen mehr Erbitterung hervorrufen
werde Sie glaube» es wäre besser, wenn die von Zürich es bei derjenigen Antwort, welche sie auf der
^hrr^iiinna vom Fahre 1518 gegeben haben, bleiben ließen und bewilligten, den Eid jedem Ort nach
stinc». Gebrauch und Glaube» zu geben, was. nach der Meinung der drei Städte, auch de». Landfrieden,
der jedes Ort bei seinem Glauben belasse, gemäß wäre. Obwohl nun d.e Instruction der Boten von Zür.ch
nur die zwei alten Mittel i» Aussicht nehme, und den Boten auferlege, wenn von gemeinen Eidgenosse»
das dritte und letzte Mittel angezogen würde, wieder hei.nzuberichtcn, seien sie nun doch im Falle, in
Folge der obigen Berathung der Städte weiter» Bescheid zu verlangen. S.. A. Zünch- A. Tagung.

1551 26 November, Baden. Die Gesandten von Basel au ihre Obern. (Es folgen eingänglich
«.'hermärtiae Nachrichte» ) Gemäß dem Schreiben von Zürich seien die vier Orte NM Montag (23. November)
zusammengekommenund haben in Betreff des Concils und des Bundschwörensihre Instructionen eröffnet.
F. Betreff des Concils seien dieselben in der Hauptsache übereinstimmend befunden worden. Anbelangend
dac Beschwören der Bünde. ..da werden unsern Eidgnosscn von Zürich unter ander» mittlen bewilligt",
jede». Ort den Eid zu gebe», gemäß seinem Glauben, nämlich denen zu Basel und andern ihrer Religion
ein-ia zu Gott und den übrige» Orten, die anderer Religion sind, zu Gott und den Heiligen. Was weiter
diesfalls vorgehe, wissen die Gesandten noch nicht. "

Zu oo 1551 24. Decembcr. Johann Jöuchdenhammer,des Raths der Stadt Basel, Landvogt
'u Luggarus'erläßt im "Namen der XII Orte eine Bekanntmachung folgenden Inhalts: In seiner Amts-
verwal una sei vorgekommen, daß biderben Leuten ihre Kinder „ingezogen", angesprochen, verkuppelt, auch

77h? we^en seien, wodurch zu Zeiten sich große Zwistigke.ten erhoben haben Er. der Landvogt, habe
solche Verkuppler zu Händen der Obern bestraft; da aber fort und fort ...ehr solcher Falle vorgekommen
seien, so habe» die „Räth und Regenten" der Landschaft Luggarus durch ihre Gesandten auf einem gemeine»
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Tag anziehen lassen, es möchte in Sache ein weiteres Einsehen geschehen, woranf dem Landvogt ab dein

Tag zu Baden vom lld. (letzten) November 1551 eine Missive, besiegelt vom Landvogt zu Baden. AmbroS

Jmhof, des Raths zu Bern, zugekommen sei. In derselben haben die Gesandten der Orte ihm befohlen,

bei Leib und Gut zu verbieten, daß Einer dem Andern dessen Kinder anspreche, verkuppele, einziehe und

vermähle, sie seien volljährig oder nicht, ohne des Vaters und der Mutter Wissen und Willen, und wenn

sie vaterlos wären, ohne des Vogts und der Freunde und des Landvogts Bewilligung. Uebertretcr sollen

an Leib und Gut nach Verdienen hart bestraft werden; der Landvogt soll diesfalls in allen Amtsverwaltungen

einen offenen Ruf ergehen lassen, was er hicmit thue (Wiederholung des Verbots). Besiegelt vom Landvogt
den 24. December 1551. St. A. Lucern- Statuten Lugganis S. S7.

1!>3.

Wer«. 1551, 10. und 11. December.

Staatsarchiv «eri»; siehe Note.

(1V. December). Gesandte vv» Basel verrichten vor dem Rath zu Bern den Gruß ihrer Obern und

eröffnen'. Zwischen den Landcommenthuren des deutschen Ordens und denen von Bern walte seit vicrundzivaiizig

Jahren ein Span. Jene haben ihre Klage zu Baden vor den Eidgenossen geführt, dann sei der Handel ans

die von Basel gekommen, um gütlich zu vermitteln, was beide Theile bewilligt haben, wodann mit wissenhafler

Thädigung darin gehandelt worden sei, wie die von Bern schriftlich und mündlich von ihren Boten vernommen

haben werden. Als man sich aber zuletzt „uf den abscheid" in Betreff der Restitutionen entschließen sollte, habe

man sich nicht einigen können. Die Commenthurcn haben angezeigt, „dann schinbare gölten und inkouunen abgibst

worden, houptgüter empfangeil". Die Abgeordneten von Bern haben stets darauf gedrungen, die Commem

thuren sollen sich erklären, ob sie den Abschied annehmen wollen oder nicht. Die Unterthädiger haben dann

die Commenthuren dringend gebeten, den Abschied anzunehmen, wenn nicht, doch den Handel nicht von Hanben

kommen zu lassen. Die Gesandteil bitteil den Rath, sich der Sache zu erinnern, die besorglichen Läufe zn

bedenken, „vergabung von fürstcn Oesterich und Herren, erkauft gült durch den orden, daß etwan ein stall

Bern etlich c (?) gülden an ihren krieg gstürt", daß man ihnen viele Briefe und Siegel gegeben und darin

viel verheißen habe. Die von Bern möchten bewilligen, daß der Orden etwa nach zwölf Jahren die Hänstr

mit seinen Ritterbrüdern besetzeil könne, doch der Reformation derer von Bern unbeschadet. In diesem Falk

wollen dann die von Basel anhalten und versuchen, „ob in übrigen artilllen allen bewilliget, und denochi

gedenken, das inkonimen, so in vil jaren har gefellig ablosung empfangen und denen von m. h. dhein rechnM'g

red und antwurt (?) nienent mer geben wurden". Man »löge bedenken, wenn der Handel weiters komme"

oder sich zerschlagen würde, was die Folge wäre. Schließlich möge mau sich erinnern, wie die von Base

in den Handel gekommen seien. Gleichen Tags wiederholen die Gesandten von Basel vor Rüth und BlUg^

zu Bern ihren Vortrag, dahin gehend, daß letztere in Betreff der vom deutschen Ritterorden gefordelün

Restitution der Häuser Köniz und Sumisivald sich nähern und weiter einlassen möchten, so zwar, daß »a

Verflnß von zehn oder zwölf Jahren die Nitterbrüder die benannten Häuser wieder selbst besitzeil und verwalk

möchten. Räthe und Burger antworten: 1. Sie verdankeil denen von Basel zum höchsten ihren Fleiß

ihre Arbeit, die sie, nicht ohne große Kosten, in dieser Angelegenheit aufgewendet habeil. 2. Zu Ehreil mru
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°°» B-I.I und in K°l„- ihr.« st-.»««-» -»«I- mnn sich di- MMN«, der z,H-ns-r

.2 ^ m M«,.m °°n 'w« 1°°'" S°°" «"» «»"m.d mit d-,»mg.,, B-di„s..M>. b.i»ff.nd di. R-li»i°n und R-s°.m.d-r-r n°n B.-n w.. ^ d..

-rliiu.-r. und WM, n> B.rn zur Annnhm. «rs-ichl-O-n h»lm>. dnnn. d>- A«»-l.gmh.,. », End- g,brach,

«..d, <11 D---mi>.) Di- B-I-n n»n B°s.l -isch-m-» >°i.d-r «». dem Rath, n-rdnnkn d-n »-ft»g.n

B-sch.,« und n-,l.„d.» d-ni-lb.« sch.is.Iich, DNNN ,-ig.n si. di. s.ndlnn» -in.- «--Mh-risch-n °°n Sdnsi.n.

... und d-g-h-.n d-n M.H d...r -°n B...N .«-ig -n.-d.. ,n »ichnff

^ ...... It) December vor dcm Rath aus dem Rathsbuch No. 318. S. 217. Diejenige

Die Verhandlung - ^mtructiousbuch bl k. 1'.»7. Sie erscheint hier als der deu Boten von

vor Rath und Burger ^ unterzeichnet vom Stadtschreiber zu Beru mit dcm Datum vom 11. December.
Basel gegebene schrift l )e ^isc)ei . ^ Verhandlung mangelhaft und thcilweise unverständlich.

ls. .(d-- d.,n N...h°dnch n,.,0, -nch-wn

194.

Zürich. 1551, 12. December.

Staatsarchiv Zürich: Acten Schaffhausen.

Nachdem früher Verordnete von Zürich (in Betreff der Rheinbrückenfrage) vor klein und großen Rätk

Schaffhausen erschienen sind und ihnen nur der Bescheid geworden mar, man wolle Antwort ' -tlV"

wenn man sich mit den damals nicht anwesend gewesenen Nathsgliedern berathen habe, erscheinen iekt"

^ »thcn und Burgern zu Zürich Burgermeister Peier und Zunftmeister Hiltbrand, als Gesandte von Sck">"
lausen und erzählen den bisherigen Verlauf alles Handels, mit der freundlichen Bitte, die von Schafft ^

" dem langjährigen Besitz des Rheins, der Nheinbrücke, des Thurms, des Wachthüuschens, des Grendel"

Und der Wehre mit hohen und nieder» Gerichten ruhig verbleiben zu lassen. Räthe und Burger antworten -

der guten Nachbarschaft willen und zu Gefallen derer von Schaffhausen wolle man von der Gerechtigkeit

"kr von Zürich mit Bezug auf den Rhein, die Rheinbrücke und was innerhalb des Thores ist alfft'l

U"d den Thurm als March gelten lassen. Was aber außerhalb des Thurmes liege und Grund und Boden

"reffe, da sollen die von Schaffhauseil die von Zürich mit hohen und Niedern Gerichten ruhig bleiben laff"'

'°ch um mehrerer Freundschaft willen wolle man das Wachthäuschcn und den Grendel bleiben lgss-"

"U'nerhin unbeschadet der Obrigkeit und Gerechtigkeit der Grafschaft Kyburg. Sollte denen von Schaffhausen

'"es Mittel nicht gefällig sein, so soll dieser Antrag dm Rechten derer von Zürich unschädlich sei,,. Die

oten von Schgffhausen entgegnen, die von Zürich sollten es bei dem von den Boten beider Theile aufgestellten

"gleichsmittel bleiben lassen; sie hoffe», ihre Obern würden dasselbe nicht abschlagen. Dieses will aber

^ "then und Burgern nicht annehmlich sein, sondern es verbleiben dieselbe» bei der von ihnen gegebenen
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195.

Schuniz und filtern. 1551, 19. und 28. December.

Verhandlung der Schirinorte des Klosters Engelberg betreffend dessen Verhältnisse zu Küßnacht (am
Nierwaldstättersee)und Udligenschwyl.

I. (19. December, Verhandlungzu Schwyz). Der Kirchcnsatzder Pfarrei zu Küßuacht ist bisher
dem Abt zu Engelberg zugestanden. Es ist aber hierüber wegen der Priester viel Streit gewesen. Diesem
abzuhelfen wird festgesetzt: 1. Der Abt von Engelberg soll für die Folge keine Ansprache am benannten
Kirchensatz mehr haben, sondern derselbe denen von Kühnacht zugehören.2. Pfarrhaus, Hofstatt und Speicher
in ihrem ganzen Umfang sollen derer von Küßnacht eigener Pfarrhof sein und bleiben. Da das Haus
nicht vollständig ausgebaut ist, so sollen die Kastenvögte sprechen, Was der Abt an die diesfälligen Kosten zu
leisten habe; bei dem soll es dann verbleiben.3. Ebenso sollen sie in Betreff der Trotte sprechen. Die von
Küßnacht sollen aber nicht gehindert („nüt dauen gschrenzt") werden, ihren Wein zu trotten. 4. Der Wein¬
zehnten, die Nutzungen des Jahrzeitbuchs, die Stiftungen und das Opfer sollen ohne Verhinderung von
Seite des Abts dein Pfarrer bleiben. 5. Der Abt soll denen von Küßuacht jährlich 14 Malter Fäseu und
4 Malter Haber in den Pfarrspeicher liefern. 6. Wenn die von Küßnacht die Zehntscheuer der Frauen
brauche», sollen sie schuldig sein, dieselbe in Dach und Gemach erhalten zu helfen. 7. Auf Johanni zu
Nacht (27. December) will man zu Lucern an der Herberg sein, um diese Abrede in Form eines Briefes
zu verfassen. 1Z. Der Abt von Engelberg soll auf der nächsten Jahrrechnung über seinen Haushalt von
Posten zu Posten Rechnung geben. St. A. Luc-rn- Engeibergbuch N». s<, s. »s.

Das verhandelnde Personal wird nicht genannt, besteht aber zweifellos in Gesandten der drei Schirmorte.

II. (28. December, Verhandlung zu Lucern). Die Gesandten, nämlich von L u c e r n Rudolf Hünenberg,
Ulrich Dulliker. Wendel Sonnenberg, Fähnrich, alle des Raths; von Schwyz Hans Schorns, des Raths;
von Unter waldeu Sebastian Omlin, des Raths zu Obwaldenz Melchior Wilderich, alt-Landammaim zu
Nidwalden,Urkunden: Lauge Zeit habe Span und Irrung gewaltet, wodurch namentlich das Gotteshaus
Engelberg große Kosten erlitten habe, in Betreff der zwei Priester, welche dasselbe der Gemeinde des
Kirchgangs Küßnacht, um dieselbe nach christlicherOrdnung zu versehen, zu geben verpflichtet war. Der
diesfällige Kirchensatz sei von den Fürsten von Oesterreichan das untere Gotteshaus, nämlich an das
Frauenkloster, zu Engelberg vergäbet worden. Lange bevor die neue Secte aufgestanden sei, sei es aber den
Frauen nicht mehr möglich noch angenehm gewesen, diesen Kirchensatz zu versehen, und sei daher derselbe
an das obere Gotteshaus des Abts und Conveuts zu Engelberg, „so do zemalen iro vil gsin", gelangt.
Da aber auch dieses hiemit große Kosten gehabt, und wie gemeldet, diesfalls Streit gewaltet habe, so haben
die Obern der Gesandten,als Kastenvögte, die Gesandtenabgeordnet, um diesen Anstand gütlich hinzulegen.
In Folge dessen seien letztere in Beisein und mit Zustimmungvon Abt Bernhard (Ernst) und mit Willen
des Convents des GotteshausesEngelberg, unter Mitwirkung von Hans Lussi von Nidwalden, der Zelt
Vogt zu Engelberg, in der Stadt Lucern zusammengekommenund auf Folgendes einig geworden: 1. 'll"
und Consent zu Engelberg sollen in der Folge von dem betreffenden Kirchensatze gänzlich abstehen ""b
denselben mit seiner Zugehörde, Weinzehnten, Jahrzeitbuch, Nutzungen, Stiftungen, Seclgeräth, Opfergelb
und Andern» denen von Küßuacht zustellen, mit der Bedingung, daß diese nun fürderhin ihre Kirche
einem oder mehrern Priestern selbst besetzen und entsetzen sollen, ohne mindesten Einspruch des Abtes vo"
Engelberg. Die Gewahrsamen, welche der Abt mit Bezug auf diesen Kirchensatz bei Händen hat, solle"
denen von Küßnacht herausgegeben werden, und Wenn später noch andere solche zum Vorschein koinwe"
sollten, so sollen dieselben für die Folge kraftlos sein. 2. Da früher den Priestern oder dem Kirchherr"
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zu Küßnacht jährlich 22 Malter „beider guts" zu der Pfarrnutzung aus de>n Zehnte.. der genannten Frauen
zu Engelberg gegeben worden sind, mit der Bedingung daß s.e d.e von Udl.genschwpl auch versehen sollen,
letzteres aber bisher nicht wohl beschehen mochte, und dannt dw e Verpsl.chtung aufhöre u^ d.e von Kußnncht
ihren Priester für sich allein haben können und sie auseinanderkommen, so soll der Abt denen von Kußnacht

- Mch d m Zchll-N d..' S-«-o » »7 ^ s-b--. Hogol, Rq und
-nnds -ch-n, °h,.° iho.m «os.-l. s-»d°» .» d-" >7°-»' wrq-..d- Z°
w »...» di.,.s l»ch. «WM «Sch«. M w « -»- ^ w '-M-
be.alstcn 3 Da das Pfarrhaus zu Küßnacht noch nicht ausgebaut ist. so soll ihnen der Abt hieran auf

nächste,/Martini (Ii November) 2(1 Gulden ausrichten. 4. Die Frauen zu Engelberg haben zu Küßnacht
w ich- d° - °° Mb«'ch> !» D-ch »od G-m-ch ,.l «M. Ichllwi» D». »,nn ,i° «q«.

d-Pl w - «-* >7«'" .» - »7»i oebraucke». Wenn sie aber nach den drei Jahren von der Scheune abstehen
i,,ch 2elbe^inzwllchm baufällig geworden wäre, so sollen sie doch an den betreffenden Kosten teilnehmen,
und dieselbe m wischen vausau g^ „enn si, dann die Scheuer nicht ».ehr benutze». 5. In Betreff der
stv) o)»e izo ge - ' Engelberg gehört, an welcher aber die von Küßnacht gewisse Gerechtig-
Trotte welche G ^Hmest^zu ^ w!it-re. Streit walte, so solle diese Trotte denen von Küßnacht
ei ul ha cn. ^ ^ solle» sie in Dach und Gemach in ihren Kosten erhalten, ohne Theilnahme

frei, ledig und e^ „Wümme.." (Weinlese) kommt, so sollen die
es Gotteshauses 'nge in Betreff des Trottens nicht hindern, sondern vor jedermannohne

von KGn.ch. d-s Gvl.-ch.ns Eng.ib-» M ° nn-nig-ldlichn» ...
-°I,NWM.-md A-.'AA;l?»d..d.ch!n.»NN,2«!mch«.

^ ^ ui der Trotte ein Weg geht, so sollen die Leute des Gotteshauses, so lange
von Küßnacht ha en. . , ^ ^ ist, daß ihn auch andere Leute brauche», nicht mehr durch die
die er Weg gut und der ^ beschaffen st. 3 ^ der Straßen behelfe». - Hiem.t sollen

>md dl- «°» «u.ch. M„llch Mich' und »-Ich«» m.d »on -in-nw sm,

w. ^
-- soll. «« -n ->« -> . üdrig-n) «nschüdlich s-i», Es si-»-l» »i und Conv-n, I» Eng->b-ig
Zu.s-n, Zchnt-u, ° G» "» » R-chd°m dl- b-id-u Ki-ch-ns»,-
- w G-s-ndl-.. -- «7°° ^ „nd R.qm.gon n.n d... Fuch-n «°u O-sl-.-oich dm.
z>! .llnssnachi und udlig.nsmmn m„n,ibern Veraabel morden, fci diejcn lctzlern wegen Atangcl an Priestern
Frauen «es „nlerlt S°..-ch,-I-- ! > ^ « di-I-n Psn-.s.s. .«Mbe», in Falge dch-n de.selb,
«nd auch sonst nach. l»q. 7? v ^ I°i Da-s-lbe Hab dann sie, di,
an ». ,n.d Ednven. d-S own -.h.-.en, den. j-hnl-n de. F.an-n noch
»»'ai! ?? mmii- b-ia-sn-li, milder B-dingnn» i-b°ch. da« d.e »an «üsinach, de- von Udlig-nschm,l
-2 Psalter ,,beider guot^ 11 « - Brauche der christlichen Religion versorgen sollen. Dieses
>n ihrem Kirchgang nicht zwischen den Aebten von Engelberg und denen von Küßnacht
sc. »im nicht in der Weist erf . Wiswerständniß gewaltet und große Kosten erfolgt seien, während aber
und Udligenschnnil lange die bisher dem Gotteshause Zinsen und Zehnte» geben mußten,
daneben die Ehrenleutevon ^ „jcht etwa auf eigene Kosten und mit Hülfe ihrer Herren
verwaiste ^chafle.n ohne versahen. Die Gesandten seien dann von ihren Ober», als den
von Lucern sich '">t emcm ^ Engelberg. mit Vollmacht abgefertigt worden, diesen Span beizulegen
rechte» Kastenvogten des > ,1 ^ ^ "»d Hans Lussi von Nidwalden. der Zeit Bogt zu Engelberg, in
und zu diesem Ende mit 1 ^ ^ ^ Willen des Convents von Engelberg den Abt und
der Stadt Lucen. zusaii'menge om-^ gänzlich von einander „gericht und geschlicht", wie die
die von Kußnacht in ^ Udligenschwyl „von denen von Küßnacht ouch sind", und aber

de^A?)^ veisehe,. und ihn. aber solches vielleicht ungelegen und Wege» Mangels^» Priestern
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nicht wohl möglich ist, so hat man zum Zwecke, damit sie auch von einander und zur Ruhe kommen und
die von Udligenschwylsich selbst versehen mögen, Folgendes beredet und beschlossen: 1. Der Abt soll denen
von Udligenschwyl einen Tanfstein machen lassen und auf seine Kosten, doch mit Hülfe und Empfehlung der
Obern, zu pfarrlichem Recht verhelfen und ihnen dann den Kirchensatz mit Opfer, Jahrzeitbnch und allem
Zugehörigen übergeben, so daß die von Udligenschwyl fürderhin solchen Kirchcnsatz haben und den nach
ihrem Willen und Gefallen besetze» und entsetzen mögen und Abt und Convent zu Engelberg in der Folge
an demselben keinen weitern Antheil haben oder bekommen sollen. 2. Damit die von Udligenschwyl desto
besser einen Priester erhalten können, so soll der Abt und seine Nachfolger ihnen jährlich „noch" 8 Malter
Korn aus den Zinsen und Zehnten des GotteshausesEngelberg, ebenso 4 Malter Haber aus dem Zehnten
der Frauen zukommen lassen. Wenn der Zehnten der Frauen die 4 Malter Haber nicht geben möchte,
so soll man dieselben aus andern Zinsen der Frauen entheben. 3. Der Abt hat denen von Udligenschwyl
400 Gulden in Münz Hauptgut, „ist 2t> gülden gelts", zu Händen der Pfarre überantwortet. Hiemit
sollen das Gotteshaus Engelberg und die von Udligenschwyl, gleich wie die von Küßnacht von einander
heißen und sein, und soll das in Ewigkeit von beiden Theilen gehalten werden. Dieser Vertrag soll im
Übrigen weder den Abt von Engelberg, noch sonst jemand an Freiheiten, Rechten, Zinsen, Zehnten, Renten,
Gülten oder sonst irgendwie benachtheiligen.Es siegeln Abt und Convent von Engelberg und die genannten
Anwälte von Lucern („sunderlich von wegen der von Udtigenschwyl"), von Schwyz und Unterwalden, als
rechte Oberherrenund Kastenvögte. SUstsarchw Engeib-rg - url»nd-n.

Das Original von ^ ist Copie: von l> eine Urkunde, an der die Siegel von Lucern und Schwyz
wohlerhalten, die von Abt und Convent zur Hälfte, die von Ob- und Nidwalden nicht mehr vorhanden sind.
Abgedruckt im Gcschichtsfreund Band VII S. 203.

19K.

Wer». 1552, vor 6. Januar (vielleicht 11. December 1551).

Verhandlung zwischen Gesandten von Basel und den geheimen Rathen von Bern über Aufnahme

der Stadt Genf in Bundesverhältnisse zu Bern wie gemeine Eidgenossen mit Bern verbündet seien.

Wir können, auffallender Weise, nur folgende Missive mittheilen:

1652, 6. Januar. Basel an Genf. Vor einiger Zeit haben die von Genf durch eine Botschaft bei
denen von Basel sich darum beworben, letztere möchten mit denen von Bern verhandeln, daß sie die Stadt
Genf „mit gemeiner Eidgnossschaft früntschaft, burgrecht und verstände" annehmen. Letzter Tage haben sie
nun ihre Rathsbotschaft zu Bern gehabt. Diese sei beauftragt gewesen, nebst andern Gegenständen, die vor
Rüth und Burger zu behandeln waren, die genannte Angelegenheit vorerst vor den geheimen Rüthen anzu-
bringen, und zwar in der Weise, als ob die Sache als etwas, das denen von Bern und gemeiner
Eidgenossenschaftzum Guten gereiche, von Basel selbst ausgehe, ohne daß diesfalls die von Genf (als
Veranlasser)genannt werden sollten. Je nach Umständen sollten dann die Boten mit Rüth und Burger
verkehren oder dieses unterlassen. Die geheimen Räthe haben dann auf das Anbringen der Botschaft vo»
Basel entgegnet: die Stadt Bern sei denen von Gens mit gutem Willen und Herzen stets geneigt gewesen
und glaube, es habe diesen bei dem Rath zu Bern an Trost, Schutz und Schirm nicht gefehlt. Dieses geneigten
Willens sei der Rath zu Bern noch und wolle Alles, was Brief und Siegel vermögen, getreulich halten-
Es sei daher denen von Genf fernerer (weitergehender) Schirm und Verstand nicht nöthig. Würde dieses
Begehren vor Rüth und Burger kommen, so wäre möglich, daß man diesen guten Willen eher („mit")
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verbitten,, als daß man etwas Fruchtbares erlangen möchte. Da die Boten von Basel solchen Bescheid

erhalten haben und besorgt gewesen seien, wenn das Verlangen derer von Genf vor gemeine Eidgenossen

oder einzelne Orte käme, so würde aus verschiedenen Gründen wenig zu erhalten sein, so haben sie die Sache

nicht vor Rath und Bürger gebracht, sondern zuerst ihre Obern zu Händen derer von Genf berichten wollen.K. A. Basel, Missivenbuch 1550—52, S. 24».

197.

St. Oall'en. 1552, 15. Jauuar.

Stadtarchiv St. Galle» - Rathsbuch 154t—tS5S, S. 251, 2SS.

Der Rath zu St. Galleu verhandelt mit dein Abt Folgendes in Betreff der Bettler: l. Da man

bereits verordne/ hat daß die Bürger nicht mehr zur Porte (des Klosters) gehen sollen, daselbst das

Frtthbrod zu nehmen/ so will man hieran festhalten und dem neuen Bettelvogt befehlen, Aufsehen zu

haben -^a,leben soll der Abt die Seilten anweisen, daß sie Burger von St. Gallen, welche in seiner

Landschaft bei ihnen betteln, anzeigen; man 'volle dieselben nach Verdienen bestrafen und das Ansehen (die

Verfügung» der XIII Orte befolgen. Der Bcttelvogt soll auch aus die fremden starken Stirnenstößel fahnden
und sie hinweg weisen- wer sich sperre., will, soll gefangen gelegt .verde... 2. Mit den Bürgern, welche die

Winden Bettler und Sti. nenstößel beherbergen, soll geredet werden, daß fte das in der Folge unterlassen,

sonst werde ...an auch sie bestrafe... 3. Diejenigen, welche zun, Abt verordnet werden, sollen mit ihn. reden,

daß er dem was die XIII Orte festgesetzt haben, »achlebe und se.ne armen Leute „anhalte" und de» Bettel

und das «misen in das Gebiet der Stadt bei den Seinigcn abstelle und diesfalls eine Ordnung mache. Die

Abgeordneten sollen vernehmen, wie er sich diesfalls halten wolle, wodann des Weitern ...it ihm verhandelt

werden kann. Der Abt soll auch angegangen werden, die Sttriienstoßel ... seiner Landschaft abzustellen und

die Seinigen anzuweisen, diese nicht mehr zu beherbergen oder zu erhalten. 4. Die fremden Sondersiechen,

welche keine Pfründen haben, soll man zu vierzehn Tage» umgehen lassen. Zum Abt werden verordnet -

Reichsvogt Ambros Eigen, Seckelmeister Niklaus Schwanberg, Melchior Girtanner, des Raths. Antwort

des Abts- Er habe ein Mandat ausgehen lassen, seine Angehörigen sollen die fremden Bettler auf einen

Atonal verweisen - die starken Stirnenstößel und Walchen sollen ganz verwiesen werden; das Almosen zu sammeln

wolle er niemand' wehren, sondern dasselbe sammeln lassen, so lange ihn. das gefalle.

Die Antwort des Abts befindet sich unter Verhandlungen vom 25. Januar: zwischen dem 13. und

25. Januar ist (in. laufenden Protokolle) nichts eingetragen.

19».

Sot'otliurn. 1552, 22. Januar (Freitag vor Pauli Bekehrung).
KantonSarcviv Solothur» ! Abschiede Band ZI.

Verhandlung zwischen Bern und solothur».

Gesandte- Bern. Hans Franz Nägeli, alt-Schultheiß; Hans Pastor. Venner.

Die Boten von Bern eröffnen vor dem Rathe zu Solothurn: 1. Sie seien wegen des Schreibens derer

von Solothur., betreffend den Zoll zu Nidau, abgefertigt morden. Mit Bezug auf diesen Zoll bestehen

gewisse Vertrag/ von denen ihre Obern die von Solothur» nicht zu drängen begehren. Diesen gemäß wollen
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sie jeden, der innerhalb der Ringmauer sitze, mit seinem eigenen Gut, sofern er nicht mit jemand, der dieser Freiheü

nicht genoß sei (sich verbinde), zollfrei fahren lassen, mit der Bedingung, daß jeder sich erläutere, was er führe,

damit nichts „verschlagen", sondern den Verträgen gemäß gehandelt werde. Die außerhalb der Stadt

Gesessenen aber sollen sich dieser Freiheit nicht bedienen. Nun seien einige Burger von Solothurn, namentlich

Fischer, die da fürfahren, und ungeachtet der Forderung der Amtleute nicht stillhalten, auch keinen Bescheid

geben wollen, ob sie eigenes Gut, oder was sie führen. Sie verlangen daher, daß die Bürger von Solothurn

verhalten werden, den Verträgen stattzuthun. Der Rath von Solothurn antwortet, er sei nie anderer Meinung

gewesen; von Alters her genieße man diese Zollfrciheit, die durch spätere Verträge bestätigt lind erläutert

worden sei. Hiergegen soll nicht gehandelt werden. Er wolle bei seinen Fischern und auch bei de» Wein¬

leuten verschaffen, daß sie sich hiemit begnügen „und sich anderer halb sovil mit inen gemein oder theil

mochtent haben, ja ouch um ir eigen gut erlütern sollen". Wenn Aeußere sich dieser Freiheit bediene»

wollen, wie das der Wirth zu Lostorf gethan haben soll, so sei das denen von Solothurn kein Gefallen; sie

haben aber auch hievon keine Kenntnis) gehabt. Sie wollen dafür sorgen, daß der genannte Wirth zu Nidan

vorgeführt werde und um den Zoll Entschädigung leiste. Anderseits sei schon wiederholt angezogen worden,

die Gelten zu Nidau seien so groß, daß sie mehr als jene 6 Maß fassen, welche die Weinleute von Solothm»

laut dem Vertrag zu geben schuldig seien, mit dein Verlangen, zu verschaffen, daß sie keine größern Gelte»

bringen, als das schuldige Maß betrage. Der Rath von Solothurn wiederhole dieses Begehren, begleitet

mit der Bitte, vorzusorgen, daß der Zoller die Leute bescheiden halte. 2. Zu Buchegg ist Einer wegen

verläumdeter Sachen, in Kraft der Niedern Gerichtsbarkeit (von Solothurn) ins Gefängnis) gelegt und da»»

vom Vogt derer von Solothurn in Abwesenheit des Amtmanns des hohen Gerichts, des Freiweibels, de»

man abzutreten geheißen hat, peinlich befragt worden. Die Gesandten von Bern behaupten, dieses sei wider

den Vertrag und legen einen Auszug des bezügliche» Artikels vor, der uicht bloß vorschreibe, daß solche

verläumdete Personen in Beisein des Freiweibels verhört werden sollen, sondern daß der Freiweibel de»

Befehl für das Anbinden des Gefangenen zu ertheilen habe. Sie verlange», daß dem Vogt und den A>»b

leuten befohlen werde, diesem nachzukommen. Der Rath zu Solothurn beglaubt, es sei nicht wider den Vertrag

gehandelt worden. Es sei nämlich der Freiweibel bei der Gichtigung am Bucheggberg nur ein oder z»"»

Mal anwesend gewesen; das sei geschehen bevor man ein Gefängnis) hatte und daher solche Person^

vor jedermann befragt wurden. Hieraus sei für das niedere Gericht kein Nachtheil entsprungen; sow

sei der Freiweibel nicht beschickt worden, bevor der Betreffende malefizische Sachen bekannt hatte; da h»^'

man dann einen Rechtstag bestimmt und aus Erkanntniß des nieder» Gerichts den Übesthäter dem Frciweil"'

übergeben, was ohne Widerspruch geschehen sei. Daß die Betreffenden vor dem Freiweibel befragt werde»

sollen vermöge der Buchstabe des Vertrages nicht; der letzte große Vertrag, der den ersten erläutere, bestim»^

es solle vor dein nieder» Gericht Alles verhandelt und niemand als malefizisch aus demselben geführt werde»,

bevor dieses durch das niedere Gericht rechtlich erkennt worden sei. Dein erbieten sich die von SolothnG

auch fernerhin nachzuleben. Man könne überhin niemand wegen verläumdeter Sache», die nicht gichtig

vor Gericht stellen, es wäre denn Sache, „daß einer den andern schuldigott und die fachen so argwcwö

erfunden, daß man andrer gestalt darzu müsse thun". Ein Anderes würde auch mehr Kosten verursache",

dem man gerne vorbeugen wolle, indem man wegen verläumdeter Personen, die nicht gichtig waren, sondern

als unschuldig erfunden wurden, große Kosten gehabt habe. Da übrigens der Vertrag vorschreibe, daß »»'»"

eine Person durch das niedere Gericht dem hohen Gericht zuerkennt werde, anch deren Leib und
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d.-s,„ gch-.,. I». s° glnudm di. -NU S°l°chum. .- i-t .-...- Ich..,d.g dtt z-h-uu» d-r lu,.l.u.. uud
ihr. B-s°ldu..g zu b.j»hl°.u D°b°i sei man «Mi», «chm. w.l«. °°u Aud.ru. °,. u.ch, dnzu g-h-r«,
°.rn..ig„ .°.rd,„ snm.l ...»glich di. udrigm K-s.,, d.. ,--g.u ---lnumd-t.- »i.r b.r.
wi.I.„.r P,rl°«m 1-1° »ig das hch- s-richt -.rgu'm, Es I-,-» >ud.ff... uur d.. u»,lng-u

«ich. du.« di.A..Ul.u., G--ich.Ss.ssm,V°gi. Schr-ib.- R-chrich.--und«.ss... E.l.i,s.un„» -rs-lg.
I-i-„ .«».r.chu., «.«.dm, wShrmd d-r V--.r°» °°» V.rgii.uu» -»-rKch-u --d. und ... w-g.» -°rl-„.»d...r

»b,-'....schuldig --Ii.ud.n-- P.-I°iM. 'ich 7-°' «°m. d.-V°g. ,-iu. Z-lnuug.,si „nch dm. Lnhu g-I°-d-r. d.d., !° I-i d°S g-sch-hm. w..l .- u .ch, ... d.r z-h -uug d.r
G.-ich,s-ss-u s.ch d-sundm h°b-. s°»dm. un... dm A.u.l,..,. d.«.Mm w°.d.u s.u z, Dr. B°.u
b-Ichu« ., sich .S i-i.„ Mch-u i>. Sülm,gm. iu dm dohm iiiid m-d,-n G--,chI-n d---r »°ii S-lnIhuru.
», -NW, wo -d -ii, m-lch- -b-r zu Sl-schi, u> dm hch .u G--ich.,n d.r -r -NN B.rii, ».rsallm ....... <D.r R-Il,

S-l-chum -i..w°-..i>, ...NN h-d- I-m-«--»»«. d»b d»S d,n-n .mu B.ru ,«-g-n d.r hnh.n
S-Nch.- zusiiindig Witt, Mi. «ich. dchiu °-N--g.n w°-dm U-.N-. S-lch-s n.nch,. ...rch d.- V-gi- d-.,.
«NN «... ,.,-Ich° di. V-N-Sg- uichl »«'!"» l-u>i -uch d-sim-gm. ,»..l d>- «NN A-Ich. NN das
s..i.d.-.->'G..ich. -°u Suding... -ch°-m. ».°«.-n S°chm. d>. d.i.. H-.M »-ich. >us.chm °u-V.-s.h.u du
^ s.,,, ans,,.,, und Niedern Gerichten von Solothurn sei ev der Brauch, das;

erc ) ;get wor en fem. neleqt und bestraft werden; das möchte da ohne Gefährde und
diejenigen,welche Tröstung brechen, gelangen geeegr un ' > ' ' / ...°h..° d»b ...NN NN d-s h-h. G.rich. dach... g-sch-h-n 1°"'- Mich -«» «nffmiuS... --INI». Zudm,
I-i d-- -S.tt.ss.nd. S-ch-, di. dns hch-S-nch, b-irch-u ,°..u., ub-°w.. .u w°.d..u D....M.
Solu,hur.. s.i.u .«.ig, nuch hi-° di- V--.-»g- -- h. l-m «. Schl..ßl.ch d.,ch«-.u s.ch w
B--u. -s j. -i„.T-°s.»ngg°b°°chm und Sin-, aus d-mH-uS g-.dmw°-d-u ...dd,.u°„S-l°.huru h-d.u

. . crvpimeibel sei auf einem verkündeten Rechtstag er chrenen. der aber dann
... B-tt-ss-nd» <S°.°.hu-n....«°..-.>. SS s.i-.ch.ig. dch.uuu

m. na g-1 - >«> ' ^ ^ zr-iw-ib-l aus-in-n R.ch,s,ag ---lündr. l)Ud, Dann ab-r l)-d-

B-"- --- h-d- w^°'wu» nicht I. g-d-nch-u. d.s. -r NN.

ein Vogt . nstrag gege ,ücht nöthig sei). Aus diesem Grunde sei dem Freiweibel der Rechtstag
UN, vuliu.rugm, d,r G-I-Ug-N. ausg-broch-n. l-i-r-u .rng- dir Nach zu Snl», ln.ru
bg.-.md., w«rd..u » duw Z , ' ^ „.-uusg-h-lsm IM., I-

Schuld, mu-d- um,, d.u ««» .„ch „,g„, d-g Ausdr-chms Sttns- -u.tt-.m
wurde man incht nur Betreffenden,voi; ivelchcm aber denen von Solothurn nichts
°x.„, «...,. d.-..... i»-'' n, d°-^ ^ ^ ^

-NN'/""» °N'7"l,N.Mi -s s.t nich.s i„nuug-rsnlg, jm.d.-u w-il ...NU glnub... dm «--.-N-.U „nnd.lu und um -Ich,, zu

... . «wttu in ^iff. 4 befindet sich am Rand, ohne daß ganz klar ist. wohin sie gehört.
Die Vezug ans Ziffer t ausdrücklich als solcher in de»

Der Vortrag der ^in übrigen Punkten muß er aus der Antwort von Solothurn
Text aufge>>on'men wor en .u e . ^^reinschaltungen die Sache zu verdeutlichen. Dieselbe Verhandlung
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199.

Mern. 1552, 27. Januar.
Staatsarchiv Vera: Nathsbnch No. 319 und 320, erste Abtheilung S. 123.

Nor dem Rathe zu Born erscheinen Hans Wunderlich und der Vogt zur Zihl, als Boten des Herrn von

Prangin, Statthalter zu Neuenburg, und legen ihre Credenz und eine Missive der Frau von Röthelen vor,

„item des kiings (der Königin?) von Schotten citatz und des marguisen (der Marguise?) antwort drüber"/

und begehren Raths. Der Rath beschließt, dem König (und) auch dem Marguisen (Marguise?) zu schreiben, wie

im ivälschen Missivenbuch steht . , . „Ich morn vor rath fertigen, ouch dem conestable."

Die erlassene Vorladung ist folgende:
1551, 19. November. Auf das Verlangen der Wittwc Königin von Schottland und in Folge der

von dieser in der Form eines Auftrages (sn korino äs oomniittirnus)erhaltenen Briefe des Königs vom
19. November, unterzeichnet von dem Rathsgliedcde Thon und am Schlüsse mit gelbem Wachs besiegelt
(a simpls guouo sn oirv saun) sei auf morgen vor die Requetenmeisterdes Palasts (aux rogustss äu
xalais) vorgeladen die Frau Marguise von Röthelen, im Namen und als Vormünderin des Herrn Leonor
von Orleans, Herzogs von Longueville, Erben des letztverstorbene»Franz von Orleans, auf eine Forderung
betreffend Einsetzung in den Besitz und Entsetzung (an oas «1s saisino st äs novollsto), gestützt auf die
Erbfolge in die von dein verstorbenen Franz im Lande hinterlassenen unbeweglichen Güter (staut au paxs),
und das geschriebene Recht, demgemäß die Mutter die Söhne beerbt; und um die Verwirrung zu beseitigen,
welche die Marguise der Königin mit Bezug auf den Besitz, die Saisinc der GrafschaftNeuenburg und
andere zubehörige Besitzthümer bereitet hat, und in Gemäßheit der angeführten Klage des Fernern nach
Gebühr zu processiren. Gefertigt durch Johann Grisier, sorZsiit cls la «lonsaino st ä vvrg'o au vllatolot
cls Uaris, vorgelesen (xarlant) vor mehrern Leuten und Dienern der Marguise, die ihre Namen nicht angeben
wollten, im Hause von Johann Rouvre zu Paris, wo die Marguise gegenwärtig wohnt. Unterzeichnet:Grisier.

Abgedruckt bei Boyve: dünnten InstoriquLs, Bd. 3, S. 44, ohne Quellenangabe. (Französisch).

Die Antwort der Marguise aus die Vorladung ist folgende:
1552, 5. Januar. „Naäarno la inarguiss äouairisro cls liotkslin tutrios, u. s. w., staut asournöo

au «Iii. vom eu la sour äss rsguötos >1u nalais, sn oas cls saisino st cls nouvsllotö, a la rsguöto cls In
roins äouairiöro ä'lZsossv, pour raison cls la uosssssion st souissanooclu ooints äs iUsut'ollatol, st a oauso
ä'ioolui ä la clits «lams au «lit nom, clroit st titrv cls souvsrainots, gut ns sonnait auoun rossort, ot
somins tslls la clits «lams no psut otro traitss st poursuivis aillsurs gu'au «lit liou äo Mukollatol ou so
la sustioo ä'ioolui, st mvino par los «lits droit« st appartvnanoss clu clit ournxts, soint gus xocrr raison
cls la clits zwssossiou st saisins mvms clu clit oonrt«? clont ost gusstion, il aurait litisponäanos pur
clslä sntrs los «litss partios, ou la clits roins clouairiörs olls msms aussi aurait prsvonu la «lito poursuite
et gus partaut olls n'sst tsnuv cls rsponäro pour raison clu «lit oomtö ä la sour «1o ovans. (Datum.)
Nut clonns oopio «los prosontos äokonsss ä msssirs Uiorro Ilaron, proourour cls partis aävsrso, lui stant
vn son bans sn la sallo clu l'alais, gui a pris st rogu la clits sans prssuäios äs son ciokaut, gu'il xouso
ötrs suAö. lkait par moi ainsi siAnö Llarnisr."

Abgedruckt bei Boyve: ^nnulo-l Inkitvriquos Bd. 3, S. 47, ohne Quellenangabe.

Das betreffende Schreibenan den König von Frankreich geht dahin:
1552, :lO. Januar. Der Rath sei berichtet, wie die Königin Wittwe von Schottland, verwittwcte

Herzogin von Longueville, die Marguise von Röthelen, als Vormünderindes Herzogs von Longueville, Erben
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d-s H-.MS S--U» °°» -«»i'U-m»-. «m„w I», m ^ P-l.» P«,„.«.aMd-» »«,. »->,»» m «. Bch« G-mich«s. R-u-ndm». D°r d-r
Citation wird liier wiederholt.) Der Köm« ...öge nun wohl verstehen, daß d.e von Bern memand hindern
.volle» de». die Erbfolge m die ge »a »»te Grafschaf, wirklich zustehe. Es soll aber d.essalls d.e Freundlichkeit
aebrau'ckt werde» aei.uiß den Erbburgrechten, .vclche sc,. Lange», zw.schcn de»e» von Ber» und dem Hause
Neu-nburq. de» hervorragendste» Edelleu.en und der Stadt Neuenbürg bestehe... D.ese enthalte» (für d.e

ar i e. „ e>.^„»i^.»»a ienc Verburgrechteten bc. .Heer Souveranetat, ihre» Privilegien und Freiheiten
77^. -» »l-i,- »w- m.»
d-,, I- m> dm»».»« »i. »IUI- w »,»»««>-« «»!»w-ii-«. I»,«n i>- Io,d-ru>m-u i« «-I.ch dm

«o ? . . ^ - 9aade. und ihre Klage» »ich. in. Palast zu Paris anzubringen. Seit mehr als hundert
Jahre!'bMe die'Grafschaft volle Sonveränetät. der zufolge sie die Verwaltung besorgt und endgültige Beschlüsse
Fahre, bes ) ) . . . ^ daß schnelles Recht geübt werde. Der Kön.g möge auch den
gefaßt habe. .„^^n bestehenden Vertrag des Friedens bedenke», aus den. sich ergebe, daß kein
zwischen ihn. nn. .. . s-imm J-reikeiten oder was ihn. sonst gehört, benehmen dürfe. Man seße bei
Thml d-m m.dmn «w.° »» ' 7" d( ... «... ..ch «»dm- hmld.,. . ..„dm.smk
dem Kou.g ^ Fncdens eine Belangung auf der March vor sich gehen. Das wünschen aber

„ l- wÄch.°. «ui» md,- Ii- N„,.im«..
o.e von ^>ern Iii»)., >ei. l ^ ^ Missivenbuch a, s. ZbS. «Französisch.,Mau gewärtige seine gütige Antwort.

rrv .-,»'.-5' 3!nibK von Bern au den Connetablevon Frankreich von. 30. Januar verweist auf
den a^dm König gesendeten Brief und verwei.de. sich bei dem Connetable dafür, er ...öge sürsorgeu. daß

oe .... Sacke keine Neuerungen eintreten,
entgegen dem Frieden >n dieser V ) ^ Missivenbuch v, e. z°4. «Französisch.,

30 Jainiar Der Rath von Bern an die Marquisc von Röthele». Auf das Vernehmen, daß
sie in Betreff der Grafschaft Neuenb.irg von der Königin von Schottland angegangenwerde, habe man
sie n -vetr ss < ' Kö.zisi geschrieben, gemäß der beiliegenden Cop.e, »u Vertrauen, er werde
zust^e d-S ^ M 2. Bern seine Weisungenertheilen. Das habe ...an indessen

NL ÄV «

un^) nnoern priesen l^eiNNy s , . ^ Bern: Wälsch Missivenbuch d, f. 354 vor»o. (Französisch.)

veranlaßt d.irch die hier obschwebendcn Neuenburger Verhältnisse. Verhandl.ingen
z„,«ch??.,Ä..> 2 -m.m 'md s°i°»,.u und »«»,,.«. znmni d.- An,,.bm,
wir diesbezüglich folgende Missive.

133^ 2^ Januar (Pauli Bekehrung). Solothur» a» Luccrn. Nachdem die von Solothuru
. . . cr> n..si.,ra-»- Kandels ihre Botschaft bei denen von Lucer» gehabt haben, haben sie

7 »°u D-. im « dm,
z.w»k d-> >->m»u « R-ihichl»«„»d di- H.mdl,,,,, d-r-r »«« in.-.n »nd S-imhu-n („m,i»
Hei.nl.cheu erschienen"»d Hab d ^ ^ a.ifgcno.u.nen und wie die von
beider sydt") eröffnet. ^ Einkommen erkundigen und dann sollen sich die drei Städte („wir")
Lueern befunde^ ^ ^..e Tagsatzung nach Solothuru auf Sonntag
vereinbaren wie ^r Herberg zu sei», angesetzt worden. Man habe auch den Hof-
vor Lichtmeß (3 . ^ ^ Ußes berichte» werde. ..... steh desto besser zu verhalle». Die
»...sie., Pete. . s ) ^ Wenfalls hinsende» und rathschlagcn helfe».
vols lllos^rll vtU)l.l l) H Lucern: Uneingebuudene Abschiede.
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Sotothnrn. 1552, 1. Februar (Montag vor Lichtmeß).
Stciatsarcliiv Lncern: A. Neuenbürg, Band 65. Ktintvnöarcliiv Dolvtlnirn: Actenbnnd Neuenbürg 1500—1600.

Tag zwischen Lncern, Freibürg und Solothurn,

Gesandte: Freiburg. Ulrich Nix. (Andere nicht bekannt.)

Die Boten aller Orte legen ihre Instructionen und insbesondere auch die Aufträge ihrer geheimen

Näthe betreffend die Grafschaft Neuenbürg schriftlich vor. Man sieht, daß der Herr Morelet sich der Sache

anzunehmen insoweit erboten hat, daß man sich veranlaßt fand, ein (ferneres) Einsehen zu thun; zudem haben

die von Freiburg ihre Anliegen und Beschwerden schriftlich angezeigt. Daneben ist zwischen den beiden Herren,

dem Herzog von Nemours und dem von Longueville, erkennt worden, daß sie als nächste Blutsverwandte

zu gleichem Recht erben, weßhalb sie Besitz ergriffen haben, doch mit einigen Vorbehalten. Es ist daher auf

Sonntag nach Quasimodo (1. Mai) ein Nechtstag nach Neuenbürg angesetzt worden, um die Sache zu

erledigen. Obwohl nun der Cardinal von Lothringen vom verstorbenen Herzog von Longueville durch ein

Testament zun: Erben eingesetzt worden ist, so hat man doch für gut erachtet, das, was jedes Ort über die

Grasschaft Neuenburg gefunden hat, in den Abschied zu nehmen, um sich darüber beratheu zu können,

namentlich wie die Grafschaft in Gcmäßheit eines zu Baden erfolgten Abschiedes übergeben worden sei. Dabei

hat man insbesondere denen von Solothurn aufgetragen, sich an Morelet zu wenden, der sich gutwillig zur

Sache erboten hat. Von einer vertrauten Person sind denen von Solothurn folgende Artikel mitgetheilt

worden: 1. Als ein Priester die Grafschaft denen von Freiburg habe verkaufen wollen, sei der Schultheiß

von Wattenwpl angesucht morden, den Kauf verhindern zu helfen, was er nicht habe thun wollen, weil die

Herzogin über ihr Gut gewaltig sei; sie habe ihm auch etwas zu kaufen gegeben, bei dein er auch gerne

bleiben wolle. Zuletzt sei ihm verheißen worden, wenn er den Kauf verhindern helfe, so werde ihm die Frau

die drei Klöster bestätigen, was dann geschehen sei. 2. Demselben Schultheiß von Wattenwyl, als Herr von

Colombier, sei Stock und Galgen zugestellt worden. 3. Die von Neuenburg haben viele Freiheiten erlangt,

wodurch die Grafschaft geschwächt worden sei, welche von den Eidgenossen bestätigt worden seien. 4. Wen»

der Herr selber Krieg habe und die von Bern auch Krieg haben, so müssen die von Neuenbürg mit denen

von Bern reisen, wie es nämlich heiße, doch wisse man es nicht bestimmt. 5. Wenn zwischen denen von

Neuenburg und dem Herrn Streit erwächst, müssen sie zu rechtlichein Spruche vor die von Bern kommen.

6. Es seien 80 schwere Mütt Guts zu Valendis im Span, die der Grafschaft auch abgehen möchten;

Valendis sei ein Lehen von Neuenburg. 7. Auch das Kloster St. Johann sei noch im Streit; früher haben

sie nämlich beiderseits abwechselnd die Aebte erwählt bis die Religionsänderung eingetreten sei. 8. Die

Grafschaft sei mit beiläufig 1800 Kronen jährlichen Zinses belastet, und ertrage jährlich über alle Beschwerden

nicht 1000 Kronen. 0. Die Löber von den verkauften Gütern seien ungleich, je nachdem viel verkauft werde.

10. Der Herr habe vier Auflagen: wenn er einen Sohn oder eine Tochter verheirathet, müssen sie die

Ehesteuer geben; wenn er reiset oder krieget mag er tellen; ebenso wenn er einen Kauf thut, doch giebt hier

die Stadl etwas Bestimmtes. II. Die Grafschaft hat sonst eine schöne nnd redliche Mannschaft. 12. Auf

die Grafschaft haben die von Neuenburg über alle Beschwerden 100,000 Kronen geboten ; die von Solothurn
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